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Protokoll 
 

 

Gremium Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen 
Sitzung am Mittwoch, den 19.04.2023 

Sitzungsort, Raum Burgstraße 6, 49377 Vechta 
Ratssaal im Rathaus 

Sitzungsbeginn 18:00 Uhr 

Sitzungsende 21:34 Uhr 

 
Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den nachfolgenden Beschlüssen. 
 
Genehmigt und wie folgt unterschrieben: 
 
Ausschussvorsitzender:  gez. Büssing 

Bürgermeister:   gez. Kater 

Protokollführung:  gez. Averdam 

 

Teilnehmerverzeichnis 
 

Name, Vorname Funktion 
Bemerkung 

Stimmberechtigte Mitglieder: 

Büssing, Boris Vorsitzender 

Averdam, Heinrich bis TOP 2 

Borchardt, Sylvia  

Bröker, Jana  

Dödtmann, Josef  

Frilling, Thomas  

Frye, Jens  

Hölzen, Frank ohne TOP 9 

Moormann, Michael  

Ramnitz, Sebastian  

Schaffhausen, Sam  

Schmedes, Florian ab TOP 4 

Schwarting, Bernhard  

Thomann, Tobias  

Wehry, Felix  

Wilking, Annette  

Gäste: 

Bunje Regionalplan & uvp 

Chowanietz Presse 

Geelhaar D & M 

Heyng, Jonas Stabstelle 13 
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Kalvelage Projektierer 

Roggendorf Büro DTV Consult 

Stelzer Regionalplan & uvp 

Zippel P 3 

Von der Verwaltung: 

Kater, Kristian Bürgermeister 

Scharf, Christel FBL III 

Averdam, Renate Protokollführerin 

Heuser, Wolfgang FDL 61 

Werring, Jürgen FDL 66 
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Tagesordnung 

Öffentlicher Teil: 

 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, 
Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge 
   

  
 2. Mitteilungen des Bürgermeisters 

   
  
 3. Verkehrsversuch Bremer Tor/Falkenrotter Straße 

Anordnung einer Einbahnstraße „Klingenhagen“ Abschnitt: Schuhgeschäft Scheele bis Café 
Gino 
 66/005/2023 

  
 4. 104. Änderung des Flächennutzungsplanes „An der Ohe/ Kornstraße II“  

Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
und 2 BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stel-
lungnahmen und Feststellungsbeschluss 
 61/009/2023 

  
 5. Bebauungsplan Nr. 52L „An der Ohe/ Kornstraße II“ mit örtlichen Bauvorschriften über die 

Gestaltung 
Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
und 2 BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stel-
lungnahmen und Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
 61/010/2023 

  
 6. 77. Änderung des Flächennutzungsplanes „Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der Falken-

rotter Straße“  
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 61/008/2023 

  
 7. Bebauungsplan Nr. 150a „Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter Straße“ mit 

örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 61/007/2023 

  
 8. 110. Änderung des Flächennutzungsplanes „Darstellung von zusätzlichen Sonderbauflächen 

für Windenergie - Standort Hohe Kamp“ gemäß § 245e Abs. 1 BauGB; Aufstellungsbeschluss 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 61/012/2023 

  
 9. Bebauungsplan Nr. 176 „Ortskern Oythe"; Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung 

der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB sowie der öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen und Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
 61/006/2023 
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 10. 108. Änderung des Flächennutzungsplanes 'Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik-Anlage am 

Wasserwerk'  
Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
und 2 BauGB und Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 61/014/2023 

  
 11. Bebauungsplan Nr. 193 „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik-Anlage am Wasserwerk“ 

Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
und 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB 
 61/013/2023 

  
 12. Einwohnerfragestunde 
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TOP 1  
 

Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, 

Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge 

 

Um 18:00 Uhr eröffnet der Vorsitzende Herr Boris Büssing die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, 

Planung und Bauen. Er begrüßt die Mitglieder, die Vertreter der Verwaltung, die Presse und die 

erschienenen Zuhörer im Ratssaal.  

 

Alsdann weist der Ausschussvorsitzende Büssing darauf hin, dass es keine Änderungen oder Anträge 

zur Änderung der Tagesordnung gibt und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit 

fest. 

 
 
  

TOP 2  
 

Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

Bürgermeister Kater gibt eine kurze Information zur Lage der Straße „Oythe – Abschnitt Lattweg bis 

Bögel“. Er erteilt das Wort an Herrn Werring.  

 

Herr Werring erläutert, dass die Anwohner aus Oythe und Telbrake immer wieder verkehrliche Prob-

leme vorgetragen haben und zur Klärung ein Büro mit einer Verkehrsdatenerhebung beauftragt 

wurde. Es wurde die DTV-Verkehrsconsult GmbH aus Aachen mit dem Gutachten beauftragt. Im 

Anschluss präsentiert Herr Roggendorf die Ergebnisse der Verkehrsdatenerhebung. Aus der Erhe-

bung ergibt sich, dass derzeit keine verkehrlichen Maßnahmen erforderlich sind, jedoch zeigen die 

Verkehrsdaten erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen. 

 

Die Ergebnisse werden von den Ausschussmitgliedern nach kurzen Rückfragen zur Kenntnis genom-

men. 

 

In Angelegenheit des Verwaltungsausschusses 
  

TOP 3  
 

Verkehrsversuch Bremer Tor/Falkenrotter Straße 

Anordnung einer Einbahnstraße „Klingenhagen“ Abschnitt: Schuhgeschäft Scheele bis Café Gino 

 

Bürgermeister Kater gibt einen kurzen Überblick über den seit 2018 laufenden Verkehrsversuch am 

Bremer Tor und der Großen Straße. Ziel der Änderungen soll sein, dass der Radverkehr gestärkt und 

die Querungen der Fußgänger verbessert wird. Jetzt soll die vorläufige Markierung in Gelb durch 

eine dauerhafte Weißmarkierung ersetzt werden und zudem soll der Verkehrsfluss Klingenhagen-

Burgstraße-Markt–Große Straße als Loop-Möglichkeit geregelt werden. 
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Im Anschluss präsentiert Herr Werring die bislang seit 2018 erfolgten einzelnen Maßnahmen und die 

jetzt noch geplanten zusätzlichen Änderungen bzw. Ergänzungen im Straßenraum. Im Anschluss 

präsentiert Herr Roggendorf die erhobenen Verkehrsdaten und deren Einzelergebnisse mit einer 

Rückstauauswertung an den untersuchten Knotenpunkten. Weiterhin stellt er eine Prognose für das 

Jahr 2037 vor. Das Ziel ist, dass der Durchgangsverkehr um 30% reduziert werden soll und dass die 

Sicherheit der Radfahrer und Fußgänger gestärkt werden sollen. Dieses ist durch die Maßnahmen 

erreicht worden. 

 

Herr Werring verweist im Anschluss auf die aus Sicht der unteren Verkehrsbehörde, der Verwaltung 

und der Polizei gute Akzeptanz in der Bevölkerung und dass es bislang keine Unfälle durch die Ände-

rungen gegeben hat. Es gibt zwar 2 Bereiche, die für Radfahrer nicht optimal sind, aber aufgrund der 

Gegebenheiten sind keine besseren Lösungen möglich. 

 

Der Vorsitzende Herr Büssing verweist im Anschluss auf den von der Fraktion „Wir für Vechta“ vor-

gelegten Änderungsantrag. 

 

BGM Kater regt an, dass nach so einer langen Versuchszeit nun eine endgültige Regelung erfolgen 

soll. Die Bürger und Bürgerinnen bräuchten eine verlässliche Straßenführung. Auch die vorgeschla-

genen Regelungen der Einbahnstraßenfügung am Klingenhagen und am Markt soll verlässlich sein 

und nicht wie bisher bei Veranstaltungen bei Bedarf geändert werden. 

 

Seitens der Ausschussmitglieder gibt es eine überwiegende Zustimmung zur aktuellen Verkehrsrege-

lung und den von der Verwaltung zusätzlich vorgeschlagenen Änderungen. Herr Frilling bittet um die 

Überprüfung der Ausfahrtsituation für die Tiefgarage am Klingenhagen. 

 

Die Fraktion „Wir für Vechta“ – Herr Hölzen – stellt den bereits den Ausschussmitgliedern zugesand-

ten Änderungsantrag im Detail vor und erläutert die einzelnen Punkte. Der Antrag ist dem Protokoll 

als Anlage beigefügt. Er ist der Meinung, dass am Beginn der Versuchsreihen weitere Modellversu-

che vorgesehen waren und sei somit überrascht, dass jetzt der Endausbau erfolgen soll. 

 

In der anschließenden Diskussion ist die überwiegende Meinung, dass die von der Fraktion „Wir für 

Vechta“ vorgeschlagenen Kreisverkehre für Fußgänger und Radfahrer nicht optimal sind, sondern 

hauptsächlich für den motorisierten Individualverkehr. Da aber das Ziel ist, den PKW-Hauptverkehr 

mehr auf den Innenstadtring zu verlegen, ist dies hier keine sinnvolle Lösung. Weiterhin ist ein Kreis-

verkehr laut Frau Scharf nur sinnvoll, wenn alle Verkehrszweige ungefähr gleichmäßig frequentiert 

sind. Zudem ist das große Ziel der Maßnahmen, die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu stärken und 

dies wird durch Kreisverkehre eher erschwert. 

 

Der Ausschussvorsitzenden lässt über den gesamten Änderungsantrag mit den 7 Einzelpunkten zu-

sammenhängend abstimmen. 
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Abstimmungsergebnis:  Ja-Stimmen: 1 

 Nein-Stimmen: 10 

 Enthaltung: 3 

 

 Damit ist der Antrag abgelehnt!     

 

 

Beschlussempfehlung: 
Der Ausschuss Umwelt, Planung und Bauen schlägt dem VA nachfolgende Beschlussempfehlung vor:  

 

1. Der Verkehrsversuch soll nun in den endgültigen Zustand überführt und mittels Weißmarkie-

rung umgesetzt werden. Die vorgenannten Anpassungen/ Änderungen sollen umgesetzt 

werden. 

2. Die Straße „Klingenhagen“ -Abschnitt Schuhgeschäft Scheele bis Café Gino- wird als Einbahn-

straße in Richtung Süden eingerichtet und zugestimmt. 

Die Einbahnstraße „Markt“ –zurzeit von Große Straße in Richtung Burgstraße- wird dauer-

haft als Einbahnstraße von der Burgstraße in Richtung Große Straße eingerichtet und zuge-

stimmt. Diese Regelung wird nach einem Jahr evaluiert. 

 

 

Abstimmungsergebnis:  Ja-Stimmen: 11 
 Nein-Stimmen: 2 
 Enthaltung: 1 
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In Angelegenheit des Rates 
 

Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden werden die Tagesordnungspunkte 4 und 5 gemeinsam 

beraten und einzeln abgestimmt. 

 
TOP 4  

 
104. Änderung des Flächennutzungsplanes „An der Ohe/ Kornstraße II“  

Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 

der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 

BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 

und Feststellungsbeschluss 

 

Frau Scharf stellt kurz das Projekt vor und erläutert, dass die Planung bereits seit einigen Jahren ver-

folgt wird. Es ist wünschenswert, dass dieses Projekt heute mit dem Feststellungs- bzw. Satzungsbe-

schluss von Seiten des Ausschusses zum Abschluss gebracht wird.  

 

Im Anschluss übernimmt Frau Geelhaar vom Büro Diekmann & Mosebach die Vorstellung der Pla-

nung. Sie stellt die eingegangenen Stellungnahmen und die entsprechenden Abwägungsvorschläge 

vor. Frau Geelhaar geht dabei besonders auf die Gewerbelärmproblematik und die Eingaben einzel-

ner Bürger ein. 

 

Im Anschluss erfolgt eine umfangreiche Diskussion über die Durchmischung der verschiedenen 

Wohnformen, über die auf den Privatgrundstücken anzupflanzenden und vorhandenen Bäume, über 

die externe Kompensation und die zu erwartende Gewerbelärmbelästigungen. Laut FBL Scharf sind 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt und die Orientierungswerte für Mischgebiete, in 
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denen das Wohnen auch allgemein zulässig ist, werden eingehalten.  

 

Seitens des Ausschusses wird zum Teil die Meinung vertreten, dass das Gebiet in der jetzigen Zeit 

überdimensioniert ist. Darauf erklärt BGM Kater, dass er damit rechnet, dass es vielleicht aktuell 

etwas rückläufig ist, er aber davon überzeugt ist, dass die Nachfrage wieder steigen wird.  

  

Beschlussempfehlung: 
Der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen schlägt dem Verwaltungsausschuss folgende Be-

schlussfassung vor: 

 
I. Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag: 

II.  
 

Nr. 1 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege – Abteilung Archäologie – Stütz-
punkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg  

mit Schreiben vom 12.09.2022 

Das Plangebiet weist insgesamt ein erhöh-
tes archäologisches Potenzial auf, welches 
zunehmend nach Norden abnimmt. West-
lich davon wurde in der Vergangenheit 
bereits ein Siedlungsplatz der vorrömischen 
Eisenzeit (Langförden. FStNr.9) entdeckt. 
Zudem wird der Bereich südlich der Straße 
„An der Ohe“ laut digitaler Bodenkarte 1: 
50 000 (BK50) zu großen Teilen von einem 
wahrscheinlich mittelalterlichen Esch über-
lagert. Dabei handelt es sich um Auftrags-
böden aus Dung und Plaggen von unter-
schiedlicher Mächtigkeit. Darunter sind 
erfahrungsgemäß oft ältere archäologische 
Fundstellen anzutreffen, die sich durch die 
konservierende Wirkung des Eschauftrages 
meist in einem hervorragenden Erhaltungs-
zustand befinden und bei Erdarbeiten zer-
stört würden. Derartige Fundstellen sind 
Bodendenkmale, die durch das Nieders. 
Denkmalschutzgesetzes geschützt sind. 
Sämtliche Erdarbeiten in diesen Bereichen 
bedürfen einer denkmalrechtlichen Ge-
nehmigung (§13 NDSchG), diese kann ver-
wehrt werden oder mit Auflagen verbun-
den sein. 
Daraus ergeben sich zunächst für die bisher 
unbebaute südliche Hälfte des Bereiches 
nördlich der Straße „An der Ohe“ sowie für 
den gesamten südlichen Bereich folgende 
denkmalpflegerische Notwendigkeiten: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 



 

10 
 

• Ausreichend im Vorfeld jeglicher Bau- 
und Erschließungsarbeiten muss durch 
ein entsprechendes Raster von Such-
schnitten auf dem Areal durch entspre-
chende Fachleute geklärt werden, wo 
und in welchem Erhaltungszustand 
weitere Denkmalsubstanz vorhanden 
ist. 

Im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschließungs-
arbeiten werden entsprechende Untersu-
chungen (Prospektion) gemäß den Vorgaben 
des Landesamtes für Denkmalpflege durchge-
führt. Hierzu wird frühzeitig eine Abstimmung 
durchgeführt. 

• Dabei sind für eine verlässliche Progno-
se zu Befunddichte und Erhaltungszu-
stand mind. 15% der Fläche zu öffnen. 
Mind. 10% der angetroffenen Befunde 
sind exemplarisch zu schneiden, Bo-
denprofile anzulegen. In befundfreien 
Flächen ist zudem ein Geoprofil anzu-
legen, dessen Sohle etwa 1 m unter 
dem Planum liegen sollte. 

 

• Abhängig von diesem Untersuchungs-
ergebnis ist ggf. eine fach- und sachge-
rechte archäologische Ausgrabung 
notwendig, deren Umfang und Dauer 
von der Befundsituation abhängig ist. 

 

• Die entstehenden Kosten für die Vor-
untersuchungen und ggf. notwendigen 
Ausgrabungen können nicht von der 
Archäologischen Denkmalpflege getra-
gen werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

• Wir regen an, dass sich die Vorhaben-
träger frühzeitig mit den Denkmalbe-
hörden in Verbindung setzen, um das 
weitere Vorgehen abzusprechen. 

 

 

Nr. 2 Landkreis Vechta, Ravensberger Str. 20, 49377 Vechta  

mit Schreiben vom 16.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Städtebau: 
Die unmittelbare Nähe zum westlich be-
nachbarten Gewerbegebiet führt zu Nut-
zungskonflikten mit der geplanten Wohn-
baufläche. Das Nutzungskonzept ist anzu-
passen, um zukünftige Konflikte zu vermei-
den. 

Vgl. Prüfung der Stellungnahme vom 
13.03.2023. 

Umweltschützende Belange: 
Im Änderungsbereich befinden sich ge-
schützte Wallhecken im Sinne von § 29 Abs. 
1 Satz1 BNatSchG in Verbindung mit § 22 
NAGBNatSchG. Wallhecken dürfen nicht 
beseitigt werden. Alle Handlungen, die das 
Wachstum der Bäume und Sträucher be-
einträchtigen, sind verboten.  

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
Die im Geltungsbereich befindlichen Wallhe-
cken wurden im Rahmen der Bestanderhe-
bung der Biotoptypen erfasst und im Rahmen 
der vorliegenden Planung als Schutzobjekte 
im Sinne des Naturschutzrechts dauerhaft 
gesichert. Zudem erfolgt die Festsetzung von 
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Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft, die als Wallheckenschutzstreifen 
zu entwickeln sind und geeignet sind, erhebli-
che Beeinträchtigungen der Wallhecken durch 
ein Heranrücken der Bebauung zu vermeiden.  

Mit der heranrückenden Bebauung sind 
erhebliche Beeinträchtigungen der Wallhe-
cken im Sinne einer stark eingeschränkten 
ökologischen Funktionsfähigkeit verbunden 
(Nutzung als Lagerplätze, Einbeziehung in 
das Gartengrundstück nebst gärtnerischer 
Überformung u. ä.). Der Funktionsverlust 
ist im Umweltbericht in der Eingriffsbilan-
zierung und -bewertung entsprechend zu 
berücksichtigen. 

Dem Hinweis wird nicht gefolgt. Der Wallhe-
ckenabschnitt an der nördlichen Geltungsbe-
reichsgrenze hat zur geplanten Baugrenze 
einen Abstand von mindestens >12m. Es ist 
dort nicht mit einer Beeinträchtigung auf-
grund der heranrückenden Bebauung zu 
rechnen. Die Wallheckenabschnitte an der 
Straße „An der Ohe“ werden durch die Fest-
setzung im Bebauungsplan Nr. 52 in ihrem 
Bestand gesichert. Für diese Wallheckenab-
schnitte wird ebenfalls nicht von einer neuen 
Beeinträchtigung ausgegangen, da die Straße 
in südliche Richtung erweitert wird. Ferner 
wird auf die o.g. Ausführungen verwiesen.  

Bei der Parzellierung der Baugrundstücke 
ist darauf zu achten, dass eine Einbezie-
hung der Wallhecken nebst Wallhecken-
schutzstreifen in die Baugrundstücke un-
terbleibt, um die bereits unter Pkt.I.1 be-
schriebenen Konflikte möglichst zu ver-
meiden. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Wallhe-
cken und Wallheckenschutzstreifen an der 
Straße „An der Ohe“ befinden sich bereits auf 
Privatgrundstücken. Für die Wallhecke und 
den Wallheckenschutzstreifen im Norden 
unterbleibt eine Einbeziehung in die Bau-
grundstücke da sie nicht an das zukünftige 
Baufeld angrenzt. 

Aufgrund des Anstehens von Plaggenesch 
ist der Acker aufgrund seiner besonderen 
kulturhistorischen Bedeutung gemäß den 
Bewertungs-grundsätzen des angewandten 
Osnabrücker Kompensationsmodells mit 
1,2 WE in die Bilanzierung einzustellen.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Nach dem Osnabrücker Modell erstreckt sich 
die Wertstufenspanne beim Biotoptyp Acker 
von 0,8 bis 1,5, wobei ein Wert von 1,0 für 
eine Ackerfläche durchschnittlicher Ausprä-
gung anzusetzen ist. Das Osnabrücker Kom-
pensationsmodell enthält zudem ein Beispiel 
zum Umgang mit der „Ausweisung eines Bau-
gebietes […] mit Inanspruchnahme von Esch-
böden“. Die Inanspruchnahme der Eschbö-
den wird, wie auch im vorliegenden Fall des 
Bebauungsplanes Nr. 52, als erheblich einge-
stuft. Es erfolgt zudem eine schutzgutspezifi-
sche Beurteilung des Kompensationsbedarfs 
in der ein zusätzlicher Kompensationsbedarf 
für das Schutzgut Boden im Allgemeinen und 
die Überplanung von Plaggenesch im Beson-
deren als nicht erforderlich angesehen wird. 
Es sollte jedoch als Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahme ein Hinweis in die Un-
terlagen aufgenommen werden, wie mit po-
tenziellen Bodenfunden zu verfahren ist. Da 
ein entsprechender Hinweis bereits Gegen-
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stand der Planunterlagen ist, ist keine redak-
tionelle Ergänzung der Unterlagen erforder-
lich. 

Die Wallhecken sind aufgrund der Beein-
trächtigungen durch die heranrückende 
Bebauung mit einer Abwertung des Plan-
wertes in die Bilanzierung einzustellen.  
 

Dem Hinweis wird nicht gefolgt. Der Wallhe-
ckenabschnitt an der nördlichen Geltungsbe-
reichsgrenze hat zur geplanten Baugrenze 
einen Abstand von mindestens >12m. Es ist 
dort nicht mit einer Beeinträchtigung auf-
grund der heranrückenden Bebauung zu 
rechnen. Die Wallheckenabschnitte an der 
Straße „An der Ohe“ werden durch die Fest-
setzung im Bebauungsplan Nr. 52 in ihrem 
Bestand gesichert. Für diese Wallheckenab-
schnitte wird ebenfalls nicht von einer neuen 
Beeinträchtigung ausgegangen, da die Straße 
in südliche Richtung erweitert wird. Ferner 
wird auf die o.g. Ausführungen verwiesen.  

In der Eingriffsbilanzierung wird die geplan-
te Anpflanzfläche bei der Bewertung des 
Planzustandes mit 1,5 WE bewertet. Diese 
Bewertung kann aus naturschutzfachlicher 
Sicht nur anerkannt werden, wenn es sich 
um eine mindestens 5 m breite, dreireihige 
Anpflanzung handelt, die entsprechend im 
B-Plan festgesetzt wird.  
 

Dem Hinweis wird gefolgt. Die Anpflanz- und 
Erhaltfläche wird auf 5m verbreitert und die 
Bewertung von 1,5 demnach beibehalten. 

In der Bilanzierung wird bei der Bewertung 
des Planzustandes die im entsprechenden 
B-Plan festgesetzte private Grünfläche mit 
1,3 WE eingestellt. Gemäß der Begründung 
soll diese Fläche ggf. von den späteren 
Eigentümern der im Geltungsbereich an-
grenzenden Grundstücke als Gartenfläche 
genutzt werden. Diese Fläche ist mit 1 WE, 
analog einer Bewertung des Hausgartens 
gemäß den Bewertungsgrundsätzen des 
angewandten Osnabrücker Kompensati-
onsmodells, in die Bilanzierung einzustel-
len.  
In der Bilanzierung wird bei der Bewertung 
des Planzustandes die öffentliche Grünflä-
che des entsprechenden B-Plans ebenfalls 
mit 1,3 WE eingestellt. Danach soll auf die-
se Fläche der Bau eines Dorfplatzes mit 
Pavillon, Spielplatzflächen, etc. erfolgen. 
Die Bilanzierung ist aufgrund der auf der 
Fläche vorgesehenen baulichen Anlagen 
auf 1 WE zu reduzieren.  
Gemäß der Fußnote zur Bilanzierung des 
Planzustandes werden die unversiegelten 
Bereiche der festgesetzten Fläche für Ge-
meinbedarf und die unversiegelten Berei-

Den Hinweisen wird gefolgt und die Bilanzie-

rung dahingehend angepasst. 
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che der festgesetzten Straßenverkehrsflä-
che als artenarme Grünflächen mit dem 
Wertfaktor 1 in der Eingriffsbilanzierung 
berücksichtigt. In der Auflistung der Bio-
toptypen in der Bilanzierung des Planzu-
standes wurde diese Fläche jedoch fälschli-
cherweise mit 1,3 WE eingestellt. 
Die zur vollständigen Kompensation erfor-
derliche externe Ausgleichsfläche ist recht-
zeitig vor dem Feststellungsbeschluss nach-
zuweisen und in geeigneter Art und Weise 
durch weiteren Geltungsbereich, Eigentum 
oder städtebaulichen Vertrag zu sichern. 
Die Lage der Fläche ist parzellenscharf ab-
zugrenzen und kartographisch darzustellen. 
Die auf der Fläche vorgesehenen Maßnah-
men sind einschließlich des Zeitpunktes 
ihrer Umsetzung und der erforderlichen 
Pflege detailliert zu beschreiben und gege-
benenfalls festzusetzen. 

Dem Hinweis wird gefolgt. Die erforderlichen 

Kompensationsflächen wurden in den Planun-

terlagen ergänzt. 

 

Immissionsschutz: 
Südlich des Plangebietes befinden sich 
mehrere kleinere Tierhaltungsbetriebe. Die 
Einhaltung der Immissionswerte für Ge-
ruchsimmissionen gemäß TA Luft 2021 
Anhang 7 ist in der Begründung darzulegen. 

 
Vgl. Prüfung der Stellungnahme vom 
13.03.2023. 

Planentwurf  
Das Kapitel 5.2.2 Schutzgebiet Tiere auf 
S.37 des Umweltberichtes wurde nur als 
Überschrift und ohne weiterführenden Text 
eingestellt. 

 
Der Umweltbericht wird entsprechend er-
gänzt. 

 

Nr. 3 Hase-Wasseracht, Bahnhofstr.2, 49632 Essen  

mit Schreiben vom 02.08.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Aus Sicht der Hase-Wasseracht bestehen 
keine Bedenken zur geplanten Maßnahme 
sofern Folgendes berücksichtigt wird: 

 

• Ein Gewässerräumstreifen von 5 m 
südlich des Ohebachs ist vorzuhalten. 
Ich verweise auf die Satzung der HWA. 
Die maschinelle Gewässerpflege muss 
jederzeit möglich sein. Auch die Zuwe-
gung zum Gewässer mit schweren Ma-
schinen muss gewährleistet werden. 

Dem Hinweis wird gefolgt. Südlich des Ohe-
bachs wird zukünftig ein 5,00 m breiter Ge-
wässerräumstreifen im Bebauungsplan Nr. 
52L festgesetzt. Ausschließlich im Bereich der 
vorhandenen Wallhecke ist dies nicht möglich, 
da diese als gesetzlich geschütztes Schutzob-
jekt im Sinne des Naturschutzrechts nach-
richtlich in den Bebauungsplan Nr. 52L über-
nommen wird. 

• Die Ableitung des anfallenden Oberflä-
chenwassers ist nachzuweisen. 

Im Rahmen der Ausführungsplanung wird ein 
entsprechender wasserrechtlicher Antrag 
gestellt. 
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• Der Abfluss ist auf den natürlichen Ab-
fluss nicht versiegelter Flächen zu dros-
seln. Feinsedimente und Schwimmstof-
fe sind fachgerecht zurückzuhalten. 

Der Hinweis wird im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung berücksichtigt. 

Hinweis: Sollte Kompensationsbedarf für 
das B-Plan Gebiet bestehen, so könnte man 
diesen durch ökologische Aufwertungen 
von Verbandsgewässern der Hase-
Wasseracht decken. Der Flächenbedarf von 
Kompensationsmaßnahmen an und in Ge-
wässern fällt in der Regel deutlich geringer 
aus als im Vergleich zu „herkömmlichen“ 
Kompensationsmaßnahmen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Nr. 4 Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, Theodor-Tantzen-Platz 1, 26122 Oldenburg 

mit Schreiben vom 08.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Sofern städtebauliche Gründe für eine 
Festsetzung als WA streiten und die nach 
der TA Lärm dort zulässigen Immissions-
richtwerte von 55/40 dB(A) tags/nachts 
überschritten werden, rege ich an, das WA 
als schallimmissionsvorbelastet zu Kennzei-
chen (z.B. WAi… immissionsvorbelastetes 
allg. Wohngebiet). Auf diese Weise können 
sich die Anwohner nicht auf den ansonsten 
in einem WA höheren Schutzanspruch be-
rufen und werden auf das Schallgutachten 
„geleitet“. 

Dem Hinweis wird gefolgt. Die Wohngebiets-
flächen, in denen die Immissionsrichtwerte 
gem. TA Lärm überschritten werden, werden 
zukünftig als immissionsvorbelastetes allge-
meines Wohngebiet (WAi) im Bebauungsplan 
Nr. 52L festgesetzt. 

 

Nr. 5 LBEG, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Postfach 51 01 53, 30631 Han-
nover 

mit Schreiben vom 15.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Boden: 

• Mit Grund und Boden ist gemäß §1a 
BauGB sparsam und schonend umzu-
gehen und flächenbeanspruchende 
Maßnahmen sollten diesem Grundsatz 
entsprechen (LROP 3.1.1, 04). Um die 
Ziele zur Reduzierung der Flächenneu-
inanspruchnahme (Niedersächsische 
Nachhaltigkeitsstrategie) und der Neu-
versiegelung (NAGBNatSchG §1a) zu er-
reichen, ist eine verstärkte Berücksich-
tigung dieser Belange in Planungspro-
zessen erforderlich. 

 

• Im Plangebiet befinden sich, wie im 
Umweltbericht beschrieben, laut den 
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Daten des LBEG Suchräume für schutz-
würdige Böden entsprechend GeoBe-
richte 8 (Stand: 2019). Im Plangebiet 
handelt es sich um folgende Katego-
rien:  
Plaggenesch 
Die Karten können auf dem NIBIS Kar-
tenserver eingesehen werden. 

• Gemäß dem Nds. Landesraumord-
nungsprogramm (LROP 3.1.1, 04) sind 
Böden, welche die natürlichen Boden-
funktionen und die Archivfunktion in 
besonderem Maße erfüllen, vor Maß-
nahmen der Siedlungs- und Infrastruk-
turentwicklung besonders zu schützen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen werden archäologische 
Untersuchungen des Plaggeneschs vorge-
nommen. 

• In der Planungsphase lassen sich aus 
bodenschutzfachlicher Sicht mehrere 
Möglichkeiten der Vermeidung und 
Minimierung von Beeinträchtigungen 
des Schutzguts bedenken und – wenn 
möglich- in Ausschreibungen bzw. fol-
gende Planungsstufen übernehmen. Im 
Rahmen der Bautätigkeiten sollten ei-
nige DIN-Normen aktiv Anwendung 
finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei 
Planung und Durchführung von Bau-
vorhaben, die im Umweltbericht be-
reits genannte DIN 18915 Vegetations-
technik im Landschaftsbau-
Bodenarbeiten sowie DIN 19731 Ver-
wertung von Bodenmaterial). Der Ge-
obericht 28: „Bodenschutz beim Bau-
en“ des LBEG dient als Leitfaden zu die-
sem Thema. Weitere Hinweise zur 
Vermeidung und Minderung von Bo-
denbeeinträchtigungen sowie zur Wie-
derherstellung von Bodenfunktionen 
sind zudem in Geofakt 31 „Erhalt und 
Wiederherstellung von Bodenfunktio-
nen in der Planungspraxis“ zu finden. 

Unter Punkt 5.1.5 im Umweltbericht wird auf 
die genannten DIN-Vorschriften und Leitfäden 
verwiesen. 

• Eine eingriffs- und funktionsbezogene 
Kompensation verbleibender Boden-
funktionsbeeinträchtigungen sollte 
durch geeignete Maßnahmen zur Ver-
besserung der Bodenfunktionen durch-
geführt werden (z.B. Entsiegelung, Re-
naturierung, Wiedervernässung). Dem-
entsprechend empfehlen wir Bodenab-
trag im Zuge dieser Maßnahmen zu 
vermeiden und Maßnahmen zu wäh-
len, die den natürlichen Standortbe-
dingungen entsprechen. Wir weisen in 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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diesem Kontext auf LBEG Veröffentli-
chung „Erhalt und Wiederherstellung 
von Bodenfunktionen in der Planungs-
praxis“ hin. 

Hinweise:  

• Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens 
Baumaßnahmen erfolgen, verweisen 
wir für Hinweise und Informationen zu 
den Baugrundverhältnissen am Stand-
ort auf den NIBIS-Kartenserver. Die 
Hinweise zum Baugrund bzw. den Bau-
grundverhältnissen ersetzen keine geo-
technische Erkundung und Untersu-
chung des Baugrundes bzw. einen geo-
technischen Bericht. Geotechnische 
Baugrunderkundungen/-
untersuchungen sowie die Erstellung 
des geotechnischen Berichts sollten 
gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in 
Verbindung mit der DIN 4020 in den 
jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.  

• Ob im Vorhabengebiet eine Erlaubnis 
gern. § 7 BBergG oder eine Bewilligung 
gern. § 8 BBergG erteilt und/oder ein 
Bergwerkseigentum gern. §§ 9 und 149 
BBergG verliehen bzw. aufrecht-
erhalten wurde, können Sie dem NIBIS-
Kartenserver entnehmen. Wir bitten 
Sie, den dort genannten Berechtigungs-
inhaber ggf. am Verfahren zu beteili-
gen. Rückfragen zu diesem Thema rich-
ten Sie bitte direkt an markscheide-
rei@lbeg.niedersachsen.de. 

 

• Informationen über möglicherweise 
vorhandene Salzabbaugerechtigkeiten 
finden Sie unter 
www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/
Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte. 

 

• In Bezug auf die durch das LBEG vertre-
tenen Belange haben wir keine weite-
ren Hinweise oder Anregungen. 

 

• Die vorliegende Stellungnahme hat das 
Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den 
raumplanerischen Belangen etc. ablei-
ten und vorausschauend berücksichti-
gen zu können. Die Stellungnahme 
wurde auf Basis des aktuellen Kennt-
nisstandes erstellt. Die verfügbare Da-
tengrundlage ist weder als parzellen-
scharf zu interpretieren noch erhebt sie 
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stel-

 



 

17 
 

lungnahme ersetzt nicht etwaige nach 
weiteren Rechtsvorschriften und Nor-
men erforderliche Genehmigungen, Er-
laubnisse, Bewilligungen oder objekt-
bezogene Untersuchungen. 

 

Nr. 6 NLWKN, Nds. Landesbestrieb f. Wasserwirtschaf, Küsten- u. Naturschutz, Drüdingstr. 
25, 49661 Cloppenburg 

mit Schreiben vom 24.08.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Im Rahmen der Beteiligung als Träger öf-
fentlicher Belange weise ich darauf hin, 
dass sich außerhalb des Vorhabenbereiches 
mehrere Landesmessstellen befinden, die 
vom NLWKN betrieben und unterhalten 
werden (s. Übersichtskarte). Diese Mess-
stellen dienen der Gewässer-überwachung 
und sind von erheblicher Bedeutung für das 
Land Niedersachsen. Die Landesmessstel-
len dürfen auch in ihrer Funktionalität 
durch die Planungen/das Vorhaben nicht 
beeinträchtigt werden. 

Die Messstellen werden durch die Planung 
nicht beeinträchtigt. 

Das Vorhaben grenzt an ein Wasserschutz-
gebiet (s. Übersichtskarte). Hier sollte eine 
rechtzeitige Abstimmung mit der zuständi-
gen unteren Wasserbehörde erfolgen. 

Das Wasserschutzgebiet befindet sich außer-
halb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes Nr. 52L. Die untere Wasserbehörde des 
Landkreis Vechta wurde bereits am Verfahren 
beteiligt und hat bezüglich des Grundwasser-
schutzes keine Bedenken zur vorliegenden 
Planung geäußert. 

Sollte das Planvorhaben zu wesentlichen 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 
führen, geht der NLWKN von einer Beteili-
gung als Gewässerkundlicher Landesdienst 
(GLD) aus. Die Stellungnahme 
als TÖB ersetzt nicht die Stellungnahme des 
GLD. 
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Nr. 7 EWE Netz GmbH, Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg 

mit Schreiben vom 05.08.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe 
zum Plangebiet befinden sich Versorgungs-
leitungen und/oder Anlagen 
der EWE NETZ GmbH. 

Die Hinweise der EWE Netzt GmbH werden 
zur Kenntnis genommen. Rechtzeitig vor Bau-
beginn wird die EWE Netz GmbH beteiligt. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren 
Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 
beschädigt, überbaut, überpflanzt oder 
anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen 
Sie sicher, dass diese Leitungen und Anla-
gen durch Ihr Vorhaben weder technisch 
noch rechtlich beeinträchtigt werden. 

 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwen-
digkeit einer Anpassung unserer Anlagen, 
wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuher-
stellung der Anlagen an anderem Ort (Ver-
setzung) oder anderer Betriebsarbeiten 
ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vor-
gaben und die anerkannten Regeln der 
Technik gelten. Gleiches gilt auch für die 
gegebenenfalls notwendige Erschließung 
des Plangebietes mit Versorgungsleitungen 
und Anlagen durch EWE NETZ. Bitte planen 
Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. 
-korridore für Telekommunikationslinien, 
Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen 
gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. 
Weiterhin kann für die Stromversorgung 
von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Instal-
lation einer Trafostation erforderlich sein. 
Für die Auswahl eines geeigneten Stations-
platzes (ca. 6m x 4m) möchten wir Sie bit-
ten, uns in weitere Planungen frühzeitig 
mit einzubinden. Bitte informieren Sie uns 
zudem, wenn ein wärmetechnisches Ver-
sorgungskonzept umgesetzt wird oder im 
Schwerpunkt auf den Einsatz von fossilen 
Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von Wär-
mepumpen o. ä.) verzichtet werden soll. 

 

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Be-
triebsarbeiten sind von dem Vorhabenträ-
ger vollständig zu tragen und der EWE NETZ 
GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorha-
benträger und die EWE NETZ GmbH haben 
eine anderslautende Kostentragung ver-
traglich geregelt. 

 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren  
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Planungen einzubeziehen und uns frühzei-
tig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall 
der Erschließung des Plangebietes mit Ver-
sorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn 
hierfür sind beispielsweise Lage und Nut-
zung der Versorgungsleitung und die sich 
daraus ableitenden wirtschaftlichen 
Bedingungen wesentliche Faktoren. 
Unsere Netze werden täglich weiterentwi-
ckelt und verändern sich dabei. Dies kann 
im betreffenden Planbereich über die Lauf-
zeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Verän-
derungen im zu berücksichtigenden Lei-
tungs- und 
Anlagenbestand führen. Wir freuen uns 
Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft 
über unser modernes Verfahren der Plan-
auskunft zur Verfügung stellen zu können - 
damit es nicht zu Entscheidungen auf 
Grundlage veralteten Planwerkes kommt. 
Bitte informieren Sie sich deshalb gern 
jederzeit über die genaue Art und Lage 
unserer zu 2 berücksichtigenden Anlagen 
über unsere Internetseite: 
https://www.ewenetz.de/geschaeftskunde
n/service/leitungsplaene-abrufen 

 

 

Nr. 8 Deutsche Telekom Technik GmbH, Hannoversche Str. 6-8, 49084 Osnabrück 

mit Schreiben vom 15.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) – als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i.S.v. § 125 
Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegen-zunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Pla-
nung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die Hinweise der Deutschen Telekom Technik 
GmbH werden zur Kenntnis genommen. 
Rechtzeitig vor Baubeginn werden die Kom-
munikationsdienstleister beteiligt.  

Die Telekom wird die Voraussetzungen zur 
Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet 
prüfen. Je nach Ausgang dieser Prüfung 
wird die Telekom eine Ausbauentscheidung 
treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich 
die Telekom vor, bei einem bereits beste-
henden oder geplanten Ausbau einer TK-
Infrastruktur durch einen anderen Anbieter 
auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu 
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verzichten. Die Versorgung der Bürger mit 
Universaldienstleistungen nach § 
78 TKG wird sichergestellt. 
Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Er-
schließungsmaßnahmen im Bebauungs-
plangebiet der Deutschen Telekom Technik 
GmbH so früh wie möglich, mindestens 
zwei Monate vor Baubeginn, schriftlich 
anzuzeigen. 

 

 
 
Bürgerstellungnahmen 

 

Nr. 9 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 1, 2 und 3 

mit Schreiben vom 10.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Der veröffentlichten 104. Flächennut-
zungsplan und der Bebauungs-plan 52 L 
beschreiben in Ihren Begründungen unter 
Punkt 6.0 bzw. 5.6 nur eine westliche PKW 
Zufahrt in das neue Baugebiet von der 
„Oldenburger Straße“ aus. Die bestehende 
östliche Zufahrt vom "Visbeker Damm" aus 
soll für PKWs verhindert werden und nur 
für Fußgänger und Radfahrer zugänglich 
sein. Die Verbindung der „Oldenburger 
Straße" mit dem "Visbeker Damm" über die 
Straße „An der Ohe" wird für den PKW 
Verkehr somit aufgehoben. 

 

Ich erhebe mit diesem Schreiben Ein-
spruch zu dem vorgenannten Flächen-
nutzungsplan/Bebauungsplan mit nach-
folgenden Begründungen: 

Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen. 

Unzureichende Zufahrt in das Baugebiet 
Durch die rund 150 neuen Baugrundstücke 
und der geplanten Kindertagesstätte ist mit 
einem intensiven PKW Verkehr insbeson-
dere in den Stoßzeiten zu rechnen. Auch 
durch einen großzügigen Ausbau des Kreu-
zungsbereichs „0ldenburger Straße"/"An 
der Ohe" würden kleinere Behinderungen 
rasch zu einem Kollaps des frühmorgendli-
chen Berufsverkehrs führen, da es keine 
alternative Zufahrt gibt. Zudem behindern 
die geplanten Hindernisse Rettungseinsätze 
in dem Baugebiet. 

Der Hinweis zur Verkehrsführung wird zur 
Kenntnis genommen. Von einem Fachbüro für 
Verkehrsplanung wurde eine Verkehrsunter-
suchung im Hinblick auf die Erschließung des 
zukünftigen Baugebietes durchgeführt. Hierin 
wurde geprüft, wie die durch die vorliegende 
Planung entstehenden Verkehre am sichers-
ten verteilt werden können. Unter Berücksich-
tigung der vorhandenen sowie geplanten 
Straßenquerschnitte, der zu erwartenden 
Mehrbelastungen, der derzeitigen Verkehrs-
zahlen sowie sonstiger hierdurch betroffener 
Belange sollte eine Empfehlung abgegeben 
werden, ob die Straße „An der Ohe“ östlich 
der Einmündung der „Kornstraße“ zukünftig 
für den PKW- Verkehr gesperrt wird oder ob 
weiterhin eine Durchgängigkeit des motori-
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sierten Verkehrs bestehen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

Trennung des Bergstruper Ortskerns 
Bereits mit dem Bau der Umgehungsstraße 
B 69 in 2003 und der Nordtangente l881 in 
2010 wurde Bergstrup mehrfach durch-
schnitten und Verbindungen innerhalb und 
zu anderen Ortsteilen unterbrochen. Die 
Nachteile zeigen sich aktuell durch den 
festgestellten Bedarf 
einer alternativen Überquerungs-
möglichkeit der Umgehungsstraße für Nut-
zer des "Alten Bahndamms“ 
Eine Unterbrechung der zentral durch den 
Ortskern führende Straße ,,An der Ohe" 
würde für den PKW Verkehr zu starken 
Einschränkungen der Bewohner des Orts-
teils bedeuten. 

 

 

Nr. 10 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 4 

mit Schreiben vom 15.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Zum oben genannten Baugebiet und damit 
verbundenen Bauleitplanungen möchte ich 
wie folgt eine Stellungnahme abgeben: 
Seit 2016 betreibe ich an dem Standort "An 
der Ohe 1" eine tierärztliche Geflügelpraxis 
mit ca. 20 angestellten Mitarbeiter/innen. 
Diese Praxis befindet sich in einem geneh-
migten Gewerbegebiet, an dem sich unmit-
telbar im östlichen Bereich ein Mischgebiet 
anschließt. An der südöstlichen 
Straßenseite (aktuell Rasenfläche/farbig 
gekennzeichnet) hat seinerzeit der Land-
kreis Vechta ein Wohnhaus für Betriebslei-
ter genehmigt, welches aber- in der mir 
damals nicht bekannten Frist von 
drei Jahren - nicht erbaut wurde. Eine Neu-
genehmigung -jetzt von der Stadt Vechta 
als zuständige Behörde- wurde verweigert 

Gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan 
Nr. 46L „An der Ohe/ Kornstraße“ können 
gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO Wohnungen 
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen so-
wie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 
dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse un-
tergeordnet sind, ausnahmsweise zugelassen 
werden. Das beschriebene Bauvorhaben wird 
in Abstimmung mit dem Vorhabenträger noch 
mal geprüft. 
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mit dem Hinweis, dass in einem Gewerbe-
gebiet eine Wohnbebauung 
unzulässig ist. 
Gegenüber dieser Fläche beginnt das anvi-
sierte Baugebiet zuerst mit einem 
Grünstreifen/Regenrückhaltebecken, dann 
mit dem Kindergarten sowie Mehrfamili-
enhäuser – die dort zum Schallschutzzwe-
cke gut geeignet erscheinen?!- bzw. im 
Anschluss derer dann Einfamilien- und 
Doppelhäuser. 

 

Ich möchte hier ganz klar meine Bedenken 
zum Ausdruck bringen und fordere eine 
Überplanung meines Rasengrundstückes zu 
einem Mischgebiet, welches sich sowieso 
direkt anschließt! 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es 
gilt bereits der rechtskräftige Bebauungsplan 
Nr. 46L „An der Ohe/ Kornstraße, sodass eine 
Überplanung nicht erforderlich ist. 

Eine mögliche Bebauung wäre dann mög-
lich und sinnvoll, können dann auch ange-
stellte Tierärzte/innen dort eine Wohnung 
beziehen. Dieses Wohnhaus liegt im Schall-
schatten der neu 
erbauten Praxis, ebenso können wie bei 
den Mehrfamilienhäusern die Schlafzimmer 
an der schallabgewandten Seite geplant 
werden. 

Siehe vorstehende Ausführung. 

Zur Öffnung der Straße "An der O-
he/Visbeker Damm": 
Eine Schließung der Straße "An der Ohe" 
zum Visbeker Damm halte ich nicht nur für 
falsch, sondern auch aus Sicherheitsgrün-
den für gefährlich. Gerade in den frühen 
Stunden zu Schul-/ Arbeitsbeginn und auch 
abends ist die alte B69 sehr stark befahren. 
Ein Aufbiegen von "An der Ohe/1 Richtung 
Innenstadt ist kaum möglich, gleichzeitig 
wird auch eine Fußgängerampel hier kaum 
Entlastung bringen. Zusätzlich kommt noch 
der "Kindergartenbringverkehr" zu dieser 
Uhrzeit mit ins Spiel. Es werden sicherlich 
nicht alle Kinder zu Fuß den Kindergarten 
erreichen können. Nicht nur für mich ist 
es daher unverständlich, dass bei einem 
Neubaugebiet, welches möglicherweise mit 
mehr als 300 Wohnungen bebaut werden 
kann, überhaupt eine Schließung der Stra-
ße Richtung Visbeker Damm in Erwägung 
gezogen wird! Für meine Praxis wird es zu 
erheblichen Einschränkungen kommen, die 
ich so nicht akzeptieren kann. Im Gegenteil, 
neben der normalen Öffnung der Straße 
"An der Ohe" in beide Richtungen muss 
meines Erachtens die "Kornstraße" für den 

Der Hinweis zur Verkehrsführung wird zur 
Kenntnis genommen. Von einem Fachbüro für 
Verkehrsplanung wurde eine Verkehrsunter-
suchung im Hinblick auf die Erschließung des 
zukünftigen Baugebietes durchgeführt. Hierin 
wurde geprüft, wie die durch die vorliegende 
Planung entstehenden Verkehre am sichers-
ten verteilt werden können. Unter Berücksich-
tigung der vorhandenen sowie geplanten 
Straßenquerschnitte, der zu erwartenden 
Mehrbelastungen, der derzeitigen Verkehrs-
zahlen sowie sonstiger hierdurch betroffener 
Belange sollte eine Empfehlung abgegeben 
werden, ob die Straße „An der Ohe“ östlich 
der Einmündung der „Kornstraße“ zukünftig 
für den PKW- Verkehr gesperrt wird oder ob 
weiterhin eine Durchgängigkeit des motori-
sierten Verkehrs bestehen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
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Autoverkehr Richtung Fußgängerampel/ 
Umgehungsstraße geöffnet werden! Das 
kann z. B. durch eine verkehrsberuhigte 
Straße auch einfach realisiert werden! 

westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

Des Weiteren fordere ich, dass ich als di-
rekter Nachbar bei weiteren Planungen 
dieses Baugebietes mit einbezogen werde. 

 

 

 

 

Nr. 11 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 5 

mit Schreiben vom 16.09.2022   

Stellungnahme: Prüfung: 

In vorbezeichneter Angelegenheit zeigen 
wir an, dass Herr Christian Kleier, An der 
Ohe 9, 49377 Vechta, anwaltlich durch uns 
vertreten werden. Eine auf uns lautende 
Vollmacht liegt an. 
Unser Mandant ist Eigentümer des Grund-
stücks "An der Ohe 9" in Vechta. Im auf 
diesem Grundstück befindlichen Wohnhaus 
lebt unser Mandant persönlich. 
Für unseren Mandanten geben wir zur ge-
planten Änderung des Flächennutzungs-
planes bzw. Aufstellung des Bebauungspla-
nes folgende Stellungnahme ab: 

 

a. 
Zunächst wird die fehlende Planrechtferti-
gung gerügt. Bekanntlich ist nach der stän-
digen Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts die Plan-rechtfertigung unge-
schriebenes Erfordernis jeder Fachplanung. 
Es ist erfüllt, wenn für das beabsichtigte 
Vorhaben gemäß den Zielsetzungen des 
jeweiligen Fachplanungsgesetzes ein Be-
darf besteht, die geplante Maßnahme un-
ter diesem Blickwinkel als erforderlich er-
scheint (vgl. z. B. Bundes-
verwaltungsgericht, Beschluss vom 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Erfordernis der Planung wird in der Be-
gründung zur 104. Änderung des Flächennut-
zungsplanes hergeleitet.  



 

24 
 

12.07.2017 zum Aktenzeichen 9 B 49.16). 
Gemäß§ 1 Abs. 3 BauGB sind Bauleitpläne 
aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich ist. Hier ist aus Sicht unseres 
Mandanten allerdings- im Hinblick auf die 
aktuellen politischen Entwicklungen- die 
Änderung des Flächennutzungsplanes/die 
Erstellung eines Bebauungsplanes nicht 
erforderlich. Denn ausweislich des Ent-
wurfs der Begründung soll Ziel der Planung 
die Schaffung von Wohnbaugrundstücken 
sein. Ausweislich ich der Begründung zum 
Bebauungsplan Nr. 52L wird insoweit da-
von ausgegangen, dass nach wie vor eine 
entsprechend hohe Nachfrage an Grund-
stücken für Einfamilienhäuser besteht. 
Dementsprechend ist hierauf der B-Plan 
auch besonders abgestimmt. 

Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses 
zum Bebauungsplan Nr. 52L sowie zur 104. 
Flächennutzungsplanänderung gab es in der 
Stadt Vechta die in der Begründung angeführ-
te große Nachfrage nach Wohnbaugrundstü-
cken, die seit Jahren durch das Angebot nicht 
gedeckt werden konnte. Aufgrund der in der 
Stellungnahme angesprochenen politischen 
Entwicklungen ist zwar davon auszugehen, 
dass die Nachfrage nach Einfamilienhaus-
grundstücken in den nächsten Jahren geringer 
ausfallen wird, ganz zum Erliegen wird sie 
aber nach Annahme der Stadt Vechta nicht 
kommen, so dass die durch die vorliegenden 
Planungen vorbereiteten Wohngrundstücke 
langfristig in bedarfsorientierten Abschnitten 
erschlossen und damit zur Bereitstellung von 
Wohnraum in der Stadt Vechta beitragen 
werden. Damit sind die vorliegende Flächen-
nutzungsplanänderung sowie die Neuaufstel-
lung des Bebauungsplans für die städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung erforderlich.  
Um diese Entwicklung bedarfsgerecht zu 
steuern, wurde die Planung im Zuge des lau-
fenden Verfahrens an die mutmaßlich geän-
derte Nachfragesituation angepasst. Entgegen 
erster Konzepte wurde die Grundstücksgröße 
teilweise deutlich reduziert, um mehrere klei-
ne Grundstücke zur Verfügung stellen zu kön-
nen und damit die finanzielle Belastung der 
Bauherren zu reduzieren. Zusätzlich werden 
Flächen definiert, in denen ausschließlich klei-
nere Wohnstrukturen, wie Doppel-, Reihen 
und Mehrfamilienhäuser untergebracht wer-
den müssen. Hierdurch werden im zukünfti-
gen Wohngebiet neben Wohneigentum auch 
Mietwohnungen, die in Zukunft vermehrt zur 
Verfügung gestellt werden müssen, unterge-
bracht. 

Allerdings ist es im Hinblick auf die aktuel-
len politischen Geschehnisse und insbe-
sondere die erheblichen Preissteigerungen 
im Bausektor tatsächlich nicht damit zu 
rechnen, dass auch weiterhin und insbe-
sondere nach Bestandskraft des B-Plans mit 
einer entsprechend hohen Nachfrage nach 
Wohnbaugrundstücken 
zu rechnen ist. Folglich fehlt es hier aus 
Sicht unseres Mandanten an einer entspre-
chenden Planrechtfertigung. 

 

b.  
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Ausweislich Ziffer 5.11 der Begründung 
zum Bebauungsplan Nr. 52L befinden sich 
nördlich der Straße "An der Ohe“ Wallhe-
cken, die gemäß§ 22 Abs. 3 NatSchG ge-
setzlich geschützt sind. Gemäß Ziffer 5.12 
der Begründung zum Bebauungsplan wer-
den dann um den Schutz der obengenann-
ten Wallhecken auch nach Erschließung des 
Baugebietes zu gewährleisten, diese als 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB festgesetzt. Im Bebauungsplan 
selber befindet sich dann im östlichen Be-
reich eine entsprechende Festsetzung. An 
diesem Ort ist aber keine Wallhecke vor-
handen, vielmehr befindet sich dort die 
Einfahrt zum Grundstück An der Ohe 7. 
Eine Festsetzung eines Gebietes gern. § 9 
Abs. 1 BauGB an dieser Stelle wäre somit 
rechtswidrig. 

Der entsprechende Wallheckenabschnitt ist 
im Wallheckenkataster des Landkreises 
Vechta verzeichnet und konnte ebenfalls 
durch die Biotoptypenkartierung an der Stelle 
verortet werden. Der Wallheckenabschnitt 
befindet sich linksseitig der hier genannten 
Einfahrt zum Grundstück. Der dazugehörige 
Wallheckenschutzstreifen überlagert die hier 
genannte Einfahrt. Die Festsetzung zum Wall-
heckenschutzstreifen wurde dahingehend 
angepasst:  
Die festgesetzten Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (MF1) entlang 
der gem. § 22 (3) NAGBNatSchG geschützten 
Landschaftsbestandteile (Wallhecken) sind als 
halbruderale Gras- und Staudenfluren (Wall-
heckenschutzstreifen) zu entwickeln. Inner-
halb dieser Flächen sind Bodenaufschüttun-
gen und -abgrabungen, Boden- und Material-
ablagerungen sowie Flächenversiegelungen 
jeglicher Art unzulässig. Ausgenommen hier-
von sind bereits bestehende Versiegelungen 
(hier: Hofeinfahrten) 

c. 
Ausweislich der Planungsunterlagen soll die 
Erschließung des Plangebietes über die 
westlich gelegene Zubringerstraße - Olden-
burger Straße- erfolgen. Hierzu ist vorgese-
hen, die Straße "An der Ohe" hinter 
der Abzweigung zur Kornstraße ZU sperren, 
so dass eine Durchfahrt der Straße „An der 
Ohe“ in West/Ostrichtung nicht mehr mög-
lich ist. Eine Durchfahrt zum Visbeker 
Damm und damit eine Weiterfahrt Rich-
tung Vechta bzw. in nördliche Richtung soll 
nicht erfolgen können. Vorgesehen ist so-
mit das letztlich nahezu der gesamte aus 
dem nördlichen Plangebiet resultierende 
Quell- und Zielverkehr sowie ein Großteil 
des aus dem südlichen Plangebiet resultie-
renden Quell- und Zielverkehrs am Grund-
stück unseres Mandanten vorbeigeführt 
wird. Dies ist aus Sicht unseres Mandanten 
gerade im Hinblick auf die hieraus resultie-
renden Emissionen nicht akzeptabel. 
Darüber hinaus ist auch nicht ersichtlich, 
welcher tatsächlicher Vorteil aus der ge-
planten Verkehrsführung resultieren soll. 
Im Gegenteil, es steht zu vermuten, dass es 
zu Rückstaus kommen wird, wenn nun-
mehr 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Bauge-
bietes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, 
wie die durch die vorliegende Planung entste-
henden Verkehre am sichersten verteilt wer-
den können. Unter Berücksichtigung der vor-
handenen sowie geplanten Straßenquer-
schnitte, der zu erwartenden Mehrbelastun-
gen, der derzeitigen Verkehrszahlen sowie 
sonstiger hierdurch betroffener Belange sollte 
eine Empfehlung abgegeben werden, ob die 
Straße „An der Ohe“ östlich der Einmündung 
der „Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Ver-
kehr gesperrt wird oder ob weiterhin eine 
Durchgängigkeit des motorisierten Verkehrs 
bestehen bleibt.  

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
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nur noch die westliche Zubringerstraße 
nach Vechta genutzt werden kann und 
nicht- wie in der Vergangenheit für alle 
Anwohner- auch die östlich gelegene Zu-
bringerstraße. Neben einer vermeidbaren 
Lärmbelästigung für unseren Mandanten 
wird auch ersichtlich die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs erheblich durch 
diese Maßnahme eingeschränkt. 

lich an den Visbeker Damm. 

 

 

 

d. 
Erschwerend kommt insbesondere im Hin-
blick auf die zu erwartende Lärmbelästi-
gung durch den Quell- und Zielverkehr 
noch hinzu, dass eine zur Erschließung des 
südlichen Plangebietes dienenden Straßen 
direkt gegenüber dem Grundstück unseres 
Mandanten in die Straße ,,An der Ohe" 
einmündet. Dies wird 
im Hinblick auf den zu erwartenden Quell- 
und Zielverkehr zu weiteren Lärmemissio-
nen führen, insbesondere auch im Hinblick 
auf die oben bereits geschilderte Verkehrs-
führung. 

 

e. 
Angemerkt werden soll auch bereits jetzt, 
dass im Rahmen einer Erörterung unserem 
Mandanten mitgeteilt wurde, dass der an 
seinem Grundstück entlangführende Gra-
ben verrohrt werden soll. Die Grundstücks-
grenze verläuft hier in der Mitte des Gra-
bens, so dass mit unserem Mandanten die 
weitere Gestaltung, insbesondere im Hin-
blick auf die vorhandene Bebauung, abzu-
klären ist. 

 
Der Grundstückseigentümer wird rechtzeitig 
vor Baubeginn beteiligt.  

Wir gehen davon aus, dass die für unserem 
Mandanten geäußerten Bedenken im 
Rahmen der Abwägung berücksichtigt wer-
den. Gleichzeitig behalten wir uns vor, wei-
tere Stellungnahmen abzugeben. 

 

 

Nr. 12 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 6 

mit Schreiben vom 15.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Ich erhebe mit diesem Schreiben Einspruch 
zu dem vorgenannten Flächen-
nutzungsplan/Bebauungsplan mit nach-
folgenden Begründungen: 

Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen. 

Unzureichende Zufahrt in das Baugebiet 
Durch die rund 150 neuen Baugrundstücke 
und der geplanten Kindertagesstätte ist mit 

Der Hinweis zur Verkehrsführung wird zur 
Kenntnis genommen. Von einem Fachbüro für 
Verkehrsplanung wurde eine Verkehrsunter-
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einem Intensiven PKW Verkehr (ca. 300 
Fahrzeuge) insbesondere in den Stoßzeiten 
zu rechnen. Auch durch einen großzügigen 
Ausbau des Kreuzungsbereichs Oldenbur-
ger Straße An der Ohe würden kleine Be-
hinderungen rasch zu einem Kollaps füh-
ren. Schon jetzt ist es schwer auf die Straße 
zu kommen, wenn man Richtung Vechta 
möchte da das Verkehrsaufkommen schon 
sehr hoch ist, durch das Industriegebiet 
und der Pendler. Auf dem Visbeker Damm 
Richtung Vechta zu fahren wäre sehr viel 
leichter da wir dort nur nach rechts abbie-
gen müssen. 

suchung im Hinblick auf die Erschließung des 
zukünftigen Baugebietes durchgeführt. Hierin 
wurde geprüft, wie die durch die vorliegende 
Planung entstehenden Verkehre am sichers-
ten verteilt werden können. Unter Berücksich-
tigung der vorhandenen sowie geplanten 
Straßenquerschnitte, der zu erwartenden 
Mehrbelastungen, der derzeitigen Verkehrs-
zahlen sowie sonstiger hierdurch betroffener 
Belange sollte eine Empfehlung abgegeben 
werden, ob die Straße „An der Ohe“ östlich 
der Einmündung der „Kornstraße“ zukünftig 
für den PKW- Verkehr gesperrt wird oder ob 
weiterhin eine Durchgängigkeit des motori-
sierten Verkehrs bestehen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

Trennung des Bergstruper Ortskerns 
Bereits durch den Bau der Umgehungsstra-
ße wurde der Ortskern gespalten. 
Wenn wir jetzt noch eine Trennung be-
kommen wird es immer schwieriger von 
einer Seite zu der anderen zu kommen, und 
ökologischer ist es dadurch auch nicht da 
wir immer wieder Umwege längere Stre-
cken auf uns nehmen müssen. 

 

 

Nr. 13 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 7 

mit Schreiben vom 16.08.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Hiermit gebe ich eine persönliche Stellung-
nahme bzw. einen Einspruch zur "104. Än-
derung des Flächennutzungsplanes und des 
Bebauungsplan Nr. 52L "An der Ohe I Korn-
straße II"" ab. 

 

Ich als Anwohnerin lehne hiermit die 
"Schließung" der Straße "An der Ohe" ab. 
Mit dieser Maßnahme gehen viele negative 
Auswirkungen einher, wie z.B. Trennung 
des Ortes, Ballung des Verkehrsaufkom-
mens in eine Richtung - sollen alle neuen 

Der Hinweis zur Verkehrsführung wird zur 
Kenntnis genommen. Von einem Fachbüro für 
Verkehrsplanung wurde eine Verkehrsunter-
suchung im Hinblick auf die Erschließung des 
zukünftigen Baugebietes durchgeführt. Hierin 
wurde geprüft, wie die durch die vorliegende 
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Anwohner ihren Arbeitsweg ausschließlich 
über die B69 bestreiten, so ist mit erhebli-
chem Rückstau zu rechnen. Unsere Straße 
wird aktuell auch vom Schulbus der Grund-
schule Langförden genutzt. Die Kinder nut-
zen den Einstieg "Sanders Krug" -würde die 
Straße für den Schulbus gesperrt, müssen 
die Kinder den "Visbeker Damm" überque-
ren - keine Ampel - hohes Verkehrsauf-
kommen. 

Planung entstehenden Verkehre am sichers-
ten verteilt werden können. Unter Berücksich-
tigung der vorhandenen sowie geplanten 
Straßenquerschnitte, der zu erwartenden 
Mehrbelastungen, der derzeitigen Verkehrs-
zahlen sowie sonstiger hierdurch betroffener 
Belange sollte eine Empfehlung abgegeben 
werden, ob die Straße „An der Ohe“ östlich 
der Einmündung der „Kornstraße“ zukünftig 
für den PKW- Verkehr gesperrt wird oder ob 
weiterhin eine Durchgängigkeit des motori-
sierten Verkehrs bestehen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

Bereits im Frühjahr letzten Jahres haben 
wir Einwohner, vertreten von Herrn Khos-
tevan, unsere Bedenken und unsere klare 
Ablehnung der Schließung unserer Straße 
bei Ihnen eingereicht. 
Uns wurde mündlich zugesichert, dass un-
sere Interessen Berücksichtigung finden. 
Schade, dass wir der Stadt offensichtlich 
egal sind und man unsere Interessen igno-
riert. 

Hinsichtlich der geäußerten Bedenken wurde 
seinerzeit auf die anstehenden Bauleitplan-
verfahren und die damit verbunden Beteili-
gungsverfahren hingewiesen.  

 

Nr. 14 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 8  

mit Schreiben vom 15.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Unser Anliegen ist, dass wir nicht wollen, 
dass mitten auf unserer Straße An der Ohe 
ein Poller aufgestellt werden soll. Wir und 
auch viele andere Bergstruper wollen den 
nicht. Hier unsere Gründe: 
Wenn die Straße "An der Ohe" keine 
Durchfahrtsstraße mehr ist, müssten alle 
Bergstruper und später auch die Bewohner 
des neuen Baugebietes die Siedlung mit 
dem Auto über die Straße An der Ohe in 
Richtung Oldenburger Straße verlassen. 
Eine andere Möglichkeit gibt es dann nicht 
mehr. Haben Sie schon einmal versucht, zu 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Bauge-
bietes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, 
wie die durch die vorliegende Planung entste-
henden Verkehre am sichersten verteilt wer-
den können. Unter Berücksichtigung der vor-
handenen sowie geplanten Straßenquer-
schnitte, der zu erwartenden Mehrbelastun-
gen, der derzeitigen Verkehrszahlen sowie 
sonstiger hierdurch betroffener Belange sollte 
eine Empfehlung abgegeben werden, ob die 
Straße „An der Ohe“ östlich der Einmündung 
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den Stoßzeiten von der Straße "An der 
Ohe" auf die Oldenburger Straße abzubie-
gen? Schon jetzt (ohne das neue Bauge-
biet} steht man dort teilweise 10 Minuten, 
weil auf der Oldenburger Straße so viel 
Verkehr ist und sich der Verkehr schon ab 
der Kreuzung Oldenburger Str. I Umge-
hungsstr. (Aral-Tankstelle) in Richtung 
Vechta staut. Wie soll das funktionieren, 
wenn auch noch die Bewohner des neuen 
Baugebietes mit ihren Autos die Strecke 
befahren wollen? Wie viel Zeit soll man 
morgens auf dem Weg zur Arbeit einpla-
nen? Und wenn es dann morgens regnet 
und auch noch die Kinder, die sonst mit 
dem Fahrrad zur Schule fahren, mit dem 
Auto gebracht werden müssen? Das soll 
alles über einen Ausweg aus dem Dorf 
funktionieren? 

der „Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Ver-
kehr gesperrt wird oder ob weiterhin eine 
Durchgängigkeit des motorisierten Verkehrs 
bestehen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

Wenn die Straße "An der Ohe" keine 
Durchfahrtsstraße mehr ist, wo hält dann 
der Schulbus, der die Grundschulkinder 
nach Langförden zur Schule bringt? Jetzt 
werden die Kinder an der Bushaltestelle An 
der Ohe (höhe Kötter) morgens abgeholt 
und mittags wieder abgesetzt. Wenn der 
Poller die Durchfahrt zum Visbeker Damm 
versperrt, kann auch der Schulbus da nicht 
mehr halten. Wo können dann unsere Kin-
der in den Bus steigen? Sollen die kleinen 
Kinder (Grundschulkinder!!!) morgens ohne 
Ampel(!) und Zebrastreifen den stark be-
fahrenen Visbeker Damm überqueren und 
dort auf den Bus warten? Das ist viel zu 
gefährlich. Straßenbeleuchtung gibt es da 
auch nicht. Und wenn es regnet? An der 
Bushaltestelle am Visbeker Damm in Rich-
tung Visbek (Langförden) gibt es kein War-
tehäuschen. Das steht An der Ohe. Wie 
würden Sie das finden, wenn es sich um 
Ihre Kinder handeln würde? 

 

Auch die Müllwagen und die Stadtbusse 
müssten eine neue weitere Route fahren. 

 

Durch den Polier würde unser Dorf noch 
weiter geteilt werden und die Wege für 
viele Dorfbewohner länger werden. Und 
dass in Zeiten, in denen man auf Umwelt-
verschmutzung achtet und die Benzinpreise 
sich verdoppeln. Wir müssten z. B. um un-
ser Kind mit Sack und Pack zu Oma und 
Opa zu bringen einen langen Umweg in 
Kauf nehmen. Muss das sein, wo es doch 
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eigentlich nur ca. 200 Meter sind? Hier im 
Dorf legen wir viel Wert auf Nachbar-
schaftshilfe. Durch den Polier kann man 
nicht mal eben den Anhänger vom Nach-
barn holen, sondern muss erst einen Um-
weg über den Visbeker Damm, die Berg-
struper Straße und die Oldenburger Straße 
in Kauf nehmen. Das erhöht unnötig den 
Verkehr auf den umliegenden Straßen. 
Auch die Rettungsfahrzeuge, Müllwagen 
und die Stadtbusse müssten diesen Weg 
nehmen. Was ist, wenn der einmal blo-
ckiert ist? Dann müsste das Rettungsfahr-
zeug umkehren oder erst der Poller de-
montiert werden. Was ist, wenn das aus 
irgendwelchen Gründen nicht funktioniert 
und der Rettungswagen nicht rechtzeitig 
am Einsatzort ist? 

 

Durch das neue Baugebiet werden dem-
nächst so viel mehr Menschen in Bergstrup 
wohnen. Wir halten es für absolut notwen-
dig, dass die Siedlung in beide Richtungen 
verlassen werden kann; nur eine Möglich-
keit, aus dem Dorf zu fahren ist für so viele 
Leute zu wenig.  
Bitte überdenken Sie die ganze Sache noch 
einmal.  
Wir wollen keinen Poller!!! 

 

 

Nr. 15 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 9 und 7 weitere Unterzeichner 

mit Schreiben vom 25.03.2021 

Stellungnahme: Prüfung: 

Ausgehend von der Bekanntmachung in der 
Oldenburgischen Volkszeitung vom 
27.02.2021 haben wir uns über die geplan-
te Entwicklung von Wohnbauflächen im 
Ortsteil Bergstrup informiert und wenden 
uns frühzeitig mit einem Anliegen an Sie als 
zuständigen Mitarbeiter der Stadt Vechta. 

 

Das Erschließungsgebiet liegt im Ortsteil 
Bergstrup, der politisch zur ehemaligen 
Gemeinde Langförden gehörte und noch 
heute vom Ortsrat Langförden vertreten 
wird. Im Osten grenzt das Erschließungsge-
biet aber direkt an unsere Bauerschaft 
Stoppelmarkt, die schon immer zur Stadt 
Vechta gehörte. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Auch hinsichtlich der Grundschulbezirke, 
der Zugehörigkeit zu den Kath. Kirchenge-
meinden Vechta und Langförden und z. 8. 
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der Sportvereine und Schützenkompanien 
verläuft eine klare Grenze zwischen den 
Ortschaften Bergstrup und Stoppelmarkt. 
Durch das geplante große Neubaugebiet 
wird sich das Ortsbild zwangsläufig deutlich 
verändern. Beide Ortschaften stehen vor 
der Herausforderung, ihre über lange Jahre 
gewachsene Identität jeweils behalten so-
wie Traditionen und das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl bewahren zu können. 

 

Wir pflegen eine gute Nachbarschaft zu 
Bergstrup, u. a. im gemeinsamen Schützen-
verein Stoppelmarkt e.V., aber wir halten 
aus den oben genannten Gründen die Er-
haltung klarer Grenzen für erforderlich. 

 

Daher beantragen wir als direkte Anwoh-
ner der Bauerschaft Stoppelmarkt für die 
Ostgrenze des Erschließungsgebiets bereits 
im Planverfahren die Berücksichtigung ei-
ner sichtbaren Begrenzung zum Ortsteil 
Bergstrup, z. 8. in Form eines Grün- bzw. 
Anpflanzungsstreifens. Dieses würde dazu 
beitragen, dass die Jahrhunderte alten 
Ortschaften Bergstrup und Stoppelmarkt 
nicht auf Dauer im Stadtbild untergehen. 

Dem Hinweis wird dahingehend gefolgt, dass 
zum Schutz der benannten Gehölzbestände 
und ihrer Funktion als Fledermausjagdgebiet 
östlich des Geltungsbereichs die Anpflanz- 
und Erhaltfläche an der östlichen Geltungsbe-
reichsgrenze in einer Breite von 3 m fortge-
führt wird. Zusätzlich wird die Baugrenze auf 3 
m festgelegt. Daraus ergibt sich ein Abstand 
von mindestens 6 m.  
 

Der von uns gewünschte Grün- oder An-
pflanzungsstreifen ist in der Skizze rot mar-
kiert: 

 

 

 

Nr. 16 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 9 und 8 weitere Unterzeichner 

mit Schreiben vom 22.08.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Wir sind die direkten Nachbarn der Bauer-
schaft Stoppelmarkt zum in der Bauer-
schaft Bergstrup gelegenen Erschließungs-
gebiet Zu Ihrer Orientierung sind unsere 
Wohngrundstücke im Kartenausschnitt 
unten rot eingerahmt. 

 

Wir beantragen in Abänderung des von 
Ihnen mit Stand 21.07.2022 veröffentlich-
ten Vorentwurfs des Bebauungsplans Nr. 
52 "An der Ohe I Kornstraße II", einen An-
pflanzungsstreifen 

Dem Hinweis wird dahingehend gefolgt, dass 
zum Schutz der benannten Gehölzbestände 
und ihrer Funktion als Fledermausjagdgebiet 
östlich des Geltungsbereichs die Anpflanz- 
und Erhaltfläche an der östlichen Geltungsbe-
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in der Breite von 10 Metern an der Ost-
grenze des Erschließungsgebiets vorzuse-
hen (im Kartenausschnitt unten pinkfarben 
eingezeichnet). 

reichsgrenze in einer Breite von 3 m fortge-
führt wird. Zusätzlich wird die Baugrenze auf 3 
m festgelegt. Daraus ergibt sich ein Abstand 
von mindestens 6 m. 

Wir begründen unseren Antrag mit dem 
starken Geländeabfall des Erschließungs-
gebiets in Richtung unserer Grundstücke. 
Die tiefste Stelle als Sammelpunkt für Re-
genwasser befindet sich direkt hinter unse-
ren Grundstücken. Bei Versiegelung des 
Bodens kann das Wasser dort nicht mehr 
versickern und es ist mit Überschwemmun-
gen -insbesondere bei immer häufiger auf-
tretenden Extremwettern-sowohl auf unse-
ren, aber auch auf den neuen Grundstü-
cken zu rechnen. Im Gegensatz zur Flä-
chenversiegelung bei Bebauung steht ein 
Anpflanzungsstreifen für die Aufrecht-
erhaltung des natürlichen Wasserhaus-
halts. 

 

Im Zusammenhang mit dem Bebauungs-
plan Nr. 187 "Wohngebiet westlich des 
Visbeker 
Damms" war das den Anpflanzungsstreifen 
betreffende Feuchtgebiet erst im letzten 
Jahr in Ihrem "Ergebnisbericht Fledermau-
serfassung 2021" als Jagdgebiet für Fle-
dermäuse mitberücksichtigt. In dessen 
Fazit heißt es u. a. "Bei einer Bebauung 
sollte entsprechend darauf geachtet wer-
den, diese Funktion aufrecht zu erhalten. 
Hierfür eignen sich meist schon einfache 
Maßnahmen wie zum Beispiel das Belassen 
von vorhandenen Bäumen und Gehölz-
strukturen im angesprochenen Randbe-
reich". 

 

Der für unsere Grundstücke geltende Be-
bauungsplan Nr. 187 "Wohngebiet westlich 
des Visbeker Damms" schreibt einen ver-
gleichsweise großen Bebauungsabstand 
von 7,5 Metern zur Grundstücksgrenze vor, 
sodass wir einen entsprechenden Freiraum 
zum direkt angrenzenden Erschließungsge-
biet für folgerichtig halten. 

Siehe obigen Hinweis zur geplanten Anpflanz-
fläche. 

Wir weisen außerdem darauf hin, dass das 
Erschließungsgebiet früher zur ehemaligen 
Gemeinde Langförden gehörte und noch 
heute vom Ortsrat Langförden vertreten 
wird. Hinsichtlich der Grundschulbezirke, 
der Sportvereine und Schützenkompanien 
sowie der Zugehörigkeit zu den Kirchenge-
meinden verläuft eine klare Grenze zwi-
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schen den Ortschaften Bergstrup und 
Stoppelmarkt 
Wir pflegen eine gute Nachbarschaft zur 
Bauerschaft Bergstrup, stehen aber als 
Stoppelmarkter wie viele andere Ortschaf-
ten auch vor der Herausforderung, die ge-
wachsene Identität sowie Traditionen und 
das Zusammengehörigkeitsgefühl zu be-
wahren. Ein An pflanzungsstreifen würde 
dazu beitragen, dass die Jahrhunderte alten 
Ortschaften Bergstrup und Stoppelmarkt 
nicht abrupt und ohne Not im Stadtbild 
untergehen. 

 

 

 

Nr. 17 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 10 
mit Schreiben vom 14.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

als Anlieger*innen der Straße "An der Ohe" 
in Bergstrup nehmen wir zum o.g. Bebau-
ungsplan Nr. 52L wie folgt Stellung: 

 

Wir beziehen uns auf unser Schreiben vom 
04.03.2021, deren Argumentation sich für 
uns bis heute nicht verändert hat, und bit-
ten um entsprechende Berücksichtigung im 
weiteren Verfahren. 

 

Auch wenn die Satzung zu den Anliegerbei-
trägen der Stadt Vechta zwischenzeitlich 
außer Kraft gesetzt wurde, bleibt die Frage-
stellung zu klären, inwieweit es sich bei 
notwendigen Straßenausbaumaßnahmen 
für die Straße "An der Ohe", insbesondere 
zwischen der "Kornstraße" und dem "Vis-
beker Damm", um eine Ersterschließung 
handelt, für die sich dennoch die Anlieger* 
innen beteiligen müssten. 

Inwieweit hier Kosten für die Anlieger entste-
hen, wird geprüft. 

Wir unterstützen daher mit dieser Stel-
lungnahme die Ausführungen im Bebau-
ungsplan Nr. 52L, die Straße "An der Ohe" 
in Höhe der "Kornstraße" für den künftigen 
PKW-Verkehr zu sperren, ausdrücklich. 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Bauge-
bietes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, 
wie die durch die vorliegende Planung entste-
henden Verkehre am sichersten verteilt wer-
den können. Unter Berücksichtigung der vor-
handenen sowie geplanten Straßenquer-
schnitte, der zu erwartenden Mehrbelastun-
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gen, der derzeitigen Verkehrszahlen sowie 
sonstiger hierdurch betroffener Belange sollte 
eine Empfehlung abgegeben werden, ob die 
Straße „An der Ohe“ östlich der Einmündung 
der „Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Ver-
kehr gesperrt wird oder ob weiterhin eine 
Durchgängigkeit des motorisierten Verkehrs 
bestehen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

Sollten keine Anliegerbeiträge anfallen 
(keine Ersterschließung) und sich ggf. der 
Bebauungsplan Nr. 52L ändern, so dass 
keine Sperrung für den PKW-Verkehr vor-
gesehen wird, bitten wir zumindest um 
Herstellung einer verkehrsberuhigten Zone 
mit entsprechenden straßenbaulichen 
Maßnahmen. Dies sollte bestenfalls schon 
vor Beginn der Baumaßnahmen umgesetzt 
werden. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstützung und sehen den weiteren 
Planungen unter Berücksichtigung unserer 
Stellungnahme positiv entgegen. Für einen 
konstruktiven Austausch stehen wir Ihnen 
sehr gerne zur Verfügung. 

 

 
 

III. Prüfung der während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Be-

teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungsvor-

schlag: 

 

Nr. 1 Landkreis Vechta, Ravensberger Str. 20, 49377 Vechta  

mit Schreiben vom 13.03.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Zum Änderungsentwurf nehme ich wie 
folgt Stellung. Um Wiederholungen zu 
vermeiden verweise ich auf meine Stel-
lungnahme vom 16.09.2022 und ergänze 
sie wie folgt. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Städtebau 
Das städtebauliche Konzept ist zugunsten 
einer Konfliktlösung der nachgewiesenen 
Lärmimmissionskonflikte anzupassen. Wird 
eine Wohnbaufläche dargestellt, in der 
erwiesen ist, dass Immissionswerte durch 
Überschreitungen nicht eingehalten wer-
den, liegt ein Verstoß gegen § 1 Abs. 3 
BauGB vor. 

 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr.52L wurden verschiedene Möglich-
keiten der Konfliktbewältigung bezüglich der 
Schutzansprüche der Wohnbauflächen ge-
genüber den angrenzenden Gewerbe- und 
Industriegebietsflächen geprüft. Im Vorfeld 
der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 52L 
wurde als eine Maßnahme der Bebauungsplan 
Nr. 57, der einen Großteil des westlich gele-
genen Industrie- und Gewerbegebietes ab-
deckt, bezüglich der möglichen Lärmemissi-
onskontingente so angepasst, dass die geplan-
ten Wohnbauflächen möglichst wenig durch 
die hier vorhandenen Betriebe beeinträchtigt 
werden. Ein Großteil des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes Nr. 52L ist zwar derzeit 
noch unbebaut und durch landwirtschaftliche 
Ackerflächen geprägt, dennoch ist der gesam-
te Ortsbereich durch vorhandene Wohnbe-
bauung, angrenzende Wohngebiete sowie 
eine bereits teilweise vorhandene Infrastruk-
tur städtebaulich vorgeprägt. Die Stadt Vechta 
hat nach wie vor einen hohen Bedarf an 
Wohnbaugrundstücken sowie einer Kinderta-
gesstätte. Sie möchte diese Nutzungen im 
Zusammenhang mit vorhandenen Strukturen 
anbieten können und hält deshalb die Über-
schreitung der Orientierungswerte für Wohn-
gebiete bis hin zu Mischgebietswerten auf 
einem Teil der Flächen des Bebauungsplanes 
Nr. 52L für vertretbar. 

Immissionsschutz 
Es ist nicht ersichtlich wie der Immissions-
konflikt im Rahmen der Bauleitplanung 
gelöst werden kann. Der Schutzanspruch 
einer Wohnbaufläche, in diesem Fall eines 
allgemeinen Wohn-gebietes (WA), wird 
nicht gewahrt. Die Annahme Zwischenwer-
te bis hin zu Misch-gebietswerten zuzulas-
sen, weil es sich um ein Nebeneinander von 
Wohnen und Gewerbe handelt, ist nicht 
nachvollziehbar, da der Planungsraum kei-
ne gewachsene Gemengelage und keine 
gemischten Bauflächen darstellt.  
Um die Immissionskonflikte zu vermeiden 
sind aktive Lärmminderungsmaßnahmen 
wie z. B. eine Lärmschutzwand oder ein 
Lärmschutzwall auf Ebene der Bebauungs-
planung erforderlich. 
 
 

Aufgrund der allgemeinen Zulässigkeit von 
Wohngebäuden in Mischgebieten (§ 6 (2) Nr.1 
BauNVO) und der Rechtsprechung des OVG 
Münster, wonach „gesunde Wohnverhältnisse 
im Sinne des § 1 (6) Nr. 1 BauGB im Regelfall 
gewahrt sind, wenn die Orientierungswerte 
für Dorf- oder Mischgebiete von 60 dB(A) tags 
und 50 dB(A) nachts unterschritten werden“ 
hält die Stadt Vechta aufgrund der o.g. Aus-
führungen für vertretbar.  
Zur Prüfung von aktiven Lärmminderungs-
maßnahmen wurde eine Schallimmissions-
prognose mit Berücksichtigung eines 6,00m 
hohen Lärmschutzwalls am südwestlichen 
Rand der Wohnbaufläche erstellt, die im Er-
gebnis nur für einen geringen Bereich (maxi-
mal eine Grundstückstiefe) sowie fast aus-
schließlich für die Erdgeschosszone die Einhal-
tung von Wohngebietswerten gewährleistet. 
Aufgrund der Verhältnismäßigkeit und dem 
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Um eine Stellungnahme hinsichtlich der 
Geruchsimmissionen abgeben zu können, 
ist das vollständige Immissions-
schutzgutachten mit Angaben zu Tier-
plätzen, Quellen usw. zur Plausibilitäts-
prüfung vorzulegen. 

geringen Nutzen wurde diese Variante ent-
sprechend nicht weiterverfolgt.  
 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. Die Immissi-
onsprognose in Form einer Rasterkartendar-
stellung der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen zeigt Werte einer Geruchsstunden-
häufigkeit von maximal 4% der Jahresstunden 
auf. Damit werden die Grenzwerte von 10% 
der Jahresstunden für Wohngebiete deutlich 
unterschritten. Der Stadt Vechta sind darüber 
hinaus keine landwirtschaftlichen Betriebe im 
Umfeld des Plangebietes bekannt, die eine 
höhere Immissionsbelastung auslösen könn-
ten. Weitergehende gutachterliche Überprü-
fungen sind daher entbehrlich. Die Berech-
nungsergebnisse sind in der Begründung dar-
gestellt. 

Umweltschützende Belange 
Nach der Textlichen Festsetzung Nr. 15 sind 
auf den Baugrundstücken, je angefangene 
200 m², Bäume zu pflanzen, die mit 1,5 WE 
in die Bewertung des Planzustandes einge-
stellt worden sind. Aus naturschutz- fachli-
cher Sicht wird diese Regelung so angese-
hen, dass sie die Gestaltung der neu anzu-
legenden Hausgärten bestimmt und sicher-
stellt, dass diese in die Bilanzierung mit 1,0 
WE eingestellt werden können. Eine dar-
über hinaus gehende ökologische Aufwer-
tung im Sinne einer zusätzlichen Kompen-
sationsmaßnahme kann nicht anerkannt 
werden. 

Bei den Pflanzgeboten der textlichen Festset-
zung Nr. 15 handelt es sich um eine Regelung, 
die über die reine Anlage von Hausgärten, die 
unter Berücksichtigung des schlechtesten 
Falles vollständig aus standortfremden, nicht 
einheimischen Bepflanzungen oder artenar-
men Scherrasen bestehen können, hinaus 
geht. Es wird sichergestellt, dass je angefan-
gene 200m² Grundstück ein Laub- oder Obst-
baum (standortgerechte und heimische Ge-
hölzarten) zu pflanzen ist. In ihrer Summe 
haben die zu pflanzenden Einzelbäume den 
naturschutzfachlichen Nutzen der Durchgrü-
nung, dem im Rahmen der Eingriffsregelung 
Rechnung getragen werden soll. Ferner wurde 
im Umweltbericht ein Hinweis zur Durchfüh-
rung der Umweltüberwachung aufgenommen. 
Hierdurch sollen insbesondere unvorhergese-
hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig 
erkannt werden, um geeignete Maßnahmen 
zur Abhilfe zu ermöglichen. Daraus geht au-
ßerdem hervor, dass die Stadt Vechta erstma-
lig ein Jahr nach der Umsetzung der Planung 
und erneut nach drei weiteren Jahren eine 
Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen 
(Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) durch-
führen wird. Es wird zudem auf die oben ge-
nannten Ausführungen verwiesen, dass Kom-
pensationsmaßnahmen innerhalb von Bauge-
bieten aufgrund ihrer ökologischen Wirkung 
ein Zielwert bis 1,5 beigemessen werden 
kann. Bei Flächen über 1.000 m² kann dieser 
Wert jedoch auch überschritten werden. Bei 
einer angenommenen Fläche von 10 m² pro 
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Baum (angenommener durchschnittlicher 
Kronenbereich) ergibt sich eine Fläche für 
Baumpflanzungen von 5.060 m². Trotz dieser 
in Summe großen Fläche von 5.060 m², die 
gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 15 mit 
standortgerechten, heimischen Gehölzen zu 
bepflanzen ist, wird hier lediglich ein Zielwert 
von 1,5 angesetzt. Eine Anpassung der Bilan-
zierung erfolgt aufgrund dessen nicht. 

 

Nr. 2 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nds. (LGLN) -
Kampfmittelbeseitigungsdienst, Dorfstraße 19, 30519 Hannover 

mit Schreiben vom 06.02.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittel-
beseitigungsdienst Niedersachsen die fol-
genden Erkenntnisse vor (siehe beigefügte 
Kartenunterlage)  
 
Empfehlung: Kein Handlungsbedarf 
 
Fläche A 
Luftbilder:  Die derzeit vorliegenden Luft-
bilder wurden vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter 
Luftbildauswertung wird keine Kampfmit-
telbelastung vermutet. 
Sondierung: Es wurde keine Sondierung 
durchgeführt. 
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat 
sich nicht bestätigt. 

In den Planunterlagen des Bebauungsplanes 
Nr. 52L wurde bereits der Hinweis aufge-
nommen, dass sofern bei Bau- und Erdarbei-
ten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, 
Minen etc.) gefunden werden, umgehend die 
zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungs-
amt der Stadt Vechta oder der Kampfmittel-
beseitigungsdienst des LGLN, Regionaldirekti-
on Hameln - Hannover zu benachrichtigen ist. 

 

Hinweise: Die vorliegenden Luftbilder kön-
nen nur auf Schäden durch Abwurf-
kampfmittel überprüft werden. 
Sollten bei Erdarbeiten andere Kampf-
mittel (Granaten, Panzerfäuste, Brand-
munition, Minen etc.) gefunden werden, 
benachrichtigen Sie bitte umgehend die 
zuständige Polizeidienststelle, das Ord-
nungsamt oder den Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst des Landes Nieder-sachsens 
bei der RD Hameln-Hannover des LGLN. 
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In der vorstehenden Empfehlung sind die 
Erkenntnisse aus der Zeit vor der Einfüh-
rung des Kampfmittel-informationssystems 
Niedersachsen (KISNi), dem 11.06.2018, 
nicht eingeflossen, da sie nicht dem Quali-
tätsstand von KISNi entsprechen. Sie kön-
nen natürlich trotzdem von den Kommu-
nen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt 
werden. 

 

 

 

Nr. 3 EWE NETZ GmbH, Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg 

mit Schreiben vom 06.02.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe 
zum Plangebiet befinden sich Versorgungs-
leitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ 
GmbH. 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren 
Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 
beschädigt, überbaut, überpflanzt oder 
anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen 
Sie sicher, dass diese Leitungen und Anla-
gen durch Ihr Vorhaben weder technisch 
noch rechtlich beeinträchtigt werden. 

Die Hinweise der EWE Netzt GmbH werden 
zur Kenntnis genommen. Rechtzeitig vor Bau-
beginn wird die EWE Netz GmbH beteiligt. 

 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwen-
digkeit einer Anpassung unserer Anlagen, 
wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuher-
stellung der Anlagen an anderem Ort (Ver-
setzung) oder anderer Betriebs-arbeiten 
ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vor-
gaben und die anerkannten Regeln der 
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Technik gelten. Gleiches gilt auch für die 
gegebenenfalls notwendige Erschließung 
des Plangebietes mit Versorgungsleitungen 
und Anlagen durch EWE NETZ. Bitte planen 
Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. 
-korridore für Telekommunikationslinien, 
Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen 
gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. 
Weiterhin kann für die Stromversorgung 
von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Instal-
lation einer Trafostation erforderlich sein. 
Für die Auswahl eines geeigneten Stations-
platzes (ca. 6m x 4m) möchten wir Sie bit-
ten, uns in weitere Planungen frühzeitig 
mit einzubinden. 
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein 
wärmetechnisches Versorgungskonzept 
umgesetzt wird oder im Schwerpunkt auf 
den Einsatz von fossilen Brennstoffen (z.B. 
durch Einsatz von Wärmepumpen o. ä.) 
verzichtet werden soll. 

 

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Be-
triebsarbeiten sind von dem Vorhaben-
träger vollständig zu tragen und der EWE 
NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der 
Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH 
haben eine anderslautende Kosten-tragung 
vertraglich geregelt. 

 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren 
Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 

 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren 
Planungen einzubeziehen und uns frühzei-
tig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall 
der Erschließung des Plangebietes mit Ver-
sorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn 
hierfür sind beispielsweise Lage und Nut-
zung der Versorgungsleitung und die sich 
daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedin-
gungen wesentliche Faktoren. 

 

 

Nr. 4 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Stilleweg 2, 30655 Hannover 

mit Schreiben vom 07.03.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Bau-
maßnahmen erfolgen, verweisen wir für 
die Hinweise und Informationen zu den 
Baugrundverhältnissen am Standort auf 
den NIBIS Kartenserver. Die Hinweise zum 
Baugrund bzw. zu den Baugrund-
verhältnissen ersetzen keine geotechnische 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.  
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Erkundung und Untersuchung des Bau-
grundes bzw. einen geotechnischen Be-
richt. Geotechnische Baugrunderkundun-
gen/ -untersuchungen sowie die Erstellung 
des geotechnischen Berichts sollten gemäß 
der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung 
mit der DIN 4020 in den jeweiligen gültigen 
Fassungen erfolgen. 
Ob im Vorhabengebiet eine Erlaubnis gem. 
§ 7 BbergG oder eine Bewilligung dem § 8 
BbergG erteilt und/oder ein Bergwerk-
eigentum gem. §§ 9 und 149 BbergG ver-
liehen bzw. aufrechterhalten wurde, kön-
nen Sie dem NIBIS Kartenserver entneh-
men. Wir bitten Sie, den dort genannten 
Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu 
beteiligen. Rückfragen zu diesem Thema 
richten Sie bitte direkt an markscheide-
rei@lbeg.niedersachsen.de. 

 

Informationen über möglicherweise vor-
handenen Salzabbaugerechtigkeiten finden 
Sie unter www.lbeg.niedersachsen.de/Berg 
bau/bergbauberechtigungen/Alte_Rechte. 

 

In Bezug auf die durch das LBEG vertrete-
nen Belange haben wir keine weiteren 
Hinweise oder Anregungen.  

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, 
mögliche Konflikte gegenüber den raum-
planerischen Belangen etc. ableiten und 
vorausschauend berücksichtigen zu kön-
nen. Die Stellungnahme wurde auf Basis 
des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die 
verfügbare Datengrundlage ist weder als 
parzellenscharf zu interpretieren noch er-
hebt sie Anspruch auf Normen erforderli-
che Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilli-
gungen oder objektbezogene Unter-
suchungen. 

 

 

Nr. 5 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege – Abteilung Archäologie – Stütz-
punkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg 

mit Schreiben vom 23.02.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Die von der Archäologischen Denkmalpfle-
ge im Schreiben vom 12.09.2022 vorgetra-
genen Bedenken oder Anregungen (Pros-
pektion, ggf. Ausgrabungen) haben, wenn 
auch recht verkürzt, unter 4.6 „Belange der 
Denkmalpflege“ Eingang in die nun vorge-
legte Begründung gefunden und sind un-

Im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschließungs-
arbeiten werden entsprechende Untersu-
chungen (Prospektion) gemäß den Vorgaben 
des Landesamtes für Denkmalpflege durchge-
führt. 

http://www.lbeg.niedersachsen.de/Berg
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bedingt zu beachten. 

 

Nr. 6 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN), Drüdingstraße 25, 49661 Cloppenburg 

mit Schreiben vom 03.02.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Bezugnehmend auf Ihren Antrag vom 
26.01.2023 – 104. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 52L 
„An der Ohe/Kornstraße II“ mit örtlichen 
Bauvorschriften über die Gestaltung – ver-
weise ich auf meine Stellungnahme vom 
24.08.2022. 

Die Stellungnahme des Niedersächsischen 
Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz vom 24.08.2022 wird 
zur Kenntnis genommen. 

 

Bürgerstellungnahme 
 

Nr. 1 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 11 

mit Schreiben vom 09.03.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

in vorbezeichneter Angelegenheit nehmen 
wir Bezug auf unser Schreiben vom 19. 
September 2022, mit dem wir für unsere 
Mandanten, die Eheleute Renate und Josef 
Kleier, An der Ohe 7, 49377 Vechta, bereits 
eine Stellungnahme zur geplanten Ände-
rung des Flächennutzungsplanes/  
B-Planes abgegeben haben. 
Wie sich aus den amtlichen Bekanntma-
chungen ergibt, hat der Verwaltungsaus-
schuss der Stadt Vechta am 29. November 
2022 den Entwürfen zugestimmt und die 
öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. ·2 
BauGB beschlossen. 
Den ausgelegten Planungsunterlagen ha-
ben wir entnommen, dass die Einwendun-
gen unseres Mandanten teilweise berück-
sichtigt und die Planung entsprechend 
abgeändert/ergänzt wurde. 
Unabhängig hiervon geben wir für unsere 
Mandanten noch ergänzend folgende Stel-
lungnahme ab: 

Die Bürgerstellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  

a) Es bleibt bei der Rüge der fehlenden 
Planrechtfertigung. Auf unsere Ausführun-
gen im Schreiben vom 16. September 2022 
wird insoweit ausdrücklich Bezug genom-
men. Die Ausführungen hierzu in der Be-
gründung des Bebauungsplanes vermögen 
nicht zu überzeugen, insbesondere da sie 
die aktuelle kritische Lage und die damit 

Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses 
zum Bebauungsplan Nr. 52L sowie zur 104. 
Flächennutzungsplanänderung gab es in der 
Stadt Vechta die in der Begründung angeführ-
te große Nachfrage nach Wohnbaugrundstü-
cken, die seit Jahren durch das Angebot nicht 
gedeckt werden konnte. Aufgrund der in der 
Stellungnahme angesprochenen politischen 
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verbundenen Preissteigerungen im Bausek-
tor nicht berücksichtigt.  
 

Entwicklungen ist zwar davon auszugehen, 
dass die Nachfrage nach Einfamilienhaus-
grundstücken in den nächsten Jahren geringer 
ausfallen wird, ganz zum Erliegen wird sie aber 
nach Annahme der Stadt Vechta nicht kom-
men, so dass die durch die vorliegenden Pla-
nungen vorbereiteten Wohngrundstücke lang-
fristig in bedarfsorientierten Abschnitten er-
schlossen und damit zur Bereitstellung von 
Wohnraum in der Stadt Vechta beitragen 
werden. Damit sind die vorliegende Flächen-
nutzungsplanänderung sowie die Neuaufstel-
lung des Bebauungsplans für die städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung erforderlich.  
Um diese Entwicklung bedarfsgerecht zu steu-
ern, wurde die Planung im Zuge des laufenden 
Verfahrens an die mutmaßlich geänderte 
Nachfragesituation angepasst. Entgegen ers-
ter Konzepte wurde die Grundstücksgröße 
teilweise deutlich reduziert, um mehrere klei-
ne Grundstücke zur Verfügung stellen zu kön-
nen und damit die finanzielle Belastung der 
Bauherren zu reduzieren. Zusätzlich werden 
Flächen definiert, in denen ausschließlich klei-
nere Wohnstrukturen, wie Doppel-, Reihen 
und Mehrfamilienhäuser untergebracht wer-
den müssen. Hierdurch werden im zukünfti-
gen Wohngebiet neben Wohneigentum auch 
Mietwohnungen, die in Zukunft vermehrt zur 
Verfügung gestellt werden müssen, unterge-
bracht. 

b) Erfreulicherweise soll nunmehr ja auf 
eine Abbindung der Straße „An der Ohe" 
im östlichen Geltungsbereich des Plange-
bietes verzichtet werden. Dies wird sicher-
lich zur Leichtigkeit des Verkehrs beitragen, 
auch wenn der aktuellen Verkehrsuntersu-
chung merkliche Staus zu Stoßzeiten nicht 
ausgeschlossen werden können.  

Um die Verkehrssituation der zukünftigen 
Mehrbelastung anzupassen, wird zudem die 
Straße An der Ohe im Rahmen der Erschlie-
ßungsarbeiten des Baugebietes ausgebaut 

Insoweit wurde die zusätzliche Lärmbelas-
tung für das Grundstück unseres Mandan-
ten durch Quell- und Zielverkehr im Zu-
sammenhang mit dem B-Plan-Gebiet nicht 
gesondert berücksichtigt. 
Dies, obgleich ausweislich des Emissions-
schutz-Gutachtens vom 13. Juni 2022 die 
Verkehrslärmbelastung Lärmminderungs-
maßnahmen erforderlich macht (vgl. Emis-
sionsschutz-Gutachten 
vom 13. Juni 2022 unter 5.3).  
Auch wenn durch die Umsetzung der Be-
bauung sicherlich die Verkehrslärmbelas-

Die Verkehrslärmbelastung, die im Emissions-

schutz- Gutachten untersucht wurde, bezieht 

sich auf die Bergstruper Straße sowie die 

Oldenburger Straße als klassifizierte Straßen, 

da hierüber auch der überörtliche Verkehr 

sowie Schwerlastverkehr abgewickelt wird. 

Hierfür werden passive Schallschutzmaßnah-

men festgesetzt. Obwohl ein Großteil des Ver-

kehrs aus dem zukünftigen Baugebiet aus-

schließlich über die Straße „An der Ohe“ ab-

gewickelt wird, so ist sie dennoch als reine 

Anliegerstraße einzustufen mit einer Ver-
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tung durch die umliegenden Straßen ab-
gemildert wird, so kommt es doch zu einer 
erheblichen Verschlechterung aufgrund 
der Quell- und Zielverkehre. Gerade im 
Hinblick auf die zu erwartenden Staus ist 
hier von einer Überschreitung der zulässi-
gen Werte auszugehen, so dass in jedem 
Fall aktive oder passive Schallschutzmaß-
nahmen festgesetzt werden müssen. 

kehrsbelastung, die als zumutbar für die an-

grenzenden Anlieger einzustufen ist. 

Wir gehen davon aus, dass die von unse-
rem Mandanten geäußerten Bedenken im 
Rahmen der Abwägung berücksichtigt 
werden. 

 

 

Beschlussempfehlung:  

 

„Nach Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 

Abs. 2 BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellung-

nahmen wird die 104. Änderung des Flächennutzungsplanes „An der Ohe/ Kornstraße II“ mit der 

Begründung und dem Umweltbericht beschlossen. “ 

 

 
Abstimmungsergebnis:  Ja-Stimmen: 11 

 Nein-Stimmen: 3 

 Enthaltung: 1 
 

  
  
 

TOP 5  
 

Bebauungsplan Nr. 52L „An der Ohe/ Kornstraße II“ mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestal-
tung 
Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 
der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 
BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
und Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
 
siehe Diskussion zu TOP 4    
 
Beschlussempfehlung: 
Der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen schlägt dem Verwaltungsausschuss folgende Be-

schlussfassung vor: 

 
IV. Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag: 
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Nr. 1 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege – Abteilung Archäologie – Stütz-
punkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg  

mit Schreiben vom 12.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Das Plangebiet weist insgesamt ein erhöh-
tes archäologisches Potenzial auf, welches 
zunehmend nach Norden abnimmt. West-
lich davon wurde in der Vergangenheit 
bereits ein Siedlungsplatz der vorrömischen 
Eisenzeit (Langförden. FStNr.9) entdeckt.  
Zudem wird der Bereich südlich der Straße 
„An der Ohe“ laut digitaler Bodenkarte 1: 
50 000 (BK50) zu großen Teilen von einem 
wahrscheinlich mittelalterlichen Esch über-
lagert. Dabei handelt es sich um Auftrags-
böden aus Dung und Plaggen von unter-
schiedlicher Mächtigkeit. Darunter sind 
erfahrungsgemäß oft ältere archäologische 
Fundstellen anzutreffen, die sich durch die 
konservierende Wirkung des Eschauftrages 
meist in einem hervorragenden Erhaltungs-
zustand befinden und bei Erdarbeiten zer-
stört würden. Derartige Fundstellen sind 
Bodendenkmale, die durch das Nieders. 
Denkmalschutzgesetzes geschützt sind. 
Sämtliche Erdarbeiten in diesen Bereichen 
bedürfen einer denkmalrechtlichen Ge-
nehmigung (§13 NDSchG), diese kann ver-
wehrt werden oder mit Auflagen verbun-
den sein. 
Daraus ergeben sich zunächst für die bisher 
unbebaute südliche Hälfte des Bereiches 
nördlich der Straße „An der Ohe“ sowie für 
den gesamten südlichen Bereich folgende 
denkmalpflegerische Notwendigkeiten: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.  

• Ausreichend im Vorfeld jeglicher Bau- 
und Erschließungsarbeiten muss durch 
ein entsprechendes Raster von Such-
schnitten auf dem Areal durch entspre-
chende Fachleute geklärt werden, wo 
und in welchem Erhaltungszustand 
weitere Denkmalsubstanz vorhanden 
ist. 

Im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschließungs-
arbeiten werden entsprechende Untersu-
chungen (Prospektion) gemäß den Vorgaben 
des Landesamtes für Denkmalpflege durchge-
führt. Hierzu wird frühzeitig eine Abstimmung 
durchgeführt. 

• Dabei sind für eine verlässliche Progno-
se zu Befunddichte und Erhaltungszu-
stand mind. 15% der Fläche zu öffnen. 
Mind. 10% der angetroffenen Befunde 
sind exemplarisch zu schneiden, Bo-
denprofile anzulegen. In befundfreien 
Flächen ist zudem ein Geoprofil anzu-
legen, dessen Sohle etwa 1 m unter 
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dem Planum liegen sollte. 

• Abhängig von diesem Untersuchungs-
ergebnis ist ggf. eine fach- und sachge-
rechte archäologische Ausgrabung 
notwendig, deren Umfang und Dauer 
von der Befundsituation abhängig ist. 

 

• Die entstehenden Kosten für die Vor-
untersuchungen und ggf. notwendigen 
Ausgrabungen können nicht von der 
Archäologischen Denkmalpflege getra-
gen werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

• Wir regen an, dass sich die Vorhaben-
träger frühzeitig mit den Denkmalbe-
hörden in Verbindung setzen, um das 
weitere Vorgehen abzusprechen. 

 

 

Nr. 2 Landkreis Vechta, Ravensberger Str. 20, 49377 Vechta  

mit Schreiben vom 16.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Städtebau: 
Die unmittelbare Nähe zum westlich be-
nachbarten Gewerbegebiet führt zu Nut-
zungskonflikten mit den festgesetzten 
Wohngebieten. Das städtebauliche Konzept 
ist anzupassen, um die zu erwartenden 
Konflikte lösen zu können. 

Vgl. Prüfung der Stellungnahme vom 
13.03.2023. 

Umweltschützende Belange: 
Im Geltungsbereich des Planentwurfs be-
finden sich geschützte Wallhecken im Sinne 
von § 29 Abs. 1 Satz1 BNatSchG in Verbin-
dung mit § 22 NAGBNatSchG. Wallhecken 
dürfen nicht beseitigt werden. Alle Hand-
lungen, die das Wachstum der Bäume und 
Sträucher beeinträchtigen, sind verboten.  

 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
Die im Geltungsbereich befindlichen Wallhe-
cken wurden im Rahmen der Bestanderhe-
bung der Biotoptypen erfasst und im Rahmen 
der vorliegenden Planung als Schutzobjekte 
im Sinne des Naturschutzrechts dauerhaft 
gesichert. Zudem erfolgt die Festsetzung von 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft, die als Wallheckenschutzstreifen 
zu entwickeln sind und geeignet sind, erhebli-
che Beeinträchtigungen der Wallhecken durch 
ein Heranrücken der Bebauung zu vermeiden.  

Mit der heranrückenden Bebauung sind 
erhebliche Beeinträchtigungen der Wallhe-
cken im Sinne einer stark eingeschränkten 
ökologischen Funktionsfähigkeit verbun-
den, z.B. Nutzung als Lagerplatz, Einbezie-
hung in das Gartengrundstück nebst gärt-
nerischer Überformung. Der Funktionsver-
lust ist im Umweltbericht in der Eingriffsbi-
lanzierung und -bewertung entsprechend 
zu berücksichtigen.  
 

Dem Hinweis wird nicht gefolgt. Der Wallhe-
ckenabschnitt an der nördlichen Geltungsbe-
reichsgrenze hat zur geplanten Baugrenze 
einen Abstand von mindestens >12m. Es ist 
dort nicht mit einer Beeinträchtigung auf-
grund der heranrückenden Bebauung zu 
rechnen. Die Wallheckenabschnitte an der 
Straße „An der Ohe“ werden durch die Fest-
setzung im Bebauungsplan Nr. 52L in ihrem 
Bestand gesichert. Für diese Wallheckenab-
schnitte wird ebenfalls nicht von einer neuen 
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Beeinträchtigung ausgegangen, da die Straße 
in südliche Richtung erweitert wird. Ferner 
wird auf die o.g. Ausführungen verwiesen.  

Bei der Parzellierung der Baugrundstücke 
ist darauf zu achten, dass eine Einbezie-
hung der Wallhecken nebst Wallhecken-
schutzstreifen in die Baugrundstücke un-
terbleibt, um die bereits unter Pkt.I.1 be-
schriebenen Konflikte möglichst zu vermei-
den. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Wallhe-
cken und Wallheckenschutzstreifen an der 
Straße „An der Ohe“ befinden sich bereits auf 
Privatgrundstücken. Für die Wallhecke und 
den Wallheckenschutzstreifen im Norden 
unterbleibt eine Einbeziehung in die Bau-
grundstücke da sie nicht an das zukünftige 
Baufeld angrenzt. 

Der Planzeichnung ist eine textliche Fest-
setzung zur Maßnahmenfläche MF1 (Wall-
heckenschutzstreifen) mit Angaben zur 
Pflege und Entwicklung beizufügen. 

Dem Hinweis wird gefolgt. Die Planzeichnung 

wird um folgende textliche Festsetzung er-

gänzt:  

 

„Die festgesetzten Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft (MF1) entlang 

der gem. § 22 (3) NAGBNatSchG geschützten 

Landschaftsbestandteile (Wallhecken) sind als 

halbruderale Gras- und Staudenfluren (Wall-

heckenschutzstreifen) zu entwickeln. Inner-

halb dieser Flächen sind Bodenaufschüttun-

gen und -abgrabungen, Boden- und Material-

ablagerungen sowie Flächenversiegelungen 

jeglicher Art unzulässig. Ausgenommen hier-

von sind bereits bestehende Versiegelungen 

(hier: Hofeinfahrten).“ 

Aufgrund des Anstehens von Plaggenesch 
ist der Acker aufgrund seiner besonderen 
kulturhistorischen Bedeutung gemäß den 
Bewertungsgrundsätzen des angewandten 
Osnabrücker Kompensationsmodells mit 
1,2 WE in die Bilanzierung einzustellen. 

Nach dem Osnabrücker Modell erstreckt sich 

die Wertstufenspanne beim Biotoptyp Acker 

von 0,8 bis 1,5, wobei ein Wert von 1,0 für 

eine Ackerfläche durchschnittlicher Ausprä-

gung anzusetzen ist. Das Osnabrücker Kom-

pensationsmodell enthält zudem ein Beispiel 

zum Umgang mit der „Ausweisung eines Bau-

gebietes […] mit Inanspruchnahme von Esch-

böden“. Die Inanspruchnahme der Eschböden 

wird, wie auch im vorliegenden Fall des Be-

bauungsplanes Nr. 52L, als erheblich einge-

stuft. Es erfolgt zudem eine schutzgutspezifi-

sche Beurteilung des Kompensationsbedarfs 

in der ein zusätzlicher Kompensationsbedarf 

für das Schutzgut Boden im Allgemeinen und 

die Überplanung von Plaggenesch im Beson-

deren als nicht erforderlich angesehen wird. 

Es sollte jedoch als Vermeidungs- und Mini-

mierungsmaßnahme ein Hinweis in die Unter-

lagen aufgenommen werden, wie mit poten-

ziellen Bodenfunden zu verfahren ist. Da ein 

entsprechender Hinweis bereits Gegenstand 
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der Planunterlagen ist, ist keine redaktionelle 

Ergänzung der Unterlagen erforderlich. 

Die Wallhecken sind aufgrund der Beein-
trächtigungen durch die heranrückende 
Bebauung mit einer Abwertung des Plan-
wertes in die Bilanzierung einzustellen. 

Dem Hinweis wird nicht gefolgt. Der Wallhe-
ckenabschnitt an der nördlichen Geltungsbe-
reichsgrenze hat zur geplanten Baugrenze 
einen Abstand von mindestens >12m. Es ist 
dort nicht mit einer Beeinträchtigung auf-
grund der heranrückenden Bebauung zu 
rechnen. Die Wallheckenabschnitte an der 
Straße „An der Ohe“ werden durch die Fest-
setzung im Bebauungsplan Nr. 52 in ihrem 
Bestand gesichert. Für diese Wallheckenab-
schnitte wird ebenfalls nicht von einer neuen 
Beeinträchtigung ausgegangen, da die Straße 
in südliche Richtung erweitert wird. Ferner 
wird auf die o.g. Ausführungen verwiesen.  

Im Planentwurf wird eine 3 m breite Fläche 
zum „Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) 
Nr. 25a BauGB“ festgesetzt. 
In der Eingriffsbilanzierung wird diese An-
pflanzfläche bei der Bewertung des Planzu-
standes mit 1,5 WE bewertet. Diese Bewer-
tung kann aus naturschutzfachlicher Sicht 
nur anerkannt werden, wenn es sich um 
eine mindestens 5 m breite, dreireihige 
Anpflanzung handelt, die entsprechend im 
B-Plan festgesetzt wird. 

Dem Hinweis wird gefolgt. Die Anpflanz- und 

Erhaltfläche wird auf 5m verbreitert und die 

Bewertung von 1,5 demnach beibehalten.  

In der Bilanzierung wird bei der Bewertung 
des Planzustandes die im entsprechenden 
B-Plan festgesetzte private Grünfläche mit 
1,3 WE eingestellt. Gemäß der Begründung 
soll diese Fläche ggf. von den späteren 
Eigentümern der im Geltungsbereich an-
grenzenden Grundstücke als Gartenfläche 
genutzt werden. Diese Fläche ist mit 1 WE 
zu bewerten. Analog sollte eine Bewertung 
des Hausgartens in der Bilanzierung erfol-
gen. 

Dem Hinweis wird gefolgt und die Bilanzie-

rung dahingehend angepasst. 

In der Bilanzierung wird bei der Bewertung 
des Planzustandes die öffentliche Grünflä-
che des entsprechenden B-Plans ebenfalls 
mit 1,3 WE eingestellt. Danach soll auf die-
se Fläche der Bau eines Dorfplatzes mit 
Pavillon, Spielplatzflächen, etc. erfolgen. 
Die Bilanzierung ist aufgrund der auf der 
Fläche vorgesehenen baulichen Anlagen 
auf 1 WE zu reduzieren. 

Dem Hinweis wird gefolgt und die Bilanzie-

rung dahingehend angepasst. 

Gemäß der Fußnote zur Bilanzierung des 
Planzustandes werden die unversiegelten 
Bereiche der festgesetzten Fläche für Ge-
meinbedarf und die unversiegelten Berei-

Dem Hinweis wird gefolgt und die Bilanzie-

rung dahingehend angepasst. 
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che der festgesetzten Straßenverkehrsflä-
che als artenarme Grünflächen mit dem 
Wertfaktor 1 in der Eingriffsbilanzierung 
berücksichtigt. In der Auflistung der Bio-
toptypen in der Bilanzierung des Planzu-
standes wurde diese Fläche jedoch fälschli-
cherweise mit 1,3 WE eingestellt. 

 

 

 

Die zur vollständigen Kompensation erfor-
derliche externe Ausgleichsfläche ist recht-
zeitig vor dem Satzungsbeschluss nachzu-
weisen und in geeigneter Art und Weise 
durch weiteren Geltungsbereich, Eigentum 
oder städtebaulichen Vertrag zu sichern. 
Die Lage der Fläche ist parzellenscharf ab-
zugrenzen und kartographisch darzustellen. 
Die auf der Fläche vorgesehenen Maßnah-
men sind einschließlich des Zeitpunktes 
ihrer Umsetzung und der erforderlichen 
Pflege detailliert zu beschreiben und gege-
benenfalls festzusetzen. 

Dem Hinweis wird gefolgt. Die erforderlichen 

Kompensationsflächen wurde in den Planun-

terlagen ergänzt. 

 

Im Norden des Plangebietes sind Flächen 
für die Entwicklung eines naturnahen Re-
genrückhaltebeckens festgesetzt worden. 
Zum Schutz der nördlich dieser Flächen 
verlaufenden Wallhecke sollten Abgrabun-
gen, Aufschüttungen und Versiegelungen 
im Kronentraufbereich des Baum- und Ge-
hölzbestandes als unzulässig festgesetzt 
werden. 

Gemäß dem Oberflächenentwässerungskon-

zept befindet sich das geplante Regenrückhal-

tebecken außerhalb des Kronentraufbereichs 

der nördlich verlaufenden Wallhecke.   

Für die Wallheckenschutzstreifen wird außer-

dem festgesetzt, dass innerhalb dieser Flä-

chen Bodenaufschüttungen und -

abgrabungen, Boden- und Materialablagerun-

gen sowie Flächenversiegelungen jeglicher Art 

unzulässig sind. 

Zum Schutz der Wallheckenschutzstreifen 
und der Gehölzanpflanzfläche vor Beein-
trächtigungen sollte die Baugrenze in ei-
nem Abstand von 5 m festgesetzt werden. 
Außerdem sollte festgesetzt werden, dass 
auf den nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen Garagen und Nebenanlagen in 
Form von Gebäuden gem. §§ 12 und 14 
BauNVO und jegliche Versiegelung, Auf-
schüttung oder Abgrabung unzulässig sind. 

Dem Hinweis wird nicht gefolgt. Die Baugren-

ze wird in einem Abstand von 3 m festgesetzt. 

Dies wird als ausreichend erachtet, um die 

Entwicklung der geplanten Strukturen zu ge-

währleisten. 

 

Dem Hinweis wird gefolgt und nebenstehende 

Festsetzung übernommen.  

In dem Bebauungsplanentwurf werden 
ökologische Ausgleichsflächen auf privaten 
Grünflächen festgesetzt. Die Erfahrungen 
der Vergangenheit haben gezeigt, dass die 
Um- und Durchsetzung von Anpflanzungs-
maßnahmen auf privaten Grundstückflä-
chen erhebliche Probleme bereitet. Aus 
diesem Grund sollten die Anpflanzflächen 
als öffentliche Grünflächen festgesetzt 
werden. 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Die Umsetzung der Anpflanzungen wird über 

die Grundstückskaufverträge sichergestellt.  

Die Um- und Durchsetzung von Anpflanzmaß-

nahmen wird im Rahmen der Umweltüberwa-

chung innerhalb von zwei Jahren nach Sat-

zungsbeschluss durch die Stadt Vechta über-

prüft. 

Den Unterlagen zum Artenschutz nach Die Arten Star, Haussperling und Feldsperling 
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wurden im Geltungsbereich in der beste-
henden Siedlung entlang der Straße „An 
der Ohe“ die Arten Star, Haussperling und 
Feldsperling festgestellt. Die durchzufüh-
renden CEF-Maßnahmen sollten in den 
Hinweis zum Artenschutz aufgenommen 
werden. 

wurden im Geltungsbereich ausschließlich im 

Bereich der bestehenden Siedlung entlang der 

Straße „An der Ohe“ festgestellt. Diese Ge-

bäude sind zwar Bestandteil der vorliegenden 

Planung jedoch sind Abrissarbeiten nach der-

zeitigem Kenntnisstand nicht vorgesehen. Von 

daher kann für diese Arten ein Verbotstatbe-

stand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG ausge-

schlossen werden. Sofern an den bestehen-

den Gebäuden mit vorkommenden Brutvo-

gelbestand vom Star (3 BP), Haussperling (1 

BP) und Feldsperling (3BP) doch unerwarteter 

Weise bauliche Veränderungen in Form von 

Sanierungs- oder gar Abrissarbeiten geplant 

sein sollten, wären hierfür Ersatzmaßnahmen 

durchzuführen, da es sich bei diesen Brutplät-

zen um permanente Fortpflanzungsstätten, 

die jedes Jahr erneut genutzt werden, han-

delt. 

Der Hinweis zum Artenschutz wurde – in Vor-

griff auf die nachfolgenden Anregungen - ge-

mäß den Vorgaben der Unteren Naturschutz-

behörde geändert und enthält demnach fol-

genden Passus: 

Vorhandene Gebäude sind vor der Durchfüh-

rung von Sanierungsmaßnahmen bzw. Abriss-

arbeiten durch eine sachkundige Person auf 

Fledermausvorkommen sowie auf Vogelnist-

stätten zu überprüfen. Werden besetzte Vo-

gelnester/Baumhöhlen oder Fledermäuse 

festgestellt, sind die Arbeiten umgehend ein-

zustellen und das weitere Vorgehen ist mit 

der Unteren Naturschutzbehörde des Land-

kreises Vechta abzustimmen. Umfang und 

Ergebnis der biologischen Baubegleitung sind 

in einem Kurzbericht/Protokoll nachzuweisen. 

Im Falle der Beseitigung von Höh-

len/Nestern/Niststätten sind im räumlichen 

Zusammenhang dauerhaft funktionsfähige 

Ersatzquartiere einzurichten. Anzahl und Ge-

staltung der Kästen richten sich nach Art und 

Umfang der nachgewiesenen Quartiernut-

zung. Die Nistkästen sind im Verhältnis Brut-

paare zu neuen Fortpflanzungsstätten von 1:3 

in räumlicher Nähe von einer fachkundigen 

Person anzubringen.   

Nach den Unterlagen des B-Plans Nr. 187 
befindet sich am westlichen Rand und so-
mit östlich angrenzend an den Planbereich 

Dem Hinweis wird dahingehend gefolgt, dass 
zum Schutz der benannten Gehölzbestände 
und ihrer Funktion als Fledermausjagdgebiet 
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ein Jagdgebiet von Breitflügel- und Zwerg-
fledermaus. Eine wichtige Funktion im Zu-
sammenhang mit diesem Jagdrevier nimmt 
die Gehölzgruppe im Westen des B-Planes 
Nr. 187 ein. Die Baugrenze in der Plan-
zeichnung setzt am östlichen Geltungsbe-
reich zum B-Plan Nr. 187 nur eine Baugren-
ze im Abstand von 3 m fest. Zum Schutz der 
Gehölzbestände im B-Plan Nr. 187 sollte 
mindestens eine Baugrenze im Abstand von 
5 m festgesetzt werden.  
 
Außerdem sollte festgesetzt werden, dass 
auf den nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen Garagen und Nebenanlagen in 
Form von Gebäuden gem. §§ 12 und 14 
BauNVO und jegliche Versiegelung, Auf-
schüttung oder Abgrabung unzulässig sind. 

östlich des Geltungsbereichs die Anpflanz- 
und Erhaltfläche an der östlichen Geltungsbe-
reichsgrenze in einer Breite von 3 m fortge-
führt wird. Zusätzlich wird die Baugrenze auf 3 
m festgelegt. Daraus ergibt sich ein Abstand 
von mindestens 6 m.  
 

 

 

 

 

Dem Hinweis wird gefolgt und nebenstehende 

Festsetzung übernommen.  

Im Geltungsbereich wurde in zwei Bäumen 
mit Baumhöhlen ein Quartierpotenzial 
festgestellt. Es wird empfohlen, diese Bäu-
me als zu erhalten festzusetzen, um Beein-
trächtigungen zu vermeiden. 

Der Empfehlung wird nicht gefolgt. Die Quar-

tierbäume befinden sich nicht im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes Nr. 52L, sondern 

grenzen an den Geltungsbereich an und wer-

den daher nicht festgesetzt.  

 

Eine Umsetzung der Planung würde die Eig-

nung der Bäume als Quartierstandort nur 

beeinträchtigen, wenn in unmittelbarerer 

Nähe Gebäude errichtet werden. Dies ist auf-

grund der einzuhaltenden Grenzabstände für 

Bebauungen nicht zu erwarten. Es ist davon 

auszugehen, dass der Geltungsbereich auch 

nach der Umsetzung des B-Plans weiterhin als 

Jagdgebiet von Fledermäusen genutzt werden 

wird, da die genannten Arten in der Regel 

auch in Siedlungsbereichen jagen. 

 

Zudem werden bestehende Gehölzstrukturen 

in der Anpflanz- und Erhaltfläche erhalten und 

die Funktion als Jagdgebiet bzw. pot. Quar-

tierstandort bleibt erhalten.   

Der Hinweis zum Artenschutz sollte wie 
folgt geändert werden: „Um die Verletzung 
und Tötung von Individuen auszuschließen, 
sind Bau-, Abriss- und Rodungsarbeiten, 
der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie 
vergleichbare Maßnahmen nur außerhalb 
der Brutphase der Vögel und außerhalb der 
Sommerlebensphase der Fledermäuse 
durchzuführen (d.h. nicht vom 01. März bis 
zum 30. September). Rodungs- und sonsti-
ge Gehölzarbeiten sowie vergleichbare 

Dem Hinweis wird gefolgt und der Hinweis 

zum Artenschutz dementsprechend ange-

passt. 
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Maßnahmen sind außerhalb der Aktivitäts-
zeit der Fledermäuse, d. h. im Zeitraum 
zwischen dem 16.11. eines Jahres und dem 
28./29.02. des Folgejahres durchzuführen. 
Zur Vermeidung von Verstößen gegen ar-
tenschutzrechtliche Bestimmungen sind 
ganzjährig unmittelbar vor dem Fällen die 
Bäume durch eine sachkundige Person auf 
das Vorkommen besonders geschützter 
Arten, insbesondere auf die Bedeutung für 
höhlenbewohnende Vogelarten, für Ge-
hölzbrüter sowie auf das Fledermausquar-
tierpotenzial zu überprüfen. Vorhandene 
Gebäude sind vor der Durchführung von 
Sanierungsmaßnahmen bzw. Abrissarbei-
ten durch eine sachkundige Person auf 
Fledermausvorkommen sowie auf Vogel-
niststätten zu überprüfen. Werden besetz-
te Vogelnester/Baumhöhlen oder Fleder-
mäuse festgestellt, sind die Arbeiten um-
gehend einzustellen und das weitere Vor-
gehen ist mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Vechta abzustim-
men. Umfang und Ergebnis der biologi-
schen Baubegleitung sind in einem Kurzbe-
richt/Protokoll nachzuweisen. Im Falle der 
Beseitigung von Höh-
len/Nestern/Niststätten sind im räumlichen 
Zusammenhang dauerhaft funktionsfähige 
Ersatzquartiere einzurichten. Anzahl und 
Gestaltung der Kästen richten sich nach Art 
und Umfang der nachgewiesenen Quar-
tiernutzung. Die Nistkästen sind im Ver-
hältnis Brutpaare zu neuen Fortpflanzungs-
stätten von 1:3 in räumlicher Nähe von 
einer fachkundigen Person anzubringen. 
Die Durchführung der Maßnahme ist recht-
zeitig vor der Brutzeit umzusetzen. Zur 
Vermeidung erheblicher Störungen poten-
tiell vorhandener Quartiere ist auf eine 
starke nächtliche Beleuchtung der Baustel-
len ebenso zu verzichten wie auf Lichtein-
träge, die über das normale Maß der Be-
leuchtung der Verkehrswege und der auf 
den Wohngrundstücken vorhandenen ver-
siegelten Flächen hinausgehen. Die Be-
leuchtung sollte nur indirekt und mit „in-
sektenfreundlichen“ Lampen erfolgen 
(HSE/T-Lampen). Punktuelle Beleuchtungs-
konzentrationen sind zu vermeiden. Ge-
bäude sollten nicht direkt angestrahlt wer-
den. 
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Immissionsschutz: 
Die Werte gemäß TA Lärm werden in Teil-
bereichen des Geltungsbereichs in den WA-
Gebieten überschritten. Tagsüber beträgt 
die Überschreitung teilweise bis 60 dB(A) 
und nachts bis 44 dB(A). Die betroffenen 
Bereiche sollten in der Planzeichnung 
kenntlich gemacht werden. In der Abwä-
gung zum Bebauungsplan sollten die Lärm-
schutzbelange sorgfältig abgewogen wer-
den. Sollten aufgrund von Lärmbeschwer-
den Nachweise der angrenzenden Betriebe 
gefordert werden, sind die Immissions-
richtwerte der TA Lärm erfahrungsgemäß 
nicht einzuhalten. Es sollte dargelegt wer-
den, wie mit späteren Gewerbeerweite-
rungen in Hinblick auf die Schutzwürdigkeit 
der WA-Gebiete umgegangen werden soll. 

 
 Vgl. Prüfung der Stellungnahme vom 
13.03.2023. 

Wasserwirtschaft  
Das Baugebiet grenzt im südlichen Bereich 
an das Gewässer „Ohebach“. Der Bach ist 
ein Gewässer III. Ordnung, Nr.15.6/0, der 
Hase-Wasseracht. Nach der Satzung ist die 
Errichtung von baulichen Anlagen in einer 
Entfernung von weniger als 5 m von der 
oberen Böschungskante bei Gewässer III. 
Ordnung, nicht zulässig. Der Uferrandstrei-
fen ist für die Unterhaltung des Gewässers 
in Absprache mit der Hase-Wasseracht von 
jeglicher Bebauung, Auffüllungen und Be-
pflanzungen freizuhalten. 

Südlich des Ohebachs wird zukünftig ein 5,00 
m breiter Gewässerräumstreifen festgesetzt. 
Ausschließlich im Bereich der vorhandenen 
Wallhecke ist dies nicht möglich, da diese als 
gesetzlich geschütztes Schutzobjekt im Sinne 
des Naturschutzrechts nachrichtlich in den 
Bebauungsplan Nr. 52L übernommen wird.  

Planentwurf  
Das Kapitel 5.2.2 Schutzgebiet Tiere auf 
S.37 des Umweltberichtes wurde nur als 
Überschrift und ohne weiterführenden Text 
eingestellt. 

 
Der Umweltbericht wird entsprechend er-
gänzt. 

 

Nr. 3 Hase-Wasseracht, Bahnhofstr. 2, 49632 Essen  

mit Schreiben vom 02.08.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Aus Sicht der Hase-Wasseracht bestehen 
keine Bedenken zur geplanten Maßnahme 
sofern Folgendes berücksichtigt wird: 

 

• Ein Gewässerräumstreifen von 5 m südlich 
des Ohebachs ist vorzuhalten. Ich verweise 
auf die Satzung der HWA. Die maschinelle 
Gewässerpflege muss jederzeit möglich 
sein. Auch die Zuwegung zum Gewässer mit 
schweren Maschinen muss gewährleistet 
werden. 

Dem Hinweis wird gefolgt. Südlich des Ohe-
bachs wird zukünftig ein 5,00 m breiter Ge-
wässerräumstreifen festgesetzt. Ausschließ-
lich im Bereich der vorhandenen Wallhecke ist 
dies nicht möglich, da diese als gesetzlich ge-
schütztes Schutzobjekt im Sinne des Natur-
schutzrechts nachrichtlich in den Bebauungs-
plan Nr. 52L übernommen wird. 
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• Die Ableitung des anfallenden Oberflä-
chenwassers ist nachzuweisen. 

Im Rahmen der Ausführungsplanung wird ein 
entsprechender wasserrechtlicher Antrag 
gestellt.  

• Der Abfluss ist auf den natürlichen Abfluss 
nicht versiegelter Flächen zu drosseln. 
Feinsedimente und Schwimmstoffe sind 
fachgerecht zurückzuhalten. 

Der Hinweis wird im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung berücksichtigt.  

Hinweis: Sollte Kompensationsbedarf für 
das B-Plan Gebiet bestehen, so könnte man 
diesen durch ökologische Aufwertungen 
von Verbandsgewässern der Hase-
Wasseracht decken. Der Flächenbedarf von 
Kompensationsmaßnahmen an und in Ge-
wässern fällt in der Regel deutlich geringer 
aus als im Vergleich zu „herkömmlichen“ 
Kompensationsmaßnahmen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Nr. 4 Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, Theodor-Tantzen-Platz 1, 26122 Oldenburg 

mit Schreiben vom 08.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Sofern städtebauliche Gründe für eine 
Festsetzung als WA streiten und die nach 
der TA Lärm dort zulässigen Immissions-
richtwerte von 55/40 dB(A) tags/nachts 
überschritten werden, rege ich an, das WA 
als schallimmissionsvorbelastet zu Kenn-
zeichen (z.B. WAi… immissionsvorbelaste-
tes allg. Wohngebiet). Auf diese Weise 
können sich die Anwohner nicht auf den 
ansonsten in einem WA höheren Schutzan-
spruch berufen und werden auf das Schall-
gutachten „geleitet“. 

Dem Hinweis wird gefolgt. Die Wohngebiets-
flächen, in denen die Immissionsrichtwerte 
gem. TA Lärm überschritten werden, werden 
zukünftig als immissionsvorbelastetes allge-
meines Wohngebiet (WAi) festgesetzt.  

 

Nr. 5 LBEG, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Postfach 51 01 53, 30631 Han-
nover 

mit Schreiben vom 15.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Boden: 
Mit Grund und Boden ist gemäß §1a BauGB 
sparsam und schonend umzugehen und 
flächenbeanspruchende Maßnahmen soll-
ten diesem Grundsatz entsprechen (LROP 
3.1.1, 04). Um die Ziele zur Reduzierung 
der Flächenneuinanspruchnahme (Nieder-
sächsische Nachhaltigkeitsstrategie) und 
der Neuversiegelung (NAGBNatSchG §1a) 
zu erreichen, ist eine verstärkte Berück-
sichtigung dieser Belange in Planungspro-
zessen erforderlich. 
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Im Plangebiet befinden sich, wie im Um-
weltbericht beschrieben, laut den Daten 
des LBEG Suchräume für schutzwürdige 
Böden entsprechend GeoBerichte 8 (Stand: 
2019). Im Plangebiet handelt es sich um 
folgende Kategorien:  
Plaggenesch 
Die Karten können auf dem NIBIS Karten-
server eingesehen werden.  

 

Gemäß dem Nds. Landesraum-
ordnungsprogramm (LROP 3.1.1, 04) sind 
Böden, welche die natürlichen Bodenfunk-
tionen und die Archiv-funktion in besonde-
rem Maße erfüllen, vor Maßnahmen der 
Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung 
besonders zu schützen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen werden archäologische 
Untersuchungen des Plaggeneschs vorge-
nommen.  

In der Planungsphase lassen sich aus bo-
denschutzfachlicher Sicht mehrere Mög-
lichkeiten der Vermeidung und Minimie-
rung von Beeinträchtigungen des Schutz-
guts bedenken und – wenn möglich- in 
Ausschreibungen bzw. folgende Planungs-
stufen übernehmen. Im Rahmen der Bau-
tätigkeiten sollten einige DIN-Normen aktiv 
Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Boden-
schutz bei Planung und Durchführung von 
Bauvorhaben, die im Umweltbericht be-
reits genannte DIN 18915 Vegetations-
technik im Landschaftsbau-Bodenarbeiten 
sowie DIN 19731 Verwertung von Boden-
material). Der Geobericht 28: „Boden-
schutz beim Bauen“ des LBEG dient als 
Leitfaden zu diesem Thema. Weitere Hin-
weise zur Vermeidung und Minderung von 
Bodenbeeinträchtigungen sowie zur Wie-
derherstellung von Bodenfunktionen sind 
zudem in Geofakt 31 „Erhalt und Wieder-
herstellung von Bodenfunktionen in der 
Planungspraxis“ zu finden. 

Unter Punkt 5.1.5 im Umweltbericht wird auf 
die genannten DIN-Vorschriften und Leitfäden 
verwiesen.  

Eine eingriffs- und funktionsbezogene 
Kompensation verbleibender Bodenfunkti-
onsbeeinträchtigungen sollte durch geeig-
nete Maßnahmen zur Verbesserung der 
Bodenfunktionen durchgeführt werden 
(z.B. Entsiegelung, Renaturierung, Wieder-
vernässung). Dementsprechend empfehlen 
wir Bodenabtrag im Zuge dieser Maßnah-
men zu vermeiden und Maßnahmen zu 
wählen, die den natürlichen Standortbe-
dingungen entsprechen. Wir weisen in 
diesem Kontext auf LBEG Veröffentlichung 
„Erhalt und Wiederherstellung von Boden-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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funktionen in der Planungs-praxis“ hin. 
Hinweise:  
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Bau-
maßnahmen erfolgen, verweisen wir für 
Hinweise und Informationen zu den Bau-
grundverhältnissen am Standort auf den 
NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Bau-
grund bzw. den Baugrundverhältnissen 
ersetzen keine geotechnische Erkundung 
und Untersuchung des Baugrundes bzw. 
einen geotechnischen Bericht. Geotechni-
sche Baugrunderkundungen/-
untersuchungen sowie die Erstellung des 
geotechnischen Berichts sollten gemäß der 
DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 
der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fas-
sungen erfolgen. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.  

Ob im Vorhabengebiet eine Erlaubnis gem. 
§ 7 BBergG oder eine Bewilligung gem. § 8 
BBergG erteilt und/oder ein Bergwerksei-
gentum gem. §§ 9 und 149 BBergG verlie-
hen bzw. aufrechterhalten wurde, können 
Sie dem NIBIS-Kartenserver entnehmen. 
Wir bitten Sie, den dort genannten Berech-
tigungsinhaber ggf. am Verfahren zu betei-
ligen. Rückfragen zu diesem Thema richten 
Sie bitte direkt an markscheide-
rei@lbeg.niedersachsen.de. 

 

Informationen über möglicherweise vor-
handene Salzabbaugerechtigkeiten finden 
Sie unter 
www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Berg
bauberechtigungen/Alte_Rechte. 

 

In Bezug auf die durch das LBEG vertrete-
nen Belange haben wir keine weiteren 
Hinweise oder Anregungen. 

 

Die vorliegende Stellungnahme hat das 
Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den 
raumplanerischen Belangen etc. ableiten 
und vorausschauend berücksichtigen zu 
können. Die Stellungnahme wurde auf 
Basis des aktuellen Kenntnisstandes er-
stellt. Die verfügbare Datengrundlage ist 
weder als parzellenscharf zu interpretieren 
noch erhebt sie Anspruch auf Vollständig-
keit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwa-
ige nach weiteren Rechtsvorschriften und 
Normen erforderliche Genehmigungen, 
Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbe-
zogene Untersuchungen. 

 

 



 

56 
 

Nr. 6 NLWKN, Nds. Landesbestrieb f. Wasserwirtschaf, Küsten- u. Naturschutz, Drüdingstr. 
25, 49661 Cloppenburg mit Schreiben vom 24.08.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Im Rahmen der Beteiligung als Träger öf-
fentlicher Belange weise ich darauf hin, 
dass sich außerhalb des Vorhabenberei-
ches mehrere Landesmessstellen befinden, 
die vom NLWKN betrieben und unterhalten 
werden (s. Übersichtskarte). Diese Mess-
stellen dienen der Gewässer-überwachung 
und sind von erheblicher Bedeutung für 
das Land Niedersachsen. Die Landesmess-
stellen dürfen auch in ihrer Funktionalität 
durch die Planungen/das Vorhaben nicht 
beeinträchtigt werden. 

Die Messstellen werden durch die Planung 
nicht beeinträchtigt. 

Das Vorhaben grenzt an ein Wasserschutz-
gebiet (s. Übersichtskarte). Hier sollte eine 
rechtzeitige Abstimmung mit der zuständi-
gen unteren Wasserbehörde erfolgen. 

Das Wasserschutzgebiet befindet sich außer-
halb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes Nr. 52L. Die untere Wasserbehörde des 
Landkreis Vechta wurde bereits am Verfahren 
beteiligt und hat bezüglich des Grundwasser-
schutzes keine Bedenken zur vorliegenden 
Planung geäußert.  

Sollte das Planvorhaben zu wesentlichen 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 
führen, geht der NLWKN von einer Beteili-
gung als Gewässerkundlicher Landesdienst 
(GLD) aus. Die Stellungnahme als TÖB er-
setzt nicht die Stellungnahme des GLD. 

 

 

 

 

Nr. 7 LGLN, Landesamt für Geoinformation u. Landesvermessung Niedersachsen, 

Dorfstr. 19, 30519 Hannover mit Schreiben vom 12.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Sie haben das Landesamt für Geoinforma-
tion und Landesvermessung Niedersachsen 
(LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hanno-
ver (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungs-
dienst (KBD)) als Träger öffentlicher Belan-
ge gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) betei-
ligt. Meine Ausführungen hierzu entneh-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.  
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men Sie bitte der zweiten Seite; diese Stel-
lungnahme ergeht kostenfrei. 
Sofern in meinen anliegenden Ausführun-
gen eine weitere Gefahren-erforschung 
empfohlen wird, mache ich darauf auf-
merksam, dass die Gemeinden als Behör-
den der Gefahrenabwehr auch für die 
Maßnahmen der Gefahrenerforschung 
zuständig sind. 

 

Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung 
kann eine historische Erkundung sein, bei 
der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermitt-
lung von Kriegseinwirkungen durch Ab-
wurfmunition ausgewertet werden (Luft-
bildauswertung). Der KBD hat nicht die 
Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der 
Bauleitplanung oder des Bauordnungs-
rechts kostenfrei auszuwerten. Die Luft-
bildauswertung ist vielmehr gem. § 6 Nie-
dersächsisches Umweltinformationsgesetz 
(NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nie-
dersächsisches Verwaltungskostengesetz 
(NVwKostG) auch für Behörden kosten-
pflichtig. 

 

Die Bearbeitungszeit für Luftbild-
auswertungen beträgt derzeit beim KBD ca. 
16 Wochen ab Antragstellung. Da diese 
Zeitspanne zwischen Erteilung einer Bau-
genehmigung und dem Baubeginn erfah-
rungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen 
wir den Kommunen eine recht-zeitige An-
tragstellung. 

 

Für die Planfläche liegen dem Kampfmit-
telbeseitigungsdienst Niedersachsen die 
folgenden Erkenntnisse vor (siehe beige-
fügte Kartenunterlage): 

 

Empfehlung: Luftbildauswertung 
 
Fläche A: 
Luftbilder: 
Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden 
nicht vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: 
Nach durchgeführter Luftbildauswertung 
wird keine Kampfmittelbelastung 
vermutet. 
Sondierung: 
Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 
Räumung: 
Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Es besteht der allgemeine Ver-
dacht auf Kampfmittel. 

Der Empfehlung wurde gefolgt. Die Luftbilder 
wurden ausgewertet. Es besteht kein Hand-
lungsbedarf.  
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Fläche B: 
Luftbilder: 
Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden 
nicht vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: 
Es wurde keine Luftbildauswertung durch-
geführt. 
Sondierung:  
Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 
Räumung: 
Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Es besteht der allgemeine Ver-
dacht auf Kampfmittel. 

 

In der vorstehenden Empfehlung sind die 
Erkenntnisse aus der Zeit vor der Einfüh-
rung des Kampfmittelinformationssystems 
Niedersachsen (KISNi), dem 11.06.2018, 
nicht eingeflossen, da sie nicht dem Quali-
tätsstand von KISNi entsprechen. Sie kön-
nen natürlich trotzdem von den Kommu-
nen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt 
werden. 

 

 
 

 

Stellungnahme vom 26.10.2022: 
Die hier zurzeit vorhandenen Luftbilder 
wurden auf Ihren Antrag hin ausgewertet. 
Empfehlung: Kein Handlungsbedarf 
Fläche A 
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden 
Luftbilder wurden vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter 

In den Planunterlagen wurde zudem bereits 
der Hinweis aufgenommen, dass sofern bei 
Bau- und Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, 
Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, 
umgehend die zuständige Polizeidienststelle, 
das Ordnungsamt der Stadt Vechta oder der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN, 
Regionaldirektion Hameln - Hannover zu be-
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Luftbildauswertung wird keine 
Kampfmittelbelastung vermutet. Die 
Bodensicht ist durch Schattenwurf von 
Gebäuden und 
Vegetation vereinzelt beeinträchtigt. 
Sondierung: Es wurde keine Sondierung 
durchgeführt. 
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat 
sich nicht bestätigt. 
Hinweise: 
Die vorliegenden Luftbilder können nur auf 
Schäden durch Abwurfkampfmittel 
überprüft werden. Sollten bei Erdarbeiten 
andere Kampfmittel (Granaten, 
Panzerfäuste, Brandmunition, Minen etc.) 
gefunden werden, benachrichtigen Sie 
bitte umgehend die zuständige 
Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder 
den Kampfmittelbeseitigungsdienst des 
Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-
Hannover des LGLN. 
 

 
 

nachrichtigen ist. 

 
 

Nr. 8 EWE Netz GmbH, Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg 

mit Schreiben vom 05.08.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe 
zum Plangebiet befinden sich Versorgungs-
leitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ 

Die Hinweise der EWE Netzt GmbH werden 
zur Kenntnis genommen. Rechtzeitig vor Bau-
beginn wird die EWE Netz GmbH beteiligt. 
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GmbH. 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren 
Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 
beschädigt, überbaut, überpflanzt oder 
anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen 
Sie sicher, dass diese Leitungen und Anla-
gen durch Ihr Vorhaben weder technisch 
noch rechtlich beeinträchtigt werden. 

 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwen-
digkeit einer Anpassung unserer Anlagen, 
wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuher-
stellung der Anlagen an anderem Ort (Ver-
setzung) oder anderer Betriebsarbeiten 
ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vor-
gaben und die anerkannten Regeln der 
Technik gelten. Gleiches gilt auch für die 
gegebenenfalls notwendige Erschließung 
des Plangebietes mit Versorgungsleitungen 
und Anlagen durch EWE NETZ. Bitte planen 
Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. 
-korridore für Telekommunikationslinien, 
Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen 
gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. 
Weiterhin kann für die Stromversorgung 
von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Instal-
lation einer Trafostation erforderlich sein. 
Für die Auswahl eines geeigneten Stations-
platzes (ca. 6m x 4m) möchten wir Sie bit-
ten, uns in weitere Planungen frühzeitig 
mit einzubinden. Bitte informieren Sie uns 
zudem, wenn ein wärmetechnisches Ver-
sorgungskonzept umgesetzt wird oder im 
Schwerpunkt auf den Einsatz von fossilen 
Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von Wär-
mepumpen o. ä.) verzichtet werden soll. 

 

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Be-
triebsarbeiten sind von dem Vorhabenträ-
ger vollständig zu tragen und der EWE NETZ 
GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorha-
benträger und die EWE NETZ GmbH haben 
eine anderslautende Kostentragung ver-
traglich geregelt. 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren 
Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 
Wir 

 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren 
Planungen einzubeziehen und uns frühzei-
tig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall 
der Erschließung des Plangebietes mit Ver-
sorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn 
hierfür sind beispielsweise Lage und Nut-
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zung der Versorgungsleitung und die sich 
daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedin-
gungen wesentliche Faktoren. 
Unsere Netze werden täglich weiterentwi-
ckelt und verändern sich dabei. Dies kann 
im betreffenden Planbereich über die Lauf-
zeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Verän-
derungen im zu berücksichtigenden Lei-
tungs- und Anlagenbestand führen. Wir 
freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anla-
genauskunft über unser modernes Verfah-
ren der Planauskunft zur Verfügung stellen 
zu können - damit es nicht zu Entscheidun-
gen auf Grundlage veralteten Planwerkes 
kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb 
gern jederzeit über die genaue Art und 
Lage unserer zu 2 berücksichtigenden An-
lagen über unsere Internetseite: 
https://www.ewenetz.de/geschaeftskunde
n/service/leitungsplaene-abrufen 

 

 

Nr. 9 Deutsche Telekom Technik GmbH, Hannoversche Str. 6-8, 49084 Osnabrück 

mit Schreiben vom 15.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) – als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i.S.v. § 125 
Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Pla-
nung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die Hinweise der Deutschen Telekom Technik 
GmbH werden zur Kenntnis genommen. 
Rechtzeitig vor Baubeginn werden die Kom-
munikationsdienstleister beteiligt. 

Die Telekom wird die Voraussetzungen zur 
Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet 
prüfen. Je nach Ausgang dieser Prüfung 
wird die Telekom eine Ausbauentscheidung 
treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich 
die Telekom vor, bei einem bereits beste-
henden oder geplanten Ausbau einer TK-
Infrastruktur durch einen anderen Anbieter 
auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu 
verzichten. Die Versorgung der Bürger mit 
Universaldienstleistungen nach § 
78 TKG wird sichergestellt. 

 

Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Er-
schließungsmaßnahmen im Bebauungs-
plangebiet der Deutschen Telekom Technik 
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GmbH so früh wie möglich, mindestens 
zwei Monate vor Baubeginn, schriftlich 
anzuzeigen. 

 
 

Bürgerstellungnahmen 

 

Nr. 10 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, 49377 Vechta, Bürger 1  

mit Schreiben vom 15.09.2022  

Stellungnahme: Prüfung: 

Ich habe den Bebauungsplan Nr. 52L gese-
hen. Auf Seite 9 geht daraus hervor, dass 
eine Durchfahrt der Straße „An der Ohe“ 
für PKW nicht mehr möglich sein soll, so-
bald das neue Baugebiet an dieser Straße 
fertig gestellt wird. Hiermit möchte ich 
meinen Einwand zu dieser Planung mittei-
len.  

 

Mein Einwand ist durch folgende Aspekte 
begründet: 
Ich lebe nun seit über 70 Jahren hier in der 
Gartenstraße. Jeden Tag fahre ich durch 
Bergstrup und genieße unser schönes, ge-
selliges Zusammenleben. Nun haben Sie ein 
neues Baugebiet in unserem Ortsteil ge-
plant. Dem gegenüber möchte ich mich 
positiv äußern, denn für die Familie meines 
Sohnes, vor allem meine Enkelkinder, sind 
mehr junge Familien hier in der Nähe be-
stimmt etwas Gutes. Jedoch möchte ich 
einwenden, dass ich befürchte, dass kein 
richtiges Zusammenleben entstehen kann. 
Wie soll denn der Gemeinschaftsgedanke 
entstehen, wenn Sie eine deutliche Grenze 
mit einem Pfeiler/Pfosten markieren? 
Dadurch würde Bergstrup ganz klar in zwei 
Teile begrenzt und ein Gemeinschaftsge-
danke behindert werden. 
Zeit meines Lebens sind alle Anwohner und 
Anwohnerinnen darauf bedacht, langsam 
zu 
fahren. Es ist nie zu einem Unfall gekom-
men. Wir freuen uns, dass die Kinder hier 
noch auf der Straße spielen können und wir 
Erwachsenen uns dann gesellig zusammen-
setzen. Ich möchte damit sagen, dass ich 
keinen Anlass dafür sehe, eine Absperrung 
für Pkw aus verkehrstechnischen Gründen 
vorzunehmen. 
Aus Sicht von meiner Frau und mir möchte 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Bauge-
bietes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, 
wie die durch die vorliegende Planung entste-
henden Verkehre am sichersten verteilt wer-
den können. Unter Berücksichtigung der vor-
handenen sowie geplanten Straßenquer-
schnitte, der zu erwartenden Mehrbelastun-
gen, der derzeitigen Verkehrszahlen sowie 
sonstiger hierdurch betroffener Belange sollte 
eine Empfehlung abgegeben werden, ob die 
Straße „An der Ohe“ östlich der Einmündung 
der „Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Ver-
kehr gesperrt wird oder ob weiterhin eine 
Durchgängigkeit des motorisierten Verkehrs 
bestehen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 
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ich Ihnen abschließend noch sagen, dass 
wir 
aufgrund unseres Alters auf die Nutzung 
unseres Pkw auch für kurze Strecken an-
gewiesen sind. Natürlich ist es für uns ein 
großer Vorteil, dass wir über die Straße "An 
der Ohe" schnell zu Thomas Philipps fah-
ren, oder auch die Supermärkte an der 
Falkenrotter Straße erreichen können, oh-
ne eine Ampel überqueren zu müssen. Eine 
Fahrt über den Visbeker Damm wäre in 
jedem Fall ein Umweg für uns- vor allem 
auch dann, wenn wir unsere guten Freunde 
"An der Ohe" besuchen möchten.  
Ich bitte Sie inständig, die Absperrung der 
Straße "An der Ohe" für Pkw nicht wie ge-
plant zu realisieren. 

 

Nr. 11 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, 49377 Vechta, Bürger 2 

mit Schreiben vom 15.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Auf diesem Wege möchte ich Ihnen gerne 
die Anmerkung/Bemerkung zu Bebauungs-
plan Nr. 52L "An der Ohe/ Kornstraße II" 
übermitteln und sie bitten sich mit eben 
dieser explizit zu beschäftigen, da die The-
matik uns sehr auf dem Herzen liegt. 

 

Meine Frau, die Kinder sowie meine We-
nigkeit wohnen und besitzen das Haus „An 
der Ohe 1B“ dieses liegt an dem Wegege-
nossenschaftsweg grenzend zum neuen 
Baugebiet nördlich der An der Ohe, auf 
dem Flurstück 21/8 --- hierzu siehe Bild 
unten --- 

 

 

Unsere Anmerkung/Bemerkung besteht 
nun darin, dass bei Bau des Hauses begin-
nend im Jahre 2016 dort nur der besagte 
Wegegenossenschaftsweg als Grundlage 
zur Bestimmung der Höhe für uns aus-
schlaggebend war – dieser ist abfällig von 
Beginn „An der Ohe“ bis zum Ende dieses 
Weges. 

 

Wir sind nun aus triftigem Grund besorgt, 
dass bei Bebauung und Bau der Straßen 
(siehe oben Bild) eine Höhe angenommen 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 52L wurde ein Oberflächenentwäs-
serungskonzept erstellt. Hierin wird die zu-
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wird die unser Haus und unser Grundstück 
sprichwörtlich in den Keller befördert. Ge-
rade bei der Thematik Straßenentwässe-
rung/Regenwasser ist unsere Sorge enorm 
und begründet aus unseren Augen, da man 
diese Massen an Wasser sicherlich nicht 
alle so ableiten kann, dass es bei uns bei 
starken Regenfällen bis vor die Haustür 
geht! 

künftige Entwässerung der versiegelten Bau- 
und Verkehrsflächen planerisch aufgezeigt, 
um diese bereits im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung berücksichtigen zu kön-
nen. Durch zwei im Plangebiet festgesetzte 
Regenrückhaltebecken wird eine Rückhaltung 
des Oberflächenwassers im Falle eines 
Starkregenereignisses gewährleistet. Das ge-
nannte Grundstück sowie die angrenzenden 
Flächen wurden als Einzugsgebiet der zukünf-
tigen Entwässerungsanlagen berücksichtigt.  

Bei den Höhen die heutzutage in Neubau-
gebieten angenommen werden und seien 
es auch nur 50cm Aufschüttung ist es bei 
Errichtung der ganz normalen Straßenent-
wässerung kaum möglich unser Grundstück 
und Haus vor Überschwemmung zu schüt-
zen! 

 

Daher möchten wir sie auffordern dieses 
bei Planung & Bau der Planstraße / Rück-
sprache der Gesellschaft zum Bau des We-
gegenossenschaftsweges zu berücksichti-
gen und eine Lösung zu finden wie die 
Wassermassen abgeleitet werden sollen. 
Wir bitten sie uns diese Maßnahmen mit-
tels Mittelung zukommen zu lassen bzw. zu 
erklären. Bei Rückfragen oder gewünschter 
Besichtigung vor Ort können sie mich je-
derzeit kontaktieren.  

Es wird auf die o.g. Aussage zum Oberflä-
chenentwässerungskonzept verwiesen, das in 
die vorliegende Planung eingestellt wird.  
Die Stellungnahme wird zudem an die zustän-
digen Fachdienste zur Beachtung bei der wei-
teren Ausbauplanung weitergegeben. 

 
 

Nr. 12 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, 49377 Vechta, Bürger 3 

mit Schreiben vom 15.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Unser Anliegen ist, dass wir nicht wollen, 
dass mitten auf der Straße "An der Ohe" 
ein Poller aufgestellt werden soll. Wir und 
auch viele andere Bergstruper wollen den 
nicht. Hier unsere Gründe: 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Bauge-
bietes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, wie 
die durch die vorliegende Planung entstehen-
den Verkehre am sichersten verteilt werden 
können. Unter Berücksichtigung der vorhan-
denen sowie geplanten Straßenquerschnitte, 
der zu erwartenden Mehrbelastungen, der 
derzeitigen Verkehrszahlen sowie sonstiger 
hierdurch betroffener Belange sollte eine 
Empfehlung abgegeben werden, ob die Straße 
„An der Ohe“ östlich der Einmündung der 
„Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Verkehr 
gesperrt wird oder ob weiterhin eine Durch-
gängigkeit des motorisierten Verkehrs beste-
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hen bleibt.  

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

Schulbus: Die Kinder müssten den stark 
befahrenen Visbeker Damm überqueren, 
der nicht beleuchtet ist und über keine 
Ampelanlage verfügt, da die Bushaltestelle 
"An der Ohe" nicht mehr vom Schulbus 
angefahren werden kann. An der Bushalte-
stelle Visbeker Damm in Richtung Visbek 
(Langförden) gibt es kein Wartehäuschen, 
was ist bei schlechtem Wetter? 

 

Nachbarschaft: Der Poller würde die be-
stehende Nachbarschaft unnötig auseinan-
derreißen, da man nicht mal eben schnell 
bei einem Nachbarn einen Hänger auslei-
hen kann, ohne einen großen Umweg zu 
fahren. Wir legen hier sehr viel Wert auf 
Nachbarschaftshilfe. Wir können nicht mal 
mehr eben schnell größere Dinge von den 
Nachbarn "An der Ohe/Kornstraße" abho-
len, sondern müssen den Umweg über die 
stark befahrenen Straßen "Oldenburger 
Straße/ Bergstruper Straße/ Visbeker 
Damm" in Kauf nehmen. Durch das Bauge-
biet wird sich das Verkehrs-aufkommen 
deutlich erhöhen und wir denken, dass es 
keine gute Idee ist diesen Verkehr nur über 
eine Ausfahrt aus dem Dorf zu regeln. 

 

Müllabfuhr/Stadtbus/Rettungswagen: Die-
se Fahrzeuge müssten auch eine unnötig 
längere Route fahren um die Siedlung zu 
erreichen. Der Rettungswagen könnte im 
schlimmsten Fall sogar durch den Poller 
blockiert werden und so unnötig Zeit ver-
lieren. 

 

Wir möchten nicht das die aktuellen Berg-
struper durch die Neubausiedlung geteilt 
werden. Wir möchten unsere Dorfgemein-
schaft beibehalten. 
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Nr. 13 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, 49377 Vechta, Bürger 4 

mit Schreiben vom 22.08.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Ich bin gegen die Teilung der Straße an der 
Ohe im B-Plan 52L. 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Bauge-
bietes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, wie 
die durch die vorliegende Planung entstehen-
den Verkehre am sichersten verteilt werden 
können. Unter Berücksichtigung der vorhan-
denen sowie geplanten Straßenquerschnitte, 
der zu erwartenden Mehrbelastungen, der 
derzeitigen Verkehrszahlen sowie sonstiger 
hierdurch betroffener Belange sollte eine 
Empfehlung abgegeben werden, ob die Straße 
„An der Ohe“ östlich der Einmündung der 
„Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Verkehr 
gesperrt wird oder ob weiterhin eine Durch-
gängigkeit des motorisierten Verkehrs beste-
hen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

 

Nr. 14 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, 49377 Vechta, Bürger 5 

mit Schreiben vom 13.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Ich beziehe mich wie im Betreff genannt 
auf Punkt 5.6 Verkehrsflächen in Bergstrup. 
Ich habe Einwendungen gegen die Teilung 
der Straße An der Ohe. 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Bauge-
bietes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, wie 
die durch die vorliegende Planung entstehen-
den Verkehre am sichersten verteilt werden 
können. Unter Berücksichtigung der vorhan-
denen sowie geplanten Straßenquerschnitte, 
der zu erwartenden Mehrbelastungen, der 
derzeitigen Verkehrszahlen sowie sonstiger 
hierdurch betroffener Belange sollte eine 
Empfehlung abgegeben werden, ob die Straße 
„An der Ohe“ östlich der Einmündung der 
„Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Verkehr 
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gesperrt wird oder ob weiterhin eine Durch-
gängigkeit des motorisierten Verkehrs beste-
hen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 
 

 

Nr. 15 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, 49377 Vechta, Bürger 6 

mit Schreiben vom 28.04.2021  

Eine Unterschriftenliste mit 36 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern liegt der Stel-
lungnahme bei. 

Stellungnahme: Prüfung: 

In vorbezeichneter Angelegenheit fand am 
14.04.2021 ein Online-Meeting mit Herrn 
Bürgermeister Kater, Frau Scharf und Herrn 
Heuser von der Stadtverwaltung unter 
Beteiligung der betroffenen Nachbarschaft 
und Vertretern vom Orts- und Stadtrat 
statt. Darin hat die Stadtverwaltung vorge-
stellt, dass in Erwägung gezogen wird die 
Straße „An der Ohe" an der  
T-Kreuzung zur „Kornstraße" auf der östli-
chen Seite mittels eines Pollers zu trennen. 
Der Wunsch zur Aufstellung des Pollers sei 
durch einige Anwohner an die Stadtverwal-
tung herangetragen worden. 

 

Dieses Interesse einiger Anwohner ent-
spricht jedoch keinesfalls dem Begehren 
der gesamten Ortschaft, was im Rahmen 
des Gesprächs vom 14.04.2021 auch deut-
lich wurde. Die hiermit vorgetragenen Be-
denken gegen die Aufstellung des Pollers 
werden von einem großen Teil der Anwoh-
ner geteilt und durch die angehängte Un-
terschriftenliste mitgetragen. 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Bauge-
bietes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, wie 
die durch die vorliegende Planung entstehen-
den Verkehre am sichersten verteilt werden 
können. Unter Berücksichtigung der vorhan-
denen sowie geplanten Straßenquerschnitte, 
der zu erwartenden Mehrbelastungen, der 
derzeitigen Verkehrszahlen sowie sonstiger 
hierdurch betroffener Belange sollte eine 
Empfehlung abgegeben werden, ob die Straße 
„An der Ohe“ östlich der Einmündung der 
„Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Verkehr 
gesperrt wird oder ob weiterhin eine Durch-
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gängigkeit des motorisierten Verkehrs beste-
hen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

Dieses Schreiben dient zugleich als formel-
le Stellungnahme im Rahmen des anste-
henden Anhörungsverfahrens im Bebau-
ungsplanverfahren gemäß BauGB. Ich bitte 
daher, das vorliegende Schreiben der dor-
tigen behördlichen Akte zuzuführen. 

 

Die folgenden Erwägungen sprechen gegen 
das Aufstellen eines Pollers. Sie wurden in 
dem oben genannten Meeting vorgetrogen 
und werden hier in der gebotenen Kürze 
zusammengefasst. 

 

1. Kein ausreichender sachlicher Grund für 
den Poller 
Wie in dem oben genannten Gespräch 
deutlich wurde, geht es den Befürwortern 
des Pollers hauptsächlich darum, Straßen-
ausbaubeiträge zu vermeiden. Nach Aussa-
ge von Frau Schaf von der Stadtverwaltung 
wird der Straßenausbau des kurzen ge-
pflasterten Teilstücks der „An der Ohe" 
zwischen der Kornstraße und dem 
Visbeker Damm in einigen Jahren, spätes-
tens jedoch in ca. zehn Jahren erfolgen 
müssen. Das kurze Teilstück soll durch die 
Sperrung möglichst geschont werden, um 
einen Straßenausbau weiter hinauszu-
schieben. 
Die finanziellen Erwägungen der betroffe-
nen Anwohner sind durchaus nachvollzieh-
bar. Ein sachlicher Grund zur Trennung 
einer- zukünftig verstärkt befahrenen - 
Hauptverkehrsstraße ist hier jedoch nicht 
erkennbar. Die reine Kostenvermeidung 
jedenfalls stellt einen solchen nicht dar. 

 

2. Unzumutbare Verkehrsbelastung 
Durch die Ausweisung der Flächen nördlich 
und südlich der „An der Ohe" als Wohn-
baugebiet mit 140 neuen Bauplötzen wird 
die Straße zwangsläufig zu einer Hauptver-
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kehrsstraße. Allein dadurch vervielfacht 
sich das Verkehrsaufkommen für die jetzi-
gen Anwohner erheblich. Diese Änderung 
bringt eine städtebauliche Entwicklung mit 
sich und ist den Anwohnern durchaus be-
wusst. 
Durch die Sperrung der „An der Ohe" in 
Höhe der „Kornstraße" würde jedoch na-
hezu der gesamte Verkehr an den Haustü-
ren 1-11 vorbeiführen. 

 
 
Es wurde von den Befürwortern neben 
dem finanziellen Aspekt vorgetragen, dass 
eine Sperrung den Durchgangsverkehr von 
Nichtanwohnern als „Schleichweg" unter-
binden würde. Aktuell können wir einen 
belastenden Durchgangsverkehr kaum 
vernehmen. Der Ausbau der Nordtangente 
(Bergstruper Str.) hat hier zu einer deutli-
chen Entlastung geführt, so dass „An der 
Ohe" nur noch wenig als Verbindungsstra-
ße zwischen der Oldenburger Straße und 
Visbeker Damm genutzt wird. Vielmehr 
wird die „An der Ohe" nach unserer Ein-
schätzung ganz überwiegend von Ortsan-
wohnern genutzt; eine Sperrung würde zu 
ihren Lasten gehen. Die Sperrung der „An 
der Ohe" würde sicherlich die noch weni-
gen Durchgangsfahrten unterbinden, wür-
de aber im Gegenzug dazu führen, dass 
nahezu alle Anwohner des insgesamt über 
15 ha großen Baugebiets entlang der 
Hausnummern 1-11 „An der Ohe" fahren 
müssten. 

 

In dieser Konstellation überwiegt das Inte-
resse an einer gleichmäßigen Verteilung 
des Verkehrsaufkommens über den Visbe-
ker Damm und die Oldenburger Straße 
dem Interesse an der Vermeidung von 
wenigen Durchfahren von Nicht-
ortsansässigen. 

 

Nach überschlägiger Schätzung ergibt sich 
folgendes Verkehrsaufkommen für die 
Hausbewohner 1-11: 
140 Bauplätze + 20 bestehende Wohnge-
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bäude (An der Ohe und Kornstr.) 
200 Wohneinheiten 
300 Autos (bei durchschnittlich 1,5 Fahr-
zeugen pro Haushalt) 
600-900 Fahrten pro Tag (bei 2-3 Fahren 
pro Tag/Fahrzeug) 
Im jetzigen (ungeteilten) Zustand würde 
sich der Verkehr in beide Richtungen zu 
etwa 50% verteilen. Der Poller würde aber 
dazu führen, dass sich der gesamte Verkehr 
auf das Teilstück mit den Hausnummern 1-
11 beschränkt. Diese Konzentrierung ist 
unnötig und stellt eine unzumutbare Belas-
tung für die Anwohner dar. 

 

3. Nadelöhr 
Ein insgesamt über 16 ha großes Wohnge-
biet (1 ha Bestandsflächen und 15 ha Neu-
flächen) nur über zwei Stellen an die 
Hauptstraßen (Oldenburger Str. und Visbe-
ker Damm) anzuschließen stellt schon eine 
große Herausforderung dar. 

 

Selbst bei der hier befürworteten Offenhal-
tung der „An der Ohe" sollte von der Bau-
leitplanung in Betracht gezogen werden, 
eine weitere Zuwegung zu dem Baugebiet 
entweder über den Visbeker Damm oder 
die Oldenburger Straße (beispielsweise in 
Höhe des Asylbewerberheims) zu errich-
ten. Nach meiner Einschätzung sind weder 
der Visbeker Damm noch die Oldenburger 
Straße in diesem Bereich Landes- oder 
Bundesstraßen. 

Ein weiterer Anschluss des Baugebietes im 
südlichen Bereich wird nicht in Betracht gezo-
gen. Die Anbindung ist über die vorhandenen 
Straßen ausreichend gewährleistet. Die Anlage 
neuer Straßen würde eine unverhältnismäßige 
Mehrversiegelung verursachen. 

Gibt es aber nur eine Zufahrt zu dem Bau-
gebiet, müsste der gesamte Verkehr zur 
und von der Oldenburger Straße fließen. 
Insbesondere morgens und abends wird 
sich der Berufsverkehr an der T-Kreuzung 
An der Ohe/Oldenburger Straße stauen. 
Speziell betroffen wäre die große Tierarzt-
praxis Dres. Windhaus pp. Mit ihrem Fuhr-
park. 

 
 

Die nachfolgenden Hinweise zur Verkehrssitu-
ation werden zur Kenntnis genommen. 

4. Teilung der Ortschaft 
Die Ortschaft Bergstrup wurde in der Ver-
gangenheit kürzlich erneut durch die Berg-
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struper Straße geteilt. Der Poller würde zu 
einer weiteren Trennung führen 
Sie wäre zum einen optischer Natur, wenn 
sich das „alte" östliche Teilstück mit un-
ebener Pflasterung und Schlaglöchern ob 
dem Poller vom neugestalteten und ausge-
bauten westlichen Teilstück abheben wür-
de. 

 

Zum anderen ist eine ungeteilte Ortschaft 
wichtig für den Zusammenhalt der Bewoh-
ner, für Brauchtümern wie Straßenfeste, 
Schützen- und Sportvereine. Es gibt auch 
Familien, die „diesseits" oder „jenseits" der 
„Grenze" leben würden. Eine Zufahrt zu 
der anderen Familie (ältere Personen, die 
auf Pkw angewiesen sind oder 
sonstige familiäre Hilfeleistungen, für die 
ein Pkw erforderlich ist) wäre nur noch von 
außen möglich. 

 
 

 

5. Umwege Richtung Visbek und Stoppel-
markt 
Die Anwohner der schätzungsweise 200 
Wohneinheiten auf der westlichen Seite 
müssten längere Umwege in Anspruch 
nehmen, um in Richtung Stoppelmarkt 
oder Visbek zu fahren. Stadteinwärts ist 
dann mit verstärkter Belastung der Ver-
kehrswege zu rechnen, die vermeidbar 
wäre, wenn die Durchfahrt der „An der 
Ohe" zum Visbeker Damm frei bliebe.  

  

6. Busse 
Die Routen des Stadt- und des Schulbusses 
nach Langförden führen durch „An der 
Ohe". Beide müssten möglicherweise über 
die Bergstruper Straße und den Visbeker 
Damm umgeleitet werden. Sollte der 
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Schulbus am Visbeker Damm halten, müss-
ten Grundschulkinder diesen überqueren. 
Die viel und schnell befahrbare 
Straße stellt eine große Gefahrenquelle für 
die Kinder dar. 

 
7. Rettungswege 
Die Gefahrenabwehr darf bei der städte-
baulichen Euphorie nicht zu kurz kommen. 
Die hindernisfreie Zufahrt für 
Rettungskräfte nur über die Oldenburger 
Straße wäre mehr als bedenklich. Würde 
auf dem ersten westlichen Teilstück der 
„An der Ohe" auf der Höhe der Tierarztpra-
xis ein spontanes Hindernis entstehen 
(Verkehrsunfall, umgestürzter Baum, Bau-
stelle o.Ä.), wäre die Zufahrt von Einsatz-
fahrzeugen der Feuerwehr, Polizei und des 
Notarztes zu etwa 160 Wohngrundstücken 
blockiert. Die Rettungskräfte und die Poli-
zei müssten dann ggf. zurücksetzen, einen 
Umweg über den Visbeker Damm nehmen 
und per Schlüssel den Poller entfernen. 
Hier gehen wichtige lebensrettende Minu-
ten verloren. 
Aufgrund des Nadelöhreffekts (s. oben) 
würden stauende Fahrzeuge tagtäglich die 
Zufahrt versperren. 

 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass die in 
Betracht gezogene Maßnahme zur Verfol-
gung eines verständigen und sachlichen 
städtebaulichen Zwecks nicht geeignet, 
erforderlich und verhältnismäßig wäre. 

 

Zur Feststellung des zu erwartenden Ver-
kehrsaufkommens und der Belastung für 
die unmittelbar betroffenen Anwohner 
sowie der Problematik mit den Rettungs-
wegen rege ich an, einen unabhängigen 
Sachverständigen mit der Begutachtung zu 
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beauftragen. 
Wir bitten alle Entscheidungsträger, die 
obigen Bedenken bei ihrer Entscheidungs-
findung ausreichend zu berücksichtigen. 
Abschriften dieses Schreibens gehen an 
den Ortsrat von Langförden und den Stadt-
rat von Vechta. 

 

 

Nr. 16 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, 49377 Vechta, Bürger 7 

mit Schreiben vom 05.09.2022 

Eine Unterschriftenliste mit 36 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern aus der Stellung-
nahme vom 28.04.2021 liegt der Stellungnahme bei. 

Stellungnahme: Prüfung: 

in vorbezeichneter Angelegenheit zeige ich 
an, dass ich die rechtlichen Interessen der 
Bewohner des Hauses, An der Ohe 5 in 
Vechta, bestehend aus Elisabeth Schnie-
ders sowie Daniela, Ben, Sara Khostevan 
und mir vertrete. Eine mich legitimierende 
Vollmacht versichere ich anwaltlich. 
Mit Schreiben vom 26.07.2022 wurden wir 
über die Veröffentlichung des Entwurfs des 
o.g. Bebauungsplanes informiert. Der Ent-
wurf des Bebauungsplans und die diesbe-
züglichen Unterlagen konnten auf der In-
ternetpräsenz der Stadt Vechta eingesehen 
werden. 

 

Hiermit erheben wir zu dem geplanten 
Bebauungsplan Einwendungen. Wir wen-
den uns mit aller Nachdruck gegen das 
Vorhaben der Stadt, die Straße "An der 
Ohe“ durch einen Poller zu trennen. 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Bauge-
bietes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, wie 
die durch die vorliegende Planung entstehen-
den Verkehre am sichersten verteilt werden 
können. Unter Berücksichtigung der vorhan-
denen sowie geplanten Straßenquerschnitte, 
der zu erwartenden Mehrbelastungen, der 
derzeitigen Verkehrszahlen sowie sonstiger 
hierdurch betroffener Belange sollte eine 
Empfehlung abgegeben werden, ob die Straße 
„An der Ohe“ östlich der Einmündung der 
„Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Verkehr 
gesperrt wird oder ob weiterhin eine Durch-
gängigkeit des motorisierten Verkehrs beste-
hen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
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lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

Begründung: 
Bereits im Frühjahr 2021 hatte die Stadt-
verwaltung mitgeteilt, dass eine Trennung 
der Straße durch einen Poller im Zuge des 
Bebauungsplanes vorgesehen sei. Daher 
fand am 14.04.2021 ein Online-Meeting 
mit Herrn Bürgermeister Kater, Frau Scharf 
und Herrn Heuser von der Stadtverwaltung 
unter Beteiligung der betroffenen Nach-
barschaft und Vertretern vom Orts- und 
Stadtrat statt. Darin hat die Stadtverwal-
tung ihre Pläne vorgestellt, die Straße „An 
der Ohe“ mittels eines Pollers zu trennen. 
Der Wunsch zur Aufstellung des Pollers sei 
durch einige Anwohner an die Stadtverwal-
tung herangetragen worden. 

 

Dieses Interesse einiger Anwohner ent-
spricht jedoch keinesfalls dem Begehren 
der gesamten Ortschaft, was im Rahmen 
des Gesprächs vom 14.04.2021 auch klar 
wurde. ln diesem Meeting haben wir deut-
lich zum Ausdruck gebracht, dass sämtliche 
Anwohner der "An der Ohe" zwischen der 
Oldenburger Straße und der Kornstraße, 
die unmittelbar betroffen sind, sowie zahl-
reiche weitere umliegende Anwohner strikt 
gegen das Vorhaben sind. Die Gründe habe 
ich- mit Grafiken veranschaulicht- mündlich 
vorgetragen und anschließend per Schrift-
satz vom 28.04.2021 zum Vorgang der 
Stadtverwaltung gereicht. Die darin vorge-
tragenen Bedenken gegen die Aufstellung 
des Pollers wurden von einem großen Teil 
der Anwohner geteilt und durch die hier-
mit nochmals eingereichte Unterschriften-
liste mitgetragen. 

 

Zu unserem Erstaunen fand sich in der 
Begründung zum Bebauungsplan auf Seite 
9 unter Ziffer 5.6 Verkehrsflächen folgende 
Formulierung: 
"Die Erschließung des Plangebietes erfolgt 
ausgehend von der Oldenburger Straße 
westlich des Plangebietes über die Straße 
"An der Ohe", die Kornstraße sowie über 
Planstraßen zu den einzelnen Wohngrund-
stücken. Die vorhandene Straße "An der 
Ohe" als Haupterschließungsstraße wird im 
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Rahmen der Erschließungsarbeiten verbrei-
tert und dem entsprechend in einer Breite 
von 13,50m als öffentliche Straßenver-
kehrsfläche gem. § 9 {1} Nr. 11 BauGB fest-
gesetzt. Es ist geplant, dass die Verbin-
dung zum "Visbeker Damm" nur für Fuß-
gänger und Radfahrer möglich ist." 
Auf Rückfrage wurde bestätigt, dass nach 
wie vor geplant sei, an der T-Kreuzung zur 
Kornstraße auf der östlichen Seite einen 
Poller zu errichten, wodurch eine Durch-
fahrt bis zum Visbeker Damm mittels Pkw 
unterbunden werden würde. 

 

Die bereits im Schreiben vom 28.04.2021 
vorgetragenen Gründe werden hier- der 
guten Ordnung halber- erneut wiederge-
geben und ergänzt. Die folgenden Erwä-
gungen sprechen gegen das Aufstellen 
eines Pollers. Sie wurden bereits mehrfach 
vorgetragen und werden hier in der gebo-
tenen Kürze zusammengefasst. 

 

1. Kein ausreichender sachlicher Grund für 
den Poller 
Wie in dem oben genannten Gespräch 
deutlich wurde, geht es den Befürwortern 
des Pollers hauptsächlich darum, Straßen-
ausbaubeiträge zu vermeiden. Nach Aussa-
ge von Frau Scharf von der Stadtverwal-
tung wird der Straßenausbau des kurzen 
gepflasterten Teilstücks der ,,An der Ohe" 
zwischen der Kornstraße und dem Visbeker 
Damm in einigen Jahren, spätestens jedoch 
in ca. zehn Jahren erfolgen müssen. Das 
kurze Teilstück soll durch die Sperrung 
möglichst geschont werden, um einen 
Straßenausbau weiter hinauszuschieben. 

 

Die rein finanziellen Erwägungen der be-
troffenen Anwohner (Schreiben des Herrn 
Thomas Windhaus, Anwohner An der Ohe 
8a, vom 04.03.2021) stellen keinen objekti-
ven Sachgrund dar, um eine Trennung der 
"An der Ohe" zu begründen. Die Kosten-
vermeidung jedenfalls stellt einen solchen 
nicht dar, zumal zwischenzeitlich die Anlie-
gergebühren entfallen sind. 

 

2. Unzumutbare Verkehrsbelastung 
Durch die Ausweisung der Flächen nördlich 
und südlich der "An der Ohe" als Wohn-
baugebiet mit 140 neuen Bauplätzen wird 
die Straße zwangsläufig zu einer Hauptver-
kehrsstraße. Allein dadurch vervielfacht 
sich das Verkehrsaufkommen für die jetzi-

 



 

76 
 

gen Anwohner erheblich. Diese Änderung 
bringt eine städtebauliche Entwicklung mit 
sich und ist uns Anwohnern durchaus be-
wusst. 
Durch die Sperrung der "An der Ohe" in 
Höhe der "Kornstraße" würde jedoch na-
hezu der gesamte Verkehr an den Haustü-
ren 1-11 vorbeiführen. 

 

 

Es wurde von den Befürwortern neben 
dem finanziellen Aspekt vorgetragen, dass 
eine Sperrung den Durchgangsverkehr von 
Nichtanwohnern als "Schleichweg" unter-
binden würde. Aktuell können wir einen 
belastenden Durchgangsverkehr von 
Nichtanwohnern kaum vernehmen. Der 
Ausbau der Nordtangente (Bergstruper 
Str.) hat hier zu einer deutlichen Entlastung 
geführt, so dass "An der Ohe" nur noch 
wenig als Verbindungsstraße zwischen der 
Oldenburger Straße und Visbeker Damm 
genutzt wird. Vielmehr wird die "An der 
Ohe" nach unserer Einschätzung ganz 
überwiegend von Ortsanwohnern genutzt; 
eine Sperrung würde zu ihren Lasten ge-
hen. Die Sperrung der "An der Ohe" würde 
sicherlich die noch wenigen Durchgangs-
fahrten unterbinden, würde aber im Ge-
genzug dazu führen, dass nahezu alle An-
wohner des insgesamt über 15 ha großen 
Baugebiets entlang der Hausnummern 1-
11"An der Ohe" fahren müssten. 

 

In dieser Konstellation überwiegt das Inte-
resse an einer gleichmäßigen Verteilung 
des Verkehrsaufkommens über den Visbe-
ker Damm und die Oldenburger Straße 
dem Interesse an der Vermeidung von 
wenigen Durchfahrten von Nichtortsansäs-
sigen. 

 

Nach überschlägiger Schätzung ergibt sich 
folgendes Verkehrsaufkommen für die 
Hausbewohner 1-11: 
140 Bauplätze + 20 bestehende Wohnge-
bäude (An der Ohe und Kornstr.) 
200 Wohneinheiten 
300 Autos (bei durchschnittlich 1,5 Fahr-
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zeugen pro Haushalt) 
600-900 Fahrten pro Tag (bei 2-3 Fahren 
pro Tag/Fahrzeug) 
Im jetzigen (ungeteilten) Zustand würde 
sich der Verkehr in beide Richtungen zu 
etwa 50% verteilen. Der Poller würde aber 
dazu führen, dass sich der gesamte Verkehr 
auf das Teilstück mit den Hausnummern 1-
11 beschränkt. Diese Konzentrierung ist 
unnötig und stellt eine unzumutbare Belas-
tung für die Anwohner dar. 

 

Herr Thomas Windhaus (Anwohner An der 
Ohe 8a) wendete sich mit Schreiben vom 
04.03.2021 an die Stadt Vechta, in dem er 
das Vorhaben der Straßentrennung aus-
drücklich befürwortete. Wenn er darin (S. 
2) den Schutz der Anwohner der östlichen 
Seite vor zusätzlichem Verkehrsaufkom-
men anführt, ist dies in gleicher Weise auf 
die Anwohner der westlichen Seite über-
tragbar. Ein einseitiger Schutz der Anwoh-
ner der Ostseite zu Lasten der Westseite 
ist nicht hinnehmbar. 

 

Sicherlich würde der Poller Herrn Wind-
haus und die weiteren Anwohner auf der 
östlichen Seite der ,,An der Ohe“ vor zu-
sätzlichem Verkehrslärm schützen, denn 
nicht nur, dass diese vom Bauverkehr und 
dem anschließenden Verkehr der neuen 
Anwohner verschont blieben, es wäre so-
gar eine Entlastung im Vergleich zum Sta-
tus quo. 

 

Allerdings wäre diese Entlastung der Ost-
seite einseitig und in unzumutbarer Weise 
zu Lasten der übrigen- aktuellen und zu-
künftigen- Anwohner auf der westlichen 
Seite. Diese Belastungsverteilung wäre 
nicht nur menschlich und nachbarschaftlich 
unfair, sondern auch juristisch unverhält-
nismäßig. 

 

3. Nadelöhr 
Ein insgesamt über 16 ha großes Wohnge-
biet (1 ha Bestandsflächen und 15 ha Neu-
flächen) nur über zwei Stellen an die 
Hauptstraßen (Oldenburger Str. und Visbe-
ker Damm) anzuschließen stellt schon eine 
große Herausforderung dar. 

 

Selbst bei der hier befürworteten Offenhal-
tung der „An der Ohe" sollte von der Bau-
leitplanung in Betracht gezogen werden, 
eine weitere Zuwegung zu dem Baugebiet 
entweder über den Visbeker Damm oder 

Ein weiterer Anschluss des Baugebietes im 
südlichen Bereich wird nicht in Betracht gezo-
gen. Die Anbindung ist über die vorhandenen 
Straßen ausreichend gewährleistet. Die Anlage 
neuer Straßen würde eine unverhältnismäßige 
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die Oldenburger Straße (beispielsweise in 
Höhe des Asylbewerberheims) zu errich-
ten. Nach meiner Einschätzung sind weder 
der Visbeker Damm noch die Oldenburger 
Straße in diesem Bereich Landes- oder 
Bundesstraßen und könnten zu diesem 
Zweck genutzt werden. 

Mehrversiegelung verursachen. 

Gibt es aber nur eine Zufahrt zu dem Bau-
gebiet, müsste der gesamte Verkehr zur 
und von der Oldenburger Straße fließen. 
Insbesondere morgens und abends wird 
sich der Berufsverkehr an der T-Kreuzung 
An der Ohe/ Oldenburger Straße stauen. 
Speziell betroffen wäre die große Tierarzt-
praxis Dr. Windhaus pp. mit 
ihrem Fuhrpark. 

 

 

4. Teilung der Ortschaft 
Die Ortschaft Bergstrup wurde in der Ver-
gangenheit kürzlich erneut durch die Berg-
struper Straße geteilt. Der Poller würde zu 
einer weiteren Trennung führen 

Die nachfolgenden Hinweise zur Verkehrssitu-
ation werden zur Kenntnis genommen. 

Sie wäre zum einen optischer Natur, wenn 
sich das „alte" östliche Teilstück mit un-
ebener Pflasterung und Schlaglöchern ob 
dem Poller vom neugestalteten und ausge-
bauten westlichen Teilstück abheben wür-
de. 

 

Zum anderen ist eine ungeteilte Ortschaft 
wichtig für den Zusammenhalt der Bewoh-
ner, für Brauchtümern wie Straßenfeste, 
Schützen- und Sportvereine. Es gibt auch 
Familien, die „diesseits" oder „jenseits" der 
„Grenze" leben würden. Eine Zufahrt zu 
der anderen Familie (ältere Personen, die 
auf Pkw angewiesen sind oder 
sonstige familiäre Hilfeleistungen, für die 
ein Pkw erforderlich ist) wäre nur noch von 
außen möglich. 
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5. Umwege Richtung Visbek, Lutten, Gol-
denstedt und Stoppelmarkt 
Die Anwohner der schätzungsweise 200 
Wohneinheiten auf der westlichen Seite 
müssten längere Umwege in Anspruch 
nehmen, um in Richtung Visbek, Lutten, 
Goldenstedt oder Stoppelmarkt zu fahren. 
Stadteinwärts ist dann mit verstärkter Be-
lastung der Verkehrswege über die- so-
wieso bereits stark frequentierte- Olden-
burger Straße zu rechnen, die vermeidbar 
wäre, wenn die Durchfahrt der ,,An der 
Ohe" zum Visbeker Damm frei bliebe.  

 

6. Busse 
Die Routen des Stadt- und des Schulbusses 
nach Langförden führen durch „An der 
Ohe". Beide müssten möglicherweise über 
die Bergstruper Straße und den Visbeker 
Damm umgeleitet werden. Sollte der 
Schulbus am Visbeker Damm halten, müss-
ten Grundschulkinder diesen überqueren. 
Die viel und schnell befahrbare Straße stellt 
eine große Gefahrenquelle für die Kinder 
dar. 

 

 

7. Rettungswege 
Die Gefahrenabwehr darf bei der städte-
baulichen Euphorie nicht zu kurz kommen. 
Die hindernisfreie Zufahrt für Rettungskräf-
te nur über die Oldenburger Straße wäre 
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mehr als bedenklich. Würde auf dem ers-
ten westlichen Teilstück der „An der Ohe" 
auf der Höhe der Tierarztpraxis ein sponta-
nes Hindernis entstehen (Verkehrsunfall, 
umgestürzter Baum, Baustelle o.Ä.), wäre 
die Zufahrt von Einsatzfahrzeugen der Feu-
erwehr, Polizei und des Notarztes zu etwa 
160 Wohngrundstücken blockiert. Die Ret-
tungskräfte und die Polizei müssten dann 
ggf. zurücksetzen, einen Umweg über den 
Visbeker Damm nehmen und- sofern mög-
lich- per Schlüssel den Poller entfernen. 
Hier gehen wichtige lebensrettende Minu-
ten verloren. 
Aufgrund des Nadelöhreffekts (s. oben) 
würden stauende Fahrzeuge tagtäglich die 
Zufahrt versperren. 

 

 

8. Immissions- und Umweltschutz 
Im vorliegenden Planungsverfahren wur-
den Gutachten zum Immissionsschutz und 
zu den Auswirkungen auf die Umwelt des 
neuen Baugebiets eingeholt. Jedoch ver-
misse ich jegliche sachverständliche Ausei-
nandersetzung mit den Auswirkungen des 
geplanten Pollers, insbesondere auf das 
Verkehrsaufkommen und die dadurch zu-
sätzlich verursachten Immissionen auf die 
unmittelbar betroffene- aktuelle und zu-
künftige- Anwohnerschaft. 

 

Zur Feststellung des zu erwartenden Ver-
kehrsaufkommens und der Belastung für 
die unmittelbar betroffenen Anwohner 
sowie der Problematik mit den Rettungs-
wegen rege ich an, einen unabhängigen 
Sachverständigen mit der Begutachtung 
zu beauftragen. 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass die in 
Betracht gezogene Straßentrennung zur 
Verfolgung eines verständigen und sachli-
chen städtebaulichen Zwecks nicht geeig-
net, erforderlich und verhältnismäßig wä-
re. 

 

Wir bitten alle Entscheidungsträger, die 
obigen Bedenken bei ihrer Entscheidungs-
findung ausreichend zu berücksichtigen. 
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Abschriften dieses Schreibens gehen an 
den Ortsrat von Langförden und den Stadt-
rat von Vechta. 

 

Nr. 17 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, 49377 Vechta, Bürger 8 

mit Schreiben vom 15.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Aus dem Bebauungsplan Nr. 52 L habe ich 
auf Seite 9 entnommen, dass eine Durch-
fahrt der Straße "An der Ohe" für Pkw 
nicht mehr möglich sein soll, sobald das 
neue Baugebiet an eben dieser Straße 
fertig gestellt wird. Hiermit möchte ich 
meinen Einwand zu dieser Planung mittei-
len. 

 

Mein Einwand ist durch folgende Aspekte 
begründet: 
Grundsätzlich ist das neue Baugebiet eine 
positive Sache für unseren Ortsteil Berg-
strup, da davon ausgegangen werden 
kann, dass sich hier weitere junge Familien 
ansiedeln werden und so zu einer Verjün-
gung in Bergstrup beitragen. Ich selbst 
habe zwei kleine Kinder im Alter von ei-
nem und vier Jahren und wünsche mir, 
dass meine Kinder Freunde in der nahen 
Umgebung finden. Durch die Absperrung 
für Pkw entsteht jedoch der Eindruck, dass 
der Ort Bergstrup in zwei Bereiche geteilt 
wird. Die Straße "An der Ohe" wird die 
Verbindung der neuen Häuser mit den 
bestehenden Häuser sein. Ich habe Be-
denken, dass durch die Absperrung die 
Bewohner*innen räumlich ausgegrenzt 
werden und kein Gemeinschaftsgefühl 
entsteht. Die Möglichkeit, "mal eben zu 
den Nachbarn zu fahren" und sich z.B. die 
Bierzeltgarnituren auszuleihen, würde uns 
genommen werden. Die Absperrung wür-
de unausweichlich zu vermehrten Um-
ständlichkeiten führen. 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Baugebie-
tes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, wie 
die durch die vorliegende Planung entstehen-
den Verkehre am sichersten verteilt werden 
können. Unter Berücksichtigung der vorhan-
denen sowie geplanten Straßenquerschnitte, 
der zu erwartenden Mehrbelastungen, der 
derzeitigen Verkehrszahlen sowie sonstiger 
hierdurch betroffener Belange sollte eine Emp-
fehlung abgegeben werden, ob die Straße „An 
der Ohe“ östlich der Einmündung der „Korn-
straße“ zukünftig für den PKW- Verkehr ge-
sperrt wird oder ob weiterhin eine Durchgän-
gigkeit des motorisierten Verkehrs bestehen 
bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und östlich 
an den Visbeker Damm. 

Ergänzend dazu möchte ich mitteilen, dass 
ich nun seit 38 Jahren hier in der Garten-
straße wohne und mich nicht erinnern 
kann, dass es hier aufgrund von Pkw Ver-
kehr zu schweren Unfällen gekommen sei. 
Die Anwohner*innen verhalten sich dies-
bezüglich äußerst rücksichtsvoll und ver-
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antwortungsbewusst und fahren langsam 
und vorsichtig. Daher sehe ich keinen An-
lass, eine Sperrung aus verkehrstechni-
schen Gründen vorzunehmen. 
Ich möchte Sie hiermit bitten, die Absper-
rung der Straße "An der Ohe" nicht wie 
geplant vorzunehmen, sondern stattdes-
sen dazu beizutragen, dass der Ortsteil 
Bergstrup zu einer guten Gemeinschaft 
zusammenwächst. 

 

 

Nr. 18 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, 49377 Vechta, Bürger 9 

mit Schreiben vom 04.03.2021 

Eine Unterschriftenliste mit 22 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern liegt der Stel-
lungnahme bei. 

Stellungnahme: Prüfung: 

Als Anlieger*innen der Straße ,,An der 
Ohe" in Bergstrup wenden wir uns heute 
im Nachgang der stattgefundenen Orts-
ratssitzung des Ortsrates Langförden am 
22.02.2021 direkt an Sie. 
Einige von uns hatten auf der öffentlichen 
Sitzung die Gelegenheit den Vorstellungen 
der Stadtverwaltung zu den aktuellen Pla-
nungen des Baugebietes in Bergstrup und 
den dazu stattgefundenen Diskussionen 
der Ortsratsmitglieder zu folgen. 
Wir stehen dem geplanten Baugebiet 
grundsätzlich positiv gegenüber, sehen 
aber einige Äußerungen, Wünsche und 
Aussagen mehr als kritisch, zumal zu die-
ser Thematik bisher keine Gespräche sei-
tens der Mitglieder des Ortsrates mit uns 
geführt wurden. 

 

Aus unserer Sicht ist hier der Eindruck 
vermittelt worden, dass "alle" Anlie-
ger*innen dem Vorschlag der Stadtverwal-
tung widersprechen würden, die Straße 
,,An der Ohe" in der Höhe der „Kornstra-
ße" für den künftigen PKW-Verkehr zu 
sperren und lediglich die Fahrrad- bzw. 
den Fußgängerüberwegung zuzulassen. 
Diese einseitige Darstellung gilt es richtig 
zu stellen. 

Der Hinweis zur Verkehrsführung wird zur 
Kenntnis genommen. Von einem Fachbüro für 
Verkehrsplanung wurde eine Verkehrsuntersu-
chung im Hinblick auf die Erschließung des 
zukünftigen Baugebietes durchgeführt. Hierin 
wurde geprüft, wie die durch die vorliegende 
Planung entstehenden Verkehre am sichersten 
verteilt werden können. Unter Berücksichti-
gung der vorhandenen sowie geplanten Stra-
ßenquerschnitte, der zu erwartenden Mehrbe-
lastungen, der derzeitigen Verkehrszahlen 
sowie sonstiger hierdurch betroffener Belange 
sollte eine Empfehlung abgegeben werden, ob 
die Straße „An der Ohe“ östlich der Einmün-
dung der „Kornstraße“ zukünftig für den PKW- 
Verkehr gesperrt wird oder ob weiterhin eine 
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Durchgängigkeit des motorisierten Verkehrs 
bestehen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und östlich 
an den Visbeker Damm. 

Wir möchten mit dieser Stellungnahme 
Ihren Vorschlag, die Straße „An der Ohe" 
in Höhe der "Kornstraße" für den künfti-
gen PKW-Verkehr zu sperren, ausdrück-
lich begrüßen und diesen darüber hinaus 
als betroffene Anlieger*innen für die wei-
teren Planungen dringend einfordern. 

 

Als langjährige Anwohner* innen erleben 
wir die Straße „An der Ohe" als gern ge-
nutzte Durchfahrtsstrecke bzw. Abkürzung 
zum Industriegebiet- und umgekehrt. Be-
sondere Belastungen stellen wir insbeson-
dere im August zum Stoppelmarkt fest. Die 
Situation hat sich zwar seit der Erstellung 
der Umgehungsstraße „Bergstruper Stra-
ße" im Jahr 2009 entspannt, dennoch wird 
die Straße auch heute von vielen ortskun-
digen PKW-Fahrer*innen genutzt. 

 

Diese Umstände werden sich mit der Er-
schließung des Baugebietes erheblich ver-
schärfen und nach Fertigstellung zu einem 
sehr großen Verkehrsaufkommen führen. 
Der jetzige Straßenzustand, insbesondere 
zwischen der "Kornstraße" und dem "Vis-
beker Damm", wird dieser Belastung nicht 
standhalten. Nicht einmal die Bauphase 
wird die Straße "überleben". 

 

Dass ein neu zu erschließendes Baugebiet 
für die künftigen Anwohner*innen eine 
gute 
Zufahrtsregelung beinhalten muss, ist 
selbstredend. Dieses ist durch die geplante 
Neugestaltung des Einmündungsbereiches 
"An der Ohe/ Oldenburger Straße" und die 
nachfolgenden Zufahrtsstraßen gewähr-
leistet.  

 

Weder für die jetzt ansässigen Anwoh-
ner*innen noch für die künftigen Grund-
stückseigentümer*innen kann es wün-
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schenswert sein, ein über den Anwohner-
verkehr hinausgehendes Verkehrsauf-
kommen in Rahmen einer Durchgangs- 
bzw. Abkürzungsstrecke zu akzeptieren. 
Insbesondere für die Anwohner*innen, die 
ihre Terrasse mangels Alternativen zur 
Straßenseite ausgerichtet haben, wäre 
diese Situation unerträglich. Durch eine 
Sperrung der Straße "An der Ohe" ggf. 
kleine Umwege mit dem PKW in Kauf zu 
nehmen, stellt sicherlich das kleinere Prob-
lem dar. Dies gilt im Übrigen für beide 
Richtungen. 
Darüber hinaus weisen wir darauf hin, 
dass eine ausreichende Zufahrtsmöglich-
keit mit entsprechender Straßenbreite und 
notwendigem Geh- und Radweg auf dem 
Teilstück der Straße "An der Ohe" vom 
"Visbeker Damm" bis zur "Kornstraße" 
nicht gewährleistet sein dürfte, ohne ent-
sprechende Flächen seitens der jetzigen 
Grundstückseigentümer*innen zu erwer-
ben. 

 

Die Argumentation, es müsse eine Durch-
fahrt von Schulbussen bzw. Stadtbussen 
ermöglicht werden, ist für uns ebenfalls 
nicht nachvollziehbar. Selbstverständlich 
muss eine sichere Beförderung einschl. 
Ein- und Ausstieg für alle Schulkinder bzw. 
Busfahrer*innen sowohl aus der beste-
henden Siedlung als auch aus dem neuen 
Baugebiet gewährleistet sein. Dies ist aber 
auch an dem "Visbeker Damm" und/oder 
an der "Oldenburger Straße" mit geeigne-
ten Bushaltestellen und Fußgängerampeln 
möglich. Sichere Geh- bzw. Radwege kön-
nen- wie in vielen anderen neuen Siedlun-
gen auch- ein problemloses Erreichen der 
Bushaltestellen ermöglichen. 
Veränderte Busrouten dürften keine Her-
ausforderungen darstellen. 

 

Die größten Sorgen bereiten den direkten 
Anlieger*innen der Straße "An der Ohe" 
zwischen "Kornstraße" und "Visbeker 
Damm" die drohenden Anliegergebühren 
bei einem notwendigen Neubau des Stra-
ßenabschnittes, sollte es nicht zu einer 
Sperrung kommen. 

 

Herr Bürgermeister Kater, Sie können si-
cherlich nachvollziehen, dass es für uns als 
Anlieger*innen nicht nachvollziehbar ist, 
für Kosten aufzukommen, die ausschließ-
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lich zur 
Erstellung einer Zufahrts-, Durchfahrts- 
bzw. Abkürzungsstrecke entstehen. Für 
uns ergeben sich mehr Nachteile als ein 
Nutzen erkennbar wäre. Ergänzend sei 
erwähnt, dass für die weiteren notwendi-
gen Straßenbaumaßnahmen von der 
"Oldenburger Straße" bis zur "Kornstraße" 
und für die "Kornstraße" der Investor 
sämtliche Kosten trägt, so die Information 
auf der Ortsratssitzung. 
Hier steht ausschließlich - wenn überhaupt 
- ein "öffentliches Interesse" im Raum. 
Eine 
Vorteilsnahme der Anlieger*innen analog 
der gültigen Satzungsregelungen der Stadt 
Vechta über die Erhebung von Beiträgen 
für straßenbauliche Maßnahmen können 
wir in keinem Fall erkennen. Vielmehr 
müsste bei einer Feststellung von "öffent-
lichem Interesse" gemäß o.g. Straßenaus-
baubeitragssatzung (§ 4 Abs. 4) eine Er-
gänzungssatzung analog der "Oyther 
Straße" initiiert werden mit der Zielset-
zung, die Beitragspflicht für Anlie-
ger*innen auf 0 v.H. festzusetzen. 

 

Insofern bitten wir Sie nachdrücklich da-
rum, Ihren Vorschlag zur Sperrung der 
Straße "An der Ohe" in Höhe der „Korn-
straße" für die weiteren Planungen zu 
berücksichtigen und umzusetzen, um da-
mit eine nicht notwendige Straßenbau-
maßnahme zu vermeiden. 

 

Um Ihnen einen Eindruck über das tatsäch-
liche Meinungsbild weiterer Anwoh-
ner*innen der Straße „An der Ohe" sowie 
der Siedlung Bergstrup zu vermitteln, ha-
ben wir eine entsprechende Unterschrif-
tenliste der Befürworter*innen dieser 
Stellungnahme beigefügt. Ergänzend sei 
erwähnt, dass alle betroffenen Grund-
stückseigentümer*innen dieses Schreiben 
gezeichnet haben. 

 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstützung und sehen den weiteren 
Planungen unter Berücksichtigung unserer 
Stellungnahme positiv entgegen. Für einen 
konstruktiven Austausch stehen wir Ihnen 
sehr gerne zur Verfügung. 

 

 

 



 

86 
 

Nr. 19 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, 49377 Vechta, Bürger 9 

mit Schreiben vom 14.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Als Anlieger*innen der Straße "An der Ohe" 
in Bergstrup nehmen wir zum o.g. Bebau-
ungsplan Nr. 52L wie folgt Stellung: 

 

Wir beziehen uns auf unser Schreiben vom 
04.03.2021, deren Argumentation sich für 
uns bis heute nicht verändert hat, und bit-
ten um entsprechende Berücksichtigung im 
weiteren Verfahren. 

 

Auch wenn die Satzung zu den Anliegerbei-
trägen der Stadt Vechta zwischenzeitlich 
außer Kraft gesetzt wurde, bleibt die Frage-
stellung zu klären, inwieweit es sich bei 
notwendigen Straßenausbaumaßnahmen 
für die Straße "An der Ohe", insbesondere 
zwischen der "Kornstraße" und dem "Vis-
beker Damm", um eine Ersterschließung 
handelt, für die sich dennoch die Anlieger* 
innen beteiligen müssten. 

 

Wir unterstützen daher mit dieser Stel-
lungnahme die Ausführungen im Bebau-
ungsplan Nr. 52L, die Straße "An der Ohe" 
in Höhe der "Kornstraße" für den künftigen 
PKW-Verkehr zu sperren, ausdrücklich. 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Bauge-
bietes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, 
wie die durch die vorliegende Planung entste-
henden Verkehre am sichersten verteilt wer-
den können. Unter Berücksichtigung der vor-
handenen sowie geplanten Straßenquer-
schnitte, der zu erwartenden Mehrbelastun-
gen, der derzeitigen Verkehrszahlen sowie 
sonstiger hierdurch betroffener Belange sollte 
eine Empfehlung abgegeben werden, ob die 
Straße „An der Ohe“ östlich der Einmündung 
der „Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Ver-
kehr gesperrt wird oder ob weiterhin eine 
Durchgängigkeit des motorisierten Verkehrs 
bestehen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

Sollten keine Anliegerbeiträge anfallen Inwieweit hier Kosten für die Anlieger entste-
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(keine Ersterschließung) und sich ggf. der 
Bebauungsplan Nr. 52L ändern, so dass 
keine Sperrung für den PKW-Verkehr vor-
gesehen wird, bitten wir zumindest um 
Herstellung einer verkehrsberuhigten Zone 
mit entsprechenden straßenbaulichen 
Maßnahmen. Dies sollte bestenfalls schon 
vor Beginn der Baumaßnahmen umgesetzt 
werden. 

hen, wird geprüft. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstützung und sehen den weiteren 
Planungen unter Berücksichtigung unserer 
Stellungnahme positiv entgegen. Für einen 
konstruktiven Austausch stehen wir Ihnen 
sehr gerne zur Verfügung. 

 

 

Nr. 20 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 10, 11 und 12 

mit Schreiben vom 10.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Der veröffentlichten 104. Flächennut-
zungsplan und der Bebauungsplan 52 L 
beschreiben in Ihren Begründungen unter 
Punkt 6.0 bzw. 5.6 nur eine westliche PKW 
Zufahrt in das neue Baugebietes von der 
„Oldenburger Straße“ aus. Die bestehende 
östliche Zufahrt vom "Visbeker Damm" aus 
soll für PKWs verhindert werden und nur 
für Fußgänger und Radfahrer zugänglich 
sein. Die Verbindung der „Oldenburger 
Straße" mit dem "Visbeker Damm" über die 
Straße „An der Ohe" wird für den PKW-
Verkehr somit aufgehoben. 

 

Ich erhebe mit diesem Schreiben Ein-
spruch zu dem vorgenannten Flächen-
nutzungsplan/Bebauungsplan mit nach-
folgenden Begründungen: 

Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen. 

Unzureichende Zufahrt in das Baugebiet 
Durch die rund 150 neuen Baugrundstücke 
und der geplanten Kindertagesstätte ist mit 
einem intensiven PKW-Verkehr insbeson-
dere in den Stoßzeiten zu rechnen. Auch 
durch einen großzügigen Ausbau des Kreu-
zungsbereichs „Oldenburger Straße"/"An 
der Ohe" würden kleinere Behinderungen 
rasch zu einem Kollaps des frühmorgendli-
chen Berufsverkehrs führen, da es keine 
alternative Zufahrt gibt. Zudem behindern 
die geplanten Hindernisse Rettungseinsätze 
in dem Baugebiet. 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Bauge-
bietes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, 
wie die durch die vorliegende Planung entste-
henden Verkehre am sichersten verteilt wer-
den können. Unter Berücksichtigung der vor-
handenen sowie geplanten Straßenquer-
schnitte, der zu erwartenden Mehrbelastun-
gen, der derzeitigen Verkehrszahlen sowie 
sonstiger hierdurch betroffener Belange sollte 
eine Empfehlung abgegeben werden, ob die 
Straße „An der Ohe“ östlich der Einmündung 
der „Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Ver-
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kehr gesperrt wird oder ob weiterhin eine 
Durchgängigkeit des motorisierten Verkehrs 
bestehen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

Trennung des Bergstruper Ortskerns 
Bereits mit dem Bau der Umgehungsstraße 
B 69 in 2003 und der Nordtangente L 881 in 
2010 wurde Bergstrup mehrfach durch-
schnitten und Verbindungen innerhalb und 
zu anderen Ortsteilen unterbrochen. Die 
Nachteile zeigen sich aktuell durch den 
festgestellten Bedarf einer alternativen 
Überquerungs-möglichkeit der Umge-
hungsstraße für Nutzer des "Alten Bahn-
damms“ 
Eine Unterbrechung der zentral durch den 
Ortskern führende Straße ,,An der Ohe" 
würde für den PKW Verkehr zu starken 
Einschränkungen der Bewohner des Orts-
teils bedeuten. 

 

 

Nr. 21 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 13 

mit Schreiben vom 15.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Unser Anliegen ist, dass wir nicht wollen, 
dass mitten auf unserer Straße An der Ohe 
ein Poller aufgestellt werden soll. Wir und 
auch viele andere Bergstruper wollen den 
nicht. Hier unsere Gründe: 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Baugebie-
tes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, wie 
die durch die vorliegende Planung entstehen-
den Verkehre am sichersten verteilt werden 
können. Unter Berücksichtigung der vorhan-
denen sowie geplanten Straßenquerschnitte, 
der zu erwartenden Mehrbelastungen, der 
derzeitigen Verkehrszahlen sowie sonstiger 
hierdurch betroffener Belange sollte eine Emp-
fehlung abgegeben werden, ob die Straße „An 
der Ohe“ östlich der Einmündung der „Korn-
straße“ zukünftig für den PKW- Verkehr ge-
sperrt wird oder ob weiterhin eine Durchgän-
gigkeit des motorisierten Verkehrs bestehen 

Wenn die Straße "An der Ohe" keine 
Durchfahrtsstraße mehr ist, müssten alle 
Bergstruper und später auch die Bewoh-
ner des neuen Baugebietes die Siedlung 
mit dem Auto über die Straße An der Ohe 
in Richtung Oldenburger Straße verlassen. 
Eine andere Möglichkeit gibt es dann nicht 
mehr. Haben Sie schon einmal versucht, zu 
den Stoßzeiten von der Straße "An der 
Ohe" auf die Oldenburger Straße abzubie-
gen? Schon jetzt (ohne das neue Bauge-
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biet} steht man dort teilweise 10 Minuten, 
weil auf der Oldenburger Straße so viel 
Verkehr ist und sich der Verkehr schon ab 
der Kreuzung Oldenburger Str. / Umge-
hungsstr. (Aral-Tankstelle) in Richtung 
Vechta staut. Wie soll das funktionieren, 
wenn auch noch die Bewohner des neuen 
Baugebietes mit ihren Autos die Strecke 
befahren wollen? Wie viel Zeit soll man 
morgens auf dem Weg zur Arbeit einpla-
nen? Und wenn es dann morgens regnet 
und auch noch die Kinder, die sonst mit 
dem Fahrrad zur Schule fahren, mit dem 
Auto gebracht werden müssen? Das soll 
alles über einen Ausweg aus dem Dorf 
funktionieren? 

bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und östlich 
an den Visbeker Damm. 

Wenn die Straße "An der Ohe" keine 
Durchfahrtsstraße mehr ist, wo hält dann 
der Schulbus, der die Grundschulkinder 
nach Langförden zur Schule bringt? Jetzt 
werden die Kinder an der Bushaltestelle 
An der Ohe (höhe Kötter) morgens abge-
holt und mittags wieder abgesetzt. Wenn 
der Poller die Durchfahrt zum Visbeker 
Damm versperrt, kann auch der Schulbus 
da nicht mehr halten. Wo können dann 
unsere Kinder in den Bus steigen? Sollen 
die kleinen Kinder (Grundschulkinder!!!) 
morgens ohne Ampel(!) und Zebrastreifen 
den stark befahrenen Visbeker Damm 
überqueren und dort auf den Bus warten? 
Das ist viel zu gefährlich. Straßenbeleuch-
tung gibt es da auch nicht. Und wenn es 
regnet? An der Bushaltestelle am Visbeker 
Damm in Richtung Visbek (Langförden) 
gibt es kein Wartehäuschen. Das steht An 
der Ohe. Wie würden Sie das finden, wenn 
es sich um Ihre Kinder handeln würde? 

 

Auch die Müllwagen und die Stadtbusse 
müssten eine neue weitere Route fahren. 

 

Durch den Poller würde unser Dorf noch 
weiter geteilt werden und die Wege für 
viele Dorfbewohner länger werden. Und 
das in Zeiten, in denen man auf Umwelt-
verschmutzung achtet und die Benzinprei-
se sich verdoppeln. Wir müssten z. B. um 
unser Kind mit Sack und Pack zu Oma und 
Opa zu bringen einen langen Umweg in 
Kauf nehmen. Muss das sein, wo es doch 
eigentlich nur ca. 200 Meter sind? Hier im 
Dorf legen wir viel Wert auf Nachbar-
schaftshilfe. Durch den Poller kann man 
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nicht mal eben den Anhänger vom Nach-
barn holen, sondern muss erst einen Um-
weg über den Visbeker Damm, die Berg-
struper Straße und die Oldenburger Straße 
in Kauf nehmen. Das erhöht unnötig den 
Verkehr auf den umliegenden Straßen 
Auch die Rettungsfahrzeuge, Müllwagen 
und die Stadtbusse müssten diesen Weg 
nehmen. Was ist, wenn der einmal blo-
ckiert ist? Dann müsste das Rettungsfahr-
zeug umkehren oder erst der Poller de-
montiert werden. Was ist, wenn das aus 
irgendwelchen Gründen nicht funktioniert 
und der Rettungswagen nicht rechtzeitig 
am Einsatzort ist? 

 

Durch das neue Baugebiet werden dem-
nächst so viel mehr Menschen in Berg-
strup wohnen. Wir halten es für absolut 
notwendig, dass die Siedlung in beide 
Richtungen verlassen werden kann; nur 
eine Möglichkeit, aus dem Dorf zu fahren 
ist für so viele Leute zu wenig.  
Bitte überdenken Sie die ganze Sache noch 
einmal.  
Wir wollen keinen Poller!!! 

 

 

Nr. 22 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 14 

mit Schreiben vom 15.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Ich erhebe mit diesem Schreiben Einspruch 
zu dem vorgenannten Flächen-
nutzungsplan/Bebauungsplan mit nach-
folgenden Begründungen: 

Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen. 

Unzureichende Zufahrt in das Baugebiet 
Durch die rund 150 neuen Baugrundstücke 
und der geplanten Kindertagesstätte ist mit 
einem Intensiven PKW Verkehr (ca. 300 
Fahrzeuge) insbesondere in den Stoßzeiten 
zu rechnen. Auch durch einen großzügigen 
Ausbau des Kreuzungsbereichs Oldenburger 
Straße An der Ohe würden kleine Behinde-
rungen rasch zu einem Kollaps führen. Schon 
jetzt ist es schwer auf die Straße zu kommen, 
wenn man Richtung Vechta möchte da das 
Verkehrsaufkommen schon sehr hoch ist, 
durch das Industriegebiet und der Pendler. 
Auf dem Visbeker Damm Richtung Vechta zu 
fahren wäre sehr viel leichter da wir dort nur 
nach rechts abbiegen müssen. 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hin-
blick auf die Erschließung des zukünftigen 
Baugebietes durchgeführt. Hierin wurde 
geprüft, wie die durch die vorliegende Pla-
nung entstehenden Verkehre am sichersten 
verteilt werden können. Unter Berücksichti-
gung der vorhandenen sowie geplanten 
Straßenquerschnitte, der zu erwartenden 
Mehrbelastungen, der derzeitigen Verkehrs-
zahlen sowie sonstiger hierdurch betroffener 
Belange sollte eine Empfehlung abgegeben 
werden, ob die Straße „An der Ohe“ östlich 
der Einmündung der „Kornstraße“ zukünftig 
für den PKW- Verkehr gesperrt wird oder ob 
weiterhin eine Durchgängigkeit des motori-
sierten Verkehrs bestehen bleibt.  
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Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ 
An der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen 
Leistungsfähigkeit mit Abbindung des östli-
chen Knotenpunktes Visbeker Damm/ An 
der Ohe nicht geeignet ist, die verkehrlichen 
Entwicklungen in Verbindung mit dem neuen 
Baugebiet abzuwickeln. Dem entsprechend 
bleibt es bei einer Anbindung der Straße „An 
der Ohe“ westlich an die Oldenburger Straße 
und östlich an den Visbeker Damm. 

Trennung des Bergstruper Ortskerns 
Bereits durch den Bau der Umgehungsstraße 
wurde der Ortskern gespalten. 
Wenn wir jetzt noch eine Trennung bekom-
men wird es immer schwieriger von einer 
Seite zu der anderen zu kommen, und öko-
logischer ist es dadurch auch nicht da wir 
immer wieder Umwege längere Strecken auf 
uns nehmen müssen. 

 

 

Nr. 23 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 15 und 7 weitere Unterzeichner 

mit Schreiben vom 25.03.2021 

Stellungnahme: Prüfung: 

Ausgehend von der Bekanntmachung in der 
Oldenburgischen Volkszeitung vom 
27.02.2021 haben wir uns über die geplante 
Entwicklung von Wohnbauflächen im Orts-
teil Bergstrup informiert und wenden uns 
frühzeitig mit einem Anliegen an Sie als 
zuständigen Mitarbeiter der Stadt Vechta. 

 

Das Erschließungsgebiet liegt im Ortsteil 
Bergstrup, der politisch zur ehemaligen 
Gemeinde Langförden gehörte und noch 
heute vom Ortsrat Langförden vertreten 
wird. Im Osten grenzt das Erschließungsge-
biet aber direkt an unsere Bauerschaft Stop-
pelmarkt, die schon immer zur Stadt Vechta 
gehörte. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Auch hinsichtlich der Grundschulbezirke, der 
Zugehörigkeit zu den Kath. Kirchengemein-
den Vechta und Langförden und z. B. der 
Sportvereine und Schützenkompanien ver-
läuft eine klare Grenze zwischen den Ort-
schaften Bergstrup und Stoppelmarkt. 

 

Durch das geplante große Neubaugebiet 
wird sich das Ortsbild zwangsläufig deutlich 
verändern. Seide Ortschaften stehen vor der 
Herausforderung, ihre über lange Jahre 
gewachsene Identität jeweils behalten sowie 
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Traditionen und das Zusammengehörigkeits-
gefühl bewahren zu können. 
Wir pflegen eine gute Nachbarschaft zu 
Bergstrup, u. a. im gemeinsamen Schützen-
verein Stoppelmarkt e.V., aber wir halten 
aus den oben genannten Gründen die Erhal-
tung klarer Grenzen für erforderlich. 

 

Daher beantragen wir als direkte Anwohner 
der Bauerschaft Stoppelmarkt für die Ost-
grenze des Erschließungsgebiets bereits im 
Planverfahren die Berücksichtigung einer 
sichtbaren Begrenzung zum Ortsteil Berg-
strup, z. 8. in Form eines Grün- bzw. 
Anpflanzungsstreifens. Dieses würde dazu 
beitragen, dass die Jahrhunderte alten 
Ortschaften Bergstrup und Stoppelmarkt 
nicht auf Dauer im Stadtbild untergehen. 

Dem Hinweis wird dahingehend gefolgt, dass 
zum Schutz der benannten Gehölzbestände 
und ihrer Funktion als Fledermausjagdgebiet 
östlich des Geltungsbereichs die Anpflanz- 
und Erhaltfläche an der östlichen Geltungs-
bereichsgrenze in einer Breite von 3 m fort-
geführt wird. Zusätzlich wird die Baugrenze 
auf 3 m festgelegt. Daraus ergibt sich ein 
Abstand von mindestens 6 m.  
 

Der von uns gewünschte Grün- oder An-
pflanzungsstreifen ist in der Skizze rot mar-
kiert: 

 
 

 

 

Nr. 24 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 15 und 8 weitere Unterzeichner 

mit Schreiben vom 22.08.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

wir sind die direkten Nachbarn der Bauer-
schaft Stoppelmarkt zum in der Bauerschaft 
Bergstrup gelegenen Erschließungsgebiet. Zu 
Ihrer Orientierung sind unsere Wohngrund-
stücke im Kartenausschnitt unten rot einge-
rahmt. 

 

Wir beantragen in Abänderung des von 
Ihnen mit Stand 21.07.2022 veröffentlichten 
Vorentwurfs des Bebauungsplans Nr. 52 "An 
der Ohe I Kornstraße II", einen Anpflan-
zungsstreifen 
in der Breite von 10 Metern an der Ostgren-
ze des Erschließungsgebiets vorzusehen (im 
Kartenausschnitt unten pinkfarben einge-
zeichnet). 

Dem Hinweis wird dahingehend gefolgt, 
dass zum Schutz der benannten Gehölzbe-
stände und ihrer Funktion als Fledermaus-
jagdgebiet östlich des Geltungsbereichs die 
Anpflanz- und Erhaltfläche an der östlichen 
Geltungsbereichsgrenze in einer Breite von 3 
m fortgeführt wird. Zusätzlich wird die Bau-
grenze auf 3 m festgelegt. Daraus ergibt sich 
ein Abstand von mindestens 6 m.  

Wir begründen unseren Antrag mit dem 
starken Geländeabfall des Erschließungs-
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gebiets in Richtung unserer Grundstücke. Die 
tiefste Stelle als Sammelpunkt für Regenwas-
ser befindet sich direkt hinter unseren 
Grundstücken. Bei Versiegelung des Bodens 
kann das Wasser dort nicht mehr versickern 
und es ist mit Überschwemmungen -
insbesondere bei immer häufiger auftreten-
den Extremwettern-sowohl auf unseren, 
aber auch auf den neuen Grundstücken zu 
rechnen. Im Gegensatz zur Flächenversiege-
lung bei Bebauung steht ein Anpflanzungs-
streifen für die Aufrecht-erhaltung des natür-
lichen Wasserhaushalts. 
Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 
Nr. 187 "Wohngebiet westlich des Visbeker 
Damms" war das den Anpflanzungsstreifen 
betreffende Feuchtgebiet erst im letzten Jahr 
in Ihrem "Ergebnisbericht Fledermauserfas-
sung 2021" als Jagdgebiet für Fledermäuse 
mitberücksichtigt. In dessen Fazit heißt es u. 
a. "Bei einer Bebauung sollte entsprechend 
darauf geachtet werden, diese Funktion auf-
recht zu erhalten. Hierfür eignen sich meist 
schon einfache Maßnahmen wie zum Bei-
spiel das Belassen von vorhandenen Bäumen 
und Gehölzstrukturen im angesprochenen 
Randbereich". 

 

Der für unsere Grundstücke geltende Bebau-
ungsplan Nr. 187 "Wohngebiet westlich des 
Visbeker Damms" schreibt einen vergleichs-
weise großen Bebauungsabstand von 7,5 
Metern zur Grundstücksgrenze vor, sodass 
wir einen entsprechenden Freiraum zum 
direkt angrenzenden Erschließungsgebiet für 
folgerichtig halten. 

Siehe obigen Hinweis zur geplanten An-
pflanzfläche. 

Wir weisen außerdem darauf hin, dass das 
Erschließungsgebiet früher zur ehemaligen 
Gemeinde Langförden gehörte und noch 
heute vom Ortsrat Langförden vertreten 
wird. Hinsichtlich der Grundschulbezirke, der 
Sportvereine und Schützenkompanien sowie 
der Zugehörigkeit zu den Kirchengemeinden 
verläuft eine klare Grenze zwischen den Ort-
schaften Bergstrup und Stoppelmarkt.  

 

Wir pflegen eine gute Nachbarschaft zur 
Bauerschaft Bergstrup, stehen aber als Stop-
pelmarkter wie viele andere Ortschaften 
auch vor der Herausforderung, die gewach-
sene Identität sowie Traditionen und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu bewahren. 
Ein Anpflanzungsstreifen würde dazu beitra-
gen, dass die Jahrhunderte alten Ortschaften 
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Bergstrup und Stoppelmarkt nicht abrupt 
und ohne Not im Stadtbild untergehen. 

 

 

 

Nr. 25 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 16 

mit Schreiben vom 16.08.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Hiermit gebe ich eine persönliche Stellung-
nahme bzw. einen Einspruch zur "104. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes und des Be-
bauungsplan Nr. 52L "An der Ohe I Kornstraße 
II"" ab. 

 

Ich als Anwohnerin lehne hiermit die "Schlie-
ßung" der Straße "An der Ohe" ab. Mit dieser 
Maßnahme gehen viele negative Auswirkun-
gen einher, wie z.B. Trennung des Ortes, Bal-
lung des Verkehrsaufkommens in eine Rich-
tung - sollen alle neuen Anwohner ihren Ar-
beitsweg ausschließlich über die B69 bestrei-
ten, so ist mit erheblichem Rückstau zu rech-
nen. Unsere Straße wird aktuell auch vom 
Schulbus der Grundschule Langförden genutzt. 
Die Kinder nutzen den Einstieg "Sanders Krug" 
-würde die Straße für den Schulbus gesperrt, 
müssen die Kinder den "Visbeker Damm" 
überqueren - keine Ampel - hohes Verkehrs-
aufkommen. 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hin-
blick auf die Erschließung des zukünftigen 
Baugebietes durchgeführt. Hierin wurde 
geprüft, wie die durch die vorliegende Pla-
nung entstehenden Verkehre am sichers-
ten verteilt werden können. Unter Berück-
sichtigung der vorhandenen sowie geplan-
ten Straßenquerschnitte, der zu erwarten-
den Mehrbelastungen, der derzeitigen 
Verkehrszahlen sowie sonstiger hierdurch 
betroffener Belange sollte eine Empfeh-
lung abgegeben werden, ob die Straße „An 
der Ohe“ östlich der Einmündung der 
„Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Ver-
kehr gesperrt wird oder ob weiterhin eine 
Durchgängigkeit des motorisierten Ver-
kehrs bestehen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ 
An der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen 
Leistungsfähigkeit mit Abbindung des östli-
chen Knotenpunktes Visbeker Damm/ An 
der Ohe nicht geeignet ist, die verkehrli-
chen Entwicklungen in Verbindung mit 
dem neuen Baugebiet abzuwickeln. Dem 
entsprechend bleibt es bei einer Anbin-
dung der Straße „An der Ohe“ westlich an 
die Oldenburger Straße und östlich an den 
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Visbeker Damm. 
Bereits im Frühjahr letzten Jahres haben wir 
Einwohner, vertreten von Herrn Khostevan, 
unsere Bedenken und unsere klare Ablehnung 
der Schließung unserer Straße bei Ihnen ein-
gereicht. 
Uns wurde mündlich zugesichert, dass unsere 
Interessen Berücksichtigung finden. Schade, 
dass wir der Stadt offensichtlich egal sind und 
man unsere Interessen ignoriert. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Hinsichtlich der geäußerten Bedenken 
wurde seinerzeit auf die anstehenden Bau-
leitplanverfahren und die damit verbunden 
Beteiligungsverfahren hingewiesen. 

 

Nr. 26 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 17 

mit Schreiben vom 15.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Zum oben genannten Baugebiet und damit 
verbundenen Bauleitplanungen möchte ich 
wie folgt eine Stellungnahme abgeben: 
Seit 2016 betreibe ich an dem Standort "An 
der Ohe 1" eine tierärztliche Geflügelpraxis 
mit ca. 20 angestellten Mitarbeiter/innen. 
Diese Praxis befindet sich in einem geneh-
migten Gewerbegebiet, an dem sich unmit-
telbar im östlichen Bereich ein Mischgebiet 
anschließt. An der südöstlichen Straßensei-
te (aktuell Rasenfläche/farbig gekennzeich-
net) hat seinerzeit der Landkreis Vechta ein 
Wohnhaus für Betriebsleiter genehmigt, 
welches aber- in der mir damals nicht be-
kannten Frist von drei Jahren - nicht erbaut 
wurde. Eine Neugenehmigung -jetzt von 
der Stadt Vechta als zuständige Behörde- 
wurde verweigert mit dem Hinweis, dass in 
einem Gewerbegebiet eine Wohnbebauung 
unzulässig ist. 

Gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan 
Nr. 46L „An der Ohe/ Kornstraße“ können 
gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO Wohnungen 
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen so-
wie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 
dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse un-
tergeordnet sind, ausnahmsweise zugelassen 
werden. Das beschriebene Bauvorhaben wird 
in Abstimmung mit dem Vorhabenträger noch 
mal geprüft. 

Gegenüber dieser Fläche beginnt das anvi-
sierte Baugebiet zuerst mit einem Grün-
streifen/ Regenrückhaltebecken, dann mit 
dem Kindergarten sowie Mehrfamilienhäu-
ser –die dort zum Schallschutzzwecke gut 
geeignet erscheinen?!- bzw. im Anschluss 
derer dann Einfamilien- und Doppelhäuser. 

 

Ich möchte hier ganz klar meine Bedenken 
zum Ausdruck bringen und fordere eine 
Überplanung meines Rasengrundstückes zu 
einem Mischgebiet, welches sich sowieso 
direkt anschließt! 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es 
gilt bereits der rechtskräftige Bebauungsplan 
Nr. 46L „An der Ohe/ Kornstraße, sodass eine 
Überplanung nicht erforderlich ist.  

Eine mögliche Bebauung wäre dann mög-
lich und sinnvoll, können dann auch ange-
stellte Tierärzte/innen dort eine Wohnung 
beziehen. Dieses Wohnhaus liegt im Schall-

Siehe vorstehende Ausführung. 
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schatten der neu erbauten Praxis, ebenso 
können wie bei den Mehrfamilienhäusern 
die Schlafzimmer an der schallabgewand-
ten Seite geplant werden. 
Zur Öffnung der Strasse "An der O-
he/Visbeker Damm": 
Eine Schließung der Straße "An der Ohe" 
zum Visbeker Damm halte ich nicht nur für 
falsch, sondern auch aus Sicherheitsgrün-
den für gefährlich. Gerade in den frühen 
Stunden zu Schul-/ Arbeitsbeginn und auch 
abends ist die alte B69 sehr stark befahren. 
Ein Aufbiegen von "An der Ohe/1 Richtung 
Innenstadt ist kaum möglich, gleichzeitig 
wird auch eine Fußgängerampel hier kaum 
Entlastung bringen. Zusätzlich kommt noch 
der "Kindergartenbringverkehr" zu dieser 
Uhrzeit mit ins Spiel. Es werden sicherlich 
nicht alle Kinder zu Fuß den Kindergarten 
erreichen können. Nicht nur für mich ist es 
daher unverständlich, dass bei einem Neu-
baugebiet, welches möglicherweise mit 
mehr als 300 Wohnungen bebaut werden 
kann, überhaupt eine Schließung der Stra-
ße Richtung Visbeker Damm in Erwägung 
gezogen wird! Für meine Praxis wird es zu 
erheblichen Einschränkungen kommen, 
die ich so nicht akzeptieren kann. Im Ge-
genteil, neben der normalen Öffnung der 
Straße "An der Ohe" in beide Richtungen 
muss meines Erachtens die "Kornstraße" 
für den Autoverkehr Richtung Fußgänger-
ampel/ 
Umgehungsstraße geöffnet werden! Das 
kann z. B. durch eine verkehrsberuhigte 
Straße auch einfach realisiert werden! 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Bauge-
bietes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, 
wie die durch die vorliegende Planung entste-
henden Verkehre am sichersten verteilt wer-
den können. Unter Berücksichtigung der vor-
handenen sowie geplanten Straßenquer-
schnitte, der zu erwartenden Mehrbelastun-
gen, der derzeitigen Verkehrszahlen sowie 
sonstiger hierdurch betroffener Belange sollte 
eine Empfehlung abgegeben werden, ob die 
Straße „An der Ohe“ östlich der Einmündung 
der „Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Ver-
kehr gesperrt wird oder ob weiterhin eine 
Durchgängigkeit des motorisierten Verkehrs 
bestehen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

Des Weiteren fordere ich, dass ich als di-
rekter Nachbar bei weiteren Planungen 
dieses Baugebietes mit einbezogen werde. 
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Nr. 27 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 18 

mit Schreiben vom 16.09.2022  

Stellungnahme: Prüfung: 

In vorbezeichneter Angelegenheit zeigen 
wir an, dass Herr Christian Kleier, An der 
Ohe 9, 49377 Vechta, anwaltlich durch uns 
vertreten werden. Eine auf uns lautende 
Vollmacht liegt an. 
Unser Mandant ist Eigentümer des Grund-
stücks "An der Ohe 9" in Vechta. Im auf 
diesem Grundstück befindlichen Wohn-
haus lebt unser Mandant persönlich. 
Für unseren Mandanten geben wir zur 
geplanten Änderung des Flächennutzungs-
planes bzw. Aufstellung des Bebauungs-
planes folgende Stellungnahme ab: 

 

a. 
Zunächst wird die fehlende Planrechtferti-
gung gerügt. Bekanntlich ist nach der stän-
digen Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts die Plan-rechtfertigung unge-
schriebenes Erfordernis jeder Fachplanung. 
Es ist erfüllt, wenn für das beabsichtigte 
Vorhaben gemäß den Zielsetzungen des 
jeweiligen Fachplanungsgesetzes ein Be-
darf besteht, die geplante Maßnahme un-
ter diesem Blickwinkel als erforderlich er-
scheint (vgl. z. B. Bundes-
verwaltungsgericht, Beschluss vom 
12.07.2017 zum Aktenzeichen 9 B 49.16). 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Erfordernis der Planung wird in der Be-
gründung zur 104. Änderung des Flächennut-
zungsplanes hergeleitet. 

Gemäß§ 1 Abs. 3 BauGB sind Bauleitpläne 
aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich ist. Hier ist aus Sicht unseres 
Mandanten allerdings- im Hinblick auf die 
aktuellen politischen Entwicklungen- die 
Änderung des Flächennutzungsplanes/die 
Erstellung eines Bebauungsplanes nicht 
erforderlich. Denn ausweislich des Ent-
wurfs der Begründung soll Ziel der Planung 
die Schaffung von Wohnbaugrundstücken 
sein. Ausweislich der Begründung zum 
Bebauungsplan Nr. 52L wird insoweit da-
von ausgegangen, dass nach wie vor eine 
entsprechend hohe Nachfrage an Grund-
stücken für Einfamilienhäuser besteht. 
Dementsprechend ist hierauf der B-Plan 
auch besonders abgestimmt. 

Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses 
zum Bebauungsplan Nr. 52L sowie zur 104. 
Flächennutzungsplanänderung gab es in der 
Stadt Vechta die in der Begründung angeführ-
te große Nachfrage nach Wohnbaugrundstü-
cken, die seit Jahren durch das Angebot nicht 
gedeckt werden konnte. Aufgrund der in der 
Stellungnahme angesprochenen politischen 
Entwicklungen ist zwar davon auszugehen, 
dass die Nachfrage nach Einfamilienhaus-
grundstücken in den nächsten Jahren geringer 
ausfallen wird, ganz zum Erliegen wird sie aber 
nach Annahme der Stadt Vechta nicht kom-
men, so dass die durch die vorliegenden Pla-
nungen vorbereiteten Wohngrundstücke lang-
fristig in bedarfsorientierten Abschnitten er-
schlossen und damit zur Bereitstellung von 
Wohnraum in der Stadt Vechta beitragen 
werden. Damit ist die vorliegende Flächennut-
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zungsplanänderung sowie die Neuaufstellung 
des Bebauungsplans für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich.  
Um diese Entwicklung bedarfsgerecht zu steu-
ern, wurde die Planung im Zuge des laufenden 
Verfahrens an die mutmaßlich geänderte 
Nachfragesituation angepasst. Entgegen ers-
ter Konzepte wurde die Grundstücksgröße 
teilweise deutlich reduziert, um mehrere klei-
ne Grundstücke zur Verfügung stellen zu kön-
nen und damit die finanzielle Belastung der 
Bauherren zu reduzieren. Zusätzlich werden 
Flächen definiert, in denen ausschließlich klei-
nere Wohnstrukturen, wie Doppel-, Reihen 
und Mehrfamilienhäuser untergebracht wer-
den müssen. Hierdurch werden im zukünfti-
gen Wohngebiet neben Wohneigentum auch 
Mietwohnungen, die in Zukunft vermehrt zur 
Verfügung gestellt werden müssen, unterge-
bracht.  

Allerdings ist es im Hinblick auf die aktuel-
len politischen Geschehnisse und insbe-
sondere die erheblichen Preissteigerungen 
im Bausektor tatsächlich nicht damit zu 
rechnen, dass auch weiterhin und insbe-
sondere nach Bestandskraft des B-Plans 
mit einer entsprechend hohen Nachfrage 
nach Wohnbaugrundstücken 
zu rechnen ist. Folglich fehlt es hier aus 
Sicht unseres Mandanten an einer entspre-
chenden Planrechtfertigung. 

 

b. 
Ausweislich Ziffer 5.11 der Begründung 
zum Bebauungsplan Nr. 52L befinden sich 
nördlich der Straße "An der Ohe“ Wallhe-
cken, die gemäß§ 22 Abs. 3 NatSchG ge-
setzlich geschützt sind. Gemäß Ziffer 5.12 
der Begründung zum Bebauungsplan wer-
den dann um den Schutz der obengenann-
ten Wallhecken auch nach Erschließung 
des Baugebietes zu gewährleisten, diese als 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB festgesetzt. Im Bebauungsplan 
selber befindet sich dann im östlichen Be-
reich eine entsprechende Festsetzung. An 
diesem Ort ist aber keine Wallhecke vor-
handen, vielmehr befindet sich dort die 
Einfahrt zum Grundstück An der Ohe 7. 
Eine Festsetzung eines Gebietes gem. § 9 
Abs. 1 BauGB an dieser Stelle wäre somit 

 
Der entsprechende Wallheckenabschnitt ist im 
Wallheckenkataster des Landkreises Vechta 
verzeichnet und konnte ebenfalls durch die 
Biotoptypenkartierung an der Stelle verortet 
werden. Der Wallheckenabschnitt befindet 
sich linksseitig der hier genannten Einfahrt 
zum Grundstück. Der dazugehörige Wallhe-
ckenschutzstreifen überlagert die hier ge-
nannte Einfahrt. Die Festsetzung zum Wallhe-
ckenschutzstreifen wurde dahingehend ange-
passt:  
Die festgesetzten Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (MF1) entlang 
der gem. § 22 (3) NAGBNatSchG geschützten 
Landschaftsbestandteile (Wallhecken) sind als 
halbruderale Gras- und Staudenfluren (Wall-
heckenschutzstreifen) zu entwickeln. Inner-
halb dieser Flächen sind Bodenaufschüttungen 
und -abgrabungen, Boden- und Materialabla-



 

99 
 

rechtswidrig. gerungen sowie Flächenversiegelungen jegli-
cher Art unzulässig. Ausgenommen hiervon 
sind bereits bestehende Versiegelungen (hier: 
Hofeinfahrten). 

c. 
Ausweislich der Planungsunterlagen soll 
die Erschließung des Plangebietes über die 
westlich gelegene Zubringerstraße - 
Oldenburger Straße- erfolgen. Hierzu ist 
vorgesehen, die Straße "An der Ohe" hinter 
der Abzweigung zur Kornstraße zu sperren, 
so dass eine Durchfahrt der Straße „An der 
Ohe“ in West/Ostrichtung nicht mehr mög-
lich ist. Eine Durchfahrt zum Visbeker 
Damm und damit eine Weiterfahrt Rich-
tung Vechta bzw. in nördliche Richtung soll 
nicht erfolgen können. Vorgesehen ist so-
mit das letztlich nahezu der gesamte aus 
dem nördlichen Plangebiet resultierende 
Quell- und Zielverkehr sowie ein Großteil 
des aus dem südlichen Plangebiet resultie-
renden Quell- und Zielverkehrs am Grund-
stück unseres Mandanten vorbeigeführt 
wird. Dies ist aus Sicht unseres Mandanten 
gerade im Hinblick auf die hieraus resultie-
renden Emissionen nicht akzeptabel. 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Bauge-
bietes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, wie 
die durch die vorliegende Planung entstehen-
den Verkehre am sichersten verteilt werden 
können. Unter Berücksichtigung der vorhan-
denen sowie geplanten Straßenquerschnitte, 
der zu erwartenden Mehrbelastungen, der 
derzeitigen Verkehrszahlen sowie sonstiger 
hierdurch betroffener Belange sollte eine 
Empfehlung abgegeben werden, ob die Straße 
„An der Ohe“ östlich der Einmündung der 
„Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Verkehr 
gesperrt wird oder ob weiterhin eine Durch-
gängigkeit des motorisierten Verkehrs beste-
hen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

Darüber hinaus ist auch nicht ersichtlich, 
welcher tatsächlicher Vorteil aus der ge-
planten Verkehrsführung resultieren soll. 
Im Gegenteil, es steht zu vermuten, dass es 
zu Rückstaus kommen wird, wenn nun-
mehr 
nur noch die westliche Zubringerstraße 
nach Vechta genutzt werden kann und 
nicht- wie in der Vergangenheit für alle 
Anwohner- auch die östlich gelegene Zu-
bringerstraße. Neben einer vermeidbaren 
Lärmbelästigung für unseren Mandanten 
wird auch ersichtlich die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs erheblich durch 
diese Maßnahme eingeschränkt. 

 

d. 
Erschwerend kommt insbesondere im Hin-
blick auf die zu erwartende Lärmbelästi-
gung durch den Quell- und Zielverkehr 
noch hinzu, dass eine zur Erschließung des 
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südlichen Plangebietes dienenden Straßen 
direkt gegenüber dem Grundstück unseres 
Mandanten in die Straße ,,An der Ohe" 
einmündet. Dies wird im Hinblick auf den 
zu erwartenden Quell- und Zielverkehr zu 
weiteren Lärmemissionen führen, insbe-
sondere auch im Hinblick auf die oben be-
reits geschilderte Verkehrsführung. 
e. 
Angemerkt werden soll auch bereits jetzt, 
dass im Rahmen einer Erörterung unserem 
Mandanten mitgeteilt wurde, dass der an 
seinem Grundstück entlangführende Gra-
ben verrohrt werden soll. Die Grundstücks-
grenze verläuft hier in der Mitte des Gra-
bens, so dass mit unserem Mandanten die 
weitere Gestaltung, insbesondere im Hin-
blick auf die vorhandene Bebauung, abzu-
klären ist. 

 
Der Grundstückseigentümer wird rechtzeitig 
vor Baubeginn beteiligt. 

Wir gehen davon aus, dass die für unserem 
Mandanten geäußerten Bedenken im 
Rahmen der Abwägung berücksichtigt 
werden. Gleichzeitig behalten wir uns vor, 
weitere Stellungnahmen abzugeben. 

 

 

 

V. Prüfung der während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Be-

teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungsvor-

schlag: 

 

Nr. 1 Landkreis Vechta, Ravensberger Str. 20, 49377 Vechta  

 mit Schreiben vom 13.03.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Zum Bebauungsplanentwurf nehme ich wie 
folgt Stellung. Um Wiederholungen zu 
vermeiden verweise ich auf meine Stel-
lungnahme vom 16.09.2022 und ergänze 
sie wie folgt. 
 
Städtebau 
Die Festsetzung eines immissionsvorbelas-
teten allgemeinen Wohngebiets (WAi) ent-
spricht nicht der BauNVO und hat keinen 
regelnden oder einschränkenden Charak-
ter, der sich vom allgemeinen Wohngebiet 
unterscheidet. Der Immissionsschutzkon-
flikt kann nicht lediglich durch einen Hin-
weis zu gewerblichen Emissionen abgewo-
gen werden. Das städtebauliche Konzept ist 
zugunsten einer Konfliktlösung anzupas-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Das ergänzende „i“ in den immissionsvorbe-
lasteten allgemeinen Wohngebieten (WAi) 
stellt einen Hinweis dazu dar, dass hier die 
Orientierungswerte für allgemeine Wohnge-
biete überschritten werden (so auch die Stel-
lungnahme des GAA Oldenburg). Hierzu wur-
de ein entsprechender Hinweis in die Plan-
zeichnung aufgenommen, um dies für die 
Öffentlichkeit transparent darzustellen. Im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr.52L wurden verschiedene Möglichkeiten 
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sen. Wird eine Bebauung in Bereichen fest-
gesetzt, die durch Überschreitungen der 
maßgeblichen Immissionswerte nicht zulas-
sungsfähig ist, liegt ein Verstoß gegen § 1 
Abs. 3 BauGB vor. 

der Konfliktbewältigung bezüglich der Schutz-
ansprüche der Wohnbauflächen gegenüber 
den angrenzenden Gewerbe- und Industrie-
gebietsflächen geprüft. Im Vorfeld der Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 52L wurde 
als eine Maßnahme der Bebauungsplan Nr. 
57, der einen Großteil des westlich gelegenen 
Industrie- und Gewerbegebietes abdeckt, 
bezüglich der möglichen Lärmemissionskon-
tingente so angepasst, dass die geplanten 
Wohnbauflächen möglichst wenig durch die 
hier vorhandenen Betriebe beeinträchtigt 
werden. Ein Großteil des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes Nr. 52L ist zwar derzeit 
noch unbebaut und durch landwirtschaftliche 
Ackerflächen geprägt, dennoch ist der gesam-
te Ortsbereich durch vorhandene Wohnbe-
bauung, angrenzende Wohngebiete sowie 
eine bereits teilweise vorhandene Infrastruk-
tur städtebaulich vorgeprägt. Die Stadt Vechta 
hat nach wie vor einen hohen Bedarf an 
Wohnbaugrundstücken sowie einer Kinderta-
gesstätte. Sie möchte diese Nutzungen im 
Zusammenhang mit vorhandenen Strukturen 
anbieten können und hält deshalb die Über-
schreitung der Orientierungswerte für Wohn-
gebiete bis hin zu Mischgebietswerten auf 
einem Teil der Flächen des Bebauungsplanes 
Nr. 52L für vertretbar. 

Immissionsschutz 
Die betroffenen Bereiche werden in der 
Planzeichnung zwar als immissionsvorbe-
lastete allgemeine Wohngebiete kenntlich 
gemacht, aber es ist nicht ersichtlich wie 
der Immissionskonflikt dadurch gelöst wer-
den kann. Der Schutzanspruch eines allge-
meinen Wohngebietes (WA) wird durch die 
Festsetzungen nicht gewahrt. Die Annahme 
Zwischenwerte bis hin zu Mischgebietswer-
ten zuzulassen, weil es sich um ein Neben-
einander von Wohnen und Gewerbe han-
delt, ist nicht nachvollziehbar, da der Pla-
nungsraum keine gewachsene Gemengela-
ge darstellt. In der Begründung wird darauf 
hingewiesen, dass auf den westlichen Bau-
flächen im Süden und Norden des Gebietes 
eine zweigeschossige Riegelbebauung in 
Form von Mehrfamilien- und Reihenhäu-
sern sowie der Bau einer vorzugsweise 
zweigeschossigen Kindertagesstätte vorge-
sehen ist. Diese Absicht ist in der Praxis mit 
enormen Schwierigkeiten hinsichtlich der 

Aufgrund der allgemeinen Zulässigkeit von 
Wohngebäuden in Mischgebieten (§ 6 (2) Nr.1 
BauNVO) und der Rechtsprechung des OVG 
Münster, wonach „gesunde Wohnverhältnisse 
im Sinne des § 1 (6) Nr. 1 BauGB im Regelfall 
gewahrt sind, wenn die Orientierungswerte 
für Dorf- oder Mischgebiete von 60 dB(A) tags 
und 50 dB(A) nachts unterschritten werden“ 
hält die Stadt Vechta aufgrund der o.g. Aus-
führungen für vertretbar.  
Zur Prüfung von aktiven Lärmminderungs-
maßnahmen wurde eine Schallimmissions-
prognose mit Berücksichtigung eines 6,00m 
hohen Lärmschutzwalls am südwestlichen 
Rand der Wohnbaufläche erstellt, die im Er-
gebnis nur für einen geringen Bereich (maxi-
mal eine Grundstückstiefe) sowie fast aus-
schließlich für die Erdgeschosszone die Einhal-
tung von Wohngebietswerten gewährleistet. 
Aufgrund der Verhältnismäßigkeit und dem 
geringen Nutzen wurde diese Variante ent-
sprechend nicht weiterverfolgt.  
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zeitlichen Abfolge der Bebauung und Um-
setzungsfähigkeit verbunden. Eine Riegel-
bebauung wird nicht durch entsprechende 
Festsetzung gesichert.  
Um die Immissionskonflikte zu vermeiden 
sind aktive Lärmminderungsmaßnahmen 
wie z. B. eine Lärmschutzwand oder ein 
Lärmschutzwall erforderlich. Passive 
Lärmminderungsmaßnahmen führen in der 
Regel zu keiner Verbesserung der Immissi-
onssituation in den Außenwohnbereichen. 
Um eine Stellungnahme hinsichtlich der 
Geruchsimmissionen abgeben zu können, 
ist das vollständige Immissions-
schutzgutachten mit Angaben zu Tier-
plätzen, Quellen usw. zur Plausibilitäts-
prüfung vorzulegen. 

Dem Hinweis wird nicht gefolgt. Die Immissi-
onsprognose in Form einer Rasterkartendar-
stellung der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen zeigt Werte einer Geruchsstunden-
häufigkeit von maximal 4 % der Jahresstunden 
auf. Damit werden die Grenzwerte von 10 % 
der Jahresstunden für Wohngebiete deutlich 
unterschritten. Der Stadt Vechta sind darüber 
hinaus keine landwirtschaftlichen Betriebe im 
Umfeld des Plangebietes bekannt, die eine 
höhere Immissionsbelastung auslösen könn-
ten. Weitergehende gutachterliche Überprü-
fungen sind daher entbehrlich. Die Berech-
nungsergebnisse sind in der Begründung dar-
gestellt.  

Umweltschützende Belange 
An dem Verlauf des nördlichen Geltungsbe-
reichs ist im städtebaulichen Entwicklungs-
konzept ein Fuß- und Radweg eingetragen, 
der sich innerhalb des dort festgesetzten 
Wallheckenschutzstreifens befindet. Ein 
Wallheckenschutzstreifen kann aus natur-
schutzfachlicher Sicht seine ökologische 
Funktion nur entfalten, wenn Bodenauffül-
lungen, Abgrabungen und bauliche Maß-
nahmen innerhalb des Schutzstreifens zum 
Schutz des Kronentraufbereiches der Bäu-
me gänzlich ausgeschlossen werden. 

Im Bebauungsplan ist kein Fuß- und Radweg 
in dem Bereich festgesetzt worden. Für den 
festgesetzten Wallheckenschutzstreifen gilt, 
dass innerhalb dieser Flächen Bodenaufschüt-
tungen und -abgrabungen, Boden- und Mate-
rialablagerungen sowie Flächenversiegelun-
gen jeglicher Art unzulässig sind. Weiterhin 
gilt für den ebenfalls anschließend an den 
Wallheckenschutzstreifen festgesetzten Ge-
wässerräumstreifen, dass dort Bebauungen, 
Anpflanzungen, Abgrabungen und 
Aufschüttungen unzulässig sind.  

Nach der Textlichen Festsetzung Nr. 15 sind 
auf den Baugrundstücken, je angefangene 
200 m², Bäume zu pflanzen, die mit 1,5 WE 
in die Bewertung des Planzustandes einge-
stellt worden sind. Aus naturschutz- fachli-
cher Sicht wird diese Regelung so angese-
hen, dass sie die Gestaltung der neu anzu-
legenden Hausgärten bestimmt und sicher-
stellt, dass diese in die Bilanzierung mit 1,0 
WE eingestellt werden können. Eine dar-
über hinaus gehende ökologische Aufwer-
tung im Sinne einer zusätzlichen Kompen-
sationsmaßnahme kann nicht anerkannt 

Bei den Pflanzgeboten der textlichen Festset-
zung Nr. 15 handelt es sich um eine Regelung, 
die über die reine Anlage von Hausgärten, die 
unter Berücksichtigung des schlechtesten 
Falles vollständig aus standortfremden, nicht 
einheimischen Bepflanzungen oder artenar-
men Scherrasen bestehen können, hinaus-
geht. Es wird sichergestellt, dass je angefan-
gene 200 m² Grundstück ein Laub- oder Obst-
baum (standortgerechte und heimische Ge-
hölzarten) zu pflanzen ist. In ihrer Summe 
haben die zu pflanzenden Einzelbäume den 
naturschutzfachlichen Nutzen der Durchgrü-
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werden. nung, dem im Rahmen der Eingriffsregelung 
Rechnung getragen werden soll. Ferner wurde 
im Umweltbericht ein Hinweis zur Durchfüh-
rung der Umweltüberwachung aufgenommen. 
Hierdurch sollen insbesondere unvorhergese-
hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig 
erkannt werden, um geeignete Maßnahmen 
zur Abhilfe zu ermöglichen. Daraus geht au-
ßerdem hervor, dass die Stadt Vechta erstma-
lig ein Jahr nach der Umsetzung der Planung 
und erneut nach drei weiteren Jahren eine 
Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen 
(Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) durch-
führen wird. Es wird zudem auf die oben ge-
nannten Ausführungen verwiesen, dass Kom-
pensationsmaßnahmen innerhalb von Bauge-
bieten aufgrund ihrer ökologischen Wirkung 
ein Zielwert bis 1,5 beigemessen werden 
kann. Bei Flächen über 1.000 m² kann dieser 
Wert jedoch auch überschritten werden. Bei 
einer angenommenen Fläche von 10 m² pro 
Baum (angenommener durchschnittlicher 
Kronenbereich) ergibt sich eine Fläche für 
Baumpflanzungen von 5.060 m². Trotz dieser 
in Summe großen Fläche von 5.060 m², die 
gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 15 mit 
standortgerechten, heimischen Gehölzen zu 
bepflanzen ist, wird hier lediglich ein Zielwert 
von 1,5 angesetzt. Eine Anpassung der Bilan-
zierung erfolgt aufgrund dessen nicht. 

Wasserwirtschaft  
Im Oberflächenentwässerungskonzept ist 
zu berücksichtigen, dass der Abstand zum 
Gewässer Nr. 15.6 „Ohebach“ als Gewäs-
serräumstreifen im nördlichen Bereich des 
Plangebietes in ausreichendem Umfang 
von Bebauung durch Festsetzung freigehal-
ten wird. Dies ist auch bei möglichen Zaun-
anlagen zu berücksichtigen.  

Für den Gewässerräumstreifen wurde ein 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt, in 
dem entsprechende Anlagen unzulässig sind. 

Für die Einleitung in das oberirdisches Ge-
wässer Nr. 15.6 „Ohebach“ ist eine Erlaub-
nis gem. § 10 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) bei der Unteren Wasserbehörde zu 
beantragen. Die Einleitmengen sind in Ab-
stimmung mit der Hase-Wasseracht zu 
bestimmen, sodass der Abfluss im Gewäs-
ser jederzeit gewährleistet werden kann. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
im Rahmen der Ausführungsplanung berück-
sichtigt. 

 

Nr. 2 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nds. (LGLN) -
Kampfmittelbeseitigungsdienst, Dorfstraße 19, 30519 Hannover 

mit Schreiben vom 06.02.2023 
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Stellungnahme: Prüfung: 

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittel-
beseitigungsdienst Niedersachsen die fol-
genden Erkenntnisse vor (siehe beigefügte 
Kartenunterlage)  
 
Empfehlung: Kein Handlungsbedarf 
 
 
Fläche A 
Luftbilder:  Die derzeit vorliegenden Luft-
bilder wurden vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter 
Luftbildauswertung wird keine Kampf-
mittelbelastung vermutet. 
Sondierung: Es wurde keine Sondierung 
durchgeführt. 
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat 
sich nicht bestätigt. 

In den Planunterlagen wurde zudem bereits 
der Hinweis aufgenommen, dass sofern bei 
Bau- und Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, 
Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, 
umgehend die zuständige Polizeidienststelle, 
das Ordnungsamt der Stadt Vechta oder der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN, 
Regionaldirektion Hameln - Hannover zu be-
nachrichtigen ist. 

Hinweise: Die vorliegenden Luftbilder kön-
nen nur auf Schäden durch Abwurf-
kampfmittel überprüft werden. 
Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel 
(Granaten, Panzerfäuste, Brand-munition, 
Minen etc.) gefunden werden, benachrich-
tigen Sie bitte umgehend die zuständige 
Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder 
den Kampfmittelbeseitigungsdienst des 
Landes Nieder-sachsens bei der RD Ha-
meln-Hannover des LGLN. 
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In der vorstehenden Empfehlung sind die 
Erkenntnisse aus der Zeit vor der Einfüh-
rung des Kampfmittel-informationssystems 
Niedersachsen (KISNi), dem 11.06.2018, 
nicht eingeflossen, da sie nicht dem Quali-
tätsstand von KISNi entsprechen. Sie kön-
nen natürlich trotzdem von den Kommu-
nen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt 
werden. 
 

 

 

 

Nr. 3 EWE NETZ GmbH, Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg 

mit Schreiben vom 06.02.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe 
zum Plangebiet befinden sich Versorgungs-
leitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ 
GmbH. 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren 
Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 
beschädigt, überbaut, überpflanzt oder an-
derweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie 
sicher, dass diese Leitungen und Anlagen 
durch Ihr Vorhaben weder technisch noch 
rechtlich beeinträchtigt werden. 

Die Hinweise der EWE Netzt GmbH werden 
zur Kenntnis genommen. Rechtzeitig vor 
Baubeginn wird die EWE Netz GmbH betei-
ligt. 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwen-
digkeit einer Anpassung unserer Anlagen, 
wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuher-
stellung der Anlagen an anderem Ort (Ver-
setzung) oder anderer Betriebs-arbeiten 

 



 

106 
 

ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vor-
gaben und die anerkannten Regeln der 
Technik gelten. Gleiches gilt auch für die 
gegebenenfalls notwendige Erschließung des 
Plangebietes mit Versorgungsleitungen und 
Anlagen durch EWE NETZ. Bitte planen Sie in 
diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -
korridore für Telekommunikationslinien, 
Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen 
gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. 
Weiterhin kann für die Stromversorgung von 
Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation 
einer Trafostation erforderlich sein. Für die 
Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes 
(ca. 6m x 4m) möchten wir Sie bitten, uns in 
weitere Planungen frühzeitig mit einzubin-
den. 
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein 
wärmetechnisches Versorgungskonzept um-
gesetzt wird oder im Schwerpunkt auf den 
Einsatz von fossilen Brennstoffen (z.B. durch 
Einsatz von Wärmepumpen o. ä.) verzichtet 
werden soll. 

 

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Be-
triebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger 
vollständig zu tragen und der EWE NETZ 
GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorha-
benträger und die EWE NETZ GmbH haben 
eine anderslautende Kosten-tragung vertrag-
lich geregelt. 

 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren 
Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 

 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Pla-
nungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu 
beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der 
Erschließung des Plangebietes mit Versor-
gungsleitungen durch EWE NETZ, denn hier-
für sind beispielsweise Lage und Nutzung der 
Versorgungsleitung und die sich daraus ab-
leitenden wirtschaftlichen Bedingungen we-
sentliche Faktoren. 

 

 

Nr. 4 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Stilleweg 2, 30655 Hannover 

mit Schreiben vom 07.03.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Bau-
maßnahmen erfolgen, verweisen wir für 
die Hinweise und Informationen zu den 
Baugrundverhältnissen am Standort auf 
den NIBIS Kartenserver. Die Hinweise zum 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.  
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Baugrund bzw. zu den Baugrund-
verhältnissen ersetzen keine geotechnische 
Erkundung und Untersuchung des Bau-
grundes bzw. einen geotechnischen Be-
richt. Geotechnische Baugrunderkundun-
gen/ -untersuchungen sowie die Erstellung 
des geotechnischen Berichts sollten gemäß 
der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung 
mit der DIN 4020 in den jeweiligen gültigen 
Fassungen erfolgen. 
Ob im Vorhabengebiet eine Erlaubnis gem. 
§ 7 BbergG oder eine Bewilligung dem § 8 
BbergG erteilt und/oder ein Bergwerk-
eigentum gem. §§ 9 und 149 BbergG ver-
liehen bzw. aufrecht erhalten wurde, kön-
nen Sie dem NIBIS Kartenserver entneh-
men. Wir bitten Sie, den dort genannten 
Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu 
beteiligen. Rückfragen zu diesem Thema 
richten Sie bitte direkt an markscheide-

rei@lbeg.niedersachsen.de. 

 

Informationen über möglicherweise vor-
handene Salzabbaugerechtigkeiten finden 
Sie unter www.lbeg.niedersachsen.de/Berg 
bau/bergbauberechtigungen/Alte_Rechte. 

 

In Bezug auf die durch das LBEG vertrete-
nen Belange haben wir keine weiteren 
Hinweise oder Anregungen.  

 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, 
mögliche Konflikte gegenüber den raum-
planerischen belangen etc. ableiten und 
vorausschauend berücksichtigen zu kön-
nen. Die Stellungnahme wurde auf Basis 
des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die 
verfügbare Datengrundlage ist weder als 
parzellenscharf zu interpretieren noch er-
hebt sie Anspruch auf Normen erforderli-
che Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilli-
gungen oder objektbezogene Untersu-
chungen. 

 

 

Nr. 5 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege – Abteilung Archäologie – Stütz-
punkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg 

mit Schreiben vom 23.02.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Die von der Archäologischen Denkmalpfle-
ge im Schreiben vom 12.09.2022 vorgetra-
genen Bedenken oder Anregungen (Pros-
pektion, ggf. Ausgrabungen) haben, wenn 
auch recht verkürzt, unter 4.6 „Belange der 

Im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschließungs-
arbeiten werden entsprechende Untersu-
chungen (Prospektion) gemäß den Vorgaben 
des Landesamtes für Denkmalpflege durchge-
führt.  

mailto:markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de
mailto:markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de
http://www.lbeg.niedersachsen.de/Berg
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Denkmalpflege“ Eingang in die nun vorge-
legte Begründung gefunden und sind un-
bedingt zu beachten. 

 

Nr. 6 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN), Drüdingstraße 25, 49661 Cloppenburg 

mit Schreiben vom 03.02.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Bezugnehmend auf Ihren Antrag vom 
26.01.2023 – 104. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 52L 
„An der Ohe/Kornstraße II“ mit örtlichen 
Bauvorschriften über die Gestaltung – ver-
weise ich auf meine Stellungnahme vom 
24.08.2022. 

Die Stellungnahme des Niedersächsischen 
Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz vom 24.08.2022 wird 
zur Kenntnis genommen.  

 
Bürgerstellungnahmen 
 

Nr. 1 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, 49377 Vechta, Bürger 19 
mit Schreiben vom 13.03.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Ergänzend zur Stellungnahme vom 
22.08.2022 geben beide im Namen aller, 
die das Schreiben vom 22.08.2022 unter-
schrieben haben zu Bedenken: 

Die Bürgerstellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  

1. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die 
Grenzbebauung zu den anliegenden 
Grundstücken im rückwärtigen Bereich des 
BPlans Nr. 187 – Wohngebiet westlich des 
Visbeker Damms hier nur 6 m betragen 
sollen und im Bebauungsplan 187, 7,5 m 
festgelegt wurden! 

Durch die Festsetzung einer 3,00 m breiten 
Fläche zum Anpflanzen und zum Erhalt von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen sowie einer daran angrenzenden nicht 
überbaubaren Grundstücksfläche in einer 
Breite von 3,00m wird ausreichend Abstand zu 
den östlich angrenzenden Nutzungen gehal-
ten. Der Gehölzstreifen gewährleistet darüber 
hinaus eine visuelle Grenze zwischen den bei-
den Gebieten, die zu Lasten der Grundstücke 
im Bebauungsplan Nr. 52L geht. Eine weitere 
Erhöhung der nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen würde auf den betroffenen 
Grundstücken dazu führen, dass sie kaum 
noch bebaubar wären. Aufgrund der derzeit 
hohen Grundstückspreise sowie der generel-
len politischen Lage hat sich die Stadt Vechta 
dazu entschieden, Grundstücke in Neubauge-
bieten kleinteiliger zu gestalten, um möglichst 
vielen Menschen den Bau eines Einfamilien-
hauses zu ermöglichen.  
Im Bebauungsplan Nr. 187 „Wohngebiet west-
lich des Visbeker Damms“ wurde der Abstand 
der Baugrenze von der westlichen Grenze mit 
7,50 m festgesetzt, um vorhandene Gehölz-
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strukturen zu schützen und der Bauteppich 
bleibt trotzdem ausreichend bemessen. 

2. Die Verkehrsführung an der Ohe zum 
Visbeker Damm ist in dem jetzigen Plan 
nicht mehr bepollert und damit gibt es zu 
viel Verkehr am Visbeker Damm – die Ver-
kehrsbelastung ist damit zu hoch für die 
Anwohner am Visbeker Damm!!! 

Von einem Fachbüro für Verkehrsplanung 
wurde eine Verkehrsuntersuchung im Hinblick 
auf die Erschließung des zukünftigen Bauge-
bietes durchgeführt. Hierin wurde geprüft, wie 
die durch die vorliegende Planung entstehen-
den Verkehre am sichersten verteilt werden 
können. Unter Berücksichtigung der vorhan-
denen sowie geplanten Straßenquerschnitte, 
der zu erwartenden Mehrbelastungen, der 
derzeitigen Verkehrszahlen sowie sonstiger 
hierdurch betroffener Belange sollte eine 
Empfehlung abgegeben werden, ob die Straße 
„An der Ohe“ östlich der Einmündung der 
„Kornstraße“ zukünftig für den PKW- Verkehr 
gesperrt wird oder ob weiterhin eine Durch-
gängigkeit des motorisierten Verkehrs beste-
hen bleibt.  
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der Knotenpunkt Oldenburger Straße/ An 
der Ohe hinsichtlich der verkehrlichen Leis-
tungsfähigkeit mit Abbindung des östlichen 
Knotenpunktes Visbeker Damm/ An der Ohe 
nicht geeignet ist, die verkehrlichen Entwick-
lungen in Verbindung mit dem neuen Bauge-
biet abzuwickeln. Dem entsprechend bleibt es 
bei einer Anbindung der Straße „An der Ohe“ 
westlich an die Oldenburger Straße und öst-
lich an den Visbeker Damm. 

 

Nr. 2 Stellungnahme aus der Öffentlichkeit, Bürger 20 

mit Schreiben vom 09.03.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

In vorbezeichneter Angelegenheit neh-
men wir Bezug auf unser Schreiben vom 
19. September 2022, mit dem wir für 
unsere Mandanten, die Eheleute Renate 
und Josef Kleier, An der Ohe 7, 49377 
Vechta, bereits eine Stellungnahme zur 
geplanten Änderung des Flächennut-
zungsplanes/  
B-Planes abgegeben haben. 
Wie sich aus den amtlichen Bekanntma-
chungen ergibt, hat der Verwaltungsaus-
schuss der Stadt Vechta am 29. Novem-
ber 2022 den Entwürfen zugestimmt und 
die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. ·2 
BauGB beschlossen. 
Den ausgelegten Planungsunterlagen 

Die Bürgerstellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen.  



 

110 
 

haben wir entnommen, dass die Einwen-
dungen unseres Mandanten teilweise 
berücksichtigt und die Planung entspre-
chend abgeändert/ergänzt wurde. 
Unabhängig hiervon geben wir für unsere 
Mandanten noch ergänzend folgende 
Stellungnahme ab: 
a) Es bleibt bei der Rüge der fehlenden 
Planrechtfertigung. Auf unsere Ausfüh-
rungen im Schreiben vom 16. September 
2022 wird insoweit ausdrücklich Bezug 
genommen. Die Ausführungen hierzu in 
der Begründung des Bebauungsplanes 
vermögen nicht zu überzeugen, insbe-
sondere da sie die aktuelle kritische Lage 
und die damit verbundenen Preissteige-
rungen im Bausektor nicht berücksichtigt.  
 

Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses zum 
Bebauungsplan Nr. 52L sowie zur 104. Flächen-
nutzungsplanänderung gab es in der Stadt 
Vechta die in der Begründung angeführte große 
Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken, die 
seit Jahren durch das Angebot nicht gedeckt 
werden konnte. Aufgrund der in der Stellung-
nahme angesprochenen politischen Entwick-
lungen ist zwar davon auszugehen, dass die 
Nachfrage nach Einfamilienhausgrundstücken 
in den nächsten Jahren geringer ausfallen wird, 
ganz zum Erliegen wird sie aber nach Annahme 
der Stadt Vechta nicht kommen, so dass die 
durch die vorliegenden Planungen vorbereite-
ten Wohngrundstücke langfristig in bedarfsori-
entierten Abschnitten erschlossen und damit 
zur Bereitstellung von Wohnraum in der Stadt 
Vechta beitragen werden. Damit sind die vor-
liegende Flächennutzungsplanänderung sowie 
die Neuaufstellung des Bebauungsplans für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung er-
forderlich.  
Um diese Entwicklung bedarfsgerecht zu steu-
ern, wurde die Planung im Zuge des laufenden 
Verfahrens an die mutmaßlich geänderte Nach-
fragesituation angepasst. Entgegen erster Kon-
zepte wurde die Grundstücksgröße teilweise 
deutlich reduziert, um mehrere kleine Grund-
stücke zur Verfügung stellen zu können und 
damit die finanzielle Belastung der Bauherren 
zu reduzieren. Zusätzlich werden Flächen defi-
niert, in denen ausschließlich kleinere Wohn-
strukturen, wie Doppel-, Reihen und Mehrfami-
lienhäuser untergebracht werden müssen. 
Hierdurch werden im zukünftigen Wohngebiet 
neben Wohneigentum auch Mietwohnungen, 
die in Zukunft vermehrt zur Verfügung gestellt 
werden müssen, untergebracht. 

b) Erfreulicherweise soll nunmehr ja auf 
eine Abbindung der Straße „An der Ohe" 
im östlichen Geltungsbereich des Plange-
bietes verzichtet werden. Dies wird si-
cherlich zur Leichtigkeit des Verkehrs 
beitragen, auch wenn der aktuellen Ver-
kehrsuntersuchung merkliche Staus zu 

Um die Verkehrssituation der zukünftigen 
Mehrbelastung anzupassen, wird zudem die 
Straße An der Ohe im Rahmen der Erschlie-
ßungsarbeiten des Baugebietes ausgebaut. 
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Stoßzeiten nicht ausgeschlossen werden 
können.  
Insoweit wurde die zusätzliche Lärmbe-
lastung für das Grundstück unseres Man-
danten durch Quell- und Zielverkehr im 
Zusammenhang mit dem B-Plan-Gebiet 
nicht gesondert berücksichtigt. 
Dies, obgleich ausweislich des Emissions-
schutz-Gutachtens vom 13. Juni 2022 die 
Verkehrslärmbelastung Lärmminde-
rungsmaßnahmen erforderlich macht 
(vgl. Emissionsschutz-Gutachten 
vom 13. Juni 2022 unter 5.3).  
Auch wenn durch die Umsetzung der Be-
bauung sicherlich die Verkehrslärmbelas-
tung durch die umliegenden Straßen ab-
gemildert wird, so kommt es doch zu ei-
ner erheblichen Verschlechterung auf-
grund der Quell- und Zielverkehre. Gera-
de im Hinblick auf die zu erwartenden 
Staus ist hier von einer Überschreitung 
der zulässigen Werte auszugehen, so dass 
in jedem Fall aktive oder passive Schall-
schutzmaßnahmen festgesetzt werden 
müssen. 

Die Verkehrslärmbelastung, die im Emissions-

schutz- Gutachten untersucht wurde, bezieht 

sich auf die Bergstruper Straße sowie die 

Oldenburger Straße als klassifizierte Straßen, da 

hierüber auch der überörtliche Verkehr sowie 

der Schwerlastverkehr abgewickelt wird. Hier-

für werden passive Schallschutzmaßnahmen 

festgesetzt. Obwohl ein Großteil des Verkehrs 

aus dem zukünftigen Baugebiet ausschließlich 

über die Straße „An der Ohe“ abgewickelt wird, 

so ist sie dennoch als reine Anliegerstraße ein-

zustufen und mit einer Verkehrsbelastung, die 

als zumutbar für die angrenzenden Anlieger 

einzustufen ist. 

Wir gehen davon aus, dass die von unse-
rem Mandanten geäußerten Bedenken im 
Rahmen der Abwägung berücksichtigt 
werden. 

 

 

Beschlussempfehlung: 

Nach Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 

Abs. 2 BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellung-

nahmen wird aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches und des § 58 des Niedersächsi-

schen Kommunalverfassungsgesetzes der Bebauungsplan Nr. 52L „An der Ohe/ Kornstraße II“ mit 

örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung bestehend aus der Planzeichnung sowie den textli-

chen Festsetzungen, als Satzung beschlossen einschließlich der dazugehörigen Begründung und dem 

Umweltbericht.“ 

 
Abstimmungsergebnis:  Ja-Stimmen: 11 

 Nein-Stimmen: 3 

 Enthaltung: 1 
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In Angelegenheit des Verwaltungsausschusses 

 
Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden werden die Tagesordnungspunkte 6 und 7 gemeinsam 
beraten und einzeln abgestimmt. 

 
TOP 6  

 
77. Änderung des Flächennutzungsplanes „Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter 

Straße“   Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

 

BGM Kater stellt kurz den Sachverhalt vor. Es sind derzeit viele neue Wohngebiete in der Planung. 

Dringend werden jetzt Gewerbeflächen benötigt. Die Unternehmen brauchen Weiterentwicklungs-

möglichkeiten und es soll gleichzeitig ein Sport- und Bewegungsmöglichkeiten bzw. ein Klimapark 

entstehen. Zudem ist es ganz aktuell in Absprache mit den Eigentümern gelungen, ein weiteres Teil-

stück in das Plangebiet aufzunehmen (siehe neuer Geltungsbereich). 

 

Herr Heuser gibt danach einen Überblick über die chronologische Entwicklung des Gebietes. Bereits 

im Jahr 2014 erfolgte der erste Aufstellungsbeschluss und seitdem sind einige Änderungen eingetre-

ten. Durch Grunderwerbsverhandlungen ist es gelungen einige Grundstücke zu erwerben und jetzt 

aktuell sogar noch eine größere Fläche mitten im Gebiet. Es hat einen Erörterungstermin mit der 

Interessengemeinschaft Stukenborg gegeben und es wird vorgeschlagen, dass neben den bereits 

geplanten Grünachsen und einem Stadtteilplatz ein Klimapark entstehen soll und weitere Flächen 

sollen als Kompensationsflächen eingeplant werden. Die Oberflächenentwässerung soll innerhalb 

des Gewerbegebietes überwiegend durch Versickerung vor Ort, auf den einzelnen Gewerbegrund-

stücken, erfolgen. Hierzu muss das Gelände aufgefüllt werden.  

 

Der überwiegende Teil der Ausschussmitglieder stimmt dem Projekt zu und sieht es als wichtig an, 

dass Gewerbeflächen geschaffen werden. Gleichzeitig gibt es eine Zustimmung zum geplanten Kli-

mapark und dem Grünstreifen mit vorgesehenen Sportgeräten. Zudem stimmt man den Gesprächen 

mit der Bürgerinitiative sehr wohlwollend zu. 

 

Die Fraktion WVF nennt im Rahmen der Aussprache den Namen des möglichen Baustoffhändlers. 

Hierfür erhält die Fraktion eine Rüge, da dies zum großen Teil nicht öffentliche Informationen sind. 

 

Gleichzeitig wird die geplante Zufahrt in der Nähe der Auffahrt auf die B69 kritisch betrachtet und 

ebenfalls die Planung eines Baustofffachmarktes in dem Bereich. 

 

Auf Nachfrage macht Herr Heuser darauf aufmerksam, dass der bereits erstellte Artenschutzbericht 

erneuert werden muss.         

 

Beschlussempfehlung: 
Der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen schlägt dem Verwaltungsausschuss folgende Be-

schlussfassung vor: 
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„Zur planungsrechtlichen Absicherung der Entwicklung von Gewerbeflächen im Bereich Stukenborg 

wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 77. Änderung des Flächennutzungsplanes „Stuken-

borg - Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter Straße“ beschlossen.“ 

Die Geltungsbereiche sind in der beigefügten Karte gekennzeichnet. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB vorzunehmen.“ 

 
77. Änderung des Flächennutzungsplanes 

 „Stukenborg – Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter Straße“ – Bereich A 

 

Neuer Geltungsbereich 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

114 
 

77. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Stukenborg – Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter Straße“ – Bereich B 

  
 

 
  

 
Abstimmungsergebnis:  Ja-Stimmen: 14 

 Nein-Stimmen: 0 

 Enthaltung: 1 

 
 
 

TOP 7  
 

Bebauungsplan Nr. 150a „Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter Straße“ mit örtli-
chen Bauvorschriften über die Gestaltung 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Diskussion siehe TOP 6     
 
Beschlussempfehlung: 
Der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen schlägt dem Verwaltungsausschuss folgende Be-

schlussfassung vor: 

„Zur planungsrechtlichen Absicherung der Entwicklung von Gewerbeflächen im Bereich Stukenborg 

wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 150a „Stukenborg - Gewer-

begebiet nördlich der Falkenrotter Straße“ mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung be-

schlossen.“ 

Die Geltungsbereiche sind in der beigefügten Karte gekennzeichnet. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
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BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB vorzunehmen.“ 

 

Bebauungsplan Nr. 150a „Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter Straße“ 

mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung – Bereich A 

 

Neuer Geltungsbereich 

 
 

 
Bebauungsplan Nr. 150a „Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter Straße“ 

mit örtli-chen Bauvorschriften über die Gestaltung – Bereich B 
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Abstimmungsergebnis:  Ja-Stimmen: 14 

 Nein-Stimmen: 0 

 Enthaltung: 1 

   

 
TOP 8  

 
110. Änderung des Flächennutzungsplanes „Darstellung von zusätzlichen Sonderbauflächen für 

Windenergie - Standort Hohe Kamp“ gemäß § 245e Abs. 1 BauGB; 

 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

 

Frau Scharf schildert kurz die aktuellen rechtlichen Vorgaben im Rahmen der Ausweisung von Son-

derbauflächen für Windenergie. Die jetzt vorgesehene Fläche war bereits in der Potenzialanalyse als 

geeignet eingestuft aber aus Gründen des Artenschutzes war die Ausweisung nicht möglich. Inzwi-

schen könnte die Lage vor Ort anderes sein und somit ist eine Ausweisung der Fläche für vermutlich 

2 Windenergieanlagen möglich.  

 

Herr Zippel vom Büro P3 führt aus, dass es einige Gesetzesänderungen gegeben hat und zudem das 

Naturschutzrecht geändert wurde. Der Stellenwert des Themas „Artenschutz“ ist aktuell reduziert 

worden. Die Stadt muss ca. 1 % der Flächen nachweisen, aber dieser Nachweis ist noch nicht erfüllt. 

 

Herr Kalvelage als Projektierer zur Umsetzung der Planung weist darauf hin, dass die Wertschöpfung 

der geplanten Anlagen vor Ort bleiben soll. Er plant dort 2 Anlagen mit einer Rotorblattlänge von 

150 – 160 m. Er geht davon aus, dass graue Anlagen mit lichtgrauen Flügeln aufgestellt werden, die 

aber nachts nicht blinken sollen. Dieses hängt allerdings von den Vorgaben der Flugsicherung ab. 

Eine dieser Anlagen kann im Schnitt 7.000 Haushalte pro Jahr mit Strom versorgen. 

 

Herr Kater ist überzeugt, dass es gut ist, den Anteil der Windenergie zu erhöhen. Die wenigen Flä-

chen in Vechta, die für Windanlagen geeignet sind, sollen genutzt werden. Das Land Niedersachsen 

beabsichtigt per Gesetz das Flächenziel von ca. 1 % für den Landkreis Vechta festzulegen.-, Aber zur-

zeit sind auf dem Gebiet der Stadt Vechta im Teil-FNP Wind max. 0,5 % abgedeckt. Im Ortsrat ist 

dieser Beschluss vertagt worden, also gilt der im Ausschuss getroffene Entscheidung unter Vorbe-

halt der Anhörung des Ortsrates. 

 

Laut der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ könnte diese Fläche die vorgesehene Kompensations-

fläche für den Bebauungsplan am Siegeweg sein.  

Anmerkung der Verwaltung: Eine Überprüfung hat aber ergeben, dass die Fläche weit von dieser 

entfernt liegt. 

 

Weiterhin verweist die CDU-Fraktion auf eine positiv beschiedenen Bauvoranfrage für die Obstbau-

Versuchsanstalt in dem Bereich, an der Repker Straße. Laut Frau Scharf ist diese gewerbliche Pla-

nung bekannt. Dieses muss aber bei der Planung der Anlagen berücksichtigt werden.   

Anmerkung der Verwaltung: Eine Überprüfung in Zusammenarbeit mit dem Vorhabenträger hat 

ergeben, dass es voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Planung hat. 
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BGM Kater erklärt, dass die gesetzlichen Vorgaben Potenzialflächen fordern, aber dass es dabei 

rechtlich gesehen in diesem Schritt egal ist, ob auch wirklich eine Anlage dort aufgestellt ist und wie-

viel Strom damit produziert wird. Herr Kalvelage verweist zudem darauf, dass die Stadt 89 ha aus-

weisen muss aber zurzeit erst 25 ha ausgewiesen sind. 

„Wir FÜR Vechta“ erfragt, in wieweit die Flächensicherung bereits vollzogen ist. Zudem wird nach-

gefragt ob hierdurch die Planungen zur Ortsumgehung Langförden beeinflusst werden können. 

 

Beschlussempfehlung: 
Der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen schlägt vorbehaltlich der Anhörung im Ortsrat dem 

Verwaltungsausschuss folgende Beschlussfassung vor: 

„Zur planungsrechtlichen Absicherung von weiteren Standorten für Windenergieanlagen wird gemäß 

§ 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 245e Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 110. Änderung des Flächennut-

zungsplanes „Darstellung von zusätzlichen Sonderbauflächen für Windenergie – Standort Hohe 

Kamp“ beschlossen.“ Der Geltungsbereich ist in den beigefügten Karten gekennzeichnet. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB vorzunehmen.“ 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

  
  
 

In Angelegenheit des Rates 
  

TOP 9  
 

Bebauungsplan Nr. 176 „Ortskern Oythe"; Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-

fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 

2 BauGB und der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB eingegangenen Stel-

lungnahmen und Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 

 
Herr Heuser präsentiert kurz den Sachverhalt und die im Rahmen der erneuten öffentlichen Ausle-

gung eingegangenen Stellungnahmen und die entsprechenden Abwägungsvorschläge. Hierzu gibt es 

keine Rückfragen.    

 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen schlägt dem Verwaltungsausschuss/Rat folgende Be-

schlussfassung vor: 
 

I. Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag: 
 

Nr. 1 EWE Netz  

Eingangsdatum 24.10.2019 
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Stellungnahme: Prüfung: 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe 
zum Plangebiet befinden sich Versorgungs-
leitungen und/oder Anlagen der EWENETZ 
GmbH. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Folgender Hinweis wurde nachrichtlich über-
nommen: 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren 
Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 
beschädigt, überbaut, überpflanzt oder 
anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen 
Sie sicher, dass diese Leitungen und Anla-
gen durch Ihr Vorhaben weder technisch 
noch rechtlich beeinträchtigt werden. Soll-
te sich durch Ihr Vorhaben die Notwendig-
keit einer Anpassung unserer Anlagen, wie 
z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstel-
lung der Anlagen an anderem Ort (Verset-
zung) oder anderer Betriebsarbeiten erge-
ben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben 
und die anerkannten Regeln der Technik 
gelten. Gleiches gilt auch für die Neuher-
stellung, z.B. Bereitstellung eines Stations-
stellplatzes. Die Kosten der Anpassungen 
bzw. Betriebsarbeiten sind von dem Vor-
habenträger vollständig zu tragen und der 
EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn 
der Vorhabenträger und die EWE NETZ 
GmbH haben eine anderslautende Kosten-
tragung vertraglich geregelt 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe 

befinden sich Versorgungsleitungen und/oder 

Anlagen der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren 

Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 

grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 

beschädigt, überbaut, überpflanzt oder an-

derweitig gefährdet werden. Sollte sich durch 

ein Bauvorhaben die Notwendigkeit einer 

Anpassung von Anlagen, wie z.B. Änderungen, 

Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an 

anderem Ort (Versetzung) oder anderer Be-

triebsarbeiten ergeben, sollen dafür die ge-

setzlichen Vorgaben und die anerkannten 

Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch 

für die Neuherstellung, z.B. Bereitstellung 

eines Stationsstellplatzes. Die Kosten der An-

passungen bzw. Betriebsarbeiten sind von 

dem Vorhabenträger vollständig zu tragen 

und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei 

denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ 

GmbH haben eine anderslautende Kostentra-

gung.“ 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren 
Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren 
Planungen einzubeziehen und uns frühzei-
tig zu beteiligen. 

Unsere Netze werden täglich weiterentwi-
ckelt und verändern sich dabei. Dies kann 
im betreffenden Planbereich über die Lauf-
zeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Verän-
derungen im zu berücksichtigenden Lei-
tungs- und Anlagenbestand führen. Wir 
freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anla-
genauskunft über unser modernes Verfah-
ren der Planauskunft zur Verfügung stellen 
zu können - damit es nicht zu Entscheidun-
gen auf Grundlage veralteten Planwerkes 
kommt. 

Bitte informieren Sie sich deshalb gern 
jederzeit über die genaue Art und Lage 
unserer zu berücksichtigenden Anlagen 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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über unsere Internetseite: 

https://www.ewe-
netz.de/geschaeftskunden/service/leitungs
plaene-abrufen . 

Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen 
und Stellungnahmen bauen wir unsere 
elektronischen Schnittstellen kontinuierlich 
aus. 

Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und 
Mitteilungen zukünftig an unser Postfach 
info@ewe-netz.de. 

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen 
Ihren Ansprechpartner Frau Tönnies unter 
der folgenden Rufnummer: 04471 7011-
295. 

 

Nr. 2 NLWKN Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Natur-

schutz Betriebsstelle Cloppenburg 

Eingangsdatum 04.11.2019 

Stellungnahme: Prüfung: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Unterlagen zum o.g. Antrag haben wir 
geprüft. Seitens des Niedersächsischen 
Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Be-
triebsstelle Cloppenburg, werden folgende 
Hinweise gegeben: 

 

Das Vorhaben befindet sich teilweise in 
einem Wasserschutzgebiet (s. Übersichts-
karte). Hier sollte eine rechtzeitige Ab-
stimmung mit der zuständigen unteren 
Wasserbehörde erfolgen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Die UWB wurde beteiligt (Nr. 7 LK Vechta- 

Wasserwirtschaft) 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Stienken, 
Tel. 04471/886-170, gerne zur Verfügung. 

Sollte das Planvorhaben zu wesentlichen 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 
führen, gehen wir von einer Beteiligung als 
Gewässerkundlicher Landesdienst (GLD) 
aus. Die Stellungnahme als TÖB ersetzt 
nicht die Stellungnahme des GLD 
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Nr. 3 Deutsche Telekom 

Eingangsdatum 19.11.2019 

Stellungnahme: Prüfung: 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 
Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Pla-
nung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Wir haben zu den o.a. Planungen keine 
weiteren Bedenken oder Anregungen. 

Die Bauausführenden müssen sich vor Be-
ginn der Arbeiten über die Lage der zum 
Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen 
Telekommunikationslinien der Telekom 
informieren. (Internet: 
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de 
oder mail-
to:Planauskunft.Nord@telekom.de). Die 
Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu 
beachten. 

Bitte beachten Sie bei Ihren weiteren Pla-
nungen, dass die Telekom ggf. nicht ver-
pflichtet ist, Tierhaltungsanlagen an ihr 
öffentliches Telekommunikationsnetz an-
zuschließen. Die Betreiber können sich bei 
der Bauherrenhotline, Tel.: 0800 3301 903 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Stellungnahme vom 20.11.2019. 
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beraten lassen. 

Bei Planungsänderungen bitten wir uns 
erneut zu beteiligen. 

mailto:T-NL-N-PTI-12-
Planungsanzeigen@telekom.de 

 

Nr. 4 Deutsche Telekom 

Eingangsdatum 20.11.2019 

Stellungnahme: Prüfung: 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 
Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. 

 

 

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

Im Planbereich befinden sich Telekommu-
nikationslinien der Telekom. 

Die Bauausführenden müssen sich vor Be-
ginn der Arbeiten über die Lage der zum 
Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen 
Telekommunikationslinien der Telekom 
informieren. (Internet: 
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de 
oder mail-
to:Planauskunft.Nord@telekom.de). Die 
Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu 
beachten. 

Bitte beachten Sie bei Ihren weiteren Pla-
nungen, dass die Telekom ggf. nicht ver-
pflichtet ist, Tierhaltungsanlagen an ihr 
öffentliches Telekommunikationsnetz an-
zuschließen. Die Betreiber können sich bei 
der Bauherrenhotline, Tel.: 0800 3301 903 
beraten lassen. 

Bei Planungsänderungen bitten wir uns 
erneut zu beteiligen. 

mailto:T-NL-N-PTI-12-
Planungsanzeigen@telekom.de 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Folgender Hinweis wurde nachrichtlich über-
nommen: 
Im Planbereich befinden sich Telekommunika-
tionslinien der Telekom. Die Bauausführenden 
müssen sich vor Beginn der Arbeiten über die 
Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung 
vorhandenen Leitungen und Anlagen der 
Deutschen Telekom Deutschland GmbH in-
formieren (Internet: https://trassenauskunft-
kabel.telekom.de oder mail-
to:Planauskunft.Nord@telekom.de). Die Ka-
belschutzanweisungen sind zu beachten. 
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Nr. 5 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie LBEG 

Eingangsdatum 19.11.2019  

Stellungnahme: Prüfung: 

Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft 
wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung 
genommen: 

Im Planungsgebiet liegen wasserlösliche 
Gesteine in so großer Tiefe, dass bisher 
kein Schadensfall bekannt geworden ist, 
der auf Verkarstung in dieser Tiefe zurück-
zuführen ist. Es besteht praktisch keine 
Erdfallgefahr (Gefährdungskategorie 1 ge-
mäß Erlass des Niedersächsischen Sozial-
ministers "Baumaßnahmen in erdfallge-
fährdeten Gebieten" vom 23.2.1987, AZ. 
305.4 - 24 110/2 -). Auf konstruktive Siche-
rungsmaßnahmen bezüglich Erdfallgefähr-
dung kann daher bei Bauvorhaben im Pla-
nungsgebiet verzichtet werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Folgender Hinweis wurde nachrichtlich über-
nommen: 
„Im Planungsgebiet liegen wasserlösliche Ge-
steine in so großer Tiefe, dass bisher kein 
Schadensfall bekannt geworden ist, der auf 
Verkarstung in dieser Tiefe zurückzuführen ist. 
Es besteht praktisch keine Erdfallgefahr (Ge-
fährdungskategorie 1 gemäß Erlass des Nie-
dersächsischen Sozialministers "Baumaßnah-
men in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 
23.2.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -). Auf kon-
struktive Sicherungsmaßnahmen bezüglich 
Erdfallgefährdung kann daher bei Bauvorha-
ben im Planungsgebiet verzichtet werden. 
 

Nach den uns vorliegenden Unterlagen 
(Kartenserver des LBEG) steht im Planungs-
bereich zum Teil setzungsempfindlicher 
Baugrund an. Es handelt sich hierbei um 
Lockergesteine mit geringer bis mittlerer 
Setzungsempfindlichkeit aufgrund geringer 
Steifigkeit wie z.B. Lösslehm und Auelehm. 

Nach den vorliegenden Unterlagen (Karten-

server des LBEG) steht im Planungsbereich 

zum Teil setzungsempfindlicher Baugrund an. 

Es handelt sich hierbei um Lockergesteine mit 

geringer bis mittlerer Setzungsempfindlichkeit 

aufgrund geringer Steifigkeit wie z.B. Löss-

lehm und Auelehm.“ 

Bei Bauvorhaben sind die gründungstechni-
schen Erfordernisse im Rahmen der Bau-
grunderkundung zu prüfen und festzule-
gen. 

Bei Bauvorhaben sind die gründungstechni-
schen Erfordernisse im Rahmen der Baugrun-
derkundung zu prüfen und festzulegen. 
 

Für die geotechnische Erkundung des Bau-
grundes sind die allgemeinen Vorgaben der 
DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzen-
den Regelungen der DIN 1054:2010-12 und 
nationalem Anhang DIN EN 1997-
1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang 
der geotechnischen Erkundung ist nach DIN 
EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden Rege-
lungen DIN 4020:2010-12 und nationalem 
Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorge-
geben. 

Im Niedersächsischen Bodeninformations-
system NIBIS 
(https://nibis.lbeq.de/cardomap3/) können 
unter dem Thema Ingenieurgeologie In-
formationen zu Salzstockhochlagen, zur 
Lage von bekannten Erdfall- und Senkungs-
gebieten (gehäuftes Auftreten von Erdfäl-

Wird zur Kenntnis genommen. 
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len), Einzelerdfällen, Massenbewegungen 
sowie zum Baugrund abgerufen werden. 

Diese Stellungnahme ersetzt keine geo-
technische Erkundung des Baugrundes. 

Weitere Anregungen oder Bedenken aus 
Sicht unseres Hauses bestehen unter Be-
zugnahme auf unsere Belange nicht 

 

Nr. 6 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen LGLN – Ha-

meln Hannover Kampfmittel,   Eingangsdatum 21.11.2019 

Stellungnahme: Prüfung: 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben das Landesamt für Geoinforma-
tion und Landesvermessung Niedersachsen 
(LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hanno-
ver (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungs-
dienst (KBD)) als Träger öffentlicher Belan-
ge gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) betei-
ligt. Meine Ausführungen hierzu entneh-
men Sie bitte der zweiten Seite; diese Stel-
lungnahme ergeht kostenfrei. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Sofern in meinen anliegenden Ausführun-
gen eine weitere Gefahrenerforschung 
empfohlen wird, mache ich darauf auf-
merksam, dass die Gemeinden als Behör-
den der Gefahrenabwehr auch für die 
Maßnahmen der Gefahrenerforschung 
zuständig sind 

Das Ergebnis der Luftbildauswertung (zwei 

Kampfmittelverdachtsflächen) wurde gekenn-

zeichnet. Die Verdachtsflächen befinden sich 

jetzt außerhalb des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes Nr. 176 sie werden dennoch 

entsprechend dargestellt. 

Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung 
kann eine historische Erkundung sein, bei 
der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermitt-
lung von Kriegseinwirkungen durch Ab-
wurfmunition ausgewertet werden (Luft-
bildauswertung). Der KBD hat nicht die 
Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der 
Bauleitplanung oder des Bauordnungs-
rechts kostenfrei auszuwerten. Die Luft-
bildauswertung ist vielmehr gem. § 6 Nie-
dersächsisches Umweltinformationsgesetz 
(NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nie-
dersächsisches Verwaltungskostengesetz 
(NVwKostG) auch für Behörden kosten-
pflichtig. 

Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswer-
tungen beträgt derzeit beim KBD ca. 20 
Wochen ab Antragstellung. Da diese Zeit-
spanne zwischen Erteilung einer Bauge-
nehmigung und dem Baubeginn erfah-
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rungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen 
wir den Kommunen eine rechtzeitige An-
tragstellung. 

Sofern eine solche kostenpflichtige Luft-
bildauswertung durchgeführt werden soll, 
bitte ich um entsprechende schriftliche 
Auftragserteilung unter Verwendung des 
Antragsformulars und der Rahmenbedin-
gungen, die Sie über folgenden Link abru-
fen können: 

http://www.lqln.niedersachsen.de/startseit
e/kampfmittelbeseitiqunq/luftbildauswertu
nq/kampfmittelbeseitiqunqsdienst-
niedersachsen-163427.html  

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittel-
beseitigungsdienst Niedersachsen die fol-
genden Erkenntnisse vor (siehe beigefügte 
Kartenunterlage): 

Empfehlung: Luftbildauswertung  

Fläche A 

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbil-
der wurden nicht vollständig ausgewertet. 

Luftbildauswertung: Es wurde keine Luft-
bildauswertung durchgeführt. 

Sondierung: Es wurde keine Sondierung 
durchgeführt. 

Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 

Belastung: Es besteht der allgemeine Ver-
dacht auf Kampfmittel. 

Empfehlung: Sondierung 

Fläche B 

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbil-
der wurden nicht vollständig ausgewertet. 

Luftbildauswertung: Nach durchgeführter 
Luftbildauswertung wird eine Kampfmittel-
belastung vermutet. 

Sondierung: Es wurde keine Sondierung 
durchgeführt. 

Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 

Belastung: Es besteht ein begründeter Ver-
dacht auf Kampfmittel. 

Hinweis: 

Hinsichtlich der erforderlichen Gefahrener-
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forschungsmaßnahmen wenden Sie sich 
bitte an die örtlich zuständige Gefahren-
abwehrbehörde (Stadt oder Gemeinde). 
Diese wird über das Ergebnis der Auswer-
tung in Kenntnis gesetzt. 

Da bei den Sondierungen auch Munition 
aufgefunden werden kann, deren Entsor-
gung aus Billigkeitsgründen kostenfrei er-
folgt, sollten im Interesse eines eventuellen 
Erstattungsanspruches die Sondierungen 
erst nach einer erfolgten Preisanfrage (drei 
Firmen) vergeben werden. 

Empfehlung: Kein Handlungsbedarf 

Fläche C 

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbil-
der wurden vollständig ausgewertet. 

Luftbildauswertung: Nach durchgeführter 
Luftbildauswertung wird keine Kampfmit-
telbelastung vermutet. 

Sondierung: Es wurde keine Sondierung 
durchgeführt. 

Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 

Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat 
sich nicht bestätigt. 

Hinweise: 

Die vorliegenden Luftbilder können nur auf 
Schäden durch Abwurfkampfmittel über-
prüft werden. Sollten bei Erdarbeiten ande-
re Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, 
Minen etc.) gefunden werden, benachrich-
tigen Sie bitte umgehend die zuständige 
Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder 
den Kampfmittelbeseitigungsdienst des 
Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-
Hannover des LGLN. 

In der vorstehenden Empfehlung sind die 
Erkenntnisse aus der Zeit vor der Einfüh-
rung des Kampfmittelinformationssystems 
Niedersachsen (KISNi), dem 11.06.2018, 
nicht eingeflossen, da sie nicht dem Quali-
tätsstand von KISNi entsprechen. Sie kön-
nen natürlich trotzdem von den Kommu-
nen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt 
werden. 

Bitte senden Sie uns, nach Übernahme 
unserer Stellungnahme, zur Arbeitserleich-
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terung keine weiteren Schreiben in dieser 
Angelegenheit zu. 

 

Nr. 7 Landkreis Vechta     Eingangsdatum 25.11.2019 

Stellungnahme: Prüfung: 

Zu den mir vorgelegten Bebauungsplan-
entwurf nehme ich wie folgt Stellung 

Umweltschützende Belange 

Mit der vorliegenden Planung wird eine 
rechtliche Waldflache überplant. Dabei soll 
die im Norden des Geltungsbereiches fest-
gesetzte Anpflanzfläche als Waldersatz 
dienen. Diese Fläche ist als Wald festzuset-
zen. Dies gilt auch für die zu erhaltene 
Waldfläche in einer Größe von 600 qm. 

Zu den Belangen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege (Eingriffsregelung 
gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB) kann ich derzeit 
nicht Stellung nehmen, da die Bearbeitung 
dieser Belange fehlt. 

 

Für den nächsten Verfahrensschritt soll ein 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt 
werden, der auf den Fachbeitrag zum B-
Plan 166 zurückgreift und aufbaut. In die-
sem Fachbeitrag wurden das zu überpla-
nende Waldstück sowie der angrenzende 
Garten und der Parkplatz der Gaststätte als 
Jagdgebiet für Fledermäuse kartiert. Die 
Bäume am Waldrand sowie die Bäume 
westlich der Gaststätte wurden als potenti-
elle Quartierbäume eingestuft. Der Fach-
beitrag kommt zu dem Schluss, dass bei 
einer Beseitigung des Waldstückes Ver-
botstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 und Nr. 
3 nicht ausgeschlossen werden können und 
empfiehlt, eine intensive Suche nach Fle-
dermausquartieren und eine ökologische 
Baubegleitung festzuschreiben. Zudem ist 
der Verlust an Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten vor dem Eingriff zu kompensieren 
(CEF-Maßnahmen). Auch eine erhebliche 
Störung nach § 44 (1) Nr. 3 ist im Fall der 
Entfernung von Gehölzbeständen nicht 
auszuschließen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Hier wären als CEF-Maßnahmen im Vorfeld 
des Eingriffs neue Gehölzstrukturen zu 
schaffen. Außerdem ist eine Quartiersuche 
auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist 
Bestandteil des Umweltberichtes zum Bebau-
ungsplan. 
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Vögeln und Fledermäusen durchzuführen. 

Immissionsschutz 

Zur Berücksichtigung der Belange des Im-
missionsschutzes weise ich darauf hin, dass 
in der Begründung auf die Geruchsimmissi-
onen der benachbarten Tierhaltungsanla-
gen im Kühl einzugehen ist. 

 

Wird zur Kenntnis genommen und in der Be-
gründung um den Punkt 6.3 Geruchsimmissi-
onen ergänzt 

Wasserwirtschaft 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht weise ich 
darauf hin. dass in der Begründung die Lage 
im Wasserschutzgebiet in der Schutzzone 
INA des Wasserwerkes Vechta-Holzhausen 
zu beschreiben ist. Alle Verbote und Ge-
nehmigungsvorbehalte der Schutzgebiets-
verordnung sind zu beachten. Ferner ist die 
Regelung des Oberflächenwasserabflusses 
zu thematisieren. Hier sind gegebenenfalls 
Erlaubnisse erforderlich oder aufgrund der 
Lage im Wasserschutzgebiet nicht möglich. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Lage im 
WSG wird im Umweltbericht und. in der Be-
gründung zum Bebauungsplan berücksichtigt. 
Das Oberflächenwasser der geplanten Neube-
bauung soll an die vorhandene Schmutzwas-
serkanalisation angeschlossen werden. 

Planentwurf 

Für die im Plan festgesetzte Grünfläche ist 
eine Zweckbestimmung anzugeben. Be-
standsangaben gehören nicht zu den Plan-
zeichen und sind aus der Planzeichenerklä-
rung zu entfernen. Der Umweltschutzbe-
richt ist in die Begründung zu integrieren. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und befolgt. 

Die Zweckbestimmung der Privaten Grünflä-
che wird mit „private Hausgärten“ festgesetzt. 
Die Bestandsangaben werden in der Legende 
als solche gekennzeichnet und sind nicht 
mehr Bestandteil der „Planzeichenerklärung“. 
Der Umweltbericht ist Teil der Begründung 
zum Bebauungsplan. 

 

II. Prüfung der während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteili-

gung nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag: 

 

Nr. 1 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Eingangsdatum: 19.05.2020 

Stellungnahme: Prüfung: 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungs-berechtigte i. S. v. § 68 
Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Pla-
nung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im Planbereich befinden sich Telekommu-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
Die Telekom wird im Vorfeld von Baumaß-
nahmen rechtzeitig beteiligt 
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nikationslinien der Telekom. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, 
dass Beschädigungen der vorhandenen 
Telekommunikationslinien vermieden wer-
den und aus betrieblichen Gründen (z. B. 
im Falle von Störungen) der ungehinderte 
Zugang zu den Telekommunikationslinien 
jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen 
Abdeckungen von Abzweigkästen und Ka-
belschächten sowie oberirdische Gehäuse 
soweit freigehalten werden, dass sie ge-
fahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahr-
zeugen angefahren werden können. Es ist 
deshalb erforderlich, dass sich die Bauaus-
führenden vor Beginn der Arbeiten über 
die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausfüh-
rung vorhandenen Telekommunikationsli-
nien der Telekom informieren. Die Kabel-
schutzanweisung der Telekom ist zu beach-
ten. 

 

Nr. 2 EWE Netz     Eingangsdatum: 25.05.2020 

Stellungnahme: Prüfung: 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe 
zum Plan-gebiet befinden sich Versor-
gungsleitungen und/oder Anlagen der EWE 
NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren 
Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 
beschädigt, überbaut, überpflanzt oder 
anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen 
Sie sicher, dass diese Leitungen und Anla-
gen durch Ihr Vorhaben weder technisch 
noch rechtlich beeinträchtigt werden. Soll-
te sich durch Ihr Vorhaben die Notwendig-
keit einer Anpassung unserer Anlagen, wie 
z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstel-
lung der Anlagen an anderem Ort (Verset-
zung) oder anderer Betriebsarbeiten erge-
ben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben 
und die anerkannten Regeln der Technik 
gelten. Gleiches gilt auch für die gegebe-
nenfalls notwendige Erschließung des Plan-
gebietes mit Versorgungsleitungen und 
Anlagen durch EWE NETZ. Bitte planen Sie 
in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -
korridore gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m 
für die Erschließung mit Telekommunikati-
onslinien, Elektrizitäts- und Gasversor-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
Die EWE NETZ GmbH wird im Vorfeld von 
Baumaßnahmen rechtzeitig beteiligt. 
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gungsleitungen) sowie die Bereitstellung 
notwendiger Stationsstellplätze mit ein. 

Die Kosten der Anpassungen bzw. Be-
triebsarbeiten sind von dem Vorhabenträ-
ger vollständig zu tragen 

 

Nr. 3 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie  

Eingangsdatum: 22.06.2020  

Stellungnahme: Prüfung: 

aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft 
wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung 
genommen: Im Planungsgebiet liegen was-
serlösliche Gesteine in so großer Tiefe, dass 
bisher kein Schadensfall bekannt geworden 
ist, der auf Verkarstung in dieser Tiefe zu-
rückzuführen ist. 

Es besteht praktisch keine Erdfallgefahr 
(Gefährdungskategorie 1 gemäß Erlass des 
Niedersächsischen Sozialministers "Bau-
maßnahmen in erdfallgefährdeten Gebie-
ten" vom 23.02.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -
). Auf konstruktive Sicherungsmaßnahmen 
bezüglich Erdfallgefährdung kann daher bei 
Bauvorhaben im Planungsgebiet verzichtet 
werden. 

Nach den uns vorliegenden Unterlagen 
(Kartenserver des LBEG) steht im Planungs-
bereich zum Teil setzungsempfindlicher 
Baugrund an. Es handelt sich hierbei um 
Lockergesteine mit geringer bis mittlerer 
Setzungsempfindlichkeit aufgrund geringer 
Steifigkeit wie z.B. Lößlehm und Auelehm. 

Bei Bauvorhaben sind die gründungstechni-
schen Erfordernisse im Rahmen der Bau-
grunderkundung zu prüfen und festzule-
gen. 

Für die geotechnische Erkundung des Bau-
grundes sind die allgemeinen Vorgaben der 
DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzen-
den Regelungen der DIN 1054:2010-12 und 
nationalem Anhang DIN EN 1997-
1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang 
der geo-technischen Erkundung ist nach 
DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden 
Regelungen 

DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang 
DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. Im 
Niedersächsischen Bodeninformationssys-

Vgl. Prüfung der Stellungnahme des LBEG vom 
19.11.2019 
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tem NIBIS 
(https://nibis.lbeg.de/cardomap3/) können 
unter dem Thema Ingenieurgeologie In-
formationen zu Salzstockhochlagen, zur 
Lage von bekannten Erdfall- und Senkungs-
gebieten (gehäuftes Auftreten von Erdfäl-
len), Einzelerdfällen, Massenbewegungen 
sowie zum Baugrund abgerufen werden. 
Diese Stellungnahme ersetzt keine geo-
technische Erkundung des Baugrundes Aus 
Sicht des Fachbereiches Landwirtsch. 
/Bodenschutz wird zu o.g. Vorhaben wie 
folgt Stellung genommen: 

Die besondere Berücksichtigung des 
Schutzguts Boden im Rahmen der Kompen-
sation wird begrüßt. Aus bodenschutzfach-
licher Sicht geben wir einige allgemeine 
Hinweise zu den Maßnahmen der Vermei-
dung und Verminderung von Bodenbeein-
trächtigungen. Vorhandener Oberboden 
sollte aufgrund §202 BauGB vor Baubeginn 
abgetragen und einer ordnungsgemäßen 
Verwertung zugeführt werden. Im Rahmen 
der Bautätigkeiten sollten einige DIN-
Normen aktiv Anwendung finden (v.a. DIN 
19639 Bodenschutz bei Planung und Durch-
führung von Bauvorhaben, DIN 18915 Ve-
getationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von 
Bodenmaterial). Um dauerhaft negative 
Auswirkungen auf die von Bebauung frei-
zuhaltenden Bereiche (z.B. zukünftige Gär-
ten) zu vermeiden, sollte der Boden im 
Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und La-
gerflächen durch geeignete Maßnahmen 
(z.B. Überfahrungsverbotszonen, Bagger-
matten) geschützt werden. Boden sollte im 
Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufge-
tragen werden. Die Lagerung von Boden in 
Boden-mieten sollte ortsnah, schichtge-
treu, in möglichst kurzer Dauer und ent-
sprechend vor Witterung geschützt vorge-
nommen werden (u.a. gemäß DIN 19731). 
Außerdem sollte das Vermischen von Bö-
den verschiedener Herkunft oder mit un-
terschiedlichen Eigenschaften vermieden 
werden. Der Geobericht 28 „Bodenschutz 
beim Bauen“ des LBEG dient als Leitfaden 
zu diesem Thema 
(www.lbeg.niedersachsen.de > Karten, 
Daten & Publikationen > Publikationen > 
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GeoBerichte > GeoBerichte 28). 

Weitere Anregungen oder Bedenken aus 
Sicht unseres Hauses bestehen unter Be-
zugnahme auf unsere Belange nicht. 

 

Nr. 4 IHK Oldenburg 

Eingangsdatum 22.06.2020 

Stellungnahme: Prüfung: 

die Stadt Vechta möchte die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung zweier Wohngebäude und für Erwei-
terungsflächen der an das Plan-gebiet an-
grenzenden Grundschule schaffen. 

Wir hatten uns schon im Rahmen der Betei-
ligung gemäß S 4 Abs. 1 zu dem Vorhaben 
geäußert und haben nach wie vor keine 
Bedenken gegen das Planvorhaben. 

Wir weisen jedoch auf Folgendes hin: 

 

Im Plangebiet sollen Vergnügungsstätten 
ausgeschlossen werden. Die Stadt Vechta 
begründet dies damit, dass im Plangebiet 
eine ungewollte städtebauliche Entwick-
lung mit Nutzungen verhindert werden soll, 
die einen negativen Einfluss auf die Umge-
bung haben könnte (vgl. Begründungen, S. 
4). Gleichwohl wir der Argumentation der 
Stadt Vechta zustimmen, birgt so ein ein-
zelfallbezogenes Vorgehen jedoch die Ge-
fahr, wegen unzureichenden städtebauli-
chen Begründungen oder Ermessensfehlern 
rechtlich angreifbar zu sein. 

Wir regen deshalb an, dass die Stadt 
Vechta ein „Vergnügungsstättenkonzept" 
erarbeitet. Ein solches Konzept dient, ähn-
lich wie ein „Einzelhandelskonzept", als 
Abwägungsgrundlage für eine bauleitplane-
rische Steuerung im Sinne des S 1 (6) Nr. 1 
1 BauGB. In ihm wird festgelegt, in welchen 
Bereichen Vergnügungsstätten zukünftig 
städtebaulich gewünscht sind und in wel-
chen nicht. Es bildet die Basis für einheitli-
che und transparente Entscheidungen und 
erhöht so die Rechtssicherheit der Begrün-
dung 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Nr. 5 Landkreis Vechta 

Stellungnahme: Prüfung: 

Zu dem mir vorgelegten Bebauungsplan-  
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entwurf nehme ich wie folgt Stellung. 

Umweltschützende Belange 

Im Planentwurf werden neben einer Wald-
fläche mehrere Buchen in den Randberei-
chen der Stellplatzfläche, eine straßenbe-
gleitende Baumreihe alter Linden sowie 
zwei alte Linden östlich der Marienschule 
überplant. Aus naturschutzfachlicher Sicht 
ist dieser Großbaumbestand zu erhalten. 
Ich empfehle, die Überplanung dieses orts-
bildprägenden Bestandes zu überdenken 
und die Bäume und die Baumreihe zum 
Erhalt festzusetzen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Der Empfeh-
lung wird nur teilweise gefolgt. 
Die Großbaumbestände in den festgesetzten 
Mischgebieten wurden bereits als zu erhal-
tend festgesetzt. Die Großbäume auf den 
öffentlichen Straßen bzw. in der Gemeinbe-
darfsfläche Schule sind in städtischer Hand 
und müssen daher nicht festgesetzt werden. 

Am östlichen Rand der MI2 und MI3 soll die 
dort vorhandene Hecke erhalten werden. 
Diese Hecke ist nicht als Anpflanzfläche, 
sondern als Erhaltungsfläche festzusetzen. 

Dem Hinweis wird gefolgt: 
Die entsprechende Planzeichnung wurde in zu 
erhaltenden Gehölzbestand korrigiert. 

Zum Schutz der Einzelbäume im MI2 ist 
sinngemäß folgende textliche Festsetzung 
aufzunehmen: „In einem Abstand von we-
niger als 5 m von den festgesetzten Einzel-
bäumen ist jegliche Versiegelung, Aufschüt-
tung oder Abgrabung unzulässig. Bei natür-
lichem Abgang der Bäume oder einer wi-
derrechtlichen Beseitigung ist ein gleichar-
tiger und gleichwertiger Ersatz anzupflan-
zen.“ 

Dem Hinweis wird gefolgt. Es wurde folgende 
Textliche Festsetzung neu aufgenommen: 
Bei den in der Planzeichnung als zu erhaltend 
festgesetzten Bäumen ist in einem Abstand 
von weniger als 5 m vom Stamm jegliche Neu-
versiegelung, neue Aufschüttung oder Abgra-
bung unzulässig. Bei natürlichem Abgang der 
Bäume oder einer widerrechtlichen Beseiti-
gung ist ein gleichartiger und gleichwertiger 
Ersatz anzupflanzen. 

In die textliche Festsetzung 1.5 sind in Be-
zug auf die Streuobstwiese eine Pflanzliste 
sowie weitergehende konkrete Anweisun-
gen zur Erstinstantsetzung und Hinweise 
zur Pflege mit aufzunehmen. Ein Maßnah-
menblatt „Obstwiese“ habe ich als Anlage 
beigefügt. 

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 
In die Textlichen Festsetzungen wurde die 
Pflanzliste mit standorttypischen Obstgehöl-
zen übernommen. Die Ausführungen in den 
Textlichen Festsetzungen zu Anpflanzen einer 
Obstbaum-Wiese werden jedoch als ausrei-
chend angesehen. 

In der Bilanzierung ist die Maßnahmenflä-
che „Streu-obstwiese“ mit 2,0 WE im Be-
stand bewertet worden. Nach dem Osnab-
rücker Modell können bei Kompensations-
maßnahmen innerhalb von Baugebieten 
Wertigkeiten bis maximal 1,5 WE aner-
kannt werden. Der Planwert ist mit 1,5 WE 
einzustellen. Dies gilt auch für die „über 
den Waldersatz hinausgehende Neuauf-
forstung“. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Im Osnabrücker Modell heißt es aus Seite 34: 
„Kompensationsmaßnahmen innerhalb von 
Baugebieten und an Baugebiete angrenzend 
können in der Regel Wertigkeiten bis zu 1,5 
WE als Zielwert beigemessen werden, da die 
ökologische Wirkung in derartigen Räumen 
meist nur beschränkt ist. Ausnahmen sind z.B. 
möglich bei großflächigen Biotopmaßnahmen 
mit Flächengrößen ab 1.000 m².“ Da die ge-
plante Streuobstwiese eine Größe von mehr 
als 4.000 m² hat, sieht die Stadt Vechta im 
vorliegenden Fall den genannten Ausnahme-
fall als gegeben. Zudem bezieht sich die Aus-
sage der Wertigkeiten auf Maßnahmen inner-
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halb von Bauflächen. Im vorliegenden Fall ist 
die Pflanzfläche jedoch kein Teil eines Bauge-
bietes. 

Im Planentwurf wird Wald überplant. Der 
Bereich ist in der Eingriffsbilanzierung bei 
der Bewertung des Bestandes als Acker 
einzustellen. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die vorhandene Waldfläche, die entfallen soll, 
wird im Plangebiet nach niedersächsischem 
Waldgesetz ausgeglichen. In der Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung wurde diese Fläche mit 
„0“ bewertet. Falls diese nach der nach der 
Rodung schlimmst möglichen landwirtschaftli-
chen Nutzung (Acker) bewertet werden wür-
de, müsste auch die Fläche der Waldaus-
gleichspflanzung in die Bewertung mit einbe-
zogen werden, was im vorliegenden Fall eben-
falls nicht geschah. 
Nach Prüfung dieses Tatbestandes wurde 
festgestellt, dass in der Endsumme die Anzahl 
der auszugleichenden Werteinheiten keinen 
nennenswerten Unterschied aufweisen. Die 
Stadt Vechta bleibt daher bei der Auffassung, 
die Waldfläche und die Waldausgleichsfläche 
für eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung nicht 
neu bewerten zu müssen. 

Die zur vollständigen Kompensation erfor-
derliche externe Ausgleichsfläche ist recht-
zeitig vor dem Satzungsbeschluss nachzu-
weisen und in geeigneter Art und Weise 
durch weiteren Geltungsbereich, Eigentum 
oder städtebaulichen Vertrag zu sichern. 
Die Lage der Fläche ist parzellenscharf ab-
zugrenzen und kartographisch darzustellen. 
Die auf der Fläche vor-gesehenen Maß-
nahmen sind einschließlich des Zeit-
punktes ihrer Umsetzung und der erforder-
lichen Pflege detailliert zu beschreiben und 
gegebenenfalls festzusetzen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In den Textlichen Festsetzungen wird Folgen-
des festgesetzt: 
Das städtische Kompensationsdefizit von 
3.396 Werteinheiten wird auf dem Flurstück 
54/4 der Flur 17 in der Gemarkung Oythe 
innerhalb des zertifizierten Flächenpools 
Moorbachtal ausgeglichen. 

Im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
wurden das zu überplanende Waldstück 
sowie der angrenzende Garten und der 
Parkplatz der Gaststätte als Jagdgebiet für 
Fledermäuse kartiert. Die Bäume am Wald-
rand sowie die Bäume westlich der Gast-
stätte wurden als potentielle Quartierbäu-
me eingestuft. Der Fachbeitrag kommt zu 
dem Schluss, dass bei einer Beseitigung des 
Waldstückes Verbotstatbestände nach § 44 
(1) Nr. 1 und Nr. 3 nicht ausgeschlossen 
werden können und empfiehlt, eine inten-
sive Suche nach Fledermausquartieren und 
eine ökologische Baubegleitung festzu-

Wird zur Kenntnis genommen. Der Stellung-
nahme wird jedoch nur teilweise gefolgt: 
Der Artenschutzfachliche Beitrag für den vor-
liegenden Bebauungsplan beruht auf der Kar-
tierung zum angrenzenden Bebauungsplan Nr. 
166 „Erweiterung Sportplatz Oyther Berg“. Bei 
einer eigenen Begehung im Juni 2019 wurde 
kein Hinweis für die Notwendigkeit von vorge-
zogenen Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) ge-
funden (ASB, S. 52ff). 
Im Entwurf des Bebauungsplanes wurde da-
her bereits zu Baumfällarbeiten folgender 
Hinweis aufgenommen: 
Erforderliche Baumfällarbeiten müssen au-
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schreiben. Zudem ist der Verlust an Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten vor dem Ein-
griff zu kompensieren (CEF-Maßnahmen). 
Auch eine erhebliche Störung nach § 44 (1) 
Nr. 3 ist im Fall der Entfernung von Gehölz-
beständen nicht auszuschließen. Hier wä-
ren als CEF-Maßnahmen im Vorfeld des 
Eingriffs neue Gehölzstrukturen zu schaf-
fen. Hierzu ist eine Einschätzung der Anzahl 
an möglichen Brutplatzverlusten durchzu-
führen. Die erforderlichen CEF-
Maßnahmen sind konkret darzustellen und 
lagemäßig darzulegen. Im Juni 2019 ist eine 
zusätzliche Ortsbegehung durchgeführt 
worden. Der Begründung wurde die Unter-
suchungsmethodik sowie die Auswertung 
dieser Quartiersuche nicht beigefügt, so 
dass zum Artenschutzrecht keine abschlie-
ßende Stellungnahme abgegeben werden 
kann. 

ßerhalb der Brutsaison der Vögel und der 
Sommeraktivitätszeit der Fledermäuse und 
somit zwischen 01. Oktober und 01. März 
(bestenfalls während einer Frostperiode in 
den Monaten Dezember, Januar, Februar) 
stattfinden. Sollten die Baumfällarbeiten au-
ßerhalb der genannten Zeiträume erfolgen, 
sind vor einer Entfernung von Gehölzen mit 
Stammdurchmessern >30 cm, diese durch 
eine fachkundige Person (z.B. Umweltbaube-
gleitung) auf eventuellen Besatz mit Individu-
en der Artgruppe Fledermäuse zu überprüfen. 
Vor der Fällung von älteren Bäumen westlich 
der Gaststätte und am Waldrand des Sied-
lungsgehölzes sind diese grundsätzlich durch 
eine fachkundige Person (z.B. Umweltbaube-
gleitung) auf vorhandene Baumhöhlungen 
und eventuellen Besatz mit Individuen der 
Artgruppe Fledermäuse zu überprüfen. Beim 
Fund oder Nachweis von Fledermäusen ist die 
Untere Naturschutzbehörde zu benachrichti-
gen und das weitere Vorgehen abzustimmen 
(an dieser Stelle hervorgehoben). 
Vorgenannter bereits vorhandener Hinweis 
wurde nun zusätzlich mit folgendem Hinweis 
ergänzt: 
Nur bei Nachweis von Fledermausindividuen / 
-quartieren im Zuge der vorgezogenen Kon-
trollen vor den Baumfällungen, oder bei Um-
bau-/ Abrissarbeiten am Gebäudebestand: 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme; Anbrin-
gen von Fledermauskästen in der nahen Um-
gebung: 
Sollte im Rahmen von Umbau-/ Abrissmaß-
nahmen und/oder im Zuge von Baumfällun-
gen bzw. der vorgeschalteten Kontrollen 
Quartierstrukturen gefunden werden, die auf 
ehemals besetzte Wochenstuben schließen 
lassen (Kotnachweise) oder besetzte Quartie-
re nachgewiesen werden, wird die Anlage von 
Ersatzquartieren in Form der Anbringung von 
Fledermauskästen in der nahen Umgebung 
notwendig (CEF-Maßnahmen). Art und Um-
fang richten sich in diesen Fällen dabei nach 
der Ausprägung des vorgefundenen Quartie-
res und sind erst nach der Begutachtung des 
Quartieres im Detail festzulegen. Die konkrete 
Festlegung von Standorten zur Umsetzung der 
Maßnahme würde dann in Absprache mit der 
Unteren Naturschutzbehörde und einer vom 
behördlichen Naturschutz autorisierten Fach-
person (Biologe oder vergleichbare Qualifika-
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tion, ggf. Umweltbaubegleitung (UBB)) getrof-
fen. 

Immissionsschutz 

Für eine Stellungnahme zu den Belangen 
des Immissionsschutzes ist mir das Gutach-
ten der Landwirtschaftskammer (Punkt 
10.4 der Begründung) vorzulegen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen 
In der Begründung zum Bebauungsplan wurde 
fälschlicherweise von einem Geruchsgutach-
ten gesprochen. Tatsächlich handelt es sich 
jedoch nur um einen GIRL-Bogen. Dies ist in 
der Begründung korrigiert. Der entsprechende 
Bogen wird dem Landkreis zur Verfügung ge-
stellt. 

Wasserwirtschaft 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht weise ich 
darauf hin, dass in der Begründung die 
Regelung des Oberflächenwasserabflusses 
konkret anzuzeigen ist. Für zusätzlich be-
festigte Flächen ist das anfallende Nieder-
schlagswasser von diesen Flächen gedros-
selt abzuleiten oder zu versickern. 

Planentwurf 

Wegen einer Reihe von Mängeln im Plan-
entwurf bitte ich um einen Gesprächster-
min. 

 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Begründung wurde dementsprechend 
ergänzt (Kapitel 6). 

 

 

 

III. Prüfung der während der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB einge-

gangenen Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag: 

 

Nr. 1 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

vom 24.01.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- 
und Rechtslage werden Verteidigungs-
belange nicht beeinträchtigt. Es bestehen 
daher zum angegebenen Vorhaben seitens 
der Bundeswehr als Träger öffentlicher 
Belange keine Einwände 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.  

Die L881 gehört zum Militärstraßengrund-

netz. Solang am Baukörper und der Tragfä-

higkeit der L881 keine Änderungen vorge-

nommen werden, wird dem Vorhaben zu-

gestimmt. 

Änderungen am Baukörper und der Tragfähig-
keit der L 881 sind nicht geplant. 

 

Nr. 2 Ericsson Services GmbH vom 24.01.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Die Firma Ericsson hat bezüglich des Stan-
dortes Ihrer Planung / Baumaßnahme und 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflä-
chen in Bezug auf ihr Richtfunknetz keine 
Einwände, insofern die Baumaßnahme 
nicht vor dem 31.12.23 fertiggestellt wer-
den soll. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stel-
lungnahme nur für Richtfunkverbindungen 
des Ericsson – Netzes gilt.   

Bitte beziehen Sie, falls nicht schon ge-
schehen, die Deutsche Telekom, in Ihre 
Anfrage ein.  

Richten Sie diese Anfrage bitte an:  

Deutsche Telekom Technik GmbH  
Ziegelleite 2-4  
95448 Bayreuth  
richtfunk-trassenauskunft-
dttgmbh@telekom.de 

Die Deutsche Telekom wurde im Rahmen der 
erneuten Auslegung am Verfahren beteiligt. 
Hierzu wurde keine erneute Stellungnahme 
abgegeben. 

Wenn sich Ihre Anfrage auf einen beste-
henden Vorgang bezieht oder die Realisie-
rung Ihres Vorhabens vor dem Stichtag 
31.12.23 liegt, senden Sie Ihre Anfrage 
bitte erneut an das Postfach bauleitpla-
nung@ericsson.com und nehmen das 
Schlüsselwort „Nachfrage“ in die Betreffzei-
le Ihrer E-Mail mit auf. 

Wir zur Kenntnis genommen. 

 

Nr. 3 EWE Netz vom 02.02.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe 
zum Plangebiet befinden sich Versorgungs-
leitungen und/oder Anlagen der EWENETZ 
GmbH. 
 
 
 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren 
Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 
beschädigt, überbaut, überpflanzt oder 
anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen 
Sie sicher, dass diese Leitungen und Anla-
gen durch Ihr Vorhaben weder technisch 
noch rechtlich beeinträchtigt werden. 

 
Folgender Hinweis wurde nachrichtlich über-
nommen: 
 
„Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe 
befinden sich Versorgungsleitungen und/oder 
Anlagen der EWENENETZ GmbH. 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren 
Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 
beschädigt, überbaut, überpflanzt oder an-
derweitig gefährdet werden. 
 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwen-
digkeit einer Anpassung unserer Anlagen, 
wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuher-
stellung der Anlagen an anderem Ort (Ver-

Sollte sich durch ein Bauvorhaben die Not-
wendigkeit einer Anpassung von Anlagen, wie 
z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung 
der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) 
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setzung) oder anderer Betriebsarbeiten 
ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vor-
gaben und die anerkannten Regeln der 
Technik gelten. Gleiches gilt auch für die 
gegebenenfalls notwendige Erschließung 
des Plangebietes mit Versorgungsleitungen 
und Anlagen durch EWE NETZ. 

oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen 
dafür die gesetzlichen Vorgaben und die aner-
kannten Regeln der Technik gelten. Gleiches 
gilt auch für die gegebenenfalls notwendige 
Erschließung des Plangebietes mit Versor-
gungsleitungen und Anlagen durch EWE 
NETZ.“ 

Bitte planen Sie in diesem Fall Versor-
gungsstreifen bzw. -korridore für Tele-
kommunikationslinien, Elektrizitäts- und 
Gasversorgungsleitungen gemäß DIN 1998 
(von min. 2,2 m) mit ein. Weiterhin kann 
für die Stromversorgung von Baugebieten 
o. Ä. zusätzlich die Installation einer Tra-
fostation erforderlich sein. Für die Auswahl 
eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 
4m) möchten wir Sie bitten, uns in weitere 
Planungen frühzeitig mit einzubinden. Bitte 
informieren Sie uns zudem, wenn ein wär-
metechnisches Versorgungskonzept umge-
setzt wird oder im Schwerpunkt auf den 
Einsatz von fossilen Brennstoffen (z.B. 
durch Einsatz von Wärmepumpen o. ä.) 
verzichtet werden soll. Die Kosten der An-
passungen bzw. Betriebsarbeiten sind von 
dem Vorhabenträger vollständig zu tragen 
und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es 
sei denn der Vorhabenträger und die EWE 
NETZ GmbH haben eine anderslautende 
Kostentragung vertraglich geregelt. 

Auf die Beachtung geltender Regeln und not-
wendiger Maßnahmen wird in den Hinweisen 
des Bebauungsplans verwiesen. 
Folgender Hinweis wurde nachrichtlich über-
nommen: 
„Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebs-
arbeiten sind von dem Vorhabenträger voll-
ständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu 
erstatten, es sei denn der Vor-habenträger 
und die EWE NETZ GmbH haben eine anders-
lautende Kostentragung vertraglich geregelt.“ 
 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren 
Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren 
Planungen einzubeziehen und uns frühzei-
tig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall 
der Erschließung des Plangebietes mit Ver-
sorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn 
hierfür sind beispielsweise Lage und Nut-
zung der Versorgungsleitung und die sich 
daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedin-
gungen wesentliche Faktoren. 

 

Unsere Netze werden täglich weiterentwi-
ckelt und verändern sich dabei. Dies kann 
im betreffenden Planbereich über die Lauf-
zeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Verän-
derungen im zu berücksichtigenden Lei-
tungs- und Anlagenbestand führen. Wir 
freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anla-
genauskunft über unser modernes Verfah-
ren der Planauskunft zur Verfügung stellen 

Die allgemeinen Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen und beachtet. Für das vorlie-
gende Bauleitplanverfahren ergeben sich dar-
aus keine weiteren Anforderungen. 
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zu können - damit es nicht zu Entscheidun-
gen auf Grundlage veralteten Planwerkes 
kommt. 

Bitte informieren Sie sich deshalb gern 
jederzeit über die genaue Art und Lage 
unserer zu berücksichtigenden Anlagen 
über unsere Internetseite: 

https://www.ewe-

netz.de/geschaeftskunden/service/leitungspl

aene-abrufen . 

Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und 
Mitteilungen zukünftig ausschließlich an 
unser Postfach info@ewe-netz.de und än-
dern zudem die Anschrift der EWE NETZ 
GmbH in Ihrem System: Cloppenburger Str. 
302, 26133 Oldenburg. Sollte ein E-Mail 
Versand nicht möglich sein, nutzen Sie bitte 
nur diese postalische Anschrift! 

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen 
Ihren Ansprechpartner Katja Mesch unter 
der folgenden Rufnummer: 0151-
74493155. 

 

Nr. 4 Oldenburgische Industrie- und Handelskammer vom 08.03.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Die Stadt Vechta möchte die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für die Errich-

tung zweier Wohngebäude und für Erwei-

terungsflächen der an das Plangebiet an-

grenzenden Grundschule schaffen. 

 

Wir hatten uns schon im Rahmen der Betei-
ligung gemäß § 4 Abs. 1 und nach § 4 Abs. 2 
zu dem Vorhaben geäußert. Die erneute 
öffentliche Auslegung erfolgt aufgrund der 
erhöhten Geruchsstundenbelastung eines 
dem Plangebiet benachbarten Rinderstalls. 
Diese macht eine Änderung des Zuschnitts 
des Plangebiets und der Gestaltung der 
geplanten Gebäude notwendig. Wir haben 
nach wie vor keine Bedenken gegen das 
Planvorhaben. 

 

Wir empfehlen weiterhin, dass die Stadt 
Vechta ein Vergnügungsstättenkonzept 
erarbeiten lässt, um den Ausschluss von 
Vergnügungsstätten rechtssicherer be-
gründen zu können, als auf Basis von ein-
zelfallbezogenen Argumentationen. 

Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. Dieser betrifft nicht das vorlie-
gende Bauleitplanverfahren. Es ergeben sich 
daraus keine weiteren Anforderungen an das 
vorliegende Planverfahren. 

 

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
mailto:info@ewe-netz.de
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Nr. 5 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie LBEG vom 08.03.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

In Bezug auf die durch das LBEG vertrete-
nen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben 
folgende Hinweise: 

Die allgemeinen Hinweise zum Bodenschutz 
werden zur Kenntnis genommen und im Rah-
men der nachgeordneten Planungsrealisie-
rung und -ausführung beachtet. Für das vor-
liegende Bauleitplanverfahren ergeben sich 
daraus keine weiteren Anforderungen. 

Boden 

Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir 
einige allgemeine Hinweise zu den Maß-
nahmen der Vermeidung und Verminde-
rung von Bodenbeeinträchtigungen. Vor-
handener Oberboden sollte aufgrund §202 
BauGB vor Baubeginn schonend abgetra-
gen und einer ordnungsgemäßen Verwer-
tung zugeführt werden. Im Rahmen der 
Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen 
aktiv Anwendung finden (v.a. DIN 19639 
Bodenschutz bei Planung und Durchfüh-
rung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegeta-
tionstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von 
Bodenmaterial). Um dauerhaft negative 
Auswirkungen auf die von Bebauung frei-
zuhaltenden Bereiche zu vermeiden, sollte 
der Boden im Bereich der Bewegungs-, 
Arbeits- und Lagerflächen durch geeignete 
Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszo-
nen, Baggermatten) geschützt werden. 
Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu 
ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung 
von Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, 
schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer 
und entsprechend vor Witterung geschützt 
vorgenommen werden (u.a. gemäß DIN 
19639). Außerdem sollte das Vermischen 
von Böden verschiedener Herkunft oder 
mit unterschiedlichen Eigenschaften ver-
mieden werden. Auf verdichtungsempfind-
lichen Flächen sollten Stahlplatten oder 
Baggermatten zum Schutz vor mechani-
schen Belastungen ausgelegt werden. Be-
sonders bei diesen Böden sollte auf die 
Witterung und den Feuchtegehalt im Bo-
den geachtet werden, um Strukturschäden 
zu vermeiden. Der Geobericht 28 Boden-
schutz beim Bauen des LBEG dient als Leit-
faden zu diesem Thema. Weitere Hinweise 
zur Vermeidung und Minderung von Bo-
den-beeinträchtigungen sowie zur Wieder-

 

Die allgemeinen Hinweise zum Bodenschutz 
werden zur Kenntnis genommen und im Rah-
men der nachgeordneten Planungsrealisie-
rung und -ausführung beachtet. Für das vor-
liegende Bauleitplanverfahren ergeben sich 
daraus keine weiteren Anforderungen. 
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herstellung von Bodenfunktionen sind zu-
dem in Geofakt 31 Erhalt und Wiederher-
stellung von Bodenfunktionen in der Pla-
nungs-praxis zu finden. 

Hinweise 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Bau-
maßnahmen erfolgen, verweisen wir für 
Hinweise und Informationen zu den Bau-
grundverhältnissen am Standort auf den 
NIBIS® Kartenserver. Die Hinweise zum 
Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen 
ersetzen keine geotechnische Erkundung 
und Untersuchung des Baugrundes bzw. 
einen geotechnischen Bericht. Geotechni-
sche Baugrunderkundungen /-
untersuchungen sowie die Erstellung des 
geotechnischen Berichts sollten gemäß der 
DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 
der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fas-
sungen erfolgen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der nachgeordneten Baureali-
sierung und Ausführungsplanung beachtet. 
Für das vorliegende Bau-leitplanverfahren 
ergeben sich daraus keine weiteren Anforde-
rungen. 

Ob im Vorhabengebiet eine Erlaubnis gem. 
§ 7 BBergG oder eine Bewilligung gem. §8 
BBergG erteilt und/oder ein Bergwerksei-
gentum gem. §§ 9 und 149 BBergG verlie-
hen bzw. aufrechterhalten wurde, können 
Sie dem NIBIS® Karten-server entnehmen. 
Wir bitten Sie, den dort genannten Berech-
tigungsinhaber ggf. am Verfahren zu betei-
ligen. Rückfragen zu diesem Thema richten 
Sie bitte direkt an poststel-

le.clz@lbeg.niedersachsen.de . 

Informationen über möglicherweise vor-
handene Salzabbaugerechtigkeiten finden 
Sie unter 
www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergb

auberechtigungen/Alte_Rechte . 

Auf dem NIBIS Kartenserver finden sich für 
den Planungsbereich folgende Auskünfte: 

Altbergbau beeinflusste Standorte 

    Feld: Goldenstedt / Oythe (Karbon) 
    Mineral: Erdgas 
    Status: aktiv 

    Feld: Goldenstedt / Visbek (Zechstein) 
    Mineral: Erdgas 
    Status: aktiv 

Bodenschätze (Bergwerkseigentum) 
Bergwerksfeld  Münsterland 
Bodenschätze:   Kohlenwasserstoffe 
Berechtsamsakte:  B 20 071 
Feldgröße [m²]:  1990000000 
aktueller Rechtsinhaber:  OEG 
Laufzeit der Berechtigung:  unbefristet 

Durch das vorliegende Bauleitplanverfahren 
wird eine Erlaubnis gem. § 7 BBergG oder eine 
Bewilligung gem. §8 BBergG und/oder ein 
Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 149 
BBergG nicht beeinträchtigt. Es ergeben sich 
daraus keine weiteren An-forderungen an das 
vorliegende Planverfahren. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertrete-
nen Belange haben wir keine weiteren 
Hinweise oder Anregungen. 

 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, 
mögliche Konflikte gegenüber den raum-

Die allgemeinen Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen und beachtet. Es ergeben sich 

mailto:poststelle.clz@lbeg.niedersachsen.de
mailto:poststelle.clz@lbeg.niedersachsen.de
http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte
http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte
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planerischen Belangen etc. ableiten und 
vorausschauend berücksichtigen zu kön-
nen. Die Stellungnahme wurde auf Basis 
des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die 
verfügbare Datengrundlage ist weder als 
parzellenscharf zu interpretieren noch er-
hebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die 
Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach 
weiteren Rechtsvorschriften und Normen 
erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, 
Bewilligungen oder objektbezogene Unter-
suchungen. 

daraus keine weiteren Anforderungen an das 
vorliegende Bauleitplanverfahren. 

 

Nr. 6 Landkreis Vechta vom 10.03.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Hinsichtlich der von mir wahrzunehmenden 
Belange bestehen gegen den Bebauungs-
planentwurf grundsätzlich keine Bedenken. 

 

Umweltschützende Belange  

Neben dem Verlust einer Waldfläche wer-
den auch Einzelbäume gefällt. Bei diesen 
Bäumen handelt es sich um mehrere Bu-
chen in den Randbereichen der Stellplatz-
flächen im Süden des Plangebietes, um 
eine straßenbegleitende Baumreihe alter 
Linden sowie um zwei alte Linden östlich 
der Marienschule. Aus naturschutzfachli-
cher Sicht wäre ein Erhalt dieses Großbau-
mbestandes anzustreben. Es wird empfoh-
len, eine Überplanung dieses ortsbildprä-
genden Bestandes zu überdenken und die 
Bäume sowie die Baumreihe als zu erhalten 
festzusetzen. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Eine Festset-
zung dieser Bäume zum Erhalt ist nicht vorge-
sehen. Die Großbaumbestände in den festge-
setzten Mischgebiet wurden bereits als zu 
erhaltend festgesetzt. Die Großbäume auf den 
auf den öffentlichen Straßen bzw. in der Ge-
meinbedarfsfläche Schule sind in städtischer 
Hand und müssen daher nicht festgesetzt 
werden. 

Der zu überplanende Bereich der Waldflä-
che ist in der Eingriffsbilanzierung bei der 
Bewertung des Bestandes als Acker einzu-
stellen. Im Rahmen der Bilanzierung ist die 
Maßnahmenfläche „Streuobstwiese“ mit 
2,0 WE in die Bewertung des Planzustandes 
des Teilbereiches B eingeflossen. Nach dem 
Osnabrücker Kompensationsmodell können 
bei Kompensationsmaßnahmen innerhalb 
von Baugebieten Wertigkeiten bis max. 1,5 
WE anerkannt werden. Gleiches gilt für die 
in der Bewertung der Planung im Teilbe-
reich B eingestellte „über den Waldersatz 
hinausgehende Neuaufforstung“. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

Zur Bilanzierung der Waldflächen:  

Die vorhandene Waldfläche, die entfallen soll, 
wird im Plangebiet nach niedersächsischem 
Waldgesetz ausgeglichen. In der Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung wurde diese Fläche mit 
„0“ bewertet. Falls diese nach der nach der 
Rodung als landwirtschaftliche Nutzung 
(Acker) bewertet werden würde, müsste auch 
die Fläche der Waldausgleichspflanzung in die 
Bewertung mit einbezogen werden, was im 
vorliegenden Fall ebenfalls nicht geschah. 
Nach Prüfung dieses Tatbestandes wurde 
festgestellt, dass in der Endsumme die Anzahl 
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der auszugleichenden Werteinheiten keinen 
nennenswerten Unterschied aufweisen. Die 
Stadt Vechta bleibt daher bei der Auffassung, 
die Waldfläche und die Waldausgleichsfläche 
für eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung nicht 
neu bewerten zu müssen. 

Zur Bewertung der Flächen: 

Im Osnabrücker Modell heißt es auf Seite 34: 
„Kompensationsmaßnahmen innerhalb von 
Baugebieten und an Baugebiete angrenzend 
können in der Regel Wertigkeiten bis zu 1,5 
WE als Zielwert beigemessen werden, da die 
ökologische Wirkung in derartigen Räumen 
meist nur beschränkt ist. Ausnahmen sind z. B. 
möglich bei großflächigen Biotopmaßnahmen 
mit Flächengrößen ab 1.000 m².“ Da die ge-
plante Streuobstwiese eine Größe von mehr 
als 4.000 m² hat, sieht die Stadt Vechta im 
vorliegenden Fall den genannten Ausnahme-
fall als gegeben.  

Im Rahmen des Fachbeitrages Artenschutz 
für den B-Plan Nr. 166 wurde das zu über-
planende Waldstück sowie der angrenzen-
de Garten und der Parkplatz der Gaststätte 
als Jagdgebiet für Fledermäuse kartiert.  

Die Bäume am Waldrand sowie die Bäume 
westlich der Gaststätte wurden als potenti-
elle Quartierbäume eingestuft. Bei einer 
Beseitigung des Waldes sowie des Baum-
bestandes auf dem Parkplatz der Gaststätte 
können Verbotstatbestände nach § 44 (1) 
Nr.1 und Nr. 3 BNatschG nicht ausgeschlos-
sen werden. In diesem Fall wird empfohlen 
im Rahmen von erweiterten Untersuchun-
gen eine intensive Suche nach Fledermaus-
quartieren und die Festschreibung einer 
ökologischen Baubegleitung durchzufüh-
ren. Auch eine erhebliche Störung nach § 
44 (1) Nr. 3 BNatschG ist im Fall der Entfer-
nung von Gehölzbeständen nicht auszu-
schließen. Hier wären als CEF-Maßnahme 
im Vorfeld des Eingriffs neue Gehölzstruk-
turen mit künstlichen Baumhöhlen zu 
schaffen. Im Juni 2019 ist eine zusätzliche 
Ortsbegehung durchgeführt worden. Der 
Begründung wurde die Untersuchungsme-
thodik sowie die Auswertung dieser Quar-
tiersuche nicht beigefügt, so dass zum Ar-
tenschutzrecht keine abschließende Stel-
lungnahme abgegeben werden kann. Im 

Wird zur Kenntnis genommen. Im Arten-
schutzbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 176 
wurde bereits zu Baumfällarbeiten folgende 
Maßnahme aufgeführt: 
 

Erforderliche Baumfällarbeiten müssen au-
ßerhalb der Brutsaison der Vögel und der 
Sommeraktivitätszeit der Fledermäuse und 
somit zwischen 01. Oktober und 01. März 
(bestenfalls während einer Frostperiode in 
den Monaten Dezember, Januar, Februar) 
stattfinden. Sollten die Baumfällarbeiten au-
ßerhalb der genannten Zeiträume erfolgen, 
sind vor einer Entfernung von Gehölzen mit 
Stammdurchmessern >30 cm, diese durch 
eine fachkundige Person (z.B. Umweltbaube-
gleitung) auf eventuellen Besatz mit Individu-
en der Artgruppe Fledermäuse zu überprüfen. 
Vor der Fällung von älteren Bäumen westlich 
der Gaststätte und am Waldrand des Sied-
lungsgehölzes sind diese grundsätzlich durch 
eine fachkundige Person (z.B. Umweltbaube-
gleitung) auf vorhandene Baumhöhlungen 
und eventuellen Besatz mit Individuen der 
Artgruppe Fledermäuse zu überprüfen. Beim 
Fund oder Nachweis von Fledermäusen ist 
die Untere Naturschutzbehörde zu benach-
richtigen und das weitere Vorgehen abzu-
stimmen (an dieser Stelle hervorgehoben). 
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Artenschutzbeitrag wird ausgeführt, dass 
im Untersuchungsgebiet das Vorhanden-
sein von Brutplätzen europäischer Vogelar-
ten nicht ausgeschlossen werden könne. 
Des Weiteren sind die Bäume am Waldrand 
und westlich der Gaststätte als potentielle 
Quartierbäume für Fledermäuse anzuse-
hen. Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist im 
Rahmen der Beseitigung von Gehölzbe-
ständen der Verlust an Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten vor dem Eingriff zu kompen-
sieren. Hierzu ist eine Einschätzung der 
Anzahl an möglichen Brutplatzverlusten 
durchzuführen. Die erforderlichen CEF-
Maßnahmen sind konkret darzustellen und 
lagemäßig darzulegen. 

Vorgenanntes wurde zusätzlich mit folgen-
dem Hinweis ergänzt: 

Nur bei Nachweis von Fledermausindividu-
en/ -quartieren im Zuge der vorgezogenen 
Kontrollen vor den Baumfällungen, oder bei 
Umbau-/ Abrissarbeiten am Gebäudebe-
stand: Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme; 
Anbringen von Fledermauskästen in der na-
hen Umgebung: 

Sollte im Rahmen von Umbau-/ Abrissmaß-
nahmen am vorhandenen Gebäudebestand 
und/oder im Zuge von Baumfällungen bzw. 
der vorgeschalteten Kontrollen Quartierstruk-
turen gefunden werden, die auf ehemals be-
setzte Wochenstuben schließen lassen (Kot-
nachweise) oder besetzte Quartiere nachge-
wiesen werden, wird die Anlage von Ersatz-
quartieren in Form der Anbringung von Fle-
dermauskästen in der nahen Umgebung not-
wendig (CEF-Maßnahmen). Art und Umfang 
richten sich in diesen Fällen dabei nach der 
Ausprägung des vorgefundenen Quartieres 
und sind erst nach der Begutachtung des 
Quartieres im Detail festzulegen. Die konkrete 
Festlegung von Standorten zur Umsetzung der 
Maßnahme würde dann in Absprache mit der 
Unteren Naturschutzbehörde und einer vom 
behördlichen Naturschutz autorisierten Fach-
person (Biologe oder vergleichbare Qualifika-
tion, ggf. Umweltbaubegleitung (UBB)) getrof-
fen. 

Bezüglich europäischer Vogelarten kommt der 
Artenschutzbeitrag zu dem Ergebnis, dass 
hinsichtlich eines möglichen Verlusts von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten entspre-
chend der Ausführungen der RLBP davon aus-
gegangen wird, dass ins-besondere unter Be-
rücksichtigung der innerhalb des Plangebietes 
vorgesehenen Maßnahmen, den im näheren 
Umfeld des Plangebietes vorhandenen Struk-
turen sowie den vorgesehenen biotopspezifi-
schen externen Kompensationsmaßnahmen, 
die Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG nicht erfüllt werden. 

Immissionsschutz  

Um eine Stellungnahme abgeben zu kön-
nen, ist das vollständige Immissions-
schutzgutachten zur Plausibilitätsprüfung 
vorzulegen. Die Rasterdarstellung in Ab-

 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Es wurde in diesem Zusammenhang keine 
Immissionsschutzgutachten erstellt. Bei der 
unter 10.4 verwendeten Darstellung handelt 
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schnitt 10.4 kann daher nicht nachvollzo-
gen werden. 

es sich um eine GIRL-Berechnung der Land-
wirtschaftskammer Weser-Ems, die auf 
Grundlage der genehmigten Tierplatzzahlen 
durchgeführt wurde. Die entsprechende Un-
terlage wird dem Landkreis zur Verfügung 
gestellt. 

Planentwurf  

Die Werte der Lärmpegelbereiche mit den 
maßgeblichen Schalldämmmaßen sind in 
der Planzeichnung und in der Begründung 
anzugeben. 

 

Die Werte der Lärmpegelbereiche werden 
nunmehr in den Rechtsplan sowie die Be-
gründung aufgenommen. 

 
Die unter Festsetzung Nr. 1.2 b) aufgezeig-
te Alternative sollte hinsichtlich des Win-
kels von 120 bis 180 Grad zur Straßenachse 
nachvollziehbar ausgeführt werden. 

Die Festsetzung wurde im Rechtsplan dem-
entsprechend überarbeitet. 

 

Nr. 8 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege Abt. Archäologie vom 09.03.2023 

Stellungnahme: Prüfung: 

Unmittelbar östlich des aktuell überplanten 
Bereiches wurde bei früheren Erdarbeiten 
ein denkmalgeschützter, vorgeschichtlicher 
Siedlungsplatz (Oythe, FStNr. 5) entdeckt, 
der sich vermutlich auch im Plangebiet 
fortsetzt. Sämtliche Erdarbeiten in diesem 
Bereich bedürfen daher einer denkmal-
rechtlichen Genehmigung (§13 NDSchG), 
diese kann verwehrt werden oder mit Auf-
lagen verbunden sein. 

 

In den vorgelegten Planunterlagen wird 
darauf nicht hingewiesen, die entspre-
chenden Textabschnitte sind daher zu 
überarbeiten. 

Der vorstehende sowie die nachstehenden 
Hinweise werden in Plan und Planbegründung 
aufgenommen. 

Zwecks Minimierung, zu erwartender Schä-
den an Bodendenkmalen ergeben sich da-
her folgende denkmalpflegerische Not-
wendigkeiten:  

• Ausreichend im Vorfeld jeglicher Bau- 
und Erschließungsarbeiten ist durch ein 
entsprechendes Raster von Suchschnit-
ten auf dem Areal durch entsprechen-
de Fachleute zu klären, wo weitere 
Denkmalsubstanz vorhanden ist.  

• Dabei sind für eine verlässliche Progno-
se zu Befunddichte und Erhaltungszu-
stand mind. 15 % der Fläche zu öffnen. 
Mind. 10 % der angetroffenen Befunde 
sind exemplarisch zu schneiden, Bo-
denprofile sind anzulegen. In befund-
freien Flächen ist zudem ein Geoprofil 
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anzulegen, dessen Sohle etwa 1 m un-
ter dem Planum liegen sollte.  

• Abhängig von diesem Untersuchungs-
ergebnis ist ggf. eine fach- und sachge-
rechte archäologische Ausgrabung 
notwendig, deren Umfang und Dauer 
von der Befundsituation abhängig ist.  

• Die entstehenden Kosten für die Vorun-
tersuchungen und ggf. notwendigen 
Ausgrabungen können nicht von der 
Archäologischen Denkmalpflege getra-
gen werden.  

• Wir regen an, dass sich die Vorhaben-
träger frühzeitig mit den Denkmalbe-
hörden in Verbindung setzen, um das 
weitere Vorgehen abzusprechen. 

 

Satzungsbeschluss: 

„Nach Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 

BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der erneuten öffentlichen Aus-

legung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wird aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 

10 des Baugesetzbuches und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes der Be-

bauungsplan Nr. 176 „Ortskern Oythe“ bestehend aus der Planzeichnung sowie den textlichen Fest-

setzungen, als Satzung beschlossen einschließlich der dazugehörigen Begründung.“ 

 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
  
  

In Angelegenheit des Verwaltungsausschusses 
 

Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden werden die Tagesordnungspunkte 10 und 11 gemeinsam 
beraten und einzeln abgestimmt. 

 
TOP 10  

 
108. Änderung des Flächennutzungsplanes 'Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik-Anlage am Was-
serwerk'  
Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 
der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 
BauGB und Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Herr Bunje vom Planungsbüro Regionalplan stellte die Planung und die Stellungnahmen aus der früh-
zeitigen Beteiligung mit den sich darauf ergebenen Abwägungsvorschlägen vor. Es sind ökologische 
Maßnahmen festgelegt, dass z.B. nur einmal im Jahr gemäht werden darf und weiteres. Weiterhin 
wies auf Rückfragen eines Ausschussmitgliedes Herr Bunje darauf hin, dass die Höhe der PV-Anlagen, 
ob 25 cm oder 80 cm vom Vorhabenträger bestimmt wird.     
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Beschlussempfehlung: 
 

VI. Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag: 

 

Nr. 1 EWE Netz GmbH mit Schreiben vom 14.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum 
Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen 
und / oder anlagen der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen 
(Lagen) und Standorten (Bestand) grundsätzlich 
zu erhalten und dürfen weder beschädigt, über-
baut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet 
werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitun-
gen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder tech-
nisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit 
einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Ände-
rungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen 
an anderem Ort (Vernetzung) oder anderer Be-
triebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzli-
chen Vorgaben und die anerkannten Regeln der 
Technik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebe-
nenfalls notwendige Erschließung des Plangebie-
tes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch 
EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall Versor-
gungsstreifen bzw. -korridore für Telekommuni-
kationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungs-
leitungen gemäß DIN 1998 (von mind. 2.2 m) mit 
ein. Weiterhin kann für die Stromversorgung von 
Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer 
Trafostation erforderlich sein. Für die Auswahl 
eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) 
möchten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen 
frühzeitig mit einzubinden. Bitte informieren Sie 
uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versor-
gungskonzept umgesetzt wird oder im Schwer-
punkt auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen 
(z.B. durch Einsatz von Wärmepumpen o.ä.) ver-
zichtet werden soll. 

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsar-
beiten sind von dem Vorhabenträger vollständig 
zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, 
es sei denn der Vorhabenträger und die EWE 
NETZ GmbH haben eine anderslautende Kosten-
tragung vertraglich geregelt. 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Beden-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 
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ken und Anregungen vorzubringen. 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planun-
gen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteili-
gen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung 
des Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch 
EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage 
und Nutzung der Versorgungsleitungen und die 
sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedin-
gungen wesentliche Faktoren. 
 

Die EWE NETZ GmbH wird rechtzeitig 
vor Beginn von Bau- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen beteiligt 

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt 
und verändern sich dabei. Dies kann im betref-
fenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Ver-
fahrens / Vorhabens zu Veränderungen im zu 
berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbe-
stand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets 
aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes 
Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen 
zu können – damit es nicht zu Entscheidungen auf 
Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte 
informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über 
die genaue Art und Lage unserer zu berücksichti-
genden Anlagen über unsere Internetseite. 
(http://www.ewe-
netz.de/geschadftskunden/service/öeitungsplaen
e-abrufen.) 

 

 

Nr. 2 Niedersächsisches Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz mit 
Schreiben vom 04.10.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Die Unterlagen zum o.g. Antrag habe ich geprüft. 
Seitens des Niedersächsischen Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN), Betriebsstelle Cloppenburg, sind fol-
gende Hinweise zu beachten. 
Im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher 
Belange weise ich darauf hin, dass sich außerhalb 
des Vorhabenbereiches mehrere Landesmessstel-
len befinden, die vom NLWKN betrieben und un-
terhalten werden (s. Übersichtskarte). Diese 
Messstellen dienen der Gewässerüberwachung 
und sind von erheblicher Bedeutung für das Land 
Niedersachsen. Die Landesmessstellen dürfen 
auch in ihrer Funktionalität durch die Planungen / 
das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden. 

Die Messstellen werden durch die Pla-
nung nicht beeinträchtigt. 
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Für Rückfragen steht Ihnen Frau Karfusehr, Tel.: 
04471 / 886-128, gerne zur Verfügung. 

Sollte das Planvorhaben zu wesentlichen Auswir-
kungen auf den Wasserhaushalt führen, geht der 
NLWKN von einer Beteiligung als Gewässerkundli-
cher Landesdienst (GLD) aus. Die Stellungnahme 
als TÖB ersetzt nicht die Stellungnahme des GLD. 

 

Nr. 3 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen mit Schreiben 
vom 11.10.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Stellungnahme zum öffentlichen Belang: Kampf-
mittelbeseitigung 

Betreff: Vechta, Brambergweg, 108. Änd. FNP und 
B-Plan 193 „Sondergebiet für eine Photovoltaik-
Freiflächenanlage am Wasserwerk“ 
Antragsteller: Stadt Vechta FD Stadt-u. Land-
schaftsplanung 
Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbesei-
tigungsdienst Niedersachsen die folgenden Er-
kenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterla-
ge): 
Empfehlung: Luftbildauswertung 
 
Fläche A 

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder 
wurden nicht vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildaus-
wertung durchgeführt. 
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchge-
führt. 

Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht 
auf Kampfmittel. 

In der vorstehenden Empfehlung sind die Er-
kenntnisse aus der Zeit vor der Einführung des 
Kampfmittelinformationssystems Niedersachsen 

Eine Luftbildauswertung wird bean-
tragt. 
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(KISNi), dem 11.06.2018, nicht eingeflossen, da 
sie nicht dem Qualitätsstand von KISNi entspre-
chen. Sie können natürlich trotzdem von den 
Kommunen in eigener Zuständigkeit berücksich-
tigt 

 

Nr. 4 Landkreis Vechta mit Schreiben vom 14.10.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Hinsichtlich der von mir wahrzunehmenden Be-
lange bestehen gegen den Änderungsentwurf 
grundsätzlich keine Bedenken. 
 

 

Hinsichtlich der von mir wahrzunehmenden Be-
lange bestehen gegen den Änderungsentwurf 
grundsätzlich keine Bedenken. 

Die Stellungnahme des Landkreises 
Vechta wird wie folgt berücksichtigt: 
 

Städtebau 
Die Einleitung einer Bauleitplanung für Freiflä-
chenphotovoltaikanlagen sollte auf Grundlage 
einheitlicher Kriterien durchgeführt werden. An 
dieser Stelle verweise ich auf die von mir bereit-
gestellte Entscheidungshilfe Freiflächen-PV vom 
09.06.2022 und die beigefügte NLT-Arbeitshilfe 
vom 16.09.2022. Die Erforderlichkeit der Bau-
leitplanung gemäß § 1 Abs. 3 BauGB wird in der 
Begründung lediglich anhand allgemeiner bun-
desweit geltender Aussagen dargelegt.  

 
Die Stadt Vechta hat unter Berücksichti-
gung der Entscheidungshilfe Freiflächen- 
PV des Landkreises Vechta ein eigenes 
Standortkonzept zur Prüfung, Bewertung 
und Steuerung von Freiflächen-
Photovoltaik-Anlagen entwickelt, dass 
der Rat der Stadt Vechta am 13.03.2023 
beschlossen hat. Das Erfordernis der 
Bauleitplanung wird anhand dessen be-
legt.  

Es sollte eine standortspezifische Begründung für 
die Stadt Vechta unter der Betrachtung von Al-
ternativen integriert werden. 

Die Standortbegründung wird auf Grund-
lage des Standortkonzepts entsprechend 
detaillierter ausgeführt und angepasst. 

Außerdem empfehle ich für eine erfolgreiche 
Umsetzung ein differenziertes Gestaltungskon-
zept zum Beispiel mit attraktiven Maßnahmen 
im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes mit 
den relevanten lokalen Akteuren abzustimmen 
(vgl. BSW Solar, Nabu: Kriterien für naturverträg-
liche Photovoltaik-Freiflächenanlagen). Um zu-
künftig tragfähige Konzepte für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen aufzustellen, spielt die akti-
ve Beteiligung von Bürgern (Anwohnern), Ver-
bänden und weiteren lokal relevanten Akteuren 
eine wichtige Rolle. 

Die Empfehlung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 

 

Umweltschützende Belange 
Es kann keine abschließende Stellungnahme 
abgegeben werden, da der Umweltbericht und 
die Artenschutzprüfung nicht enthalten sind und 
erst im nächsten Verfahrensschritt beigefügt 
werden sollen. 

 
Die spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung (saP) und der Umweltbericht wer-
den den Auslegungsunterlagen beige-
fügt. 

 

Durch den geringen Abstand zwischen Solarmo- Im weiteren Verfahren wird die Bewirt-
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dul und Gelände wird eine landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung z. B. Mahd oder Beweidung 
unterhalb der Module deutlich erschwert. Dar-
über hinaus ist zu erwarten, dass die entstehen-
de Verschattung des Unterbewuchses zu erheb-
lichen Auswirkungen auf die Vegetationszusam-
mensetzung des Grünlandes führen kann, so 
dass die Zielerreichung des Erhaltens des exten-
siven Grünlandes eher fraglich erscheint. Gemäß 
den Empfehlungen der Bayrischen Landesanstalt 
für Landwirtschaft (LfL) sollte z.B. bei einer 
Schafbeweidung eine Mindesthöhe von 80 cm 
eingehalten werden 
(https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikati

onen/daten/informationen/beweidung-pv-

anlagen-schafe_lfl-information.pdf). 

schaftung der Flächen konkretisiert. Die 
Höhe über Solarmodul und Gelände wird 
festgelegt. 
 

Die Aufstellung eines Nutzungskonzeptes für die 
Bewirtschaftung des extensiven Grünlandes ist 
abhängig vom gewählten Parklayout und hierbei 
nur zielführend, wenn auch eine landwirtschaft-
liche Bewirtschaftung der Flächen unterhalb der 
Module und zwischen den Modulreihen weiter-
hin möglich ist. Zum Parklayout sollten konkrete 
Informationen den Unterlagen beigefügt wer-
den. 

Es werden im weiteren Verfahren kon-
kretere Informationen zur Bewirtschaf-
tung aufgeführt. 
 

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind 
im Umweltbericht abzuarbeiten. 
 

Die Auswirkungen auf das Landschafts-
bild werden im Zuge des Umweltberichts 
ausführlich abgearbeitet. 

In Bezug auf den Artenschutz ergeht der Hin-
weis, dass sich nördlich des Plangebietes auf 
dem Gelände des Wasserwerkes ein langjähriger 
Brutplatz des Weißstorches befindet, der in die 
Betrachtung der arten-schutzrechtlichen Auswir-
kungen der Planung einbezogen werden muss. 

Der Brutplatz des Weißstorches wird im 
Rahmen der saP berücksichtigt und bei 
Bedarf entsprechende Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen aufgeführt. 
 
 

Wasserwirtschaft 
Das Gebiet der FNP-Änderung liegt in der 
Schutzzone II des Wasserwerkes Vechta. Es sind 
somit alle Verbote und Genehmigungsvorbehal-
te der Schutzgebietsverordnung über die Fest-
setzung eines Wasserschutzgebietes für die 
Brunnen des Wasserwerkes der Verordnung 
über Schutzbestimmungen in Wasserschutzge-
bieten (SchuVO) zu beachten.  

 
Es werden alle Verbote und Genehmi-
gungsvorbehalte beachtet. 
 
 
 
 
 
 

Hier sind auch die Verbotsbeschränkungen zur 
Ausweisung von Baugebieten sowie die Errich-
tung von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen zu be-
rücksichtigen. In der Begründung ist darauf ein-
zugehen. 

 

Da sich Verbotstatbestände aus der Verordnung Bei Bedarf werden entsprechende Aus-

https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/informationen/beweidung-pv-anlagen-schafe_lfl-information.pdf
https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/informationen/beweidung-pv-anlagen-schafe_lfl-information.pdf
https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/informationen/beweidung-pv-anlagen-schafe_lfl-information.pdf
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ergeben, sind ggf. Ausnahmegenehmigungen 
einzuholen. Des Weiteren sind die Versickerung 
von nicht verunreinigtem Niederschlagswasser, 
der Verbleib des Reinigungswassers sowie anfal-
lenden Löschwassers zu thematisieren. 

nahmegenehmigungen eingeholt. 
 

Bodenschutz 
Eine bodenkundliche Baubegleitung für den Bau 
der Anlage ist zu berücksichtigen, um die Boden-
strukturen nicht zu beeinträchtigen und die 
Schutzwirkung nicht zu vermindern. Dies gilt 
auch für die Kabeltrassen, die erforderlich wer-
den. 

 
Die aufgeführten Aspekte werden im 
Rahmen des Umweltberichtes berück-
sichtigt und entsprechend abgearbeitet. 
Es werden Bodenschutzmaßnahmen in 
die Begründung aufgenommen. 

Planentwurf 
Das seit 17.09.2022 rechtskräftige Landesraum-
ordnungsprogramm 2022 ist als übergeordnete 
Planungsaussage zu verwenden. Das RROP 2021 
des Landkreises Vechta ist in der bereits wirksa-
men Fassung vom 25.05.2022 heranzuziehen. 

 
Das aktuelle Landesraumordnungspro-
gramm sowie das RROP des Landkreises 
Vechta werden herangezogen. 
 
 

In der Begründung sind fehlerhafte Verweise auf 
das Katasteramt Lingen und das RROP des Land-
kreises Osnabrück enthalten. 
Das Planzeichen für die Abgrenzung des Ände-
rungsbereichs ist in der Planzeichenerklärung als 
solche zu bezeichnen. 

Die fehlerhaften Verweise werden korri-
giert. 
 
Dies wird entsprechend vorgenommen. 
 

 

Nr. 5 Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit Schreiben vom 16.10.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Nach Durchsicht der Planunterlagen nehmen wir 
zur o.g. Planung aus landwirtschaftlich-fachlicher 
Sicht im Folgenden Stellung. 

 

Im Allgemeinen sei unseren Ausführungen zur 
hier vorliegenden Planung vorangestellt, dass die 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen dem wei-
teren Ausbau erneuerbarer Energien grundsätz-
lich positiv gegenübersteht und hierbei auf einen 
ausgewogenen Mix der Energiequellen Wind, 
Sonne und Biomasse setzt. 

 

Bei der Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen ist jedoch darauf zu achten, 
dass es nicht zur Verknappung hochwertiger 
landwirtschaftlicher Flächen, zu Flächenkonkur-
renzen und Fehlentwicklungen auf dem Pacht- 
und Bodenmarkt kommt. 
 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen der 
Stadt Vechta nur in geringem Umfang 
weitere Anträge auf Errichtung von Frei-
flächenphotovoltaikanlagen vor. Aus 
Sicht der Stadt Vechta sind aufgrund der 
geringen Flächengröße von 3,7 ha 
(Grünland) keine Fehlentwicklungen 
oder Flächenkonkurrenzen zu erwarten 

Dabei kann die Errichtung von Freiflächen-PV mit 
erheblichen Eingriffen in die Agrarstruktur ver-
bunden sind und starke einzelbetriebliche Betrof-

Mit dem Flächenpächter wird im Zuge 
des nächsten Beteiligungsschrittes Kon-
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fenheiten durch Inanspruchnahme von Pachtflä-
chen auslösen. 
 
 

takt aufgenommen. 

Es bedarf u.E. daher auf regionaler und kommu-
naler Ebene landwirtschaftlicher Standortanaly-
sen um Aussagen zur unschädlichen Inanspruch-
nahme von Acker- und Grünlandflächen für die 
Photovoltaiknutzung, neben der bevorzugten 
Nutzung von Dach-, Fassaden- und Brachflächen, 
tätigen zu können.  
 
Grundsätzlich birgt eine aktive kommunale Steu-
erung dieser Entwicklung groß Chancen einen 
Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien 
zu leisten und gleichzeitig Fehlentwicklungen in 
der Raumplanung entgegenzuwirken. In diesem 
Zusammenhang weisen wir auf unsere Empfeh-
lungen (Termin am 06.10. bei Ihnen im Hause) zur 
Erstellung eines Steuerungskonzeptes für Freiflä-
chen-PV auf Stadtebene hin. 

Mit Eingang von weiteren Anträgen zur 
Errichtung von Freiflächenphotovoltaik-
anlagen wird sich die Stadt Vechta mit 
den Thema Standortanalyse auf regio-
naler und kommunaler Ebene beschäf-
tigen. Im Moment ergibt sich aufgrund 
der geringen Größe kein Handlungsbe-
darf.  
Die Stadt Vechta hat ein Standortkon-
zept zur Prüfung, Bewertung und Steue-
rung von Freiflächen-Photovoltaik-
Anlagen entwickelt, das der Rat der 
Stadt Vechta am 13.03.2023 beschlos-
sen hat. 

Durch das vorliegende Verfahren ist die Schaf-
fung planungsrechtlicher Voraussetzungen für die 
Ausweisung eines Sondergebietes mit der Zweck-
bestimmung Photovoltaik in der Stadt Vechta mit 
einer Größe von insgesamt ca. 3,7 ha auf derzeit 
landwirtschaftlichen genutzten Flächen (Acker-
land) vorgesehen. 
 
Gemäß den vorliegenden Unterklagen handelt es 
sich bei der geplanten Nutzung um eine Freiflä-
chenphotovoltaikanlage. Durch den wahrschein-
lich notwendig werdenden naturschutzfachlichen 
Ausgleich werden noch über die 3,7 ha Flächen-
verlust hinaus weitere Flächen der landwirt-
schaftlichen Nutzung entzogen. 

Die Einbeziehung von neuen zusätzli-
chen Kompensationsflächen wird 
dadurch vermieden, dass auf bereits 
bestehende Kompensationsmaßnah-
men zurückgegriffen wird.  
 
 
In diesen werden Kompensationsmaß-
nahmen an oder in Fließgewässern bau-
lich umgesetzt. Der Flächenverlust von 
wertvollem Acker – oder Grünlandflä-
chen wird somit in vertretbaren Gren-
zen gehalten.  

Ob eine spätere Rückumwandlung der Freiflä-
chen-PV-Fläche nach Rückbau der Anlage in eine 
landwirtschaftliche Nutzfläche möglich ist, ist 
derzeit nicht absehbar, da sich durch die Nut-
zungsextensivierung der Fläche mit internen 
Kompensationsmaßnahmen auch nach Rückbau 
aus naturschutzfachlicher Sicht dauerhaft zu er-
haltene Strukturen ergeben könnten, die einer 
Rückumwandlung entgegenstehen. 
Aus diesen Gründen gehen wir nach heutiger 
landwirtschaftlicher Sicht zunächst von einem 
dauerhaften Flächenverlust aus. 

Ein möglicher Rückbau der Anlagen mit 
anschließender landwirtschaftlicher 
Nutzung wird im weiteren Verfahren 
mit dem Anlagenbetreiber thematisiert.  

Infolgedessen kann der durch die vorliegende 
Planung entstehende Flächenentzug im Falle der 

Aus Sicht der Stadt Vechta sind auf-
grund der geringen Flächengröße von 
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bisherigen Verpachtung der Flächen an wirtschaf-
tende Betriebe zu einzelbetrieblichen Betroffen-
heiten bei diesen führen. 
 

3,7 ha keine einzelbetrieblichen Betrof-
fenheiten zu erwarten. Mit dem Flä-
chenpächter wird im Zuge des nächsten 
Beteiligungsschrittes Kontakt aufge-
nommen. 

Diese Betroffenheiten wären aus unserer Sicht 
sowohl im Hinblick auf die Wahrung der Belange 
der betroffenen Betriebe, als auch im Hinblick auf 
die Rechtssicherheit der Planung zu beleuchten. 
Hinsichtlich möglicher starker Betroffenheiten bis 
hin zu Existenzgefährdungen verweisen wir vor-
sorglich auch auf §§ 180 und 181 BauGB. 

Die Hinweise zu den §§ 180 und 181 
BauGB (Sozialplan und Härteausgleich) 
werden zur Kenntnis genommen. Mit 
dem Flächenpächter werden Gespräche 
geführt um wirtschaftliche Härten nach 
Möglichkeit zu vermeiden. 

Um die Folgen des Vorhabens auch vor dem Hin-
tergrund weiter noch folgender Planungen zu 
FreiflächenPV-Anlagen im Stadtgebiet genau zu 
erfassen und in der planerischen Abwägung an-
gemessen berücksichtigen zu können, empfehlen 
wir daher dringend die Erstellung eines landwirt-
schaftlichen Fachgutachtens zur einzelbetriebli-
chen Verträglichkeit. Es stellt unter anderem die 
Eigentums- und Pachtverhältnisse dar und sollte 
folgenden Inhalt haben. 

• Prüfung, ob eine für die vorhandene und 
vorgesehene Produktion der ‚Betriebe ausrei-
chende Verfügbarkeit von Flächen gegen ist – 
unter Beachtung der jeweiligen Eigentums- und 
Pachtverhältnisse. 

• Prüfung, ob die baulichen Entwicklungsmöglich-
keiten der landwirtschaftlichen Betriebe trotz der 
Flächenausweisung für PV-anlagen weiterhin 
gegeben sind. 

• Im Hinblick auf die geplanten planinternen 
Kompensationsmaßnahme weisen wir auf die 
Grundsätze des § 1 a BauGB i.V.m. § 15 (3) 
BNatschG zur Berücksichtigung agrarstruktureller 
Belange bei der Planung von Kompensations-
maßnahmen hin: „Bei der Inanspruchnahme von 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf 
agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, 
insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nut-
zung besonders geeignete Böden nur im notwen-
digen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vor-
rangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz 
auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch 
Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebens-
räumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pfle-
gemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung 
des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes 
dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu 

Bevor ein landwirtschaftliche Fachgut-
achten zur einzelbetrieblichen Verträg-
lichkeit erstellt wird, wird wie bereits 
beschrieben, das Gespräch mit dem 
Flächenpächter geführt. 
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vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung ge-
nommen werden“. 

 
Für Rückfragen oder für weitergehende Abstim-
mungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

 

Nr. 6 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen mit Schreiben 
vom 11.10.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenden 
Belange geben wir zum o. g. vorhaben folgende 
Hinweise: 

Boden 
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des 
Schutzgutes Boden liefert in Deutschland das 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG). Bei Bau, 
Betrieb und Rückbau von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen (PV-FFA) sind Beeinträchti-
gungen der im BBodSchG definierten Bodenfunk-
tonen zu vermeiden oder zu mindern. Dies ent-
spricht der Vorsorgepflicht des BBodSchG (§/). 
Schädliche Bodenveränderungen sind abzuweh-
ren (BBodSchG §4). Demzufolge geben wir im 
Folgenden Empfehlungen zum Bodenschutz bei 
der Planung und bei Bau- bzw. Rückbaumaßnah-
men von PV-FFA. 

Zur fachgerechten Berücksichtigung in der Pla-
nung sollte das Schutzgut Boden in dem zu erar-
beitenden Umweltbericht entsprechend der An-
lage 1 Baugesetzbuch (BauGB) ausführlich be-
schrieben und eine Bodenfunktionsbewertung 
entsprechend der im Bundes-Bodenschutzgesetz 
(vgl. § 2 BBodSchG) genannten Funktionen vorge-
nommen werden. 

Als Datenbasis zur Bearbeitung des Schutzgutes 
Boden empfehlen wir unsere Bodenkarte 
i.M.1:50.000 (BK 50) und ihre Vielzahl an Auswer-
tungskarten – u.a. zu Suchräumen für schutzwür-
dige Böden und zu Empfindlichkeiten der Böden. 
Sofern genauere Informationen zu den Böden im 
Gebiet vorliegen, sollten diese zusätzlich heran-
gezogen werden. 
 

Die Stellungnahme mit den enthaltenen 
Hinweisen wird zur Kenntnis genom-
men und beachtet. 

Bodenschutz in der Planung von PV-FFA 

Für die Installation von Photovoltaikanlagen sol-
len vorrangig bereits versiegelte Flächen sowie 
Flächen auf oder an Gebäude oder sonstigen bau-
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lichen Anlagen in Anspruch genommen werden 
(vgl. LROP 4.2.1, 03). Wir empfehlen folglich, die-
ses Potenzial vor der Installation von PV-FFA aus-
zuschöpfen. 

Im Plangebiet befinden sich laut den Daten des 
LBEG Suchräume für schutzwürdige Böden ent-
sprechend GeoBerichte 8 (Stand: 2019). Im Plan-
gebiet handelt es sich um folgende Kategorien. 

Kategorie 

Plaggenesch 
Die Karten können auf dem NIBIS Kartenserver 
eingesehen werden. 

Gemäß dem Nds. Landesraumordnungsprogramm 
(LROP 3.1.1, 04) sind Böden, welche die natürli-
chen Bodenfunktionen und die Archivfunktion in 
besonderem Maße erfüllen, vor Maßnahmen der 
Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung beson-
ders zu schützen. 

Den Rückbau der Anlagen und die Folgenutzung 
der Flächen empfehlen wir bereits in der Planung 
frühzeitig in den Blick zu nehmen. Sofern die Flä-
chen zuvor als Flächen für die Landwirtschaft 
genutzt wurden, sollte nach Ablauf der Nutzung 
der PV-FFA eine Rückführung in diese Nutzung 
erfolgen. Dies dient aus bodenschutzfachlicher 
Sicht insbesondere der Vermeidung einer dauer-
haften Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- 
und Verkehrsflächen. 

Das BauGB biete hierzu die Möglichkeit über § 9 
Abs. 2. Demnach kann im Bebauungsplan festge-
setzt werden, dass die baulichen und sonstigen 
Nutzungen und anlagen nur für einen bestimmten 
Zeitraum oder bis zu dem Eintritt bestimmter 
Umstände zulässig sind und anschließend in eine 
vorgegebene Folgenutzung überführt werden. 
Wir begrüßen eine möglichst versiegelungsarme 
Gestaltung der Anlagen. Auf befestigte Zuwegung 
sollte folglich so weit wie möglich verzichtet wer-
den. 
 

Bodenschutz beim Bauen 

In der Planung sollten zudem frühzeitig Grundsät-
ze zum Bodenschutz beim Bauen verankert wer-
den. Die in Kapitel 6.8 der Begründung genannten 
Grundsätze werden folglich ausdrücklich begrüßt. 
Diese sind gemäß DIN 19639 u.a. dann von be-
sonderer Bedeutung, wenn die Böden nach der 
Maßnahme weiterhin die natürlichen Bodenfunk-
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tionen erfüllen sollen wie es bei der Etablierung 
von PV-FFA der Fall ist. Beim Bau von PV-FFA be-
stehen unterschiedliche Wirkfaktoren, die negati-
ven Beeinträchtigungen des Bodens auslösen 
können. In der Bauphase sind dies insbesondere 
Baustraßen, Lager- und Abstellflächen, Befahrung 
durch Maschinen, Bodenaushub und -
umlagerung. Auch anlagebedingt sind Böden be-
troffen, insbesondere durch Versiegelung, die 
Verlegung von Kabelverbindungen im Boden oder 
durch die Überdeckung durch die Module. 

Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Verfahren Baumaßnah-
men erfolgen, verweisen wir für Hinweise und 
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am 
Standort auf den NIBIS-Kartenserver. 

Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrund-
verhältnissen ersetzen keine geotechnische Er-
kundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. 
einen geotechnischen Bericht. Geotechnische 
Baugrunderkundungen/ -untersuchungen sowie 
die Erstellung des geotechnischen Berichtes sol-
len gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbin-
dung mit der DIN 4020 n den jeweils gültigen 
Fassungen erfolgen. 

Ob im Vorhabengebiet eine Erlaubnis gem. § 7 
BbergG oder eine Bewilligung gem. § 8 BbergG 
erteilt und / oder ein Bergwerkseigentum gem. §§ 
9 und 149 BBergG verleihen bzw. aufrechterhal-
ten wurde, können Sie dem NIBIS-Kartenserver 
entnehmen. 
Wir bitten Sie, den dort genannten Berechti-
gungsinhaber ggf. am Verfahren zu beteiligen. 
Rückfragen zu diesem Thema richten Sie bitte 
direkt an marktscheider@lbeg.niedersachsen.de.  
 
Informationen über möglicherweise vorhandene 
Salzabbaugerechtigkeiten finden Sie unter 
www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbaubere

chtigungen/Alte_Rechte.  
 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenden 
Belange haben wir keine Hinweise oder Anregun-
gen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mög-
liche Konflikte gegenüber den raumplanerischen 
Belangen etc. ableiten und vorausschauend be-
rücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wur-
de auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes er-

mailto:marktscheider@lbeg.niedersachsen.de
http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte
http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte
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stellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder 
als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt 
sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellung-
nahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren 
Rechtsvorschriften und Normen erforderliche 
Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder 
objektbezogene Untersuchungen. 

 

Nr. 7 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege mit Schreiben vom 20.10.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Seitens der Archäologischen Denkmalpflege 
werden zu o. g. Planungen folgende Bedenken 
und Anregungen vorgetragen: 

Das Plangebiet wird laut digitaler Bodenkarte 
1:50.000 (BK50) größtenteils von einem wahr-
scheinlich mittelalterlichen Esch überlagert. Dabei 
handelt es sich um Auftragsböden aus Dung und 
Plaggen von unterschiedlicher Mächtigkeit. Da-
runter sind erfahrungsgemäß auf ältere archäolo-
gische Fundstellen anzutreffen, die sich durch die 
konservierende Wirkung des Eschauftrages meist 
in einem hervorragenden Erhaltungszustand be-
finden und bei Erdarbeiten zerstört würden. 

Ferner handelt es sich bei dem westlich beglei-
tenden Weg um einen historischen Weg (Vechta, 
FStNr. 28), der ursprünglich weitgehend identisch, 
teilweise aber auch weiter östlich und damit in-
nerhalb des Plangebietes verlief. 
Derartige Fundstellen sind Bodendenkmale, die 
durch das Nieders. Denkmalschutzgesetz ge-
schützt sind. Sämtliche Erdarbeiten in diesen Be-
reichen bedürfen einer denkmalrechtlichen Ge-
nehmigung (§ 13 NDSchG), diese kann verwehrt 
werden oder mit Auflagen verbunden sein. 
 

 

Daraus ergeben sich folgende denkmalpflegeri-
sche Notwendigkeiten: 

• Ausreichend im Vorfeld jeglicher Bau- und 
Erschließungsarbeiten muss durch ein 
entsprechendes Raster von Suchschnitten 
auf dem Areal durch entsprechende Fach-
leute geklärt werden, wo und in welchem 
Erhaltungszustand weitere Denkmalsub-
stanz vorhanden ist. 

• Dabei sind für eine verlässliche Prognose 
zu Befunddichte und Erhaltungszustand 
mind. 15 % der Fläche zu öffnen. Mind. 10 
% der angetroffenen Befunde sind 
exemplarisch zu schneiden, Bodenprofile 

 

 
Vor Baubeginn wird mit dem NLD abge-
stimmt, ob aufgrund der Gründungs-
maßnahmen eine Prospektion erforder-
lich ist. 
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anzulegen. In befundfreien Flächen ist 
zudem ein Geoprofil anzulegen, dessen 
Sohle etwa 1 m unter dem Planum liegen 
sollte. 

• Abhängig von diesem Untersuchungser-
gebnis ist ggf. eine fach- und sachgerech-
te archäologische Ausgrabung notwendig, 
deren Umfang und Dauer von der Be-
fundsituation abhängig ist. 

• Die entstehenden Kosten für die Vorun-
tersuchungen und ggf. notwendige Aus-
grabungen können nicht von der Archäo-
logischen Denkmalpflege getragen wer-
den. 

• Wir regen an, dass sich die Vorhabenträ-
ger frühzeitig mit den Denkmalbehörde in 
Verbindung setzen, um das weiter Vorge-
hen abzusprechen 

 
 

Auslegungsbeschluss: 

„Nach Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 

Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wird dem Entwurf der 108. Änderung des Flächennut-

zungsplanes 'Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik-Anlage am Wasserwerk' bestehend aus der Plan-

zeichnung sowie den textlichen Festsetzungen zugestimmt. Die öffentliche Auslegung des Planent-

wurfs und der Begründung einschließlich des Umweltberichts wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlos-

sen.“ 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

  
  
  

TOP 11  
 

Bebauungsplan Nr. 193 „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik-Anlage am Wasserwerk“ 
Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 
der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Diskussion siehe TOP 10        
 
Beschlussempfehlung: 
Der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen schlägt dem Verwaltungsausschuss folgende Be-

schlussfassung vor: 

 
VII. Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag: 
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Nr. 1 EWE Netz GmbH mit Schreiben vom 14.09.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum 
Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen 
und / oder anlagen der EWE NETZ GmbH. 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen 
(Lagen) und Standorten (Bestand) grundsätzlich 
zu erhalten und dürfen weder beschädigt, über-
baut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet 
werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitun-
gen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder tech-
nisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit 
einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Ände-
rungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen 
an anderem Ort (Vernetzung) oder anderer Be-
triebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzli-
chen Vorgaben und die anerkannten Regeln der 
Technik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebe-
nenfalls notwendige Erschließung des Plangebie-
tes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch 
EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall Versor-
gungsstreifen bzw. -korridore für Telekommuni-
kationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungs-
leitungen gemäß DIN 1998 (von mind. 2.2 m) mit 
ein. Weiterhin kann für die Stromversorgung von 
Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer 
Trafostation erforderlich sein. Für die Auswahl 
eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) 
möchten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen 
frühzeitig mit einzubinden. Bitte informieren Sie 
uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versor-
gungskonzept umgesetzt wird oder im Schwer-
punkt auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen 
(z.B. durch Einsatz von Wärmepumpen o.ä.) ver-
zichtet werden soll. 

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsar-
beiten sind von dem Vorhabenträger vollständig 
zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, 
es sei denn der Vorhabenträger und die EWE 
NETZ GmbH haben eine anderslautende Kosten-
tragung vertraglich geregelt. 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Beden-
ken und Anregungen vorzubringen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planun-
gen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteili-
gen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung 
des Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch 

Die EWE NETZ GmbH wird rechtzeitig 
vor Beginn von Bau- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen beteiligt 
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EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage 
und Nutzung der Versorgungsleitungen und die 
sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedin-
gungen wesentliche Faktoren. 

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt 
und verändern sich dabei. Dies kann im betref-
fenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Ver-
fahrens / Vorhabens zu Veränderungen im zu 
berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbe-
stand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets 
aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes 
Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen 
zu können – damit es nicht zu Entscheidungen auf 
Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte 
informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über 
die genaue Art und Lage unserer zu berücksichti-
genden Anlagen über unsere Internetseite. 
(http://www.ewe-
netz.de/geschadftskunden/service/öeitungsplaen
e-abrufen.) 

 

 

Nr. 2 Niedersächsisches Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz mit 
Schreiben vom 04.10.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Die Unterlagen zum o.g. Antrag habe ich geprüft. 
Seitens des Niedersächsischen Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN), Betriebsstelle Cloppenburg, sind fol-
gende Hinweise zu beachten. 
Im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher 
Belange weise ich darauf hin, dass sich außerhalb 
des Vorhabenbereiches mehrere Landesmessstel-
len befinden, die vom NLWKN betrieben und un-
terhalten werden (s. Übersichtskarte). Diese 
Messstellen dienen der Gewässerüberwachung 
und sind von erheblicher Bedeutung für das Land 
Niedersachsen. Die Landesmessstellen dürfen 
auch in ihrer Funktionalität durch die Planungen / 
das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden. 

 

Die Messstellen werden durch die Pla-
nung nicht beeinträchtigt. 
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Für Rückfragen steht Ihnen Frau Karfusehr, Tel.: 
04471 / 886-128, gerne zur Verfügung. 
 

Sollte das Planvorhaben zu wesentlichen Auswir-
kungen auf den Wasserhaushalt führen, geht der 
NLWKN von einer Beteiligung als Gewässerkundli-
cher Landesdienst (GLD) aus. Die Stellungnahme 
als TÖB ersetzt nicht die Stellungnahme des GLD. 

 

Nr. 3 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen mit Schreiben 
vom 11.10.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Stellungnahme zum öffentlichen Belang: Kampf-
mittelbeseitigung 

Betreff: Vechta, Brambergweg, 108. Änd. FNP und 
B-Plan 193 „Sondergebiet für eine Photovoltaik-
Freiflächenanlage am Wasserwerk“ 

Antragsteller: Stadt Vechta FD Stadt-u. Land-
schaftsplanung 

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbesei-
tigungsdienst Niedersachsen die folgenden Er-
kenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterla-
ge): 

Empfehlung: Luftbildauswertung 

Fläche A 

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder 
wurden nicht vollständig ausgewertet. 

Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildaus-
wertung durchgeführt. 

Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchge-
führt. 

Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 

Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht 
auf Kampfmittel. 

In der vorstehenden Empfehlung sind die Er-
kenntnisse aus der Zeit vor der Einführung des 
Kampfmittelinformationssystems Niedersachsen 
(KISNi), dem 11.06.2018, nicht eingeflossen, da 
sie nicht dem Qualitätsstand von KISNi entspre-
chen. Sie können natürlich trotzdem von den 
Kommunen in eigener Zuständigkeit berücksich-
tigt 

Eine Luftbildauswertung wird bean-
tragt. 

 

Nr. 4 Landkreis Vechta mit Schreiben vom 14.10.2022 
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Stellungnahme: Prüfung: 

Hinsichtlich der von mir wahrzunehmenden Be-
lange bestehen gegen den Änderungsentwurf 
grundsätzlich keine Bedenken. 

 

Hinsichtlich der von mir wahrzunehmenden Be-
lange bestehen gegen den Änderungsentwurf 
grundsätzlich keine Bedenken. 

Die Stellungnahme des Landkreises 
Vechta wird wie folgt berücksichtigt: 

Städtebau 

Die Einleitung einer Bauleitplanung für Freiflä-
chenphotovoltaikanlagen sollte auf Grundlage 
einheitlicher Kriterien durchgeführt werden. An 
dieser Stelle verweise ich auf die von mir bereit-
gestellte Entscheidungshilfe Freiflächen-PV vom 
09.06.2022 und die beigefügte NLT-Arbeitshilfe 
vom 16.09.2022. Die Erforderlichkeit der Bau-
leitplanung gemäß § 1 Abs. 3 BauGB wird in der 
Begründung lediglich anhand allgemeiner bun-
desweit geltender Aussagen dargelegt.  

 

Die Stadt Vechta hat unter Berücksichti-
gung der Entscheidungshilfe Freiflächen- 
PV des Landkreises Vechta ein eigenes 
Standortkonzept zur Prüfung, Bewertung 
und Steuerung von Freiflächen-
Photovoltaik-Anlagen entwickelt, dass 
der Rat der Stadt Vechta am 13.03.2023 
beschlossen hat. Das Erfordernis der 
Bauleitplanung wird anhand dessen be-
legt.  

Es sollte eine standortspezifische Begründung für 
die Stadt Vechta unter der Betrachtung von Al-
ternativen integriert werden. 

Die Standortbegründung wird auf Grund-
lage des Standortkonzepts entsprechend 
detaillierter ausgeführt und angepasst. 

Außerdem empfehle ich für eine erfolgreiche 
Umsetzung ein differenziertes Gestaltungskon-
zept zum Beispiel mit attraktiven Maßnahmen 
im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes mit 
den relevanten lokalen Akteuren abzustimmen 
(vgl. BSW Solar, Nabu: Kriterien für naturverträg-
liche Photovoltaik-Freiflächenanlagen). Um zu-
künftig tragfähige Konzepte für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen aufzustellen, spielt die akti-
ve Beteiligung von Bürgern (Anwohnern), Ver-
bänden und weiteren lokal relevanten Akteuren 
eine wichtige Rolle. 

Die Empfehlung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Umweltschützende Belange 

Es kann keine abschließende Stellungnahme 
abgegeben werden, da der Umweltbericht und 
die Artenschutzprüfung nicht enthalten sind und 
erst im nächsten Verfahrensschritt beigefügt 
werden sollen. 

 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung (saP) und der Umweltbericht wer-
den den Auslegungsunterlagen beige-
fügt. 

Durch den geringen Abstand zwischen Solarmo-
dul und Gelände wird eine landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung z. B. Mahd oder Beweidung 
unterhalb der Module deutlich erschwert. Dar-
über hinaus ist zu erwarten, dass die entstehen-
de Verschattung des Unterbewuchses zu erheb-
lichen Auswirkungen auf die Vegetationszusam-
mensetzung des Grünlandes führen kann, so 

Im weiteren Verfahren wird die Bewirt-
schaftung der Flächen konkretisiert. Die 
Höhe über Solarmodul und Gelände wird 
festgelegt. 
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dass die Zielerreichung des Erhaltens des exten-
siven Grünlandes eher fraglich erscheint. Gemäß 
den Empfehlungen der Bayrischen Landesanstalt 
für Landwirtschaft (LfL) sollte z.B. bei einer 
Schafbeweidung eine Mindesthöhe von 80 cm 
eingehalten werden 
(https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikati

onen/daten/informationen/beweidung-pv-

anlagen-schafe_lfl-information.pdf). 

Die Aufstellung eines Nutzungskonzeptes für die 
Bewirtschaftung des extensiven Grünlandes ist 
abhängig vom gewählten Parklayout und hierbei 
nur zielführend, wenn auch eine landwirtschaft-
liche Bewirtschaftung der Flächen unterhalb der 
Module und zwischen den Modulreihen weiter-
hin möglich ist. Zum Parklayout sollten konkrete 
Informationen den Unterlagen beigefügt wer-
den. 

Es werden im weiteren Verfahren kon-
kretere Informationen zur Bewirtschaf-
tung aufgeführt. 

 

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind 
im Umweltbericht abzuarbeiten. 

Die Auswirkungen auf das Landschafts-
bild werden im Zuge des Umweltberichts 
ausführlich abgearbeitet. 

In Bezug auf den Artenschutz ergeht der Hin-
weis, dass sich nördlich des Plangebietes auf 
dem Gelände des Wasserwerkes ein langjähriger 
Brutplatz des Weißstorches befindet, der in die 
Betrachtung der arten-schutzrechtlichen Auswir-
kungen der Planung einbezogen werden muss. 

Der Brutplatz des Weißstorches wird im 
Rahmen der saP berücksichtigt und bei 
Bedarf entsprechende Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen aufgeführt. 

 

 

Wasserwirtschaft 

Das Gebiet der FNP-Änderung liegt in der 
Schutzzone II des Wasserwerkes Vechta. Es sind 
somit alle Verbote und Genehmigungsvorbehal-
te der Schutzgebietsverordnung über die Fest-
setzung eines Wasserschutzgebietes für die 
Brunnen des Wasserwerkes der Verordnung 
über Schutzbestimmungen in Wasserschutzge-
bieten (SchuVO) zu beachten.  

 

Es werden alle Verbote und Genehmi-
gungsvorbehalte beachtet. 

 

 

 

 

Hier sind auch die Verbotsbeschränkungen zur 
Ausweisung von Baugebieten sowie die Errich-
tung von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen zu be-
rücksichtigen. In der Begründung ist darauf ein-
zugehen. 

 

Da sich Verbotstatbestände aus der Verordnung 
ergeben, sind ggf. Ausnahmegenehmigungen 
einzuholen. Des Weiteren sind die Versickerung 
von nicht verunreinigtem Niederschlagswasser, 
der Verbleib des Reinigungswassers sowie anfal-
lenden Löschwassers zu thematisieren. 

Bei Bedarf werden entsprechende Aus-
nahmegenehmigungen eingeholt. 

 

https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/informationen/beweidung-pv-anlagen-schafe_lfl-information.pdf
https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/informationen/beweidung-pv-anlagen-schafe_lfl-information.pdf
https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/informationen/beweidung-pv-anlagen-schafe_lfl-information.pdf
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Bodenschutz 

Eine bodenkundliche Baubegleitung für den Bau 
der Anlage ist zu berücksichtigen, um die Boden-
strukturen nicht zu beeinträchtigen und die 
Schutzwirkung nicht zu vermindern. Dies gilt 
auch für die Kabeltrassen, die erforderlich wer-
den. 

 

Die aufgeführten Aspekte werden im 
Rahmen des Umweltberichtes berück-
sichtigt und entsprechend abgearbeitet. 

 

 

Es werden Bodenschutzmaßnahmen in 
die Begründung aufgenommen. 

 

Planentwurf 

Das seit 17.09.2022 rechtskräftige Landesraum-
ordnungsprogramm 2022 ist als übergeordnete 
Planungsaussage zu verwenden. Das RROP 2021 
des Landkreises Vechta ist in der bereits wirksa-
men Fassung vom 25.05.2022 heranzuziehen. 

 

Das aktuelle Landesraumordnungspro-
gramm sowie das RROP des Landkreises 
Vechta werden herangezogen. 

 

In der Begründung sind fehlerhafte Verweise auf 
das Katasteramt Lingen und das RROP des Land-
kreises Osnabrück enthalten. 

Das Planzeichen für die Abgrenzung des Ände-
rungsbereichs ist in der Planzeichenerklärung als 
solche zu bezeichnen. 

Die fehlerhaften Verweise werden korri-
giert. 

 

Dies wird entsprechend vorgenommen. 

 

 

Nr. 5 Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit Schreiben vom 16.10.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

Nach Durchsicht der Planunterlagen nehmen wir 
zur o.g. Planung aus landwirtschaftlich-fachlicher 
Sicht im Folgenden Stellung. 
 

 

Im Allgemeinen sei unseren Ausführungen zur 
hier vorliegenden Planung vorangestellt, dass die 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen dem wei-
teren Ausbau erneuerbarer Energien grundsätz-
lich positiv gegenübersteht und hierbei auf einen 
ausgewogenen Mix der Energiequellen Wind, 
Sonne und Biomasse setzt. 
 

 

Bei der Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen ist jedoch darauf zu achten, 
dass es nicht zur Verknappung hochwertiger 
landwirtschaftlicher Flächen, zu Flächenkonkur-
renzen und Fehlentwicklungen auf dem Pacht- 
und Bodenmarkt kommt. 
 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen der 
Stadt Vechta nur in geringem Umfang 
weitere Anträge auf Errichtung von 
Freiflächenphotovoltaikanalgen vor. 
Aus Sicht der Stadt Vechta sind aufgrund 
der geringen Flächengröße von 3,7 ha 
(Grünland) keine Fehlentwicklungen 
oder Flächenkonkurrenzen zu erwarten 

Dabei kann die Errichtung von Freiflächen-PV mit Mit dem Flächenpächter wird im Zuge 
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erheblichen Eingriffen in die Agrarstruktur ver-
bunden sind und starke einzelbetriebliche Betrof-
fenheiten durch Inanspruchnahme von Pachtflä-
chen auslösen. 

des nächsten Beteiligungsschrittes Kon-
takt aufgenommen. 

Es bedarf u.E. daher auf regionaler und kommu-
naler Ebene landwirtschaftlicher Standortanaly-
sen um Aussagen zur unschädlichen Inanspruch-
nahme von Acker- und Grünlandflächen für die 
Photovoltaiknutzung, neben der bevorzugten 
Nutzung von Dach-, Fassaden- und Brachflächen, 
tätigen zu können.  
 
Grundsätzlich birgt eine aktive kommunale Steue-
rung dieser Entwicklung groß Chancen einen Bei-
trag zum Ausbau der erneuerbaren Energien zu 
leisten und gleichzeitig Fehlentwicklungen in der 
Raumplanung entgegenzuwirken. In diesem Zu-
sammenhang weisen wir auf unsere Empfehlun-
gen (Termin am 06.10. bei Ihnen im Hause) zur 
Erstellung eines Steuerungskonzeptes für Freiflä-
chen-PV auf Stadtebene hin. 

Mit Eingang von weiteren Anträgen zur 
Errichtung von Freiflächenphoto-
voltaikanlagen wird sich die Stadt 
Vechta mit den Thema Standortanalyse 
auf regionaler und kommunaler Ebene 
beschäftigen. Im Moment ergibt sich 
aufgrund der geringen Größe kein 
Handlungsbedarf.  
Die Stadt Vechta hat ein Standortkon-
zept zur Prüfung, Bewertung und Steu-
erung von Freiflächen-Photovoltaik-
Anlagen entwickelt, das der Rat der 
Stadt Vechta am 13.03.2023 beschlos-
sen hat. 

Durch das vorliegende Verfahren ist die Schaffung 
planungsrechtlicher Voraussetzungen für die 
Ausweisung eines Sondergebietes mit der Zweck-
bestimmung Photovoltaik in der Stadt Vechta mit 
einer Größe von insgesamt ca. 3,7 ha auf derzeit 
landwirtschaftlichen genutzten Flächen (Acker-
land) vorgesehen. 
Gemäß den vorliegenden Unterklagen handelt es 
sich bei der geplanten Nutzung um eine Freiflä-
chenphotovoltaikanlage. Durch den wahrschein-
lich notwendig werdenden naturschutzfachlichen 
Ausgleich werden noch über die 3,7 ha Flächen-
verlust hinaus weitere Flächen der landwirtschaft-
lichen Nutzung entzogen. 

Die Einbeziehung von neuen zusätzli-
chen Kompensationsflächen wird 
dadurch vermieden, dass auf bereits 
bestehende Kompensations-
maßnahmen zurückgegriffen wird.  

In diesen werden Kompensations-
maßnahmen an oder in Fließgewässern 
baulich umgesetzt. Der Flächenverlust 
von wertvollem Acker – oder Grünland-
flächen wird somit in vertretbaren 
Grenzen gehalten.  

Ob eine spätere Rückumwandlung der Freiflä-
chen-PV-Fläche nach Rückbau der Anlage in eine 
landwirtschaftliche Nutzfläche möglich ist, ist 
derzeit nicht absehbar, da sich durch die Nut-
zungsextensivierung der Fläche mit internen 
Kompensationsmaßnahmen auch nach Rückbau 
aus naturschutzfachlicher Sicht dauerhaft zu er-
haltene Strukturen ergeben könnten, die einer 
Rückumwandlung entgegenstehen. 
Aus diesen Gründen gehen wir nach heutiger 
landwirtschaftlicher Sicht zunächst von einem 
dauerhaften Flächenverlust aus. 

Ein möglicher Rückbau der Anlagen mit 
anschließender landwirtschaftlicher 
Nutzung wird im weiteren Verfahren 
mit dem Anlagenbetreiber thematisiert.  

Infolgedessen kann der durch die vorliegende 
Planung entstehende Flächenentzug im Falle der 
bisherigen Verpachtung der Flächen an wirtschaf-

Aus Sicht der Stadt Vechta sind auf-
grund der geringen Flächengröße von 
3,7 ha keine einzelbetrieblichen Betrof-
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tende Betriebe zu einzelbetrieblichen Betroffen-
heiten bei diesen führen. 

fenheiten zu erwarten. Mit dem Flä-
chen-pächter wird im Zuge des nächs-
ten Beteiligungsschrittes Kontakt auf-
genommen. 

Diese Betroffenheiten wären aus unserer Sicht 
sowohl im Hinblick auf die Wahrung der Belange 
der betroffenen Betriebe, als auch im Hinblick auf 
die Rechtssicherheit der Planung zu beleuchten. 
Hinsichtlich möglicher starker Betroffenheiten bis 
hin zu Existenzgefährdungen verweisen wir vor-
sorglich auch auf §§ 180 und 181 BauGB. 

Die Hinweise zu den §§ 180 und 181 
BauGB (Sozialplan und Härteausgleich) 
werden zur Kenntnis genommen. Mit 
dem Flächenpächter werden Gespräche 
geführt um wirtschaftliche Härten nach 
Möglichkeit zu vermeiden. 

Um die Folgen des Vorhabens auch vor dem Hin-
tergrund weiter noch folgender Planungen zu 
FreiflächenPV-Anlagen im Stadtgebiet genau zu 
erfassen und in der planerischen Abwägung an-
gemessen berücksichtigen zu können, empfehlen 
wir daher dringend die Erstellung eines landwirt-
schaftlichen Fachgutachtens zur einzelbetriebli-
chen Verträglichkeit. Es stellt unter anderem die 
Eigentums- und Pachtverhältnisse dar und sollte 
folgenden Inhalt haben. 

• Prüfung, ob eine für die vorhandene und vorge-
sehene Produktion der ‚Betriebe ausreichende 
Verfügbarkeit von Flächen gegen ist – unter Be-
achtung der jeweiligen Eigentums- und Pachtver-
hältnisse 

• Prüfung, ob die baulichen Entwicklungsmöglich-
keiten der landwirtschaftlichen Betriebe trotz der 
Flächenausweisung für PV-anlagen weiterhin ge-
geben sind. 

Im Hinblick auf die geplanten planinternen Kom-
pensationsmaßnahme weisen wir auf die Grunds-
ätze des § 1 a BauGB i.V.m. § 15 (3) BNatschG zur 
Berücksichtigung agrarstruktureller Belange bei 
der Planung von Kompensationsmaßnahmen hin: 
„Bei der Inanspruchnahme von land- und forst-
wirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle 
Belange Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind 
für die landwirtschaftliche Nutzung besonders 
geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in 
Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, 
ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maß-
nahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur 
Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch 
Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die 
der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts 
oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht wer-
den kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flä-

Bevor ein landwirtschaftliche Fachgut-
achten zur einzelbetrieblichen Verträg-
lichkeit erstellt wird, wird wie bereits 
beschrieben, das Gespräch mit dem 
Flächenpächter geführt. 
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chen aus der Nutzung genommen werden“. 
Für Rückfragen oder für weitergehende Abstim-
mungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Nr. 6 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen mit Schreiben 
vom 11.10.2022 

Stellungnahme: Prüfung: 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenden 
Belange geben wir zum o. g. vorhaben folgende 
Hinweise: 
Boden 
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des 
Schutzgutes Boden liefert in Deutschland das 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG). Bei Bau, 
Betrieb und Rückbau von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen (PV-FFA) sind Beeinträchti-
gungen der im BBodSchG definierten Bodenfunk-
tonen zu vermeiden oder zu mindern. Dies ent-
spricht der Vorsorgepflicht des BBodSchG (§/). 
Schädliche Bodenveränderungen sind abzuweh-
ren (BBodSchG §4). Demzufolge geben wir im 
Folgenden Empfehlungen zum Bodenschutz bei 
der Planung und bei Bau- bzw. Rückbaumaßnah-
men von PV-FFA. 
Zur fachgerechten Berücksichtigung in der Pla-
nung sollte das Schutzgut Boden in dem zu erar-
beitenden Umweltbericht entsprechend der An-
lage 1 Baugesetzbuch (BauGB) ausführlich be-
schrieben und eine Bodenfunktionsbewertung 
entsprechend der im Bundes-Bodenschutzgesetz 
(vgl. § 2 BBodSchG) genannten Funktionen vorge-
nommen werden. 

Als Datenbasis zur Bearbeitung des Schutzgutes 
Boden empfehlen wir unsere Bodenkarte 
i.M.1:50.000 (BK 50) und ihre Vielzahl an Auswer-
tungskarten – u.a. zu Suchräumen für schutzwür-
dige Böden und zu Empfindlichkeiten der Böden. 
Sofern genauere Informationen zu den Böden im 
Gebiet vorliegen, sollten diese zusätzlich heran-
gezogen werden. 

Die Stellungnahme mit den enthaltenen 
Hinweisen wird zur Kenntnis genom-
men und beachtet. 

Bodenschutz in der Planung von PV-FFA 
Für die Installation von Photovoltaikanlagen sol-
len vorrangig bereits versiegelte Flächen sowie 
Flächen auf oder an Gebäude oder sonstigen bau-
lichen Anlagen in Anspruch genommen werden 
(vgl. LROP 4.2.1, 03). Wir empfehlen folglich, die-
ses Potenzial vor der Installation von PV-FFA aus-
zuschöpfen. 
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Im Plangebiet befinden sich laut den Daten des 
LBEG Suchräume für schutzwürdige Böden ent-
sprechend GeoBerichte 8 (Stand: 2019). Im Plan-
gebiet handelt es sich um folgende Kategorien. 

Kategorie 

Plaggenesch 
Die Karten können auf dem NIBIS Kartenserver 
eingesehen werden. 
Gemäß dem Nds. Landesraumordnungsprogramm 
(LROP 3.1.1, 04) sind Böden, welche die natürli-
chen Bodenfunktionen und die Archivfunktion in 
besonderem Maße erfüllen, vor Maßnahmen der 
Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung beson-
ders zu schützen. 
Den Rückbau der Anlagen und die Folgenutzung 
der Flächen empfehlen wir bereits in der Planung 
frühzeitig in den Blick zu nehmen. Sofern die Flä-
chen zuvor als Flächen für die Landwirtschaft 
genutzt wurden, sollte nach Ablauf der Nutzung 
der PV-FFA eine Rückführung in diese Nutzung 
erfolgen. Dies dient aus bodenschutzfachlicher 
Sicht insbesondere der Vermeidung einer dauer-
haften Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- 
und Verkehrsflächen. 
Das BauGB biete hierzu die Möglichkeit über § 9 
Abs. 2. Demnach kann im Bebauungsplan festge-
setzt werden, dass die baulichen und sonstigen 
Nutzungen und anlagen nur für einen bestimmten 
Zeitraum oder bis zu dem Eintritt bestimmter 
Umstände zulässig sind und anschließend in eine 
vorgegebene Folgenutzung überführt werden. 
Wir begrüßen eine möglichst versiegelungsarme 
Gestaltung der Anlagen. Auf befestigte Zuwegung 
sollte folglich so weit wie möglich verzichtet wer-
den. 

Bodenschutz beim Bauen 

In der Planung sollten zudem frühzeitig Grundsät-
ze zum Bodenschutz beim Bauen verankert wer-
den. Die in Kapitel 6.8 der Begründung genannten 
Grundsätze werden folglich ausdrücklich begrüßt. 
Diese sind gemäß DIN 19639 u.a. dann von be-
sonderer Bedeutung, wenn die Böden nach der 
Maßnahme weiterhin die natürlichen Bodenfunk-
tionen erfüllen sollen wie es bei der Etablierung 
von PV-FFA der Fall ist. Beim Bau von PV-FFA be-
stehen unterschiedliche Wirkfaktoren, die negati-
ve Beeinträchtigungen des Bodens auslösen kön-
nen. In der Bauphase sind dies insbesondere 
Baustraßen, Lager- und Abstellflächen, Befahrung 
durch Maschinen, Bodenaushub und -
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umlagerung. Auch anlagebedingt sind Böden be-
troffen, insbesondere durch Versiegelung, die 
Verlegung von Kabelverbindungen im Boden oder 
durch die Überdeckung durch die Module. 

Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Verfahren Baumaßnah-
men erfolgen, verweisen wir für Hinweise und 
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am 
Standort auf den NIBIS-Kartenserver. 
Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrund-
verhältnissen ersetzen keine geotechnische Er-
kundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. 
einen geotechnischen Bericht. Geotechnische 
Baugrunderkundungen/ -untersuchungen sowie 
die Erstellung des geotechnischen Berichtes sol-
len gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbin-
dung mit der DIN 4020 n den jeweils gültigen 
Fassungen erfolgen. 
Ob im Vorhabengebiet eine Erlaubnis gem. § 7 
BbergG oder eine Bewilligung gem. § 8 BbergG 
erteilt und / oder ein Bergwerkseigentum gem. §§ 
9 und 149 BBergG verleihen bzw. aufrechterhal-
ten wurde, können Sie dem NIBIS-Kartenserver 
entnehmen. 
Wir bitten Sie, den dort genannten Berechti-
gungsinhaber ggf. am Verfahren zu beteiligen. 
Rückfragen zu diesem Thema richten Sie bitte 
direkt an marktscheider@lbeg.niedersachsen.de.  

Informationen über möglicherweise vorhandene 
Salzabbaugerechtigkeiten finden Sie unter 
www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbaubere

chtigungen/Alte_Rechte.  

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenden 
Belange haben wir keine Hinweise oder Anregun-
gen. 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mög-
liche Konflikte gegenüber den raumplanerischen 
Belangen etc. ableiten und vorausschauend be-
rücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wur-
de auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes er-
stellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder 
als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt 
sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellung-
nahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren 
Rechtsvorschriften und Normen erforderliche 
Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder 
objektbezogene Untersuchungen. 

 

Nr. 7 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege mit Schreiben vom 20.10.2022 

mailto:marktscheider@lbeg.niedersachsen.de
http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte
http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte
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Stellungnahme: Prüfung: 

Seitens der Archäologischen Denkmalpflege 
werden zu o. g. Planungen folgende Bedenken 
und Anregungen vorgetragen: 

Das Plangebiet wird laut digitaler Bodenkarte 
1:50.000 (BK50) größtenteils von einem wahr-
scheinlich mittelalterlichen Esch überlagert. Dabei 
handelt es sich um Auftragsböden aus Dung und 
Plaggen von unterschiedlicher Mächtigkeit. Da-
runter sind erfahrungsgemäß auf ältere archäolo-
gische Fundstellen anzutreffen, die sich durch die 
konservierende Wirkung des Eschauftrages meist 
in einem hervorragenden Erhaltungszustand be-
finden und bei Erdarbeiten zerstört würden. 

Ferner handelt es sich bei dem westlich beglei-
tenden Weg um einen historischen Weg (Vechta, 
FStNr. 28), der ursprünglich weitgehend identisch, 
teilweise aber auch weiter östlich und damit in-
nerhalb des Plangebietes verlief. 
Derartige Fundstellen sind Bodendenkmale, die 
durch das Nieders. Denkmalschutzgesetz ge-
schützt sind. Sämtliche Erdarbeiten in diesen Be-
reichen bedürfen einer denkmalrechtlichen Ge-
nehmigung (§ 13 NDSchG), diese kann verwehrt 
werden oder mit Auflagen verbunden sein. 

 

Daraus ergeben sich folgende denkmalpflegeri-
sche Notwendigkeiten: 

• Ausreichend im Vorfeld jeglicher Bau- und 
Erschließungsarbeiten muss durch ein 
entsprechendes Raster von Suchschnitten 
auf dem Areal durch entsprechende Fach-
leute geklärt werden, wo und in welchem 
Erhaltungszustand weitere Denkmalsub-
stanz vorhanden ist. 

• Dabei sind für eine verlässliche Prognose 
zu Befunddichte und Erhaltungszustand 
mind. 15 % der Fläche zu öffnen. Mind. 10 
% der angetroffenen Befunde sind 
exemplarisch zu schneiden, Bodenprofile 
anzulegen. In befundfreien Flächen ist 
zudem ein Geoprofil anzulegen, dessen 
Sohle etwa 1 m unter dem Planum liegen 
sollte. 

• Abhängig von diesem Untersuchungser-
gebnis ist ggf. eine fach- und sachgerech-
te archäologische Ausgrabung notwendig, 
deren Umfang und Dauer von der Be-
fundsituation abhängig ist. 

• Die entstehenden Kosten für die Vorun-
tersuchungen und ggf. notwendige Aus-

 

 

Vor Baubeginn wird mit dem NLD abge-
stimmt, ob aufgrund der Gründungs-
maßnahmen eine Prospektion erforder-
lich ist. 



 

171 
 

grabungen können nicht von der Archäo-
logischen Denkmalpflege getragen wer-
den. 

• Wir regen an, dass sich die Vorhabenträ-
ger frühzeitig mit den Denkmalbehörde in 
Verbindung setzen, um das weiter Vorge-
hen abzusprechen 

 
 

Auslegungsbeschluss:  

„Nach Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 einge-

gangenen Stellungnahmen wird dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 193 „Sondergebiet Freiflächen-

Photovoltaik-Anlage am Wasserwerk“ bestehend aus der Planzeichnung sowie den textlichen Fest-

setzungen zugestimmt. Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs und der Begründung einschließ-

lich des Umweltberichts wird gemäß §3 Abs. 2 BauGB beschlossen.“ 

 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
  
  
  

TOP 12  
 

Einwohnerfragestunde 
 
Frau Helga Peters teilt mit, dass das seitens der Bürgerinitiative Stukenborg mit der Verwaltung ge-
führte Gespräch sehr positiv und erfreulich war. Sie weist darauf hin, dass es eine positive Einigung 
mit der Bürgerinitiative und Verwaltung gegeben hat und will dieses nun bewusst positiv anmerken.  
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